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Digitale Plattformen schaffen als Vermittler einen Ort, der 

eine direkte soziale und wirtschaftliche Interaktion zwi-

schen Anbietern und Nachfragern ermöglicht. Die Verbrei-

tung digitaler Plattformen und der verstärkte Einfluss der 

Digitalisierung wirken sich auf das Verhalten und den 

Anspruch der Kunden an die Bank und deren Dienstleis-

tungen aus.

In der Wissenschaft sind die Potenziale der Plattform-

ökonomie für Universalbanken bisher nicht hinreichend 

untersucht. Dieses Buch zeigt auf, wie die Stärken tradi-

tioneller Universalbanken mit den Potenzialen der Platt-

formökonomie verbunden werden können, um die Ren-

tabilität zu steigern und die Wettbewerbsposition zu 

stärken. Der Vertrieb von Bankdienstleistungen Dritter 

und die Vermittlung branchenfremder Dienstleistungen 

ermöglicht Universalbanken die Fokussierung auf ihre 

Kernkompetenzen und stellt zugleich sicher, dass ihren 

Kunden ein breites Angebotsspektrum offeriert wird. Die 

Vielzahl bestehender Kundenbeziehungen stellt dabei 

einen relevanten Wettbewerbsvorteil dar, der für die Im- 

plementierung einer digitalen Plattform genutzt werden 

kann.

Der Autor Julian Quast arbeitet bei einem genossenschaft- 

lichen Primärinstitut. Nach dem Bachelorstudium der Be- 

triebswirtschaftslehre und dem Masterstudium Controlling 

und Risikomanagement an der Universität Siegen hat er 

mit dem vorliegenden Werk am Lehrstuhl für Finanz-

und Bankmanagement von Prof. Dr. Arnd Wiedemann 

promoviert.
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Geleitwort  V 

 

Geleitwort 

Das Geschäftsmodell traditioneller Universalbanken steht unter erheblichem 
Druck. Nicht nur sind Universalbanken einem intensiven Preiswettbewerb und stei-
genden regulatorischen Anforderungen ausgesetzt, sondern auch einem technologi-
schen und gesellschaftlichen Wandel, der sich in einem veränderten Kundenverhal-
ten ausdrückt. Speziell die Veränderungen durch die Digitalisierung sind für die 
Zukunft von Universalbanken ein dominanter Einflussfaktor, mit dem sowohl 
Chancen als auch Risiken einhergehen.  
 
Im Zuge der Digitalisierung sind auch Märkte entstanden, die sich auf die digitalen 
Technologien konzentrieren. Die (Dienst-)leistungserbringung erfolgt über das In-
ternet. Damit verbunden ist die Entstehung von Unternehmen mit plattformbasier-
tem Geschäftsmodell. Diese Unternehmen agieren in der Regel als Vermittler. Der 
Austausch von Informationen steht im Fokus ihres Geschäftsmodells. Sie nutzen 
die Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnologie, um auf Basis 
der verfügbaren Informationen ihren Kunden personalisierte Angebote zu offerie-
ren. Google und Amazon sind jedem präsent. 
 
Hier setzt die Dissertation von Julian Quast an. Seine Forschungsfrage lautet: Kann 
ein Einstieg in die Plattformökonomie den traditionellen Universalbanken helfen, 
ihre Rentabilität zu steigern und ihre Wettbewerbsposition zu stärken? Das Thema 
der Dissertation ist hochaktuell und für die Branche von besonderer Relevanz. Das 
vermehrte Eindringen gerade der BigTech in die Kreditwirtschaft lässt alle Alarm-
glocken schrillen. Doch sind traditionelle Universalbanken den Dinosauriern ver-
gleichbar schon zum Untergang geweiht? Die Stärken traditioneller Universalban-
ken liegen insbesondere in der Vielzahl an langfristigen Kundenbeziehungen und 
den damit einhergehenden Kundendaten, die für ein plattformbasiertes Geschäfts-
modell eine wesentliche Voraussetzung sind. Die Implementierung einer digitalen 
Plattform bietet einer Bank die Chance, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokus-
sieren und gleichzeitig den Kunden durch die zusätzliche Vermittlung komplemen-
tärer Dienstleistungen stärker an sich zu binden.  
 
Julian Quast analysiert mit seiner Dissertation die Auswirkungen und Möglichkei-
ten der Plattformökonomie auf das Geschäftsmodell sowie die Wertschöpfungsar-
chitektur von Universalbanken. Die Arbeit bietet zusätzlich auch einen Beitrag zum 
Praxistransfer der theoretischen Überlegungen. Ich wünsche der Arbeit daher eine 
weite Verbreitung in Theorie und Praxis. 
 
Siegen, im August 2021      Arnd Wiedemann  





Vorwort  VII 

 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement der Universität Siegen. 
Sie wurde als Dissertation an der Fakultät III – Wirtschaftswissenschaften, Wirt-
schaftsinformatik und Wirtschaftsrecht angenommen.  

Das Spannungsfeld aus erodierenden Margen im zinsabhängigen Geschäft, eine zu-
nehmende Wettbewerbsintensität, insbesondere bei standardisierten Leistungen, 
steigende regulatorische Anforderungen und Veränderungen im Kundenverhalten, 
die sich auch durch den technologischen Wandel ergeben, führen zu Handlungsbe-
darf auf Seiten traditioneller Universalbanken, damit sie ihre Marktposition vertei-
digen und zugleich ihre Rentabilität sicherstellen können.  

Universalbanken sind dazu angehalten, proaktiv adäquate Lösungen zum Umgang 
mit den skizzierten Herausforderungen zu finden. Die Digitalisierung bietet hier 
Potenziale, da sie unter anderem das Entstehen von Unternehmen mit plattformba-
siertem Geschäftsmodell fördert. Diese digitalen Plattformen schaffen einen Ort, 
der den Austausch von Informationen und die Ermöglichung von Transaktionen 
zwischen den Teilnehmern in den Fokus stellt. Durch den Zugang zu einer Vielzahl 
von Kunden und die oftmals langfristigen Kundenbeziehungen bietet sich Univer-
salbanken die Möglichkeit, sich als Plattformbetreiber zu positionieren.  

Ziel dieser Untersuchung ist es darzustellen, wie Universalbanken durch Symbiose 
ihrer Stärken und der Potenziale der Plattformökonomie die veränderten Rahmen-
bedingungen proaktiv angehen können, um die Rentabilitätssituation zu verbessern 
und die Kundenbindung über die verschiedenen Generationenkohorten hinweg zu 
stärken. Dies gelingt durch die Implementierung einer digitalen Plattform, die es 
der Bank ermöglicht, Bankdienstleistungen und komplementäre Leistungen über 
diese zu vermitteln, sodass sich die Bank auf ihre Kernkompetenzen fokussieren 
kann. 

Ein Dissertationsprojekt stellt eine große Herausforderung dar, die ohne die Unter-
stützung und Motivation verschiedener Personen in dieser Form nicht umsetzbar 
gewesen wäre und deren erfolgreicher Abschluss um ein vielfaches schwieriger ge-
fallen wäre. Für die Unterstützung zahlreicher Personen, die mich auf diesem Wege 
begleitet haben, danke ich an dieser Stelle herzlich.  
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Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Arnd Wiedemann, 
der die vorliegende Dissertation betreut und begleitet hat und in den letzten Jahren 
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innovativen und relevanten Forschungsfeldern zeichnen Sie aus. Durch Ihr positi-
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Das Geschäftsmodell traditioneller Universalbanken steht unter internem und ex-
ternem Druck. Universalbanken agieren im Spannungsfeld zwischen einem inten-
siven Preiswettbewerb, insbesondere bei standardisierten Leistungen, erodierenden 
Margen im zinsabhängigen Geschäft, steigenden regulatorischen Anforderungen 
und einem technologischen und gesellschaftlichen Wandel, der sich in einem ver-
änderten Kundenverhalten widerspiegelt. Einen dominanten Einflussfaktor auf die 
Entwicklung von Universalbanken stellt die Digitalisierung dar, die sowohl Chan-
cen als auch Risiken bietet.  

Im Zuge der Digitalisierung sind Märkte entstanden, die sich auf digitale Techno-
logien konzentrieren. Die Internetökonomie bildet den Oberbegriff für die Märke, 
auf denen die Dienstleistungserbringung über das Internet erfolgt. Sie fördert das 
Entstehen von Unternehmen mit plattformbasiertem Geschäftsmodell. Diese Un-
ternehmen lassen sich unter dem Begriff der Plattformökonomie subsumieren. Sie 
kennzeichnen sich dadurch, dass sie in der Regel als Vermittler agieren und der 
Austausch von Informationen im Fokus des Geschäftsmodells steht. Sie nutzen die 
Potenziale der Informations- und Kommunikationstechnologie, um auf Basis der 
verfügbaren Informationen den Kunden personalisierte Angebote zu offerieren. 

Die Verbreitung digitaler Plattformen und der verstärkte Einfluss der Digitalisie-
rung wirken sich auf das Verhalten und den Anspruch der Kunden an die Bank und 
deren Dienstleistungen aus. Insbesondere die gesellschaftlichen Generationen der 
Digital Natives und der Digital Immigrants nutzen verstärkt digitale Kanäle zur In-
formationsbeschaffung und zur Interaktion mit der Bank.  

Die Symbiose der Stärken traditioneller Universalbanken und der Plattformökono-
mie kann dazu beitragen, dass Banken ihre Rentabilität steigern und ihre Wettbe-
werbsposition stärken. Die Stärken traditioneller Universalbanken liegen u. a. in 
der Vielzahl der langfristigen Kundenbeziehungen und den damit einhergehenden 
Kundendaten, die für ein plattformbasiertes Geschäftsmodell essenziell sind sowie 
dem Angebot individualisierter Beratungsleistungen bei komplexen Bankdienst-
leistungen, die eine Differenzierung zu den Wettbewerbern ermöglicht. 

Die Implementierung einer digitalen Plattform bietet aus Perspektive der Bank ver-
schiedene Vorteile. Der Vertrieb von Bankdienstleistungen Dritter und die Vermitt-
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lung komplementärer Dienstleistungen ermöglicht Universalbanken die Fokussie-
rung auf ihre Kernkompetenzen und stellt zugleich sicher, dass ihren Kunden ein 
breites Angebotsspektrum offeriert wird. Die Vielzahl bestehender Kundenbezie-
hungen stellt dabei einen relevanten Wettbewerbsvorteil dar, der für die Implemen-
tierung einer digitalen Plattform genutzt werden kann. 

Die Untersuchung der Symbiose der Stärken traditioneller Universalbanken und der 
Potenziale der Plattformökonomie sind in der einschlägigen Literatur bisher nicht 
hinreichend untersucht worden. Die Forschungslücke wird durch diese Untersu-
chung, in der die Auswirkungen auf das Geschäftsmodell und die Wertschöpfungs-
architektur von Universalbanken beleuchtet wird, geschlossen. Ferner bietet diese 
Untersuchung Implikationen für die Praxis, indem die Potenziale und Rahmenbe-
dingungen der Plattformökonomie für Universalbanken erörtert werden. 

1.2 Gang der Untersuchung 

In Abb. 1 ist der Gang der Untersuchung veranschaulicht. Die Untersuchung ist in 
drei Hauptkapitel untergliedert, deren Inhalte in der Folge skizziert werden. 

 
Abb. 1: Gang der Untersuchung 
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Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse der Potenziale der Plattformökonomie für 
Universalbanken. Dazu werden in Kapitel 2 die Rahmenbedingungen der Plattfor-
mökonomie für Universalbanken erarbeitet. Zu Beginn werden die Entwicklungs-
linien der Digitalisierung des Bankgeschäfts skizziert. Neben der allgemeinen Auf-
arbeitung der Entwicklungslinien liegt ein Schwerpunkt auf den unterschiedlichen 
Kundentypen im Kontext der Digitalisierung, deren Anforderungen an Banken und 
deren typspezifisches Nachfrageverhalten. Aufbauend hierauf wird die Internetöko-
nomie als Treiber der Plattformökonomie erörtert, relevante Begrifflichkeiten von-
einander abgegrenzt und die Relevanz von (personenbezogenen) Daten, deren 
Schutz und Sicherheit für das Bankgeschäft dargestellt. 

Nachfolgend wird der Einfluss der Digitalisierung auf Universalbanken beleuchtet. 
Dazu wird zunächst eine Einordnung des Begriffs Universalbank vorgenommen. 
Darauf aufbauend wird der Einfluss der Digitalisierung auf die bankbetriebliche 
Wertschöpfungskette und die Vertriebs- und Kommunikationskanäle aufgezeigt. 
Die Fortschritte der Informations- und Kommunikationstechnologie fördern die 
Dekonstruktion der Wertschöpfung und ermöglichen alternative Wertschöpfungs-
organisationen. Zudem verändert sich auch das Interaktionsverhalten der Kunden, 
sodass die Relevanz digitaler Vertriebs- und Kommunikationskanäle insbesondere 
bei Bankdienstleistungen mit geringer Komplexität zunimmt.  

Neben der Digitalisierung sind auch die Veränderungen im Marktumfeld prägend 
für die Rahmenbedingungen für Universalbanken. Zum einen sehen sich Banken 
veränderten regulatorischen Anforderungen ausgesetzt, die das Entstehen neuer Ge-
schäftsmodelle ermöglichen. Zum anderen wirken sich die regulatorischen Anfor-
derungen auf die Rentabilitätssituation der Banken aus. Die externen Marktbedin-
gungen in Form des anhaltenden Niedrig- und Negativzinsniveaus und das Filial-
netz von Universalbanken beeinflussen ebenfalls die Rentabilität, da Universalban-
ken oftmals einen hohen Anteil der Erträge über den Zinsüberschuss generieren.  

Abschließend werden die Wettbewerber von Universalbanken beleuchtet. Neben 
Direktbanken, die die Internetökonomie nutzen, um über digitale Kanäle mit den 
Kunden zu interagieren, bilden auch Finanztechnologieunternehmen eine Wettbe-
werbergruppe. Diese nutzen ebenfalls den Vertrieb über digitale Kanäle und fokus-
sieren sich meist auf einzelne Wertschöpfungsaktivitäten, die sie teilweise durch 
innovative Ergänzungen erweitern. Die regulatorischen Vorgaben fördern das Ent-
stehen dieser Unternehmen. Eine weitere Gruppe Wettbewerber stellen die BigTech 
dar, die im Zuge der Internetökonomie entstanden sind und deren Geschäftsmodell 
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auf dem Plattformkonzept basiert. BigTech sind historisch nicht aus der Finanz-
branche erwachsen, bieten jedoch zunehmend auch Finanzdienstleistungen an. Auf-
grund ihrer Geschäftsaktivitäten verfügen sie über einen großen Kundenstamm und 
stellen daher einen relevanten Wettbewerber für Universalbanken dar.  

Aufbauend auf den Ausführungen des zweiten Kapitels wird im dritten Kapitel die 
Wirkung der Plattformökonomie auf Universalbanken betrachtet. Dazu werden zu-
nächst die Anforderungen für den Einsatz von Plattformanwendungen erarbeitet. 
Im Fokus stehen die Charakteristika digitaler Plattformen. Ihr Geschäftsmodell ist 
durch die Dreiecksbeziehung zwischen Betreiber sowie Angebots- und Nachfra-
geseite geprägt. Dadurch unterscheidet sich die Wertschöpfung auf zweiseitigen 
Märkten von der auf einseitigen Märkten. 

Anschließend werden die Erfolgsfaktoren der Plattformökonomie dargelegt. Auf 
digitalen Plattformen stellen Netzwerkexternalitäten ein wesentliches Merkmal dar. 
Diese werden differenziert in ihrer Ausrichtung und Seitigkeit aufgearbeitet. Neben 
den Netzwerkexternalitäten kennzeichnen sich digitale Plattformen auch die Gene-
rierung von Skalen- und Lock-In-Effekten. Diese wirken zusammen und bilden ei-
nen sich verstärkenden Effekt im gemeinsamen Zusammenspiel. 

Für den Erfolg einer digitalen Plattform ist auch das Vertrauen in und die Reputa-
tion der Plattform relevant. Das Vertrauen der Marktteilnehmer determiniert das 
Interesse an der Partizipation an der Plattform. Die Reputation nährt sich aus dem 
Vertrauen in die Plattform. Speziell bei fehlendem persönlichen Kontakt ist die Re-
putation von Bedeutung, da sie eine Informationsquelle über die Qualität und In-
tegrität bietet. 

Das dritte Kapitel schließt mit der Betrachtung von Universalbanken unter dem 
Einfluss der Plattformökonomie. Universalbanken verfügen aufgrund der langjäh-
rigen Kundenbeziehungen über einen Vertrauensvorsprung und über eine Datenba-
sis, die für ein plattformbasiertes Geschäftsmodell von übergeordneter Relevanz ist. 
Die bestehenden Kundenbeziehungen können zudem genutzt werden, um das 
„Henne-Ei-Problem“ zu lösen. 

Abschließend wird der aktuelle Stand der Plattformökonomie in Banken erarbeitet. 
Dabei zeigt sich, dass unterschiedliche Elemente des Produktportfolios teilweise 
bereits über Plattformen vertrieben werden. Eine umfassende Plattform für Bank-
dienstleistungen ist aufgrund der Komplexität und der regulatorischen Vorgaben 
bisher jedoch nicht implementiert worden. 
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Das vierte Kapitel greift die Ergebnisse aus den Kapiteln 2 und 3 auf und themati-
siert die Ausgestaltung einer Plattformlösung für Universalbanken. Dazu werden 
die Rahmenbedingungen für den Aufbau einer digitalen Plattform in der Banken-
branche dargestellt. Zunächst wird der Aufbau und Betrieb der Plattform aus recht-
licher Perspektive beleuchtet. In der Folge werden die spezifischen Risiken digita-
ler Plattformen erarbeitet und die Risk Governance als Rahmenwerk vorgestellt, 
das den Implementierungsprozess konzeptionell begleitet. 

Aufbauend auf den Rahmenbedingungen wird die Implementierung einer digitalen 
Plattform erörtert. Dazu wird zunächst erarbeitet, welchen Teilnehmern der Ange-
bots- und Nachfrageseite Zugang zur Plattform ermöglicht werden sollte und wie 
die Akquirierung der Teilnehmer geeignet erfolgt. Auf dieser Basis werden geeig-
nete Strategien zum Launch aus Perspektive einer Universalbank erarbeitet. Für 
Universalbanken eignet sich insbesondere die Implementierung aus der Funktion 
des Online Bankings heraus an, da bereits eine hinreichend große Anzahl an Markt-
teilnehmern auf der Nachfrageseite vorhanden ist. 

Zum Abschluss des vierten Kapitels werden ökonomische Implikationen für den 
Betrieb der Plattform erarbeitet. Dazu wird zunächst der Einfluss der Plattfor-
mimplementierung auf das Geschäftsmodell von Universalbanken dargestellt. Der 
Vertrieb über die Plattform bedingt eine Veränderung in der Wertschöpfungsarchi-
tektur, da der Plattformbetreiber vermehrt Vermittlungsleistungen erbringt. In Ab-
hängigkeit von der Wertschöpfungsarchitektur werden Möglichkeiten zur Positio-
nierung auf der Plattform erörtert. Die damit einhergehenden Veränderungen in der 
Kosten- und Erlösstruktur werden in der Wirtschaftlichkeitsanalyse betrachtet.  

Im weiteren Verlauf wird aufgezeigt, welche Produkte sich für den Vertrieb über 
die Plattform anbieten, um Cross Selling Potenziale zu generieren und zu ermögli-
chen, dass eine Vielzahl von Transaktionen über die Plattform abgeschlossen wer-
den. Die daraus generierbaren Daten können genutzt werden, um die Individuali-
sierung der Ansprache zu verbessern und den Kunden personalisierte Angebote zu 
unterbreiten. 

Die Untersuchung schließt mit einer Schlussbetrachtung, in der die Ergebnisse der 
Untersuchung zusammengefasst, die Limitationen dargestellt und ein Ausblick ge-
geben wird. 
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2 Rahmenbedingungen der Plattformökonomie für Universal-
banken 

2.1 Die Digitalisierung des Bankgeschäfts 

2.1.1 Kundenorientierung im Kontext der Digitalisierung 

2.1.1.1 Entwicklungslinien der Digitalisierung des Bankgeschäfts 

Die Digitalisierung stellt einen der dominanten Einflussfaktoren auf die Entwick-
lung von Universalbanken dar.1 Die Digitalisierung führt zu weitreichenden Struk-
tur- und Wettbewerbsveränderungen in Volkswirtschaften. Dies drückt sich zum 
einen in den steigenden Wertschöpfungsanteilen der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (IKT) und zum anderen in neuen, oft datenbasierten Geschäfts-
modellen aus. Eine Folge ist das Eintreten neuer Marktteilnehmer in bestehende 
Märkte.2 Als treibende Kräfte der Digitalisierung lassen sich die zunehmende Spei-
cherung und Nutzung von immateriellen (digitalen) Informationsgütern, das virale 
und exponentielle globale Wachstum von Daten innerhalb virtueller Netzwerke so-
wie die zunehmende Verbreitung des World Wide Webs nennen.3 Banken sind auf-
grund der Geschwindigkeit des digitalen Wandels gezwungen, sich intensiv mit di-
gitalen Technologien auseinanderzusetzen, da die Digitalisierung auch bei ihnen zu 
Veränderungen entlang der gesamten Wertschöpfungsstruktur führt.4 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs „Digitalisierung“ liegt bisher nicht 
vor.5 Die Digitalisierung im weiteren Sinne bezieht sich auf die Transformation von 
analogen in digitale Daten. Analoge Daten können von Computern nicht verarbeitet 
werden und erfordern daher eine Umwandlung in digitale Daten, die in binärer 
Form abgebildet werden.6 Im engeren Sinne kann die Digitalisierung als Kombina-
tion aus der Verbreitung mobiler Endgeräte7, der Nutzung internetbasierter Tech-
nologien zum Austausch digitaler Daten und der Interaktion zwischen Marktteil-
nehmern betrachtet werden.8 Die Digitalisierung ermöglicht die Sammlung und 

                                                 
1 Die Begriffe „Digitalisierung“ und „digitale Transformation“ werden im Folgenden synonym ver-

wendet.  
2 Vgl. Ehrlich et al. (2015), S. 11. 
3 Vgl. Dapp (2014), S. 7. 
4 Vgl. Bernet (2018), S. 144 f.; Dapp (2017), S. 369. 
5 Vgl. Schallmo / Rusnjak (2017), S. 3. 
6 Vgl. Becker et al. (2017), S. 304. 
7 „Mobile Endgeräte“ umfassen vorwiegend Smartphones und Tablet-Computer. 
8 Vgl. Milkau / Bott (2015), S. 322. 
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Analyse relevanter Daten, die in Informationen umgewandelt und in Handlungen 
umgesetzt werden können.9  

Durch die dynamische technologische Entwicklung, die sich z. B. in der stetigen 
Steigerung der Rechnerleistung10 und damit verbesserten Kapazitäten zur Daten- 
und Informationssicherung sowie zur Datenverarbeitung ausdrückt, wird die Digi-
talisierung vorangetrieben.11 Die ständige Weiterentwicklung mobiler Endgeräte 
fördert diese Entwicklung ebenfalls.12  

Die Entwicklung der Digitalisierung lässt sich in vier Phasen unterteilen und steht 
in engem Zusammenhang zur Entwicklung der IKT, da Bankdienstleistungen13 na-
hezu vollständig informationsbasiert sind und daher keine physischen Komponen-
ten umfassen.14 

Am Anfang dieser Entwicklung stand die vollständig analoge Bank, deren Fokus 
auf physischer Präsenz in der Filiale liegt und deren Marktbearbeitung ohne den 
Einsatz von IT-technischer Unterstützung erfolgt.15 Die ersten Schritte der Auto-
matisierung von Bankgeschäften liegen in der Nutzung der Informationstechnolo-
gie (IT) in Form von Lochkarten in den 1950er Jahren. Die Einführung von Mag-
netbändern als Datenträger in den 1960er Jahren stellt die nächste Stufe des Einsat-
zes der IT in Banken dar. Ursächlich hierfür war das gewachsene Geschäftsvolu-
men, das auf Basis von Lochkartenmaschinen nicht umsetzbar gewesen wäre.16 Als 
bedeutenden Sprung im Einsatz der IT im Bankgeschäft kann in den 1980er Jahren 
der Einsatz von Kontoauszugdruckern und Geldautomaten gesehen werden, da der 
Kunde zur Tätigung eines Bankgeschäfts erstmals nicht mehr in direkten Kontakt 
mit einem Bankangestellten treten musste.17 Eine Rationalisierung der Service- und 
Verwaltungstätigkeiten war die Folge aus dieser Entwicklung.18  

                                                 
9 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015), S. 3; Schallmo / Rusnjak (2017), S. 5. 
10 Vgl. Stone et al. (2017), S. 219. 
11 Vgl. Thiesmeyer (2015), S. 20. 
12 Vgl. Alt / Puschmann (2012), S. 204 f. 
13 Aufgrund der spezifischen Charakteristika einer Dienstleistung ist der Begriff der Bankdienstleis-

tung inhaltlich korrekt. Kontextual ist die Verwendung des Produktbegriffs jedoch besser geeig-
net, sodass in dieser Arbeit die Begriffe Bankprodukt und Bankdienstleistung synonym genutzt 
werden. 

14 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 2.1.2.3. 
15 Vgl. Flesch / Kohlleppel (2017), S. 25; Alt / Puschmann (2016), S. 36. 
16 Vgl. Lamberti / Büger (2009), S. 32 ff. 
17 Vgl. Kröner (2018), S. 133. 
18 Vgl. Brock (2015), S. 41. 
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Zusätzlich zu den für die Kunden relevanten Veränderungen zeigten sich in dieser 
Stufe auch Veränderungen in den internen Prozessen der Banken. Neben Eigenent-
wicklungen entstanden zunehmend auch standardisierte Lösungen zur Abwicklung 
von Kundengeschäften.19  

Während die oben skizzierten Veränderungen vorwiegend eine effizientere Verar-
beitung in Form einer Monokanalstrategie des physischen Kundenkontakts in der 
Filiale ermöglichten, folgt eine Wandlung durch die gesellschaftliche Diffusion der 
IKT hin zu einem Multikanalvertrieb. Diese Entwicklung ist die Folge der zuneh-
menden Verbreitung von Computern in den 1990er Jahren. Neben den Geschäfts-
stellen als Kontaktpunkt zwischen Kunde und Bank ermöglichte zunächst das Te-
lefonbanking und im weiteren Verlauf das Online- und Mobilebanking die nicht 
physische Interaktion.20  

Diese Entwicklungen führten erstmals dazu, dass Bankgeschäfte zeitlich und räum-
lich autark getätigt werden konnten.21 Sie bilden den Ausgangspunkt für die Ent-
stehung von Direktbanken22, die vollständig auf die physische Präsenz vor Ort ver-
zichten.23  

Die aktuelle Entwicklungsstufe der Digitalisierung zeichnete sich seit den 2010er 
Jahren ab. Eine flächendeckende Ausstattung der Kunden mit leistungsfähigen, mo-
bilen Endgeräten und die damit mögliche zeitlich und räumlich unbegrenzte Ver-
fügbarkeit von Bankdienstleistungen sind der Kern dieser Entwicklung. Im Zuge 
des technologischen Fortschritts traten neue Marktakteure auf, die sich mit Hilfe 
der IKT auf einzelne Elemente der Wertschöpfungskette fokussieren. 24 Diese Fi-
nanztechnologieunternehmen25 (FinTech) verzichten wie Direktbanken auf eine Fi-
lialpräsenz und nutzen die Digitalisierung für die Entwicklung neuer Dienstleistun-
gen.26 

                                                 
19 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 37. 
20 Vgl. Klein (2018), S. 25. 
21 Vgl. Larsson / Viitaoja (2017), S. 858 f. 
22 Vgl. dazu ausführlich Kapitel 2.3.2.1. 
23 Vgl. Lamberti / Büger (2009), S. 40. 
24 Vgl. Flesch / Kohlleppel (2017), S. 25. 
25 Vgl. dazu ausführlich in Kapitel 2.3.2.2. 
26 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 39. 
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2.1.1.2 Kundentypen im Zeitalter der Digitalisierung 

Die skizzierten Veränderungen in Folge des verstärkten Einflusses der Digitalisie-
rung wirken sich auf das Verhalten und den Anspruch der Kunden an die Bank und 
deren Dienstleistungen aus.27  

Da das Kundenverhalten generationenspezifischen Besonderheiten unterliegt, ist 
eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen Generationentypen zielführend. 
Obwohl jüngere Menschen nicht per se über digitale Kompetenzen verfügen und 
diese zunächst erworben werden müssen, zeigt sich, dass die Gruppe der Digital 
Natives, also der Personen, die nahezu vollständig in der digitalen Welt aufgewach-
sen ist, meist technologieaffiner sind und die Kanäle der IKT verstärkt nutzen.28 
Die Gruppe der Digital Natives umfasst die beiden Generationenkohorten Y und 
Z.29  

Obgleich eine klare definitorische Zuordnung von Geburtsjahrgängen nicht mög-
lich ist und die Grenzen zwischen Generationenkohorten fließend sind, umfasst die 
Generation Z ungefähr die Geburtsjahrgänge ab dem Jahr 1995.30 Diese Gruppe ist 
vollumfänglich mit der IKT aufgewachsen und lebt intuitiv im Umgang mit dem 
Smartphone. Stärker als die Generation Y greift diese Gruppe auf Informationen 
aus sozialen Medien zurück.31 Die Generation Z ist im Vergleich zu den älteren 
Generationen weniger markentreu.32  

Die Generation Y umfasst ungefähr die Geburtsjahrgänge von 1980 bis 1994.33 
Charakteristisch für die Generation Y ist, dass die digitalen Technologien einen 
wichtigen Bestandteil ihres Lebens darstellen. Sie nutzen die IKT zur sozialen In-
teraktion und integrieren die digitale Technologie in ihren Alltag.34 Kennzeichnend 
für diesen Generationstyp ist, dass sie mit dem Internet aufgewachsen sind und da-
her versiert im Umgang mit der IKT sind. Die Generation Y neigt zwar eher zu 
Markenwechseln als ihre Vorgängergeneration, ist jedoch treuer als die Generation 
Z.35  

                                                 
27 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 14. 
28 Vgl. Alt / Puschmann (2012), S. 204. 
29 Vgl. Scholz (2015), S. 69. 
30 Vgl. Gurau (2012), S. 103; Scholz (2015), S. 68. 
31 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 245 f. 
32 Vgl. Beck (2017), S. 1. 
33 Vgl. Gurau (2012), S. 103; Scholz (2015), S. 68. 
34 Vgl. Lissitsa / Kol (2016), S. 306. 
35 Vgl. Reisenwitz / Iyer (2009), S. 101. 
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Von der Gruppe der Digital Natives ist die Gruppe der Digital Immigrants abzu-
grenzen. Digital Immigrants sind nicht mit der IKT aufgewachsen, haben jedoch 
die Annehmlichkeiten der Technologie für sich entdeckt.36 Sie stehen neuer IKT 
grundsätzlich offen gegenüber, betrachten die Entwicklungen der Digitalisierung 
aber zum Teil mit Skepsis.37  

Die Gruppe der Digital Immigrants hat die größte Schnittmenge mit der Generation 
X. Diese Generationenkohorte umfasst ungefähr die Jahrgänge von 1965 bis 
1979.38 Charakteristische Merkmale dieser Kohorte sind neben Skepsis, ihr Indivi-
dualismus und ihre Eigenständigkeit.39 Die Affinität gegenüber neuen Technolo-
gien und die geringe Loyalität gegenüber einer bestimmten Marke führt bei der Ge-
neration X dazu, dass sie häufiger Markenwechsel vornimmt als ihre Vorgängerge-
neration der Babyboomer.40  

Die Babyboomer werden über die Geburtsjahrgänge 1946-1964 definiert.41 Die Ko-
horte der Babyboomer verfügt im Vergleich zu den Nachfolgegenerationen über 
eine geringere digitale Kompetenz, da sie ohne die IKT aufgewachsen ist. Die Ge-
neration der Babyboomer ist loyaler und weniger individualistisch als ihre Folge-
generation und vollzieht seltener einen Markenwechsel.42 Generell ist zu beobach-
ten, dass die Markentreue in Abhängigkeit von der Generationenkohorten abnimmt. 
Bei den Babyboomern ist die Markentreue am stärksten ausgeprägt, in der Gruppe 
der Generation Z tendenziell am schwächsten.43 

Die Kohorte der Babyboomer ist teilweise der Gruppe der Digital Immigrants und 
teilweise der Gruppe der Digital Denier zuzuordnen. Letztere kennzeichnen sich 
dadurch, dass sie technologieavers sind und die IKT nur eine untergeordnete Rolle 
in ihrem Alltag spielt. Sie nutzen die IKT nur selten und sind fast ausschließlich 
offline unterwegs.44 

                                                 
36 Vgl. Prensky (2001), S. 1 f. 
37 Vgl. Buhl et al. (2012), S. 46 f. 
38 Vgl. Scholz (2015), S. 68; Jackson et al. (2011), S. 2. 
39 Vgl. Lissitsa / Kol (2016), S. 305. 
40 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 56; Reisenwitz / Iyer (2009), S. 93. 
41 Vgl. Littrell et al. (2005), S. 408; Norum (2003), S. 52; Scholz (2015), S. 68. 
42 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 56. 
43 Vgl. Reisenwitz / Iyer (2009), S. 101. 
44 Vgl. Buhl et al. (2012), S. 47.  
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Die Spezifika der Vorgängergeneration der Babyboomer, der Silent Generation, ist 
für die Untersuchung im Kontext dieser Arbeit nicht relevant, sodass diese nicht 
genauer spezifiziert wird. 

2.1.1.3 Typspezifisches Kundenverhalten 

Die oben dargestellten Kundentypen haben unterschiedliche Anforderungen an die 
Interaktion mit und an das Dienstleistungsangebot von Banken. Der Kunde ent-
scheidet, über welchen der möglichen Kommunikationskanäle mit der Bank inter-
agiert wird.45 Der Kunde kann zwischen der Beratung vor Ort, der Nutzung des 
Online Bankings oder der Mailfunktion zur Kontaktaufnahme wählen.46  

Kunden nutzen verstärkt digitale Kanäle zur Informationsbeschaffung und zur In-
teraktion mit der Bank.47 Internetaffine Kunden können grundlegende finanzspezi-
fische Informationen online erwerben und verschiedene Angebote miteinander ver-
gleichen.48 

In knapp 90 Prozent der Neugeschäfte beginnt der Prozess der Informationsbe-
schaffung online. In der Vorkaufphase werden bevorzugt Webseiten, Vergleichs-
portale und soziale Medien genutzt.49 Erst in einer nachgelagerten Phase wird der 
physische Kanal zum Produktabschluss genutzt.50 Dieser Effekt wird als Research 
Online Purchase Offline (ROPO)-Effekt bezeichnet. Kunden informieren sich on-
line über Bankdienstleistungen, erwerben diese jedoch offline.51 Eine Veränderung 
im Kundenverhalten mit einem verstärkten Auftreten des ROPO-Effekts spiegelt 
sich darin wieder, dass Kunden bereits heute angeben, dass das Internet als erster 
Schritt zu einer finanziellen Entscheidung genutzt wird.52  

Der Anteil der Kunden, die sich vor einem personengebundenen Abschluss online 
informieren, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und liegt bei knapp 60 Pro-
zent. In 30 Prozent der Fälle informiert sich der Kunde online über Bankdienstleis-
tungen und schließt diese auch online ab, während 10 Prozent reine Offline-Kunden 

                                                 
45 Vgl. Köhler (2014a), S. 12 ff. 
46 Vgl. Thiesmeyer (2015), S. 22. 
47 Vgl. Schmidt (2017), S. 4. 
48 Vgl. Dapp (2014), S. 17. 
49 Vgl. Sprenger (2017), S. 25. 
50 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 103 f. 
51 Vgl. Gruber / Bouché (2017), S. 35; Dapp (2014), S. 17; Seidl (2017), S. 460. 
52 Vgl. Sprenger (2017), S. 10. 
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sind. Die Art des Produktabschlusses ist abhängig von der Komplexität der Bank-
dienstleistung. Standardisierte Dienstleistungen, die eine geringe Komplexität auf-
weisen und daher leicht verständlich sind, werden verstärkt über Online-Kanäle ab-
gewickelt, während bei zunehmender Individualisierung und Komplexität der Pro-
dukte die Beratung vor Ort in Anspruch genommen wird.53 

Die jederzeitige Verfügbarkeit von Finanzinformationen stärkt den Bedarf der Kun-
den an eine Finanzberatung in Echtzeit.54 Speziell die Kundengruppen der Digital 
Natives und Digital Immigrants erwarten einen einfachen, schnellen, sowie mobi-
len Zugang zu Bankdienstleistungen. Dies impliziert die Forderung nach einem ein-
fachen und transparenten Zugang zu Bankdienstleistungen rund um die Uhr.55  

Die Nutzung digitaler Kanäle in Form des Online Bankings ist in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Obwohl der Anteil der aktiven Nutzer in verschiedenen Studien 
unterschiedlich ausfällt, zeigt sich, dass die Nutzung des Online Bankings in den 
Kohorten der Generation Y und Z am höchsten ist. In der Generation X ist der An-
teil je nach Studie annähernd so hoch oder etwas niedriger. Deutlich geringer ist die 
Nutzeranzahl in der Kohorte der Babyboomer. Es zeigt sich, dass die Affinität der 
Nutzung des Online Bankings mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt.56 Bei 
detaillierter Betrachtung der online genutzten Dienstleistungen fällt auf, dass diese 
einen hohen Standardisierungsgrad aufweisen. Die Überprüfung des Kontostands, 
die Ausführung von Überweisungen und Daueraufträgen sind die am häufigsten 
genutzten Leistungen.57  

Die Gruppe der Digital Natives erachtet den physischen Kontakt mit der Bank, im 
Vergleich zu ihren Vorgängergenerationen, als weniger wichtig.58 Eine Unterschei-
dung zwischen On- und Offline-Vertriebs- bzw. Kommunikationskanälen spielt für 
Digital Natives zwar eine untergeordnete Rolle, das Bedürfnis nach persönlicher 
Beratung bleibt in Abhängigkeit von der Bankdienstleistung jedoch hoch, da diese 

                                                 
53 Vgl. GfK Crossmedia Link (2017), S. 5; Statista (2019c), S. 44. 
54 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 3. 
55 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 9; Wunderlich (2017), S. 28. 
56 Vgl. Berg (2019), S. 3; Bundesverband deutscher Banken e. V. (2018b), S. 4; Grigo et al. (2019), 

S. 15. 
57 Vgl. Statista (2019d), S. 16. 
58 Vgl. Sonder (2016), S. 259 f. 
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das Gefühl von Vertrauen aufrechterhält.59 In dieser Gruppe zeigt sich, dass die 
Generation Y die Filiale als Kontaktpunkt häufiger nutzt als die Generation Z.60 

Die Generation Z weist zudem eine höhere Tendenz dazu auf, Bankdienstleistungen 
in Anspruch zu nehmen, die nicht von Banken angeboten werden.61 Eher als andere 
Generationen kann sie sich vorstellen, für Bankdienstleistungen BigTech zu nutzen, 
da sie die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen regelmäßig nutzen, 
darüber mit den Unternehmen interagieren und diesen vertrauen.62 

Die Affinität gegenüber neuen Technologien und die geringe Loyalität gegenüber 
einer bestimmten Marke führt bei der Generation X dazu, dass häufig Mehrbanken-
beziehungen unterhalten werden und sie eher zu Bankenwechseln tendiert als ihre 
Vorgängergeneration.63 Die Generation X nutzt die Filiale als Kontaktpunkt häufi-
ger als die Generation Y und führt weniger Bankgeschäfte online aus. 64 

Die Generation der Baby Boomer nutzt die Filiale als Kontaktpunkt am häufigs-
ten.65 Die Relevanz der Filialnutzung bei den Babyboomern und der Generation X 
wird durch zwei Faktoren getrieben. Ein Faktor ist der Kohorteneffekt, d. h. jüngere 
Generationen führen mehr ihrer Bankgeschäfte online durch. Der zweite Faktor ist 
ein Lebenszykluseffekt. Mit steigendem Alter verändern sich die Konsum-Spar-
Präferenzen, sodass häufiger Bankdienstleistungen nachgefragt werden. Es zeigt 
sich, dass der zunehmende Einfluss des Alters auf die Bedeutung der Filiale stärker 
durch den Lebenszykluseffekt geprägt ist als durch den Kohorteneffekt. Dies im-
pliziert, dass jüngere Generationen im Alter ebenfalls eine stärkere Präferenz für 
den Besuch einer Filiale haben. Da ein Vergleich von Kohorten über Jahrzehnte 
erfolgt und die IKT insbesondere in der jüngeren Vergangenheit rasante Fortschritte 
gemacht hat, ist es möglich, dass der Kohorteneffekt im Vergleich zum Lebenszyk-
luseffekt an Bedeutung zunimmt.66 

                                                 
59 Vgl. Foscht et al. (2009), S. 234 ff.; Mihm / Jacobs (2017), S. 32; Larsson / Viitaoja (2017), S. 

858 f.; Sprenger (2017), S. 22. 
60 Vgl. Dietrich / Rammelmeyer (2014), S. 20 f.; Kaya (2019), S. 1. 
61 Vgl. Singh (2019), S. 29; Vahrenkamp (2018), S. 1. 
62 Vgl. Beck (2017), S. 1. 
63 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 56; Reisenwitz / Iyer (2009), S. 93. 
64 Vgl. Kaya (2019), S. 2 ff. 
65 Vgl. Kaya (2019), S. 3. 
66 Vgl. Anenberg et al. (2018), S. 2; Kaya (2019), S. 2 ff. 
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Das typspezifische Nutzerverhalten zeigt sich auch in der Verteilung der Kunden-
zahlen der Universalbanken in Deutschland. In Abb. 2 sind die prozentualen Ab-
weichungen der Kunden verschiedener Universalbanken im Vergleich zur Gesamt-
bevölkerung darstellt. Eine geringe Abweichung zeigt, dass der Anteil der Kunden 
in der entsprechenden Altersgruppe dem Anteil der Altersgruppe in der Gesamtbe-
völkerung entspricht. Eine Abweichung von 6 Prozent nach oben bedeutet z. B., 
dass der Anteil der Bankkunden in dieser Altersklasse um 6 Prozent höher ist, als 
der Anteil der Kunden in der Gesamtbevölkerung. Abb. 2 verdeutlich, dass die Kun-
denstruktur der Commerzbank und in stärkerem Maße der ING eine deutliche Über-
gewichtung in den Generationen X, Y und der Generation Z aufweist. Umgekehrt 
weist speziell die ING in der Altersgruppe ab 60 Jahren eine deutliche Unterge-
wichtung auf. Sparkassen und Genossenschaftsbanken ähneln in ihrer Kunden-
struktur der Gesamtbevölkerung mit leichten positiven Abweichungen in der Al-
tersklasse ab 70 Jahren, während die Deutsche Bank speziell in der Altersklasse von 
50 bis 59 Jahren überrepräsentiert ist. Die Struktur der Nutzerzahlen in Deutschland 
spiegelt das veränderte Kundenverhalten in Teilen bereits wider. Gerade die Ab-
weichungen in den Nutzerzahlen der ING, die als Direktbank agiert, verdeutlichen 
diese Entwicklung. 

 
Abb. 2: Abweichung der Nutzerzahlen je Altersgruppe in verschiedenen Universalbanken67  

                                                 
67 Eigene Darstellung in Anlehnung an Statista (2019b), S. 1. 
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2.1.1.4 Relevanz des Kundenverhaltens für Banken 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Generationenkohorten zeigt sich, dass die 
Herausforderung für Banken darin besteht, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das 
eine Balance zwischen den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Kohor-
ten herstellt.68  

Zum einen zeigt das Kundenverhalten, dass die Relevanz der Offlineangebote der 
Bank mit zunehmendem Alter steigt. Neben dem Kohorten- und Lebenszyklusef-
fekt ist auch das Vermögen der Kunden ausschlaggebend für die Filialnutzung. Mit 
zunehmendem Vermögen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde die Filiale 
besucht. Kunden, die zu den oberen 25 Prozent der Vermögensverteilung gehören, 
besuchen eine Filiale mit einer 11 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit als eine Per-
son, die zu den unteren 25 Prozent gehört.69 Dies hängt unter anderem damit zu-
sammen, dass die Anzahl der Bankdienstleistungen, die ein Kunde in Anspruch 
nimmt, in der unteren Gruppe der Vermögensverteilung bei durchschnittlich 2,0 
liegt und für die obere Gruppe bei 3,6. Neben der höheren Zahl nachgefragter 
Dienstleistungen kann dies auch eine Indikation dafür sein, dass vermögende Kun-
den Dienstleistungen nachfragen, die durch den Besuch einer Filiale besser bedient 
werden können.70  

Die Kohorte der Babyboomer verfügt über ein höheres Vermögen als die Kohorten 
der Generationen X und Y.71 Das durchschnittliche Nettovermögen der Babyboo-
mer lag in 2017 bei ca. 144 Tausend Euro, das der Generation X bei ca. 104 Tau-
send Euro und das der Generation Y bei knapp 24 Tausend Euro. Über das geringste 
Nettovermögen verfügt die Generation Z mit ca. 5 Tausend Euro.72 

Gleichzeitig zeigt sich, dass das Nettoeinkommen pro Kopf mit zunehmendem Al-
ter steigt, bis es den Hochpunkt in der Altersklasse von 55 bis 64 Jahre erreicht, 
aktuell in der Kohorte der Babyboomer. Der Einkommensunterschied zwischen der 
jüngsten Altersgruppe, den unter 25-jährigen und der Altersgruppe mit dem höchs-
ten Einkommen beträgt 30 Prozent.73 

                                                 
68 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 51. 
69 Vgl. Kaya (2019), S. 2 ff. 
70 Vgl. Anenberg et al. (2018), S. 1. 
71 Vgl. Augustine (2017), S. 4. 
72 Vgl. Grabka / Halbmeier (2019), S. 740. 
73 Vgl. Niehues (2015), S. 6. 
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Somit ergibt sich ein Spannungsfeld für Banken, da die Digital Natives, also die 
Generationen Y und Z zwar zukünftig das größte Potenzial aufweisen, derzeit je-
doch finanziell deutlich weniger bedeutend sind, als die Kohorten der Generation 
X und der Babyboomer. Letztere verfügen über das größere Nettovermögen und -
einkommen. Daraus resultiert die Problematik, dass das derzeitige Geschäftsvolu-
men mit den Digital Natives gering ist, die Bedeutung dieser Kundengruppe auf 
mittel- bis langfristige Sicht jedoch zunehmen wird.74  

2.1.2 Grundlagen der Internetökonomie 

2.1.2.1 Die Internetökonomie als Treiber der Plattformökonomie 

Die Internetökonomie bezeichnet als Oberbegriff Märkte, die sich auf digitale 
Technologien konzentrieren.75 Sie stellt eine digital basierte, elektronisch vernetzte 
Ökonomie dar, die mittels IKT Interaktion, Kommunikation und Transaktionen auf 
globaler Ebene ermöglicht.76 In der Internetökonomie erfolgt die Dienstleistungs-
erbringung über das Internet.77  

Mit der Internetökonomie gehen verschiedene Wettbewerbsimpulse einher. Die In-
ternetökonomie führt zu einer Senkung der Transaktionskosten, die sich in sinken-
den Such- und Informationskosten sowie in sinkenden Anbahnungs- und Abwick-
lungskosten ausdrücken. Für Nachfrager sinken die Suchkosten, da der Vergleich 
unterschiedlicher Angebote mittels IKT zeitsparender und kostengünstiger erfolgt, 
als dies im stationären Vertrieb der Fall ist.78 Sie sind in kürzester Zeit in der Lage, 
Erfahrungsberichte, Kostenvergleiche und Empfehlungen über die Kanäle der IKT 
abzurufen.79 Die jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen erfordert, dass An-
bieter eine wesentlich höhere Reaktionsfähigkeit und Transparenz aufweisen.80 Da-
mit einher geht eine Intensivierung des Wettbewerbs, da umfassende Produkt- und 
Preisinformationen bei geringem Suchaufwand verfügbar sind und sich dadurch die 
Markttransparenz aus Nachfragesicht deutlich erhöht. Für die Angebotsseite ver-
schärft sich der Preiswettbewerb.81  

                                                 
74 Vgl. Buhl et al. (2012), S. 46 f. 
75 Vgl. OECD Competition Division (2012), S. 5. 
76 Vgl. Zimmerlich / Aufderheide (2004), S. 1. 
77 Vgl. Schmidt (2017), S. 2. 
78 Vgl. Evans / Wurster (1997), S. 82; Meisner (2017), S. 63. 
79 Vgl. Gruber / Bouché (2017), S. 36. 
80 Vgl. Hedley et al. (2006), S. 51. 
81 Vgl. Clement et al. (2019), S. 184. 
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Zugleich ermöglicht die Internetökonomie, dass die Reichweite für Anbieter und 
Nachfrager erhöht wird, da räumliche und zeitliche Kriterien keine Beschränkung 
darstellen. Die Reichweite ist über das Internet theoretisch unbegrenzt, sodass neue 
Nachfrager erschlossen werden können, aber auch neue Anbieter in den Markt 
drängen.82 Die Anbahnungs- und Abwicklungskosten sinken, da die physische Be-
gegnung vor Ort durch die elektronische Kommunikation ersetzt wird und die Ab-
wicklung durch elektronische Vernetzung automatisiert erfolgen kann.83  

Die Spezifika der Internetökonomie ermöglichen einen direkten Kontakt zwischen 
Anbietern und Nachfragern, sodass die Funktion von Informationsmittlern teil-
weise ersetzt wird. In Bezug auf die Wertschöpfung etablierter Banken besteht die 
Gefahr, dass neue Wettbewerber einzelne Wertschöpfungsaktivitäten übernehmen 
und zu einer Disintermediation der Banken beitragen.84  

Die Internetökonomie fördert das Entstehen von Unternehmen mit plattformbasier-
tem Geschäftsmodell. Diese Unternehmen lassen sich unter dem Begriff der Platt-
formökonomie subsumieren.85 Unternehmen der Plattformökonomie kennzeichnen 
sich dadurch, dass sie in der Regel als Vermittler agieren und keine eigenen Güter 
anbieten.86 Der Austausch von Informationen steht im Mittelpunkt ihres Geschäfts-
modells.87 Die Qualität und der Nutzen der ausgetauschten Informationen ist dabei 
abhängig von der Menge der Daten, die der Plattform zur Verfügung stehen und 
von den Möglichkeiten zur Sammlung, Speicherung und Interpretation dieser Da-
ten. Je mehr Daten zur Verfügung stehen und je besser diese interpretiert werden 
können, desto größer ist der Nutzen für Anbieter und Nachfrager.88  

Plattformbasierte Unternehmen nutzen die Möglichkeiten der IKT, um dem Kun-
den personalisierte Angebote zu offerieren, die er auf Basis seines bisherigen Kauf-
verhaltens wahrscheinlich nachfragen würde.89 Sie ermöglichen dem Kunden ein 
schnelles Auffinden und Vergleichen verschiedener Angebote.90 Zudem schaffen 

                                                 
82 Vgl. Clement et al. (2019), S. 8. 
83 Vgl. Clement et al. (2019), S. 159. 
84 Vgl. Bernet (2018), S. 144 f. 
85 Vgl. Kenney / Zysman (2016), S. 62 f. 
86 Vgl. Clement et al. (2019), S. 206. 
87 Vgl. Parker et al. (2016), S. 36. 
88 Vgl. Parker et al. (2016), S. 48. 
89 Vgl. Dapp (2014), S. 19. 
90 Vgl. Clement et al. (2019), S. 206. 
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sie einen digitalen Ort, der eine direkte soziale und wirtschaftliche Interaktion zwi-
schen Anbietern und Nachfragern ermöglicht.91 Sie werden daher auch als digitale 
Marktplätze resp. digitale Plattformen bezeichnet.92 

Die Internetökonomie ist nicht nur für Branchen von Relevanz, in denen Güter93 
überwiegend oder vollständig digital gehandelt werden, sondern auch für Branchen, 
in denen Güter gehandelt werden, die prinzipiell digitalisierbar sind. Dazu gehört 
auch die Finanzdienstleistungsbranche.94  

2.1.2.2 Güter in der Internetökonomie 

2.1.2.2.1 Digitale Güter 

In der Internetökonomie sind digitale Güter von zentraler Bedeutung. Diese kenn-
zeichnen sich durch ihre Immaterialität. Sie weisen keinerlei physischen Anteil auf, 
benötigen jedoch teilweise ein physisches Speichermedium.95 Digitale Güter sind 
Produkte oder Dienstleistungen, die in Form von Binärdaten dargestellt, übertragen 
und verarbeitet und vollständig digital gespeichert werden.96 Beispiele für digitale 
Güter sind Anwendungssoftware, Musik, Filme, Wertpapierkurse, elektronische 
Marktplätze, Online Banking, Telekommunikationsdienste oder spezielle Informa-
tionsdienste, die erst durch das Internet entstanden sind (z. B. Suchmaschinen-
dienste).97 Wenn Produkte oder Dienstleistungen digitalisierbar sind, kommen die 
Eigenschaften digitaler Güter zum Tragen.  

Anhand ihrer grundlegenden Eigenschaften kann die Abgrenzung zwischen digita-
len und physischen Gütern erfolgen. Diese Eigenschaften sind die Entwicklung, der 
Vertrieb, die Änderbarkeit, die Reproduzierbarkeit und die Verschleißfreiheit des 
Gutes.98  

                                                 
91 Vgl. Kenney / Zysman (2016), S. 65. 
92 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 26.; Die Chrakterisitika digitaler 

Plattformen werden ausführlich in Kapitel 3.1.1 thematisiert. 
93 Der Begriff „Güter“ umfasst „Produkte“ und „Dienstleistungen“. „Produkte“ werden als materi-

elle Güter klassifiziert, „Dienstleistungen“ sind immaterielle Güter. Vgl. Hellenkamp (2018), S. 
9. 

94 Vgl. Stelzer (2000), S. 837. 
95 Vgl. Dapp (2014), S. 6. 
96 Vgl. Stelzer (2000), S. 836 f. 
97 Vgl. Dapp (2014), S. 8. 
98 Vgl. Peters (2010), S. 3. 
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Die Entwicklung digitaler Güter ist im Vergleich zu physischen Gütern mit hohen 
Kosten verbunden. Die Herstellung eines digitalen Gutes selber verursacht dagegen 
nur geringe Kosten.99 Kennzeichnend für digitale Güter ist, dass sie nahezu kosten-
frei vervielfältigt werden können, sodass die hohen Fixkosten, die während der Ent-
wicklungsphase anfallen, auch „Kosten der ersten Kopie“ genannt werden.100 Die 
variablen Kosten fallen bei digitalen Gütern hingegen sehr gering aus.101 Diese 
Kostenstruktur führt dazu, dass mit zunehmender Menge eine Fixkostendegression 
einsetzt und somit insbesondere bei digitalen Gütern Skaleneffekte genutzt werden 
können.102 Für den Anbieter digitaler Güter ist es daher erstrebenswert, die Produk-
tionsmenge möglichst weit auszudehnen.103  

Digitale Güter zeichnen sich zudem dadurch aus, dass ihre Lagerung und die Dis-
tribution nahezu kostenfrei möglich sind und dem Produzenten daher keine Kapa-
zitätsgrenzen gesetzt sind.104 Einzig für das physische Speichermedium und die 
physische Distribution fallen Kosten an.105 

Die Änderbarkeit fällt bei digitalen Gütern leichter als bei physischen. In der Ent-
wicklung besteht daher die Möglichkeit, mit geringem Aufwand unterschiedliche 
Varianten eines digitalen Gutes zu erstellen und damit eine personalisierte Version 
anzubieten.106 Anbieter haben dadurch die Möglichkeit, sich an der Zahlungsbereit-
schaft der Kunden zu orientieren und das digitale Gut dahingehend zu modifizie-
ren.107 Mit der leichten Veränderbarkeit gehen einerseits die Möglichkeit der Behe-
bung von Produktfehlern und die nachträgliche Verbesserung des Produkts, ande-
rerseits die Gefahr der unbefugten Veränderung und Verfälschung durch Dritte ein-
her.108  

Der Aspekt der Reproduzierbarkeit ist eine weitere Eigenschaft digitaler Güter. Die 
Vervielfältigung ist einfach und ohne Einbußen in der Qualität möglich.109 Die Be-
sonderheiten der Produktion digitaler Güter bedingen, dass die Grenzkosten der 
Produktion weiterer Kopien des digitalen Produkts gegen Null tendieren. Der Wert 

                                                 
99 Vgl. Stelzer (2000), S. 838. 
100 Vgl. Peters (2010), S. 3 f. 
101 Vgl. Shapiro / Varian (1998), S. 108. 
102 Vgl. Stelzer (2000), S. 838. 
103 Vgl. Clement et al. (2019), S. 66 f. 
104 Vgl. Shapiro / Varian (1998), S. 108; Zerdick et al. (2001), S. 150. 
105 Vgl. Peters (2010), S. 4. 
106 Vgl. Clement et al. (2019), S. 35. 
107 Vgl. Clement et al. (2019), S. 25. 
108 Vgl. Peters (2010), S. 4 f. 
109 Vgl. Shapiro / Varian (1998), S. 108. 
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eines digitalen Gutes verringert sich durch die Vervielfältigung nicht. Damit ein-
hergeht, dass der Aufwand des Kopierens und der Distribution sehr gering ist.110  

Digitale Güter unterliegen im Gegensatz zu physischen Gütern keinerlei Abnut-
zung, die Qualität des Produkts ist im Zeitablauf konstant. Aus ökonomischer Per-
spektive bedeutet das, dass ein "gebrauchtes" digitales Gut keinen Qualitätsverlust 
im Vergleich zu einem neuen digitalen Gut aufweist. Für den Anbieter digitaler 
Güter ergibt sich daraus die Konsequenz, dass Ersatzkäufe aufgrund von Verschleiß 
ausbleiben.111  

Darüber hinaus sind digitale Güter nicht exklusiv, d. h., dass der Konsum einer 
Person nicht den Konsum einer anderen Person verhindert. Der Wert eines digitalen 
Gutes wird durch die Nutzung mehrerer Personen nicht gemindert.112 Einzig durch 
den Eingriff in Form einer digitalen Rechteverwaltung oder durch einen Kopier-
schutz kann der Konsum begrenzt werden.113 

2.1.2.2.2 Informationsgüter 

Sämtliche Güter, die digitalisiert werden können, lassen sich als Informationsgüter 
klassifizieren. Ein Informationsgut muss dabei nicht zwangsläufig in digitaler Form 
vorliegen, es muss nur digitalisierbar sein.114 Informationen stellen eine inhaltlich 
definierbare Menge an Daten dar, die von Nutzern als nützlich vermutet wird. Der 
Wert eines Informationsguts ergibt sich aus den enthaltenen Informationen und ist 
kontextabhängig und subjektiv, da der Nutzen für jeden Rezipienten individuell 
ist.115  

Informationsgüter sind ebenfalls immaterielle Güter. Beim Konsum einer Informa-
tion liegt meist keine Rivalität vor, sodass mehrere Personen eine Information nut-
zen können, ohne dass Nachteile für die Mitnutzer entstehen. Ein Nutzer erleidet z. 
B. keinen Nachteil dadurch, dass die Information über aktuelle Börsennotierungen 
auch anderen Nutzern zur Verfügung steht. Streng genommen können Informatio-

                                                 
110 Vgl. Clement et al. (2019), S. 35 f. 
111 Vgl. Kerber (2016), S. 15. 
112 Vgl. Belleflamme (2016), S. 1. 
113 Vgl. Dapp (2014), S. 6. 
114 Vgl. Shapiro / Varian (1999), S. 3 f., dazu ausführlich in Kapitel 2.1.3.1. 
115 Vgl. Linde (2008), S. 7. 
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nen nicht verbraucht werden. Durch ihre Kontextabhängigkeit unterliegen sie je-
doch oftmals hohen Veränderungsraten z. B. aktuelle Börsennotierungen und wer-
den daher permanent neu produziert und konsumiert.116  

Informationen sind datenbasiert und ermöglichen die Generierung von Wissen. Da-
ten sind kontextfreie Angaben, die aus Zeichen bestehen und nach bestimmten Syn-
tax-Regeln zusammengesetzt sind. Informationen hingegen sind Daten, denen eine 
Bedeutung zukommt. Das bedeutet, dass Daten mit kontextualer Bedeutung Infor-
mationen sind, die zur Vorbereitung von Entscheidungen und Handlungen dienen. 
Werden Informationen zweckdienlich mit persönlichen Erfahrungen und Erwartun-
gen verknüpft, entsteht daraus Wissen. Informationen stellen also den Rohstoff dar, 
aus dem Wissen generiert wird.117 Der Prozess der Wissensbildung ist kognitiv an-
spruchsvoll und bedarf bei Bankdienstleistungen der Fähigkeit, finanzwirtschaftli-
che Zusammenhänge zu erkennen und daraus plausible Entscheidungen abzulei-
ten.118  

Im Bankkontext ist ein Datum z. B. ein Zeitpunkt, ein Produkt oder ein Kunde. Eine 
Information liegt vor, wenn ein bestimmter Kunde in der Vorweihnachtszeit das 
Kontokorrentkonto überzieht. Wissen ist die Ableitung von Implikationen, z. B. die 
Steigerung der Profitabilität des Kunden durch eine Produktempfehlung und die 
daraus mögliche Verbesserung der Kunde-Bank-Beziehung.119  

Der Zusammenhang zwischen Zeichen, Daten, Informationen und Wissen ist in 
Form der Wissenspyramide in Abb. 3 dargestellt.  

Informationen zählen ebenso wie Dienstleistungen zu den immateriellen Gütern. 
Sie sind von Dienstleistungen dahingehend zu differenzieren, dass sie nicht verb-
rauchbar sind. Zudem weisen Informationen anders als die meisten Dienstleistun-
gen die Eigenschaft auf, dass Herstellung und Verbrauch nicht zeitgleich anfallen 
müssen.120 Dienstleistungen können einen Informationsbezug aufweisen, dieser 
muss jedoch nicht zwingend gegeben sein. Dienstleistungen ohne Informationsbe-
zug sind z. B. ein Frisörbesuch oder die Fahrt mit einem Taxi. Bankdienstleistungen 

                                                 
116 Vgl. Clement et al. (2019), S. 40. 
117 Vgl. Linde (2008), S. 7. 
118 Vgl. Wiechers (2013), S. 84. 
119 Vgl. Bartmann et al. (2011), S. 273. 
120 Vgl. Clement et al. (2019), S. 40. 
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zählen hingegen zu den Dienstleistungen mit Informationsbezug, da zur Erbringung 
der Leistung Informationen des Kunden bereitgestellt werden müssen.121 

Abb. 3: Das Konzept der Wissenspyramide122 

Immaterielle Güter, die nicht als Dienstleistung klassifiziert werden, sind z. B. die 
Marke oder unternehmensspezifisches Know-How. Die Marke und das Know-How 
eines Unternehmens stellen Informationen dar, die durch Vernetzung von Erfah-
rungen und Erwartungen zu Wissen werden.123 

Bankdienstleistungen können in Abhängigkeit von der Integration einer menschli-
chen Komponente auch als digitale Güter klassifiziert werden. Die Anwendung 
standardisierter Bankdienstleistungen, wie z. B. die Abfrage des Kontostands im 
Online Banking ist ein digitales Gut, solange der Nutzer keine weitergehende 
menschliche Unterweisung oder Beratung erhält. Eine individuelle Beratungs-
dienstleistung ist hingegen kein digitales Gut, da sie über einen physischen Charak-
ter verfügt. Gleiches gilt für Online Beratungen und Schulungen.124  

121 Vgl. Bode (1997), S. 462 ff. 
122 Eigene Darstellung in Anlehnung an North (2016), S. 35 ff. 
123 Vgl. North (2016), S. 35 ff. 
124 Vgl. Clement et al. (2019), S. 11. 
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Eine Abgrenzung der relevanten Güterbegriffe ist in Abb. 4 dargestellt. 

 
Abb. 4: Abgrenzung relevanter Güterbegriffe125 

2.1.2.3 Bankdienstleistungen im Kontext der Internetökonomie 

Bankdienstleistungen kennzeichnen sich sowohl durch bankspezifische als auch 
dienstleistungsspezifische Eigenschaften.126 Bankdienstleistungen zählen aufgrund 
ihres Dienstleistungscharakters zu den immateriellen Gütern. In der Immaterialität 
der Dienstleistung liegt begründet, dass ihr Schutz über Patente nicht bzw. nur ein-
geschränkt möglich ist.127  

Bei Bankdienstleistungen liegt eine zeitliche Diskrepanz von Leistung und Gegen-
leistung vor, sodass eine Bedürfnisbefriedigung des Kunden häufig erst zeitverla-
gert einsetzt. Die Dienstleistung lässt sich erst im Zeitverlauf erfahren und ex post 
beurteilen.128 Im Unterschied zu anderen Dienstleistungen ist der Gegenstand einer 
Bankdienstleistung zudem nicht ein konkretes Produkt, sondern Geld. Daher dient 

                                                 
125 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bode (1997), S. 462 ff.; Clement et al. (2019), S. 35. 
126 Vgl. Voit (2002), S. 143 f. 
127 Vgl. Mayer (2018), S. 46; Thomas (2008), S. 20. 
128 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 82 f. 
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die Bankdienstleistung nur mittelbar der Bedürfnisbefriedigung, die aus der Geld-
verwendung entsteht.129 

Gleichzeitig erfordert die Erbringung der Bankdienstleistung eine direkte Bezie-
hung zwischen Bank und Kunde. Der Kunde ist Teil der Leistungserstellung. Durch 
die Einbeziehung des Kunden ist die Leistung in hohem Maße personengebunden 
und findet in einem interaktiven Prozess statt.130 Dies führt dazu, dass Dienstleis-
tungen nicht transportfähig sind. Das für Dienstleistungen geltende „uno-actu-Prin-
zip“ wird im Zuge der IKT aufgeweicht, da eine Entkopplung der Leistungspartner 
in Bezug auf Zeit- und Ortsgleichheit ermöglicht wird.131 

Bankdienstleistungen sind nicht lagerfähig, das Ergebnis eines Dienstleistungspro-
zesses hingegen kann lagerfähig sein.132 In Abhängigkeit von der Integration einer 
persönlichen Komponente folgt daraus, dass bei individuellen Bankdienstleistun-
gen mit der Entstehung auch der Absatz der Dienstleistung verbunden ist, da diese 
Dienstleistung nicht vorrätig gehalten werden kann.133 Diese Eigenschaft bedingt 
Schwankungen in der Qualität der Dienstleistung, da die Beurteilung der Qualität 
davon abhängt, wer die Leistung zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort erbringt 
und für wen die Leistung erbracht wird.134  

Ein weiteres konstitutives Merkmal für Bankdienstleistungen ist deren Abstrakt-
heit. Bankdienstleistungen sind bis auf wenige Ausnahmen in der Regel nicht un-
mittelbar erlebbar. Der teilweise hohe Abstraktionsgrad und die Komplexität bera-
tungsintensiver Bankdienstleistungen generieren einen hohen Erklärungsbedarf, 
wobei dieser in Abhängigkeit von der Bankdienstleistung stark variiert.135 Bank-
dienstleistungen, die einen hohen Standardisierungscharakter aufweisen, sind we-
niger erklärungsbedürftig als solche, die sich durch hohe Individualität auszeich-
nen.  

In Abhängigkeit von der Individualität der Bankdienstleistung steigt meist die 
Komplexität. Standardisierte Bankdiensteistungen wie die Eröffnung eines Giro-
kontos, Kredit-, Anlage- und Bausparprodukte weisen eine geringe Individualität 
auf und sind wenig komplex. Eine Differenzierung zu den Wettbewerbern ist bei 

                                                 
129 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 24. 
130 Vgl. Voit (2002), S. 139 f. 
131 Vgl. Zanner (2002), S. 43. 
132 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 60. 
133 Vgl. Bruhn et al. (2019), S. 66. 
134 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 24. 
135 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 10 f. 
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standardisierten Dienstleistungen nur schwer möglich.136 Diese Dienstleistungen 
sind aufgrund ihrer Immaterialität und der fehlenden individuellen Komponente 
vollständig digitalisierbar und können verstärkt über Kanäle der IKT bedient wer-
den.137 

Digitale Bankdienstleistungen sind z. B. Anwendungen des mobilen Bankings, die 
digitale Kontoeröffnung und -führung, Online-Überweisungen, die digitale Vermö-
gensverwaltung und digitale Kreditabschlüsse.138 Eine Bankdienstleistung ist ein 
digitales Gut, solange der Nutzer keine weitergehende menschliche Unterweisung 
oder individuelle Beratung erhält. Eine individuelle Beratungsdienstleistung ist hin-
gegen kein digitales Gut, da sie über einen physischen Charakter verfügt. Gleiches 
gilt für Online-Beratungen und -Schulungen.139 

Die Komplexität einer Bankdienstleistung ist positiv abhängig von ihrer Individu-
alität, sodass der Beratungsbedarf entsprechend zunimmt.140 Sobald die Bank-
dienstleistung einen individuellen Beratungsbedarf erzeugt, ist sie nicht mehr stan-
dardisierbar und kann nicht als digitales Gut klassifiziert werden.141 Dies gilt für 
beratungsintensive Bankdienstleistungen, wie z. B. den Erwerb einer Immobilie, 
die Vermögensstrukturierung oder das Financial Planning. Diese Dienstleistungen 
ermöglichen aufgrund ihrer Individualität und Komplexität eine Differenzierung zu 
den Wettbewerbern.142 In Abhängigkeit von der Komplexität fällt eine objektive 
Qualitätsbeurteilung schwer, sodass Bankdienstleistungen in hohem Maße von 
Vertrauen geprägt sind.143 

2.1.3 Schlüsselressourcen des Bankgeschäfts 

2.1.3.1 Relevanz personenbezogener Daten im Bankgeschäft 

Kundendaten und die daraus generierbaren Informationen sind ein zentraler Roh-
stoff des Bankgeschäfts, der durch die IKT verstärkt wird. Die Erhebung und Aus-
wertung von Kundendaten ist daher von hoher Relevanz.144 

                                                 
136 Vgl. Thomas (2008), S. 19. 
137 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 17. 
138 Vgl. Hellenkamp (2016), S. 392; Peters (2010), S. 4. 
139 Vgl. Clement et al. (2019), S. 11. 
140 Vgl. Faust (2019), S. 7 f. 
141 Vgl. Dapp (2014), S. 6. 
142 Vgl. Räth (2019), S. 229; Schlag (2019), S. 580. 
143 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 61. 
144 Vgl. Skinner (2014), S. 106. 
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Dabei divergiert die Datenrelevanz in Abhängigkeit von ihrer Kategorisierung. 
Reine Produktkonditionen, die frei von persönlichen Daten der Verbraucher sind, 
weisen eine geringere Relevanz auf als personenbezogene Daten.145 Die Differen-
zierung der Daten ist insbesondere für datenschutzrechtliche Aspekte von Bedeu-
tung. Sind die Daten personenbezogen, ist die Erhebung, Verarbeitung146 und Nut-
zung datenschutzrechtlich bedeutend und bedarf einer entsprechenden Legitimie-
rung durch den Kunden.147 Personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) sind „alle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person […] beziehen; als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zu-
ordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität die-
ser natürlichen Person sind.“148 Auch für die Abgrenzung der rechtlichen und öko-
nomischen Analyse ist die Differenzierung zwischen personenbezogenen und 
nicht-personenbezogenen Daten unerlässlich.149  

Personenbezogene Daten können entweder maschinell erzeugt werden, wie z. B. 
Informationen über das Such- und Kaufverhalten, Standortdaten, IP-Adresse, URL 
und gespeicherte Cookies, oder solche Informationen, die von den Kunden selbst 
zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. Kontaktinformationen, demographische 
Informationen oder Konto- und Zahlungsdaten.150 Aus der Definition geht zudem 
hervor, dass auch personenbeziehbare Daten, also Daten, die durch Zusatzinforma-
tionen einen unmittelbaren Personenbezug erzeugen, personenbezogene Daten wer-
den.151 Der Begriff „personenbezogene Daten“ erscheint jedoch irreführend, da sich 

                                                 
145 Vgl. Heiserowski (2019), S. 14. 
146 „Verarbeitung“ bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; vgl. Art. 4 Nr. 2 VERORDNUNG (EU) 
2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES. 

147 Im Folgenden wird stellvertretend für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten nur 
noch der Terminus Verarbeitung genutzt. 

148 Art. 4 Nr. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES. 

149 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 5. 
150 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 7. 
151 Vgl. Witt (2010), S. 6 ff. 
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ein personenbezogenes Merkmal erst ergibt, wenn Daten interpretiert werden, sie 
also zu Informationen werden.152  

Wenn Daten pseudonymisiert153 vorliegen, findet die DSGVO in einer abge-
schwächten Form Anwendung. Der Verantwortliche berücksichtigt in diesem Fall 
unter anderem das Vorhandensein geeigneter Garantien - wozu die Pseudonymisie-
rung gehören kann - um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck 
als demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wur-
den, vereinbar ist.154 

Anonymisierte Daten unterliegen nicht den Grundsätzen der DSGVO. Anonymi-
sierte Daten sind solche Daten, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifi-
zierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten, die in einer 
Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr 
identifiziert werden kann.155 Anonymisierte Daten können ungehindert verarbeitet 
werden.156 

Universalbanken verfügen historisch über große Datenbestände aus ihren Kunden-
beziehungen und der Kunde-Bank-Interaktion. Sie sind daher in einer guten Posi-
tion, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen zu können. Die Her-
ausforderung liegt hier in der passgenauen Extrahierung der Daten, um dem Kun-
den die richtigen Produkte anbieten zu können.157 Eine Analyse des Kundenverhal-
tens ist zweckmäßig, um gezielte Maßnahmen zur Bedürfnisbefriedigung zu gene-
rieren und damit die Kundenbindung mittelbar zu erhöhen.158  

Die Digitalisierung ermöglicht die Sammlung und Auswertung von Daten und Ver-
haltensmustern des Kunden, wie z. B. das Zahlungs-, Konsum- und Sparverhalten 

                                                 
152 Vgl. Jendrian / Weinmann (2010), S. 108. 
153 „Pseudonymisierung“ definiert die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informa-
tionen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unter-
liegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; vgl. Art. 4 Nr. 5 VERORDNUNG (EU) 
2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES. 

154 Vgl. Art. 6 Abs. 4 lit. e VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES. 

155 Vgl. Erwägungsgrund 26 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES. 

156 Vgl. Neckel / Knobloch (2015), S. 150 ff. 
157 Vgl. Torrens (2016), S. 232. 
158 Vgl. Arnold (2018), S. 271. 
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oder dessen Risikoaversion. Anhand dieser Daten kann die Bank das Dienstleis-
tungsangebot individualisieren und auf kundenspezifische Lebensereignisse reagie-
ren.159 So kann auf Basis der Auswertung dieser Daten geschlossen werden, ob und 
wann ein Kunde die nächste größere Anschaffung plant. Hierzu kann die Bank dann 
ein entsprechendes Angebot offerieren.160 Eine Folge dessen ist die Steigerung der 
Vertriebseffizienz, da die Kontaktfrequenz zum Kunden im Online Banking deut-
lich höher ist und der Kunde über diesen Kanal wesentlich einfacher mit individu-
ellen Produktvorschlägen angesprochen werden kann, als über das persönliche Be-
ratungsgespräch. In Abhängigkeit von der persönlichen Präferenz des Kunden kön-
nen bei Bedarf individuelle Beratungsgespräche zu komplexen Dienstleistungen of-
feriert werden, aus denen sich Cross Selling Potenziale eröffnen.161  

Da der Nutzen abhängig von der Menge und der Qualität der zugrundeliegenden 
Daten ist, stellt die aggregierte Datennutzung einen Erfolgsfaktor plattformbasierter 
Geschäftsmodelle dar. Die zielgerichtete Nutzung von Daten kann zu Wohlfahrts-
gewinnen führen, indem die Bank diese kontextual verwendet und aus den gene-
rierten Informationen konkrete Handlungen ableitet.162 Diese können in personali-
sierten Angeboten umgesetzt werden, die für den Kunden nutzenstiftend sind. Es 
sind jedoch auch Szenarien denkbar, in denen eine nachteilige Preisdifferenzierung 
zu Wohlfahrtsverlusten führt.163 

Personenbezogenen Daten kommt somit ein ökonomischer Wert zu, der sich aus 
den für den einzelnen Nutzer entstehenden individuellen Entscheidungs- und Hand-
lungsoptionen ableiten lässt.164 Eine exklusive Herrschaft über wettbewerbsrele-
vante Daten kann eine Marktbarriere für neue Wettbewerber darstellen und dem 
Dateninhaber Marktmacht verschaffen.165 Für den Kunden ist die Abwägung der 
Vor- und Nachteile aus der Freigabe personenbezogener Daten bedeutend. Die Da-
tensouveränität des Kunden wird in der DSGVO manifestiert, sodass es dem Kun-
den obliegt, zu entscheiden, welche Daten und an wen die Daten weitergegeben 
werden.166  

                                                 
159 Vgl. Brühl (2017), S. 179; Klein (2018), S. 25; Kleine / Jolmes (2019), S. 243. 
160 Vgl. Klein (2018), S. 26. 
161 Vgl. Schuster / Hastenteufel (2017), S. 76. 
162 Vgl. Klein (2018), S. 24. 
163 Vgl. Ehrlich et al. (2015), S. 16. 
164 Vgl. Bernet (2018), S. 140 f. 
165 Vgl. Jentzsch (2018), S. 7. 
166 Vgl. Klein (2018), S. 26. 
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Dem Kunden obliegt es, ob seine personenbezogenen Daten zukünftig monetari-
siert werden. Eine Monetarisierung personenbezogener Daten liegt vor, wenn ein 
Kunde zusätzliche Daten von sich Preis gibt, die der Bank bisher noch nicht zur 
Verfügung stehen. Dies können Daten zu spezifischen Interessen oder Vertragsda-
ten sein. Durch Aggregation mit den bereits vorhandenen Daten ist es der Bank 
möglich, die tatsächlichen Interessen und Bedürfnisse des Kunden besser zu bedie-
nen.167 Die Monetarisierung personenbezogener Daten stellt für mehr als 40 Prozent 
der Verbraucher in Deutschland eine Option dar, wenn sie im Gegenzug von bes-
seren Konditionen profitieren.168 Fast die Hälfte der deutschen Bankkunden würden 
für mehr und individuellere Beratungsdienstleistungen, eine schnellere Kreditge-
nehmigung und günstigere Produkt- und Servicepreise den notwendigen Zugang zu 
ihren Daten zur Verfügung stellen.169 Die notwendige Voraussetzung dafür ist ein 
vertraulicher Umgang mit den personenbezogenen Daten. Ist diese Voraussetzung 
gegeben, kann die Bank zur Kompensation der Datenmonetarisierung optimierte 
Angebote offerieren.170 

Sofern Banken garantieren, dass personenbezogene Daten weder an Dritte moneta-
risiert noch für andere unternehmensfremde Projekte zweckentfremdet werden und 
der Kunden zustimmt, ist eine Datenanalyse möglich. Eine hierfür mit dem Kunden 
vereinbarte und dokumentierte Einwilligung schafft die notwendige und vertrau-
ensbildende Transparenz, manifestiert den datenschutzkonformen Umgang mit 
ebendiesen und stellt die informationelle Selbstbestimmung des Kunden sicher.171 
Eine datenschutzrechtliche Einwilligung ermöglicht, dass die aus der Datenanalyse 
gewonnenen Erkenntnisse mit weiteren Daten angereichert werden können, um per-
sonalisierte Produktangebote zu offerieren und den Kundennutzen zu maximie-
ren.172  

Die Interpretationsmöglichkeiten in Folge der Datenanalyse sinken in Abhängigkeit 
von der Abstufung, sodass anonyme Daten für Banken und Plattformunternehmen 
den geringsten Mehrwert generieren. Eine Zuordbarkeit der Daten ist für persona-
lisierte Angebote daher eine zentrale Voraussetzung.173 Banken müssen sich daher 

                                                 
167 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2018a), S. 5. 
168 Vgl. Fischer (2019c), S. 5. 
169 Vgl. Wunderlich (2017), S. 28. 
170 Vgl. van der Kleij (2016), S. 32. 
171 Vgl. Dapp (2015a), S. 15 f. 
172 Vgl. Klein (2018), S. 26. 
173 Vgl. Dapp (2014), S. 19. 
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im Spannungsfeld zwischen einem vertraulichen und datenschutzrechlich konfor-
men Umgang mit Kundeninformationen und einer verstärkten Informationsanalyse 
positionieren.174  

2.1.3.2 Datenschutz im Bankgeschäft 

Die Nutzung personenbezogener Daten für Analyse- und Marketingzwecke bedarf 
einer sorgfältigen datenschutzrechtlichen Prüfung. Nur wenn eine datenschutz- und 
bankaufsichtsrechtskonforme Verwendung gegeben ist, können personenbezogene 
Daten entsprechend genutzt werden.175 

Der Datenschutz ist dabei von der Datensicherheit zu trennen. Der Datenschutz ver-
folgt die Intention, den Bürger vor unerwünschten Folgen einer zweckwidrigen 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu schützen.176 Die Datensicherheit 
thematisiert im Gegensatz dazu den Schutz der gespeicherten Daten vor Beeinträch-
tigungen durch höhere Gewalt, menschliche und technische Fehler sowie Miss-
brauch.177 Der Datenschutz setzt somit die Gewährleistung der Datensicherheit vo-
raus.178 

Die DSGVO harmonisiert den Datenschutz im Geltungsraum der Europäischen 
Union und löst das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)179 als gültigen Rechtsrahmen 
zur Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten ab.180 Der europäische 
Gesetzgeber hat sich bei der Ausgestaltung der DSGVO jedoch am BDSG orien-
tiert.181 Das BDSG behält nur im Rahmen von Öffnungsklauseln Gültigkeit, in de-
nen den nationalen Gesetzgebern die Möglichkeit eingeräumt wird, eigene Rege-
lungen zu erlassen.182 Das Datenschutzrecht schützt, wie in Kapitel 2.1.3.1 darge-
stellt, die in den Daten enthaltenen Informationen, welche sich mit einer Person in 
Beziehung setzen lassen, nicht die Daten als solche.183 

                                                 
174 Vgl. Hellenkamp (2016), S. 390. 
175 Vgl. Klein (2018), S. 27. 
176 Vgl. Heiserowski (2019), S. 12. 
177 Vgl. Witt (2010), S. 3 ff. 
178 Vgl. Witt (2010), S. 41 f. 
179 Bundesdatenschutzgesetz Artikel 1 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGB1. I S. 2097), in Kraft 

getreten am 25.05.2018.  
180 Vgl. Bornemann / Brandes (2018), S. 372. 
181 Vgl. Militzer (2018), S. 20. 
182 § 1 Abs. 5 BDSG.  
183 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 36 f. 
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Jede Verarbeitung personenbezogener Daten bedarf einer Rechtsgrundlage. Für 
Banken liegen häufig spezialgesetzliche Regelungen vor, die gegenüber der 
DSGVO Vorrang haben. So ist die Dokumentation eines amtlichen Lichtbildaus-
weises eines potenziellen Neukunden zwar eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten, spezialgesetzliche Regelungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erfordern 
diese Aufzeichnungspflicht jedoch. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
auch dann rechtmäßig, wenn sie zur Durchführung eines Vertrags erforderlich ist. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn das Girokonto eines Kunden auch sein Lohn- und Ge-
haltskonto ist.184 Die Bank verarbeitet auch Informationen über das Nettoeinkom-
men und das Arbeitsverhältnis des Kunden. Des weiteren dürfen Banken die perso-
nenbezogenen Daten der Kunden auch dann verarbeiten, wenn dies für die Wah-
rung der berechtigten Interessen der Bank oder eines Dritten erforderlich ist und 
nicht die berechtigten Interessen des Kunden im konkreten Fall überwiegen.185  

Ergänzend zu den spezialgesetzlichen Regelungen sind die Vorgaben der DSGVO 
rechtlich bindend. Neben der Definition personenbezogener Daten sind im Rahmen 
dieser Arbeit die in der DSGVO formulierten Grundsätze bedeutend. Diese Grunds-
ätze sind die Zweckbindung und die Datenminimierung. Für Banken bedeutet das, 
dass personenbezogene Daten nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben und weiterverarbeitet werden dürfen und zu diesen Zwecken angemessen 
sein müssen, sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß be-
schränkt sein müssen.186 Weiterhin wird auch das Löschen personenbezogener Da-
ten in der DSGVO geregelt. Banken dürfen personenbezogene Daten nur solange 
speichern, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 
Das „Speichern“ bezeichnet das Erfassen und Aufbewahren von Daten auf einem 
Datenträger, um diese Daten in der Folge nutzen zu können. Personenbezogene Da-
ten sind gemäß DSGVO zu löschen, wenn kein Recht mehr zur Speicherung be-
steht.187 Dies kann aus rechtlicher und IT-seitiger Perspektive große Herausforde-
rungen mit sich bringen, da Banken aufgrund von handels-, gesellschafts- und steu-
errechtlichen Vorschriften diversen Aufbewahrungspflichten unterliegen. In der 

                                                 
184 Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b, c, f VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
185 Vgl. Militzer (2018), S. 21. 
186 Vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. b, c VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
187 Vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. e VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
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Vergangenheit wurden personenbezogene Daten daher gar nicht oder erst nach lan-
ger Zeit gelöscht. Dieses Vorgehen ist durch Artikel 5 der DGSVO nicht mehr er-
laubt.188 

Artikel 6 der DSGVO legt das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt als Grundprinzip fest. 
Außer in den dort geregelten Fällen ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht zulässig. Somit ist die Einwilligung des Kunden für die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten Voraussetzung. Diese muss freiwillig und in unmissver-
ständlicher Weise vorliegen.189 

Die DSGVO legt einen starken Fokus auf die Erhöhung der Transparenz. Banken 
müssen ihre Kunden bei der Erhebung personenbezogener Daten über den Zweck 
und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie die Dauer der Speicherung der 
Daten informieren. Diese Vorgaben sollen eine faire und transparente Verarbeitung 
sicherstellen.190 Werden personenbezogene Daten nicht direkt erhoben, sondern 
über Dritte bezogen, muss den Betroffenen dies unter Nennung der Datenquelle 
mitgeteilt werden.191 Gleichzeitig muss der Kunde darüber aufgeklärt werden, ob 
eine Weitergabe seiner Daten an Dritte erfolgt und wenn ja, zu welchem Zweck und 
auf welcher Grundlage.192 Für Verbraucher erhöht sich die Transparenz dadurch 
deutlich, da Unternehmen Datenkäufe bisher weitgehend unerkannt tätigen konn-
ten.193  

Zusätzlich haben Verbraucher einen Anspruch auf ein umfassendes Auskunfts-
recht. Dieser Anspruch beinhaltet die Auskunft der über sie gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten. Die Auskunft umfasst u. a. auch den Zweck und die Dauer 
der Verarbeitung sowie die Empfänger, denen die personenbezogenen Daten offen-
gelegt wurden. Der Verbraucher kann die Übermittlung einer Kopie dieser Daten 
verlangen.194 

                                                 
188 Vgl. Durmus et al. (2019), S. 787; Militzer (2018), S. 23. 
189 Vgl. Art. 4 Abs. 11 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
190 Vgl. Art. 13 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
191 Vgl. Art. 14 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
192 Vgl. Militzer (2018), S. 21 f. 
193 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 55 f. 
194 Vgl. Art. 15 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
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Verbraucher können zudem die Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlan-
gen. Das Recht auf Löschung setzt an den genannten Grundsätzen der Zweckbin-
dung und Datenminimierung an und kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. 
Möglichkeiten des Betroffenen, von diesem Recht Gebrauch zu machen, ergeben 
sich z. B., wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist oder der Be-
troffene die Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat.195 Dies entspricht 
einem Opt-out Modell, da der Verbraucher aktiv widerrufen muss.196 

Die Nutzung von Kundendaten für werbliche Zwecke ist für Banken von hoher Re-
levanz, um ihre Dienstleistungen (potenziellen) Kunden anzubieten. Ohne Verar-
beitung oder Nutzung personenbezogener Daten ist dies nicht möglich. Je besser 
eine Werbung auf den Adressaten zugeschnitten ist, umso höher ist die Erfolgs-
quote und umso mehr führt dies beim Werbeempfänger zu einer Erkenntnisberei-
cherung. Die DSGVO macht aufgrund des Rechts der informationellen Selbstbe-
stimmung eine Verwendung personenbezogener Daten für Werbezwecke von der 
Einwilligung des Kunden abhängig. Eine Ausnahme macht der Gesetzgeber für 
Werbe- und Marketingzwecke bei Bestandskunden. Die Eigenwerbung einer Bank 
unter Nutzung ihrer Kundendaten ist rechtlich zulässig, wenn eine maßgebliche und 
angemessene Beziehung zwischen der betroffenen Person und der Bank besteht.197 

Im Rahmen des Rechts der informationellen Selbstbestimmung wird Verbrauchern 
ein Widerspruchsrecht zur Nutzung personenbezogener Daten bei der werblichen 
Kundenansprache eingeräumt. Wird einer Verarbeitung für Zwecke der Direktwer-
bung widersprochen, dürfen die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet werden.198 Zusätzlich obliegt es dem Verbraucher, zu entschei-
den, welche Kanäle für Werbezwecke genutzt werden dürfen. 199 Für eine werbliche 
Ansprache über Telemedien galt bis zur Einführung der DSGVO das Telemedien-
gesetz (TMG) als rechtlicher Rahmen des Datenschutzes im Onlinebereich. Der 
Datenschutz, der im TMG in den §§ 11-15a geregelt wurde, fällt in weiten Teilen 
in den Anwendungsbereich der DSGVO, sodass diese vorzuziehen ist. Die DSGVO 

                                                 
195 Vgl. Art. 17 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
196 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 55 f. 
197 Vgl. Erwägungsgrund 47 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
198 Vgl. Art. 21 Abs. 2 und 3 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
199 Vgl. Weichert (2015), S. 19. 



34  Die Digitalisierung des Bankgeschäfts 

 

regelt also auch die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elekt-
ronischen Kommunikation.200 

Abzugrenzen von der Werbetätigkeit ist die Beratungstätigkeit. Letztere basiert auf 
dem ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers. Daraus resultiert ein zweiseitiger 
Kommunikationsprozess, in dem der Verbraucher personenbezogene Daten preis-
gibt. Auch bei der Beratungstätigkeit sind jedoch die Interessen des Verbrauchers 
zu schützen, sodass die Daten nicht ohne Einwilligung für andere Zwecke genutzt 
werden dürfen.201 

Die DSGVO stärkt das Recht des Verbrauchers an seinen personenbezogenen Da-
ten. Der Verbraucher hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, 
die einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Gleichzeitig wird ihm das Recht 
eingeräumt, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, ohne Be-
hinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten ur-
sprünglich bereitgestellt wurden.202 Die Übertragung personenbezogener Daten 
wird unter der Voraussetzung der technischen Umsetzbarkeit für den Verbraucher 
deutlich vereinfacht.203 

Ein datenschutzrechtlich konformer Umgang mit personenbezogenen Daten ist für 
die Vertrauensbildung der Verbraucher substanziell, da die Verarbeitung personen-
bezogener Daten oft mit Bedenken einhergeht.204 Gleichzeitig ist dieser auch im 
Interesse der Bank, da dies die Grundlage für eine langfristige Kundenbindung bil-
det.205 Der Schutz personenbezogener Daten ist für Kunden von hoher Relevanz. 
Ein Großteil der Kunden gibt im Internet nur die für die Nutzung erforderlichen 
Daten frei. Auch im Umgang mit personenbezogenen Daten zeigt sich ein Unter-
schied zwischen den Generationen. Während bei den Digital Natives jeder Fünfte 

                                                 
200 Vgl. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 

(2019), S. 2 f. 
201 Vgl. Weichert (2015), S. 19. 
202 Vgl. Art. 20 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
203 Vgl. Art. 20 Abs. 2 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
204 Vgl. Jentzsch (2017), S. 27. 
205 Vgl. Weichert (2015), S. 18. 
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sämtliche Daten freigibt, die angefragt werden, liegt der Anteil bei den Digital Im-
migrants nur bei 5 Prozent. Jüngere Kunden gehen tendenziell weniger restriktiv 
mit ihren personenbezogenen Daten um als ältere.206  

Die Anforderungen des Datenschutzes stellen einen Wettbewerbsfaktor dar, den 
Banken, die traditionell über Kompetenzen im datenschutzrechtlich adäquaten Um-
gang mit personenbezogenen Daten verfügen, für sich nutzen können. Da der Stel-
lenwert des Datenschutzes bei den Kunden hoch ist, sollten Banken diese Kompe-
tenz kommunizieren.207 Auch besteht die Gefahr des Kundenverlustes in Folge ei-
nes sorglosen Umgangs mit personenbezogenen Daten. Eine Missachtung des Da-
tenschutzes zieht eine negative Beeinflussung der Vertrauensbeziehung nach 
sich.208 

2.1.3.3 Datensicherheit im Bankgeschäft  

Die Datensicherheit ist in der DSGVO in drei Abstufungen geregelt.209 Die erste 
Stufe stellt der Grundsatz der Sicherheit da. Dieser besagt, dass personenbezogene 
Daten in einer Weise zu verarbeiten sind, dass eine angemessene Sicherheit ge-
währleistet ist. Dies beinhaltet den Schutz vor unbefugter und unrechtmäßiger Ver-
arbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder un-
beabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen. Der Fokus liegt auf einem integren und vertraulichen Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten. Zudem muss die Bank gewährleisten, dass der Grundsatz der 
Sicherheit eingehalten wird. Sie unterliegt der Rechenschaftspflicht.210 

Die zweite Stufe beschreibt die verschiedenen sicherheitsrelevanten Vorgaben. Die 
Bank muss unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und des 
Zwecks der Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
umsetzen, um die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sicherzustellen. Dies 
erfolgt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
und der Schwere der Risiken. Der Verantwortliche muss zudem einen Nachweis 

                                                 
206 Vgl. Postbank (2019), S. 1. 
207 Vgl. Dapp (2017), S. 375; Weichert (2015), S. 20. 
208 Vgl. Feri et al. (2016), S. 145. 
209 Vgl. Schneider (2019), S. 250. 
210 Vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. F und Abs. 2 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES. 
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der Sicherstellung erbringen.211 Konkretisiert werden die Vorgaben durch Regelun-
gen zur Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.212 

Die dritte Stufe regelt die interne und technische Sicherheit der Verarbeitung. Die 
DSGVO sieht vor, dass der Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik und der Implementierungskosten geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen treffen muss, um ein Schutzniveau zu gewährleisten, das dem 
Risiko angemessen ist. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem die Pseudony-
misierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten sowie die Fähigkeit, die 
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Der 
Verantwortliche muss gewährleisten, dass die Verfügbarkeit der personenbezoge-
nen Daten und der Zugang zu ihnen infolge eines physischen oder technischen Zwi-
schenfalls rasch wiederhergestellt wird und ein Verfahren vorliegt, das zur regel-
mäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Verarbeitung geeignet ist. Banken müssen somit in Abhängigkeit von der Schwere 
des möglichen Schadens und der Eintrittswahrscheinlichkeit unterschiedliche 
Schutzniveaus gewährleisten.213 

Die DSGVO regelt auch die Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn die 
Bank Outsourcing betreibt. Sie überträgt beim Outsourcing Aufgaben und Dienst-
leistungen an Dritte. Die vorrangige Intention des Outsourcings liegt in der Reduk-
tion der Kosten in Folge einer Spezialisierung. Zugleich kann sich die Bank auf ihre 
Kernkompetenzen fokussieren.214 Wenn Outsourcing betrieben wird, muss die 
Bank als „Verantwortlicher“ Garantien dafür bieten, dass sie nur auf Outsourcing-
nehmer als „Auftragsverarbeiter215 zurückgreift, die geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen durchführen, dass die Verarbeitung im Einklang mit 
den Anforderungen der DSGVO erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen 

                                                 
211 Vgl. Art. 24 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
212 Vgl. Art. 25 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
213 Vgl. Art. 32 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
214 Vgl. Köhler (2014a), S. 12 ff. 
215 Als „Auftragsverarbeiter“ wird eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet, be-
zeichnet, vgl. Art. 4 Abs. 8 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES. 
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Person gewährleistet ist. 216 Die Bank muss also sicherstellen, dass auch die Drittan-
bieter die Datensicherheit gewährleisten.217 

Neben den Vorgaben der DSGVO unterliegen Banken auch den Anforderungen des 
Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG)218. 
Banken sind als Betreiber kritischer Infrastrukturen verpflichtet, angemessene or-
ganisatorische und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer informationstech-
nischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfä-
higkeit der von ihnen betriebenen kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind. Dabei 
soll der Stand der Technik eingehalten werden. Organisatorische und technische 
Vorkehrungen sind angemessen, wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu den Folgen eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung der betroffe-
nen kritischen Infrastruktur steht.219 Die Vorgaben der DSGVO aus Art. 32 Abs. 1 
weisen also ein hohes Maß an Übereinstimmung zu denen des § 8a BSIG auf, be-
treffen jedoch konkret personenbezogene Daten.220 Die Betreiber kritischer Infra-
strukturen müssen zudem mindestens alle zwei Jahre die Erfüllung der Anforderun-
gen auf geeignete Weise nachweisen. Der Nachweis kann in Form von Sicherheits-
audits, Prüfungen oder Zertifizierungen erfolgen.221  

Banken müssen auch die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) ein-
halten.222 Die BAIT sind ein Rundschreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), das die gesetzlichen Anforderungen des § 25a Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 und 5 Kreditwesengesetz (KWG)223 umsetzt. Die BAIT konkretisieren die 
Anforderungen an eine angemessene personelle und technisch-organisatorische 
Ausstattung des Instituts, sodass die Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und die 
Vertraulichkeit der Daten gewährleistet ist. Zudem sehen die BAIT die Festlegung 
eines angemessenen Notfallkonzepts für IT-Systeme vor. Ziel des Rundschreibens 

                                                 
216 Vgl. Art. 28 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
217 Vgl. Im Brahm (2019), S. 588. 
218 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vom 14. August 2009 

(BGB1. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGB1. I S. 1885) 
geändert worden ist.  

219 § 8a Abs. 1 BSIG. 
220 Vgl. Schneider (2019), S. 276. 
221 § 8a Abs. 3 BSIG. 
222 Rundschreiben 10/2017 (BA) in der Fassung vom 14.09.2018. 
223 Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 

2776), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geän-
dert worden ist. 
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ist die Verbesserung der Informationssicherheit und der IT-Infrastruktur in Ban-
ken.224  

Die hohen regulatorischen Hürden im Bereich der Datensicherheit und des Daten-
schutzes stellen einen Wettbewerbsfaktor dar, in dem traditionelle Banken einen 
komparativen Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern innehaben, da sie diese 
Vorgaben bereits erfüllen. 225 Um diesen Vorteil nutzen zu können, bedarf es einer 
angemessenen Infrastruktur, die weder einen Datenmissbrauch, noch eine Veräu-
ßerung von Daten an Dritte zulässt. Diese würde sich, neben den rechtlichen Folgen 
einer Nichteinhaltung der Vorgaben in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit 
in Form der nicht autorisierten Weitergabe personenbezogener Daten, auch negativ 
auf die Vertrauensbeziehung zwischen Unternehmen und Kunde auswirken. Daher 
fußt eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Bank und Kunde auf einem adäqua-
ten Umgang mit personenbezogenen Daten.226  

Die Fortschritte in der IKT und die verstärkte Relevanz von Daten in der Interne-
tökonomie haben eine Überprüfung und Überarbeitung der Datenschutzgesetze der 
Europäischen Union erforderlich gemacht, die in den Vorgaben der DSGVO mani-
festiert wurden.227 Auch in der medialen Öffentlichkeit hat das Thema Datensicher-
heit, insbesondere in Anbetracht der Datenpraktiken der BigTech, an Relevanz ge-
wonnen.228 

Gegenüber diesen potenziellen Wettbewerbern verfügen Banken bei den Themen 
Datenschutz und Datensicherheit über einen Vertrauensvorsprung. 60 Prozent der 
Deutschen geben an, dass sie überzeugt sind, dass ihre personenbezogenen Daten 
bei Banken gut vor Zugriffen Dritter geschützt sind. Bei FinTech liegt dieser Wert 
bei 17 Prozent und bei BigTech bei 10 Prozent.229 Die Relevanz der Datensicherheit 
divergiert dabei zwischen den verschiedenen Generationen. Jüngere Kunden sind 
im Umgang mit persönlichen Daten vergleichsweise weniger sorglos, geben diese 
häufiger preis und schätzen zugleich die Datensicherheit im Internet höher ein als 
ältere Kunden. Bei dieser Kundengruppe genießen BigTech im Bereich Datensi-
cherheit ein ähnlich hohes Vertrauen wie traditionelle Banken.230 

                                                 
224 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2018), S. 8. 
225 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 37 f.; Dapp (2014), S. 33. 
226 Vgl. Paul et al. (2016), S. 643 f. 
227 Vgl. European Data Protection Supervisor (2018), S. 1. 
228 Vgl. Dapp (2015a), S. 13 f. 
229 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2017a), S. 6. 
230 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2018b), S. 11; Paul et al. (2016), S. 632. 
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2.1.3.4 Vertrauen im Bankgeschäft 

Die Besonderheiten von Bankdienstleistungen und die Relevanz des Schutzes per-
sonenbezogener Daten bedingen, dass dem Vertrauen im Bankgeschäft eine außer-
ordentliche Relevanz zuteil wird.231 Die teils hohe Komplexität und Abstraktheit 
der Bankdienstleistungen erschwert dem Kunden eine objektive Qualitätsbeurtei-
lung, sodass Bankdienstleistungen in hohem Maße von Vertrauen geprägt sind. Für 
den Kunden geht mit der Komplexität eine erhöhte Unsicherheit der Qualität einher, 
sodass der Erklärungsbedarf steigt.232 Die zeitliche Diskrepanz von Leistung und 
Gegenleistung verstärken zudem die Unsicherheit von Bankdienstleistungen.  

Da es sich Bankdienstleistungen oft um Entscheidungen mit hoher finanzieller 
Tragweite handelt, können falsche Entscheidungen potenziell mit erheblichen 
Schäden einhergehen. Daher ist der Aufbau von Vertrauen ein zentrales Element 
der Kunde-Bank-Beziehung.233 

Vertrauen ist ein psychologischer Zustand, in dem sich der Vertrauensgeber auf-
grund positiver Erwartungen auf den Vertrauensnehmer verlässt, mit der Möglich-
keit verletzt zu werden. Der Vertrauensgeber erwartet, dass der Vertrauensnehmer 
so handelt, dass der Vertrauensgeber nicht benachteiligt wird.234 Vertrauen ist dann 
notwendig, wenn zukünftige Entwicklungen nur eingeschränkt antizipierbar und 
somit unsicher sind. Wenn der Kunde als Vertrauensgeber die Wahrnehmung ent-
wickelt, dass die Bank als Vertrauensnehmer in seinem Sinne handelt, wird er auch 
zukünftig der Bank vertrauen.235 Da ein enttäuschtes Vertrauen mit negativen Kon-
sequenzen einhergeht, steigt die Relevanz einer Vertrauensbeziehung in Abhängig-
keit von der Tragweite der Entscheidung.236  

Das Vertrauen des Kunden in die Bank als Geschäftspartner ist aufgrund der Be-
sonderheiten von Bankdienstleistungen wettbewerbsrelevant.237 Vertrauen ist eine 
unverzichtbare Prämisse für die Entstehung, den Erhalt und den Ausbau einer Kun-
denbeziehung.238 Kunden müssen Vertrauen in die Integrität, Kompetenz und das 
Wohlwollen des Geschäftspartners haben. Insbesondere in Situationen, die durch 

                                                 
231 Vgl. Waschbusch et al. (2018), S. 98. 
232 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 61. 
233 Vgl. Friedman et al. (2000), S. 34 f. 
234 Vgl. Rousseau et al. (1998), S. 395. 
235 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 125 f. 
236 Vgl. Osterloh / Weibel (2006), S. 35. 
237 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 25. 
238 Vgl. Waschbusch et al. (2018), S. 50 f. 
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Unsicherheit und Abhängigkeit vom Geschäftspartner gekennzeichnet sind, ist Ver-
trauen ein entscheidender Faktor. Der Kunde muss sich darauf verlassen können, 
dass die Bank ihre Verpflichtungen erfüllt und opportunistisches Verhalten unter-
lässt. Vertrauen führt dazu, dass sich die wahrgenommene Unsicherheit des Kunden 
reduziert.239 

Vertrauen entsteht in einem langfristigen Prozess und fußt meist auf persönlichen 
und sozialen Kontakten.240 Ein entscheidendes Merkmal zur Auswahl einer Bank 
aus Perspektive des Kunden ist das Gefühl von Vertrauen, das zum Großteil aus 
dem persönlichen Kontakt resultiert.241 Der Mehrwert der persönlichen Beratung 
ist abhängig von der Komplexität der Dienstleistung. Je komplexer und abstrakter 
die Dienstleistung, desto stärker ist sie mit einer Qualitätsunsicherheit verknüpft 
und desto höher ist die Relevanz einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Kunde 
und Bank.242 Der Kunde ist auf die Empfehlung und Einschätzung des Beraters an-
gewiesen, sodass er ihm zu einem gewissen Grad vertrauen muss.243 Der Berater 
erfüllt die Funktion eines Lotsen, der den Kunden bei komplexen Entscheidungen 
mit hoher finanzieller Tragweite unterstützt.244  

Durch persönliche Erfahrungen wird das Vertrauen in die Bank im allgemeinen und 
in den Berater im speziellen manifestiert.245 Den Kundenberatern kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu, da das Beratungsgespräch zumindest bei komplexen 
Dienstleistungen den zentralen Kontaktpunkt mit dem Kunden darstellt, über den 
Vertrauen generiert und aufgebaut werden kann. Der Aufbau von Vertrauen steht 
daher in direktem Zusammenhang zur Bewertung der Beratung durch den Kun-
den.246 Kunden präferieren es, einen Berater zu haben, zu dem sie über eine lang-
fristige Bindung verfügen und der sie bei ihren Entscheidungen begleitet.247 

Die Beziehung zwischen Kunde und Bank basiert auf der zwischenmenschlichen 
Beziehung innerhalb der Beratung, in der das interpersonelle Vertrauen von hoher 
Relevanz ist. Der Kunde differenziert meist nicht zwischen dem Vertrauen in den 

                                                 
239 Vgl. Hoffmann et al. (2014), S. 139; Osterloh / Weibel (2006), S. 70. 
240 Vgl. Clement et al. (2019), S. 194 f. 
241 Vgl. Sprenger (2017), S. 22. 
242 Vgl. Meisner (2017), S. 61. 
243 Vgl. Waschbusch et al. (2018), S. 53 ff. 
244 Vgl. Wiechers (2013), S. 90. 
245 Vgl. Nguyen (2020), S. 229. 
246 Vgl. Waschbusch et al. (2018), S. 70. 
247 Vgl. Sprenger (2017), S. 21. 
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Berater und dem Vertrauen in die Bank, sodass der Berater als Kontaktpunkt auch 
für den Aufbau des Vertrauens gegenüber der Bank dient.248 

Da eine qualitative Beurteilung der Bankdienstleistung oft erst ex post möglich ist, 
muss die Bank das Vertrauen des Kunden gewinnen. Neben dem Aufbau von Ver-
trauen in Form einer langfristigen Beziehung kann auch die Marke als vertrauens-
bildendes Merkmal genutzt werden. Zwar ist die Markenbindung in jüngeren Ge-
nerationen rückläufig, dennoch kann die Marke einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil, insbesondere bei komplexen Bankdienstleistungen, darstellen.249  

Zudem ist das Thema Vertrauen differenziert zu betrachten. Das Vertrauen gegen-
über der Bankenbranche und der eigenen Bank differiert teils stark. Während ledig-
lich etwas mehr als die Hälfte der Deutschen großes oder sehr großes Vertrauen in 
die Branche bekundet, haben über 85 Prozent ein großes oder sehr großes Vertrauen 
in die eigene Bank. Ähnlich groß ist die Zufriedenheit mit der eigenen Bank.250 
Zugleich zeigt das Meinungsbild, dass eine Diskrepanz zwischen der eigenen Be-
urteilung der Branche und der wahrgenommenen Meinung zu Banken in der Be-
völkerung vorliegt. Nur jeder Vierte ist der Auffassung, dass die Branche einen 
guten oder sehr guten Ruf hat. Vertrauen unterscheidet sich zwischen dem Ver-
trauen in die Bankenbranche, in die eigene Bank und in die persönliche Beratung. 
Je näher die Frage der persönlichen Erfahrung mit der eigenen Bank anknüpft, desto 
positiver ist die Einstellung der Kunden.251 Darüber hinaus zeigt sich, dass beson-
ders die Regionalbanken ein größeres Vertrauen als private Großbanken, Direkt-
banken und FinTech genießen.252 

  

                                                 
248 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 25; Waschbusch et al. (2018), S. 98 f. 
249 Vgl. Betsch / Thomas (2005), S. 42 ff.; Seidl (2017), S. 471 f.; Sprenger (2017), S. 21. 
250 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2017b), S. 6. 
251 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2016), S. 2. 
252 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019a), S. 26; Statista (2017), S. 1. 
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2.2 Der Einfluss der Digitalisierung auf Universalbanken 

2.2.1 Charakteristika von Universalbanken 

2.2.1.1 Begriffliche Einordnung von Universalbanken 

Für Banken gibt es keine vorherrschende Definition, da die Rahmenbedingungen 
der Betätigungsfelder einem fortwährenden Änderungsprozess unterliegen. Eine 
Begriffsabgrenzung kann jedoch in Form einer juristischen und einer ökonomi-
schen Sichtweise vorgenommen werden.  

Aus juristischer Perspektive ist das KWG für die operative Ausgestaltung einer 
Bank bedeutsam. Eine Definition findet auf Basis der Geschäfte statt, die eine Bank 
tätigt.253 Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG sind Kreditinstitute Unternehmen, die 
Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in kauf-
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind 
beispielweise Einlagengeschäfte, Kreditgeschäfte, Diskontgeschäfte, Finanzkom-
missionsgeschäfte, Depotgeschäfte, Garantiegeschäfte, Scheckeinzugsgeschäfte, 
Wechselgeschäfte, Reisescheckgeschäfte und Emissionsgeschäfte.254  

Die Bezeichnung „Bank“ ist ein rechtsgeschützter Begriff, den gemäß § 39 Abs. 1 
Satz 1 KWG nur Kreditinstitute nutzen dürfen, die eine Erlaubnis gemäß § 32 KWG 
besitzen, oder eine Zweigniederlassung eines Unternehmens mit Sitz in einem an-
deren Staat des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß § 53b KWG sind. Damit 
eine Bank sämtliche in § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG aufgeführten Bankgeschäfte vor-
nehmen darf, ist die Beantragung einer Vollbanklizenz erforderlich.255 Banken, die 
sich auf die Erbringung einzelner Bankgeschäfte konzentrieren, können eine Teil-
banklizenz beantragen. Ohne Banklizenz ist die Erbringung von Bankgeschäften 
nicht gestattet. Mit einer Vollbanklizenz gehen zugleich umfassende Regulierungs-
pflichten einher, die zur Stabilität des Bankensystems beitragen sollen.256  

Aus ökonomischer Perspektive stellen Banken Intermediäre dar, die insbesondere 
die Fristen-, Risiko- und Losgrößentransformation ermöglichen.257 Weiterhin zählt 

                                                 
253 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 5 f. 
254 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG. 
255 Vgl. § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG. 
256 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 10.; dazu ausführlich Kapitel 2.3.1.1. 
257 Dazu ausführlich Kapitel 2.2.2. 
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zu ihren Aufgaben, die Kapitalallokation innerhalb der Volkswirtschaft zu mode-
rieren. Durch eine effiziente Allokation ermöglichen Banken eine Steigerung der 
Produktivität.258  

In Deutschland ist das Finanzsystem bankbasiert, da den Banken eine zentrale Rolle 
in der Kapitalallokation zukommt.259 Ein Großteil der Vermögensbildung der Haus-
halte sowie der Unternehmensfinanzierung werden über Banken realisiert. Die Ka-
pitalmärkte spielen in diesem System eine untergeordnete Rolle. Davon abzugren-
zen ist das marktbasierte Finanzsystem, in denen die privaten Haushalte und Unter-
nehmen verstärkt auf Kapitalmarktprodukte zugreifen. Dieses System ist vorwie-
gend im angelsächsischen Raum zu finden.260  

Das bankbasierte Finanzsystem in Deutschland lässt sich in Universalbanken und 
Spezialbanken untergliedern, die sich in ihrer Struktur voneinander unterscheiden. 
Während Universalbanken eine Vielzahl von Bankgeschäften im Sinne des § 1 Abs. 
1 Satz 2 KWG ausüben, fokussieren sich Spezialbanken auf bestimmte Bankge-
schäfte. Für Universalbanken hat das Kredit- und Einlagengeschäft einen hohen 
Stellenwert.261 Neben diesen Bankgeschäften bieten Universalbanken aber auch 
Leistungen an, die traditionell nicht zu den Bankdienstleistungen gezählt werden. 
Beispiele für solche Leistungen sind Versicherungsleistungen, die Immobilienver-
mittlung und Beratungsleistungen für Unternehmen.262 Universalbanken verfolgen 
somit häufig eine Allfinanzstrategie. Ziel dieser Strategie ist es, durch Bündelung 
von Produkten und Leistungen aus verschiedenen Segmenten als Ansprechpartner 
für sämtliche finanziellen Belange des Kunden zu fungieren. Die Allfinanzstrategie 
kann entweder innerhalb einer Konzernstruktur oder innerhalb eines Verbundes 
verfolgt werden.263  

Das deutsche Universalbankensystem kennzeichnet sich durch ein Drei-Säulen-
System. Diese Säulen sind privatrechtlich, öffentlich-rechtlich und genossenschaft-
lich organisiert.264 Die der ersten Säule zugeordneten privatwirtschaftlichen Kredit-
institute sind gekennzeichnet durch das Streben nach Gewinnmaximierung für die 

                                                 
258 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 27. 
259 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 66 f. 
260 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 29. 
261 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 29. 
262 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 22 f. 
263 Vgl. Thomas (2008), S. 38 ff.; dazu ausführlich in Kapitel 2.2.1.1. 
264 Vgl. Deutsche Bundesbank (2017b), S. 95 f. 



44  Der Einfluss der Digitalisierung auf Universalbanken 

 

Eigentümer, die gleichzeitig privatwirtschaftlich haften. In dieser Säule sind insbe-
sondere die Großbanken zu nennen. Neben dem Privat- und Firmenkundengeschäft 
sind diese Banken auch im Wertpapiergeschäft und Investmentbanking tätig.265  

Die zweite Säule bilden die Sparkassen und Landesbanken. Die Sparkassen befin-
den sich im öffentlich-rechtlichen Eigentum, arbeiten aufgrund ihrer Struktur in ei-
nem regional begrenzten Geschäftsgebiet und verfolgen einen öffentlichen Auf-
trag.266 Darunter ist die Förderung der Kreditvergabe an die Bevölkerung und den 
gewerblichen Mittelstand sowie die Förderung der Sparaktivität zu verstehen. Der 
Fokus der Geschäftsaktivität liegt auf dem Privat- und mittelständischen Firmen-
kundengeschäft.267 

Die dritte Säule bilden die Genossenschaftsbanken und die DZ Bank AG als genos-
senschaftliche Zentralbank. Die Ausrichtung der Genossenschaftsbanken ähnelt der 
Ausrichtung der öffentlich-rechtlichen Institute. Sie kennzeichnet ebenfalls ihre re-
gionale Verankerung. Auch sie weisen einen Schwerpunkt im Privat- und Firmen-
kundengeschäft auf.268 Ein zentrales Ziel der Genossenschaftsbanken ist die 
Förderung ihrer Mitglieder, die sowohl Kunde als auch Eigenkapitalgeber sind.269 
Der Förderauftrag ist in § 1 Genossenschaftsgesetz270 (GenG) verankert.271 

Die Relevanz der Universalbanken im deutschen Bankensystem zeigt sich am 
Marktanteil nach Geschäftsvolumina. Die Gruppe der privaten Kreditbanken liegt 
mit 38,8 Prozent an der Spitze, wovon Großbanken 20,2 Prozent ausmachen. Das 
Geschäftsvolumen der Sparkassen macht 18 Prozent am Gesamtvolumen aus, das 
der Genossenschaftsbanken 13 Prozent. In der Summe liegt das Geschäftsvolumen 
der Universalbanken somit bei fast 70 Prozent.272 Für die weitere Untersuchung ist 
neben einer Abgrenzung des deutschen Bankenmarktes auch die Analyse der bank-
betrieblichen Wertschöpfungskette notwendig. 

                                                 
265 Vgl. Arts (2016), S. 3. 
266 Vgl. Brunner et al. (2004), S. 1. 
267 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 32. 
268 Vgl. Arts (2016), S. 4. 
269 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 111 f. 
270 Genossenschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 

2230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.August 2020 (BGB1. I S. 1874) m. W. v. 19. Au-
gust 2020. 

271 Vgl. Arts (2016), S. 4. 
272 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 37. 
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2.2.1.2 Die bankbetriebliche Wertschöpfungskette 

Die Wertschöpfungskette stellt ein grob strukturiertes Abbild des Unternehmens 
und dessen wichtigster Aktivitäten dar. Sie dient zur Analyse der wertschöpfenden 
Aktivitäten eines Unternehmens und zur Generierung einer Wettbewerbsstrategie. 
Die Wertschöpfungskette wird in primäre und unterstützende Aktivitäten unterglie-
dert. Die primären Aktivitäten sind die zur Erstellung der unternehmerischen Kern-
leistung relevanten Aktivitäten. Die unterstützenden Aktivitäten dienen der Versor-
gung der primären Aktivitäten und gewährleisten deren Ausführung.273  

Die Wertschöpfungskette ist unternehmensspezifisch zu definieren und differiert 
zwischen Unternehmen der Produktionsgüterindustrie und des dienstleistenden Ge-
werbes. Die bankbetriebliche Wertschöpfungskette ist abhängig von den strategi-
schen Geschäftsfeldern, in denen eine Bank aktiv ist, sodass es keine allgemeingül-
tige Ausprägungsform dieser gibt. In Abb. 5 ist die Wertschöpfungskette einer Uni-
versalbank in verallgemeinerter Form dargestellt.274 

 
Abb. 5: Die bankbetriebliche Wertschöpfungskette275 

                                                 
273 Vgl. Porter (2014), S. 67 ff. 
274 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 5 f. 
275 Eigene Darstellung in Anlehnung an Lammers et al. (2004), S. 5; Petry / Rohn (2004), S. 5; Porter 

(2014), S. 64. 



46  Der Einfluss der Digitalisierung auf Universalbanken 

 

Da das Bankgeschäft kundengetrieben ist, beginnt die Wertschöpfungskette der pri-
mären Aktivitäten mit der Marktseite. Den Beginn des Wertschöpfungsprozesses 
stellen Werbemaßnahmen für die Dienstleistungen der Bank dar. In der Folge wird 
die Dienstleistung an den Kunden verkauft und vertraglich fixiert. Im weiteren Ver-
lauf wird dem Kunden das in der Dienstleistung vermittelte Produkt zur Verfügung 
gestellt und abschließend werden die mit der Dienstleistung einhergehenden Trans-
aktionen abgewickelt. Die beschriebenen Prozesse bilden die primären Wertschöp-
fungsaktivitäten ab und umfassen die Elemente Marketing und Vertrieb, Produkte 
und Abwicklung. Die unterstützenden Aktivitäten einer Bank umfassen die Infra-
struktur der Bank, das Personalmanagement, die Technologieentwicklung und die 
Unternehmenssteuerung.276  

Marketing und Vertrieb bilden die erste Aktivität der primären Wertschöpfungs-
kette. Das Marketing befasst sich mit der Markenbildung der Bank und ihrer Pro-
dukte anhand derer sich die Bank von ihren Wettbewerbern differenziert. Die Preis-
politik umfasst die Entscheidungen der Preisfestsetzung und -änderung, während 
die Vertriebspolitik Entscheidungen über die gewählten Vertriebskanäle und deren 
Gestaltung beinhaltet. Die Produktpolitik trifft Entscheidungen in Bezug auf die 
Produktqualität, das Sortiment und den Kundenservice. Die Kommunikation um-
fasst Entscheidungen über Werbemaßnahmen, verkaufsfördernde Maßnahmen, Öf-
fentlichkeitsarbeit und die bankinterne Kommunikation. Zu den Aufgaben des Ver-
kaufs zählen die Akquisition von Kunden, das Management der Vertriebskanäle 
und die Kundenberatung.277 

Das Wertschöpfungselement Produkte beinhaltet die Aktivitäten der Produktent-
wicklung und -erbringung. Die Produkte einer Bank sind den Kategorien Finanzie-
rung, Anlage und Service zuordbar. Die Finanzierung umfasst sämtliche Kreditar-
ten, Diskont- und Garantiegeschäfte. Den Anlageprodukten werden Einlagen, 
Wertpapiere und Finanzderivate zugeordnet. Das Serviceangebot umfasst Emissio-
nen, die Vermögensverwaltung, die Anlageberatung, den Zahlungsverkehr und 
Mergers & Acquisitions (M & A). Die Abwicklung umfasst die Wertpapier- und 
Zahlungsverkehrsabwicklung.278 

                                                 
276 Vgl. Lammers et al. (2004), S. 5 f. 
277 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 4 f. 
278 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 5. 
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Die primären Wertschöpfungsaktivitäten werden durch die unterstützenden Aktivi-
täten ermöglicht. Diese sind die Infrastruktur der Bank, das Personalmanagement, 
die Technologieentwicklung und das Risikomanagement.279  

Die Wertschöpfungsarchitektur kennzeichnet ein System von aufeinander abge-
stimmten Wertschöpfungsaktivitäten, die dem Kunden einen Nutzen stiften sol-
len.280 Die Wertschöpfungsarchitektur einer Universalbank ist meist durch einen 
hohen horizontalen und vertikalen Diversifikationsgrad gekennzeichnet. Der hori-
zontale Diversifikationsgrad umfasst die Leistungsbreite in Form der strategischen 
Geschäftsfelder einer Bank. Der vertikale Diversifikationsgrad umfasst die Leis-
tungstiefe, die die Anzahl der selbst durchgeführten Wertaktivitäten beschreibt.281 
Mit einer hohen Leistungsbreite und -tiefe fällt es umso schwerer, Erfahrungs- und 
Skaleneffekte zu realisieren. Zudem geht damit eine sinkende Flexibilität und An-
passungsfähigkeit an Marktveränderungen einher.282 

Universalbanken verfügen meist über eine integrierte Architektur, d. h. eine weit-
gehend geschlossene Wertschöpfungskette.283 Traditionell agieren Banken als In-
tegrator und führen einen Großteil der Wertschöpfung selbst aus.284 Zu differenzie-
ren sind die Spezialbanken von den Universalbanken. Beide verfügen über eine 
hohe vertikale Diversifikation. Universalbanken sind darüber hinaus jedoch auch 
durch eine hohe horizontale Diversifikation gekennzeichnet, da sie in mehreren 
strategischen Geschäftsfeldern aktiv sind. Spezialbanken fokussieren sich hingegen 
auf einzelne strategische Geschäftsfelder.285 In der Architektur des Integrators ver-
fügen Banken über die Möglichkeit, die Kundenbedürfnisse umfassend zu bedie-
nen, Synergieeffekte auf Basis geringerer Transaktionskosten zu generieren und Ri-
sikoreduzierung durch Diversifikation zu betreiben. Gleichzeitig führt die komple-
xere Organisation eines Integrators aber zu höheren Koordinations-, Integrations- 
und Kompromisskosten sowie Informations- und Kontrollverlusten durch Erfolgs- 
und Kostenintransparenz und einer möglichen Quersubventionierung unrentabler 
Aktivitäten.286  

                                                 
279 Vgl. Lammers et al. (2004), S. 6. 
280 Vgl. Bach et al. (2012), S. 97. 
281 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 6. 
282 Vgl. Betsch / Thomas (2005), S. 37 f. 
283 Vgl. Bach et al. (2012), S. 109. 
284 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 113. 
285 Vgl. Bach et al. (2012), S. 103 f.; Petry / Rohn (2004), S. 9 ff. 
286 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 12. 
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Die Fortschritte in der IKT und die damit sinkenden Transaktionskosten im inter-
organisationalen Leistungsaustausch sowie der verstärkte Kostenwettbewerb und 
Zwang, höhere Skaleneffeke zu realisieren, Kosten zu variabilisieren und die Ser-
vicequalität zu verbessern, führen zu einer stärkeren Fokussierung von (Universal-
)Banken auf ihre Kernkompetenzen.287 Die Folge ist eine Dekonstruktion der bank-
betrieblichen Wertschöpfung.288 Die Dekonstruktion hat eine Verringerung der Fer-
tigungstiefe zur Folge, da einzelne Aktivitäten der Wertschöpfung ausgelagert oder 
gebündelt werden können. Dies kann sowohl die unterstützenden Aktivitäten um-
fassen als auch einzelne primäre Aktivitäten, in denen die Bank keine Kernkompe-
tenzen aufweist oder deren Wertschöpfungsbeitrag als zu gering erachtet wird.289 
Geeignet sind hierfür insbesondere standardisierte Leistungen.290 Die IKT erleich-
tert die Erbringung dieser Leistungen, sodass sie keine oder nur geringe Differen-
zierungsmöglichkeiten gegenüber den Wettbewerbern bieten.291  

Ziel der Auslagerung ist der Zugriff auf spezialisiertes Know-How, eine Variabili-
sierung der Kosten und die Freisetzung gebundener Ressourcen. Eine Auslagerung 
unterstützender Aktivitäten findet bereits starke Verbreitung, die Auslagerung von 
primären Aktivitäten erfolgt jedoch zögerlich, obgleich die strategische Entschei-
dung der Eigenproduktion oder des Fremdbezugs durch die Möglichkeiten der IKT 
an Bedeutung gewinnt. Die Möglichkeiten der Kooperation über Schnittstellen ver-
einfachen die Integration von Fremdleistungen in das bankeigene Portfolio.292 

Die Dekonstruktion der Wertschöpfung ermöglicht alternative Wertschöpfungsar-
chitekturen.293 Die Architektur des Integrators kann durch eine zunehmende Modu-
larisierung und durch Kombination von Teilleistungen der Wertschöpfung durch 
verschiedene Anbieter ersetzt werden. Neben dem Modell des Integrators lassen 
sich drei weitere charakteristische Grundtypen differenzieren. Diese sind der Or-
chestrator, der Schichtenspezialist und der Pionier.294  

Der Orchestrator konzentriert sich auf einzelne Wertschöpfungsaktivitäten, in de-
nen seine Kernkompetenzen liegen und lässt andere Wertaktivitäten, die vorher 

                                                 
287 Vgl. Schierenbeck (2005), S. 804. 
288 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 7. 
289 Vgl. Bernet (2018), S. 181 f. 
290 Vgl. Bernet (2018), S. 180. 
291 Vgl. Betsch / Thomas (2005), S. 77 ff. 
292 Vgl. Brühl (2017), S. 179 f.; Funk / Welsch (2005), S. 280. 
293 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 18. 
294 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 8 f. 
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meist integriert waren, von anderen Anbietern ausführen. Der Orchestrator koordi-
niert und steuert die fremdbezogenen Wertaktivitäten aus seiner eigenen Marke her-
aus, sodass auch ausgelagerte Produkte mit seinem Markennamen in Verbindung 
stehen.295 In der Rolle des Koordinators ist es dem Orchestrator möglich, die Kon-
trolle der Schnittstelle zum Kunden zu erhalten und eine Kombination aus eigenen 
und fremdbezogenen Dienstleistungen anzubieten.296 

Die Entscheidung zur Auslagerung von Wertaktivitäten, die nicht als Kernkompe-
tenzen identifiziert werden, ist abhängig von der Wirtschaftlichkeit, der Spezifität 
und der strategischen Bedeutung. Wirtschaftlich ist ein Fremdbezug dann, wenn die 
Kosten für diesen geringer sind als die eigene Erstellung. Spezifische Dienstleis-
tungen sind für einen Fremdbezug nicht geeignet, da sie im Gegensatz zu standar-
disierten Leistungen nicht kurzfristig bezogen werden können und ein starkes Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Lieferanten entsteht. Auch Aktivitäten mit strategischer 
Bedeutung sind ungeeignet, da sie für den Erfolg der Bank verantwortlich sind.297 

Das Marketing ist von hoher strategischer Bedeutung für den Orchestrator, sodass 
diese Leistung nicht fremdbezogen werden kann. Das Marketing bietet eine Ab-
grenzung zu Wettbewerbern und manifestiert durch die Preis-, Vertriebs- und Pro-
duktpolitik die Positionierung der Bank im Markt.  

Für Banken, die nur standardisierte Produkte vertreiben, die wenig bis keine Bera-
tung erfordern, sind die Wertaktivitäten Vertrieb und Produkte von geringer strate-
gischer Bedeutung, da diese keine Differenzierung zu den Wettbewerbern bieten 
und daher keinen Wettbewerbsvorteil generieren. Bei komplexen Produkten, die 
durch einen hohen und individuellen Beratungsbedarf gekennzeichnet sind, liegt 
eine strategische Bedeutung der Wertaktivitäten Vertrieb und Produkte vor. 

Die Abwicklung umfasst automatisierte und meist standardisierte Abläufe mit ge-
ringer Spezifität. Daher bieten sich bei der Auslagerung der Abwicklung auf einen 
spezialisierten Anbieter Möglichkeiten, durch die Nutzung von Skaleneffekten die 
entsprechende Leistung günstiger anzubieten.298  

                                                 
295 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 133; Bach et al. (2012), S. 105 f. 
296 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 19. 
297 Vgl. Lammers et al. (2004), S. 3 f.; Petry / Rohn (2004), S. 13 f. 
298 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 15 f. 
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Der Orchestrator kann seinen Kunden eine Vielzahl an Bankdienstleistungen an-
bieten und seine Beratungskompetenz zur Verfügung stellen, um komplexe Dienst-
leistungen zu erklären und als „finanzieller Lotse“ dem Kunden einen nachhaltigen 
Nutzen stiften.299 Diese Position eröffnet dem Orchestrator die Möglichkeit, den 
Kunden in Situationen zu betreuen, in denen eine persönliche Beratung auch zu-
künftig von Bedeutung ist.300 In Folge der IKT ist die digitale Erbringung von Stan-
dardleistungen komfortabel, zeitnah und fehlerfrei möglich, sodass die Beziehung 
zwischen Kunde und Bank als Differenzierungsmöglichkeit zum Wettbewerb an 
Relevanz zunimmt. Bei Finanzentscheidungen mit großer Tragweite ist eine um-
fassende Beratung wettbewerbsrelevant.301 Zu berücksichtigen ist dabei, dass die 
Kooperationspartner, ebenso wie die Bank, die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
einhalten, da in Folge eines missbräuchlichen Umgangs mit den personenbezoge-
nen Daten der Kunden auch ein Vertrauensverlust bei der orchestrierenden Bank 
einsetzen kann.302  

Ein weiterer Architekturtyp ist der Schichtenspezialist.303 Der Schichtenspezialist 
schafft, ähnlich dem Orchestrator, durch die Kooperation mit anderen Unterneh-
men, die über komplementäre Ressourcen verfügen, wert.304 Der Schichtenspezia-
list nutzt die Dekonstruktion der Wertschöpfungskette und fokussiert sich auf ein-
zelne isolierbare Wertschöpfungsaktivitäten, die von anderen Banken ausgelagert 
wurden. Er spezialisiert sich auf eine oder wenige Aktivitäten, die er für seine Ko-
operationspartner übernimmt, wie den Vertrieb, die Produktentwicklung und -er-
bringung oder die Abwicklung.305 Durch die Fokussierung zielt der Schichtenspe-
zialist darauf ab, Größen- und Wissensvorteile zu generieren, um einen Beitrag zur 
Wertschöpfung wettbewerbsfähig anbieten zu können.306 Der Schichtenspezialist 
ist somit die logische Ergänzung des Orchestrators.307 Für den Erfolg eines Schich-
tenspezialisten ist ausschlaggebend, zu wissen, in welchen Wertaktivitäten die 
Kernkompetenzen liegen. Diese Kompetenz sollte schwer imitierbar sein und die 

                                                 
299 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 24. 
300 Vgl. dazu auch Kapitel 2.1.2.3. 
301 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 30. 
302 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 14 f. 
303 Der Schichtenspezialist ist auch unter den Begriffen „Layer Player“ und „Funktionsspezialist“ 

bekannt. Die Begriffe werden synonym genutzt, vgl. Petry / Rohn (2004), S. 9; Funk / Welsch 
(2005), S. 280. 

304 Vgl. Bach et al. (2012), S. 105 f. 
305 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 106. 
306 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 19. 
307 Vgl. Bach et al. (2012), S. 104; Petry / Rohn (2004), S. 8 f. 
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Möglichkeit eröffnen, Skaleneffekte zu generieren.308 Wenn der Schichtenspezia-
list in der Lage ist, seine Dienstleistungen einer kritischen Masse von Kunden zur 
Verfügung zu stellen, die die Generierung von Spezialisierungsvorteilen ermög-
licht, ist eine dauerhafte Etablierung im Markt möglich.309  

Zielführend für einen Schichtenspezialisten ist die Existenz von Branchen-Stan-
dardarchitekturen und standardisierten Schnittstellen, da die Leistungen des 
Schichtenspezialisten dann effizient in bestehende Wertschöpfungsketten einge-
bracht werden können.310 

Die dritte Alternative ist der Architekturtyp des Pioniers. Er zeichnet sich durch die 
Einführung einer neuen Wertaktivität innerhalb der traditionellen Wertschöpfungs-
kette mit dem Ziel der Etablierung eines neuen Standards aus. Die Wertaktivität 
kann auch anderen Unternehmen der Branche angeboten werden.311 Da die pri-
mären Aktivitäten einer Bank wenig Spielraum für eine neue Wertschöpfungsakti-
vität bieten, sind Innovationen in den bestehenden Wertaktivitäten wahrscheinli-
cher. Dies könnte z. B. die Innovation des Vertriebs durch einen neuen Absatzkanal 
darstellen oder eine Innovation des Zahlungsverkehrs, die dessen Abwicklung effi-
zienter gestaltet. Der Pionier ist losgelöst von den anderen Architekturtypen zu be-
trachten, da er zugleich auch Integrator, Orchestrator oder Schichtenspezialist sein 
kann und umgekehrt.312 

2.2.1.3 Das Produktspektrum von Universalbanken 

Universalbanken verfolgen meist eine Allfinanzstrategie. Das angebotene Leis-
tungsspektrum determiniert sich anhand der in § 1 Abs. 1 KWG aufgelisteten Bank-
geschäfte. Universalbanken verfügen in der Regel über eine Vollbanklizenz und 
sind daher befugt, sämtliche Bankdienstleistungen zu erbringen und zu vertreiben. 
Ziel ist, durch die Bündelung oder Kombination von Produkten und Leistungen aus 
verschiedenen Bedarfsfeldern als Ansprechpartner für alle finanziellen Belange des 
Kunden zur Verfügung zu stehen.313 Dabei werden bestimmte Dienstleistungen, 
wie z. B. der Zahlungsverkehr von fast allen Universalbanken angeboten, andere 

                                                 
308 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 17 f. 
309 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 24. 
310 Vgl. Bach et al. (2012), S. 103; Funk / Welsch (2005), S. 279 f. 
311 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 8 f. 
312 Vgl. Petry / Rohn (2004), S. 19 f. 
313 Vgl. Thomas (2008), S. 38. 
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Leistungen wie z. B. die Vermögensverwaltung hingegen seltener.314 Eine Allfi-
nanzstrategie folgt daraus jedoch erst, wenn Banken Leistungen aus den Geschäfts-
feldern anderer Institutionen in das Produktspektrum integrieren. Neben branchen-
spezifischen Produkten wird das Produktspektrum auch um branchenübergreifende 
Produkte erweitert.315  

Das Portfolio von Universalbanken umfasst Produkte aus den Bedarfsfeldern der 
Liquidität, der Finanzierung, der Vermögensanlage, der Vorsorge und der Absiche-
rung. Produkte im Bedarfsfeld der Liquidität sind dem Zahlungsverkehr und dessen 
Abwicklung zuzuordnen, z. B. Kontokorrentkonten, oder dem bargeldlosen Bezah-
len mittels Debit- und Kreditkarte, sowie Anwendungen des mobilen Bezahlens. 
Produkte im Bereich der Finanzierung decken den Kreditbedarf der Kunden. Pro-
dukte der Vermögensanlage sind Sparprodukte, Anlageprodukte und Wertpapiere. 
Vorsorgeprodukte umfassen neben Versicherungsprodukten auch staatlich geför-
derte Banksparpläne.316 Versicherungsprodukte lassen sich auch dem Produktfeld 
Absicherung zuordnen, sofern diese nicht dem Vermögensaufbau dienen. Dazu 
zählen u. a. Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherungen.317 

Universalbanken bieten diese Produkte meist im Rahmen einer Verbund- oder Kon-
zernlösung an. Die Konzernlösung sieht vor, dass die Muttergesellschaft Tochter-
unternehmen gründet oder solche Unternehmen kauft, deren Geschäftsschwerpunkt 
in einem komplementären Tätigkeitsbereich liegt. Eine Verbundlösung sieht vor, 
dass die angeschlossenen Institute innerhalb des Verbunds auf freiwilliger oder ver-
traglicher Basis zusammenarbeiten. Wichtiges Merkmal einer Verbundlösung ist 
die Individualität und dezentrale Betreuung des Kunden, die durch das Spezialwis-
sen der Allfinanzpartner ergänzt wird.318 

Ein breites Produktspektrum bietet Diversifikationsmöglichkeiten im Sinne einer 
Risikostreuung, sodass negative Entwicklungen in einem Segment durch andere 
Segmente kompensiert werden können. Zudem ermöglicht das Angebot von Pro-
dukten aus unterschiedlichen Bedarfsfeldern, dass der gesamte Bedarf des Kunden 
an Finanzprodukten abgedeckt wird. Aus Vertriebsperspektive besteht die Chance, 
komplementäre Nachfragebeziehungen zu nutzen, indem das Kerngeschäft der 

                                                 
314 Vgl. Schildbach (2012), S. 3. 
315 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 129 f. 
316 Versicherungsprodukte sind keine originären Bankprodukte und werden daher nicht in der bank-

betrieblichen Wertschöpfungskette aufgeführt, vgl. § 1 Abs. 19 KWG. 
317 Vgl. Zerfaß (2016), S. 201. 
318 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 130 f.; Thomas (2008), S. 37 f. 
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Bank durch zusätzliche Produkte erweitert wird, die über die verschiedenen Kanäle 
der Bank vertrieben werden.319 

2.2.1.4 Die Vertriebs- und Kommunikationskanäle von Universalbanken 

Universalbanken verfügen häufig über ein breites Filialnetz. Dies führt zum einen 
zu Fixkosten durch den Filialbetrieb, stellt aber auch eine Markteintrittsbarriere für 
potenzielle Wettbewerber dar, da der persönliche Kundenkontakt Wettbewerbsvor-
teile in Form einer Kundenschnittstelle generieren kann, auf die Wettbewerber ohne 
Filialnetz keinen Zugriff haben. Universalbanken sind in der Lage, sämtliche Ver-
triebs- und Kommunikationskanäle zu bedienen.320 

Sie kommunizieren über verschiedene Kanäle mit ihren Kunden. Diese Kanäle dif-
ferenzieren sich in den stationären Vertrieb, den mobilen Vertrieb und den Direkt-
vertrieb.321 Der stationäre Vertrieb in Form des Filialgeschäfts stellt den konzepti-
onell ältesten und bis heute klassischen Vertriebskanal dar. Der Fokus liegt auf der 
Sicherstellung der Marktbearbeitung in der Fläche durch eine enge räumliche Bin-
dung zum Kunden.322 Mit dem Filialgeschäft verknüpft ist die SB-Filiale. Neben 
der Durchführung von Routinegeschäften wie der Bargeldversorgung und der Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs dient die SB-Filiale als Vertriebsunterstützung bei 
komplexen Produkten durch Offerieren gezielter Werbung.323  

Der mobile Vertrieb verfolgt die Intention, den Kunden in Form einer aktiven Be-
ratung, Betreuung und Repräsentation vor Ort, also außerhalb der Geschäftsräume 
zu betreuen. Der mobile Vertrieb ermöglicht eine Beratung außerhalb der Ge-
schäftszeiten des Filialvertriebs. Die Ausprägung in Form eines Außendienstes bie-
tet eine intensive Kundenbindung und damit Möglichkeiten des Cross oder Up Sel-
ling. Da der mobile Vertrieb mit höheren Personalkosten einhergeht, liegt der Fokus 
der Außendienstmitarbeiter in der Regel auf der Zielgruppe gehobener Privat- und 
Firmenkunden.324 

Der Direktvertrieb umfasst das Online Banking, das Telefon Banking, das Video 
Banking und das Mobile Banking. Der Direktvertrieb entspricht dem stetig zuneh-

                                                 
319 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 133 ff. 
320 Vgl. Hellenkamp (2016), S. 392. 
321 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 182. 
322 Vgl. Flesch / Kohlleppel (2017), S. 25. 
323 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 188. 
324 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 190 f. 
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menden Bedürfnis des Kunden, jederzeit in Interaktion mit der Bank treten zu kön-
nen.325 Das Online Banking nutzt als Vertriebsweg das Internet. Der entscheidende 
Unterschied zur Geschäftsstelle liegt im Auseinanderfallen des Ortes der Leistungs-
erbringung und -nutzung. Der Vertrieb über das Internet ist kostengünstiger als der 
Filialvertrieb, ermöglicht eine leicht skalierbare Leistungsbereitstellung und ist un-
abhängig von den Geschäftszeiten der Filiale. Der Internetvertrieb eignet sich daher 
besonders für den Vertrieb wenig erklärungsbedürftiger, standardisierter Leistun-
gen.326 Auch die automatisierte Nutzung von Chatbots zur Kundenkommunikation 
stellt eine Form des Online Banking dar.327 

Das Telefon Banking ist die älteste Form des Direktvertriebs.328 Die Intention bei 
Einführung des Telefon Bankings war die kostengünstige Abwicklung von Basis-
leistungen im Mengengeschäft. Für beratungsintensive Geschäfte ist das Telefon 
Banking hingegen nicht geeignet.329 Das Telefon Banking hat sich im Laufe der 
Zeit weiterentwickelt und ist heute vornehmlich unter dem Begriff des Call Centers 
bekannt. Über das Telefon Banking werden standardisierte Geschäftsvorfälle oder 
Vorabanfragen zu komplexeren Produkten abgewickelt.330 

Das Video Banking beschreibt den Vertrieb von Produkten in Form einer interakti-
ven Kommunikation mit dem Kunden. Dies ermöglicht einen ortsunabhängigen, 
direkten Kontakt zwischen Kunde und Bank.331 

Das Mobile Banking beschreibt die Interaktion zwischen Bank und Kunde mittels 
mobiler Endgeräte über das Internet.332 Dieser Vertriebsweg ist durch die in Folge 
der Leistungssteigerung des Internets zugänglichen Bankdienstleistungen und der 
Ausstattung der Kunden mit mobilen Endgeräten zunehmend wichtig.333  

Die Fortschritte der IKT ermöglichen auch die Kundenkommunikation in Form in-
novativer Kanäle wie das Voice Banking. Der Kunde tritt über das mobile Endgerät 

                                                 
325 Vgl. Brock (2015), S. 45 f. 
326 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 192. 
327 Vgl. Hohmann (2019), S. 609. 
328 Vgl. Klein (2018), S. 25. 
329 Vgl. Grundmann (1993), S. 18 f. 
330 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 193 f. 
331 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 197. 
332 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 195. 
333 Vgl. Flesch / Kohlleppel (2017), S. 25. 
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via Sprachsteuerung in Kontakt mit der Bank, um standardisierte Auskünfte zu er-
halten.334 

Die Interaktion zwischen Kunde und Bank hat sich in den letzten Jahren durch die 
Fortschritte in der IKT deutlich gewandelt.335 Mit der zunehmenden Internetaffini-
tät der Kunden nimmt die Bedeutung medialer Vertriebs- und Kommunikationska-
näle zu.336  

Das Online Banking stellt den Vertriebskanal dar, der am Häufigsten genutzt wird. 
Wie in Kapitel 2.1.1.3 dargestellt, ist der Anteil der Nutzer in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen, insbesondere in der Gruppe der Digital Natives und Digital Im-
migrants.337 

Die SB-Filiale ist der Vertriebskanal, der nach dem Online Banking am Häufigsten 
genutzt wird. Sie dient jedoch vorwiegend der Bargeldbeschaffung.338 Das Nutzer-
verhalten der Kunden führt dazu, dass die Relevanz der Filiale rückläufig ist. Nur 
jeder sechste Kunde nutzt mindestens einmal die Woche die Filiale. Die Nutzung 
ist dabei wie in Kapitel 2.1.1 gezeigt abhängig von Alter, Vermögensstruktur und 
Produktbedarf, da der Vertrieb über die Filiale insbesondere bei komplexen und 
individuellen Bankdienstleistungen weiterhin unentbehrlich ist.339  

Das Telefon und Video Banking spielt als Vertriebskanal bisher kaum eine Rolle. 
In Folge der COVID-19 Pandemie wird das Video Baning stärker genutzt, da der 
persönliche Kontakt durch vorübergehende Filialschließungen nur eingeschränkt 
bzw. nicht möglich ist. Ob die Entwicklung einer stärkeren Nutzung des Video Ban-
kings langfristig anhält oder nur einen vorübergehenden Effekt darstellt, ist derzeit 
noch nicht nachvollziehbar.340 Das Mobile Banking gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung.341 Im Zeitraum von 2015 bis 2019 ist der Anteil der Nutzer, die über ihre 
mobilen Endgeräte auf das Online Banking zugreifen, von 34 Prozent auf 52 Pro-

                                                 
334 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 247. 
335 Vgl. Paul et al. (2016), S. 631 f. 
336 Vgl. Gruber / Bouché (2017), S. 38. 
337 Vgl. Berg (2019), S. 3. 
338 Vgl. Kaya (2019), S. 1; Statista (2014), S. 1. 
339 Vgl. Anenberg et al. (2018), S. 1; Buhl et al. (2012), S. 48. 
340 Vgl. Zieglgruber / Tenner (2020), S. 4. 
341 Vgl. Statista (2014), S. 1. 
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zent gestiegen. Auch hier differiert der Anteil in Abhängigkeit von dem Alter. Wäh-
rend der Anteil in den Kohorten der Generation X und Y bei knapp 60 Prozent liegt, 
sinkt er in der Kohorte der Babyboomer auf unter 30 Prozent.342 

Die Nutzung der verschiedenen Vertriebs- und Kommunikationskanäle ist abhän-
gig von der Komplexität und dem Erklärungsbedarf der Bankdienstleistung sowie 
den kundenspezifischen Charakteristika.343 Die meisten Kunden nutzen bedarfsab-
hängig verschiedene Kanäle, um mit der Bank zu interagieren.344 Die Verknüpfung 
und Harmonisierung aller Vertriebskanäle in Form eines Omnikanalvertriebs ist 
Voraussetzung für die Optimierung des Kundenerlebnisses.345 Der Omnikanalver-
trieb ist dann erfolgreich, wenn keine Brüche zwischen den Kommunikations- und 
Vertriebskanälen auftreten, der Kunde also zwischen verschiedenen Vertriebskanä-
len wechseln kann.346 Die Möglichkeit eines kanalübergreifenden Abschlusses 
stellt dabei eine Wettbewerbsvoraussetzung, keinen Wettbewerbsvorteil dar.347 

Die IKT ermöglicht Unternehmen, sich als digitale Plattform zu positionieren, auf 
der eine direkte Interaktion von Angebot und Nachfrage stattfinden kann.348 Uni-
versalbanken können die Eigenschaften plattformbasierter Unternehmen adaptie-
ren, um den Vertrieb über eine bankeigene Plattform zu forcieren, die um komple-
mentäre oder bankfremde Leistungen ergänzt wird. Dies kann zu einer Steigerung 
der Attraktivität des Angebotsportfolios beitragen und der Bank zu einer höheren 
Relevanz im Alltag des Kunden verhelfen.349  

2.2.2 Die Intermediationsfunktion von Banken 

2.2.2.1 Informationsasymmetrien in der Kunde-Bank-Beziehung 

Die Beziehung zwischen Vertragspartnern ist dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Vertragspartei in der Regel besser informiert ist als die andere. Dies gilt auch für 
die spezifische Kunde-Bank-Beziehung, die durch eine wechselseitige Informati-
onsasymmetrie geprägt ist.350 

                                                 
342 Vgl. Berg (2019), S. 4. 
343 Vgl. Hellenkamp (2016), S. 384; Keck / Hahn (2006), S. 25. 
344 Vgl. Alt / Puschmann (2012), S. 204. 
345 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 247. 
346 Vgl. Lieberknecht (2016), S. 32. 
347 Vgl. Gruber / Bouché (2017), S. 35; Moormann et al. (2009), S. 53. 
348 Vgl. Kenney / Zysman (2016), S. 65. 
349 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 245 f. 
350 Vgl. Bernet (2018), S. 98 f. 
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Asymmetrische Informationen treten durch die skizzierten Unsicherheiten über zu-
künftige Zustände sowie durch Anreiz- und Informationsprobleme auf. Die Kunde-
Bank-Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Partei über einen Informati-
onsvorsprung gegenüber der anderen Partei verfügt.351  

Die Beziehung zwischen Bank und Kunde entspricht einer Auftraggeber- und Auf-
tragnehmer-Beziehung im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie. Der Kunde verfügt 
über ein größeres Wissen in Bezug auf seine Bedürfnisse und Präferenzen, während 
die Bank in Person des Beraters über größeres finanzwirtschaftliches Wissen zu den 
verschiedenen Bankdienstleistungen und deren Qualität und Eignung verfügt. Der 
Kunde muss seinen finanzbezogenen Bedarf möglichst genau kommunizieren, da-
mit die Bank eine adäquate Dienstleistung anbieten kann, die seinem Bedarf ent-
spricht.  

Im Kontext der Bankdienstleistung agiert der Kunde als Prinzipal, der die Bank 
beauftragt, eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Bankdienstleistung zu offe-
rieren. Das Wohlergehen des Kunden ist davon abhängig, dass sich die Bank bzw. 
der Berater in seinem Sinne verhält. Für den Kunden besteht das Problem, dass er 
die Qualität des Agenten nicht oder nur unzureichend beurteilen kann. Die Quali-
tätsunsicherheit aus Perspektive des Kunden ist für diesen kaum kontrollierbar, da 
nur wenige Kunden über die nötige Kompetenz verfügen, die Qualität der erbrach-
ten Leistung beurteilen zu können. Darüber hinaus besteht ein Risiko darin, dass 
der Agent die bestehende Informationsasymmetrie zu Lasten des Prinzipals nutzt 
und z. B. Lösungen offeriert, die für die Bank optimal sind, für den Kunden jedoch 
nicht (moral hazard).352  

Moral hazard liegt vor, wenn der Agent einen Verhaltensspielraum besitzt und sein 
tatsächliches Verhalten vom Prinzipal nicht beobachtet werden kann. Dabei steigt 
der Spielraum für opportunistisches Verhalten in Abhängigkeit von dem Unter-
schied im Informationsstand. Je größer die Unterschiede im Informationsstand sind, 
desto größer ist der Spielraum für opportunistisches Verhalten.353 Bankdienstleis-
tungen, die einen geringen Beratungsaufwand benötigen und deren Qualität hinrei-
chend genau bestimmt werden kann, weisen die geringsten Differenzen im Infor-
mationsstand auf. Komplexe und individuelle Bankdienstleistungen, die einen ho-
hen Beratungsaufwand mit sich bringen, weisen ein höheres Maß an Qualitätsunsi-
cherheit auf, da eine objektive Bewertung der Qualität für den Kunden meist nicht 

                                                 
351 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 41. 
352 Vgl. Bernet (2018), S. 98 f. 
353 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 96 ff. 
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möglich ist. Insbesondere bei diesen Dienstleistungen wirkt eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen Kunde und Bank risikomindernd.354 

Zusätzlich unterliegt der Prinzipal auch einer Verhaltensunsicherheit, die sich 
dadurch kennzeichnet, dass der Agent seinen Informationsvorsprung ausnutzt und 
dem Kunden solche Produkte verkauft, die aus Perspektive der Bank Nutzenopti-
mal sind, jedoch nicht im Einklang mit den Bedürfnissen des Kunden stehen.355  

Aus Perspektive der Bank ist eine Reduktion von Informationsasymmetrien und 
den damit verbundenen Qualitäts- und Verhaltensunsicherheiten anzustreben. Eine 
Möglichkeit ist das Aussenden glaubwürdiger Signale (Signaling). Dabei zeigt die 
Bank als besser informierte Partei z. B. durch Zertifizierungen und Qualifikationen 
ihrer Mitarbeiter die Qualität dieser.356 Auch der Aufbau von Reputation ist eine 
Form des Signalings, das dem Kunden die Vertrauenswürdigkeit zeigt.357  

Darüber hinaus kann eine Informationsasymmetrie auch in Form des Hold up auf-
treten. Eine Form des Hold up liegt vor, wenn die Bank die bestehende Bindung 
des Kunden ausnutzt und das Engagement im Sinne des Kunden auf ein Minimum 
reduziert, indem auf eine umfassende Beratung verzichtet wird.358 

Die wechselseitigen Informationsasymmetrien zwischen Kunde und Bank bedin-
gen, dass auch der Kunde als Agent und die Bank als Prinzipal charakterisierbar 
sind. Der Kunde verfügt über Informationen in Bezug auf seine Bedürfnisse, Prä-
ferenzen und finanzielle Situation, die der Bank möglicherweise nicht vorliegen. 
Für die Bank sind die Intention und die Eigenschaften des Kunden nicht vollständig 
nachvollziehbar. Die Bank kann die „versteckten“ Eigenschaften (hidden charac-
teristics) des Kunden nicht in Gänze nachvollziehen.359 Falls der Kunde relevante 
Informationen nicht oder nur unvollständig zur Verfügung stellt, führt dies zu einer 
Minderung der Qualität der Bankdienstleistung, die nicht von der Bank verschuldet 
ist. Moral hazard liegt in dieser Beziehung vor, wenn der Kunde bewusst falsche 
Informationen zur Erzielung besserer Vertragskonditionen vorgibt oder opportunis-
tische Verhaltensweisen verschweigt.360 

                                                 
354 Vgl. Clement et al. (2019), S. 194 f. 
355 Vgl. Wiechers (2013), S. 136. 
356 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 96 ff.; Leland / Pyle (1977), S. 371. 
357 Vgl. Bernet (2018), S. 93; Hackethal / Inderst (2015), S. 41. 
358 Vgl. Wiechers (2013), S. 136. 
359 Vgl. Leland / Pyle (1977), S. 371. 
360 Vgl. Bernet (2018), S. 91 f. 
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Eine Situation des Hold up liegt vor, falls sich der Kunde anders verhält, als es 
erwartet wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Kunde die kostenlose Beratung der 
Bank in Anspruch nimmt, im Anschluss jedoch die Bankdienstleistung bei einem 
Wettbewerber zu günstigeren Konditionen abschließt oder das zur Verfügung ge-
stellte Kapital zu einem anderen als dem vorgesehenen Verwendungszweck ein-
setzt.361  

Aus Perspektive des Prinzipals sind Maßnahmen vorzunehmen, um diese Verhal-
tensunsicherheiten zu reduzieren. Auch hier eignen sich Maßnahmen des Scree-
nings, z. B. durch Beschaffung zusätzlicher Informationen über den Kunden oder 
durch die laufende Überwachung des Kunden.362

 

Die wechselseitigen Informationsasymmetrien zeigen, dass die Kunde-Bank-Be-
ziehung ein Vertrauensverhältnis in zweifacher Hinsicht darstellt. Sowohl die Bank 
als auch der Kunde können die Rolle des Prinzipals einnehmen. Für die wechsel-
seitige Beziehung ist es daher zielführend, die Informationsasymmetrien weitestge-
hend zu reduzieren. Da diese auch im Zuge der IKT nicht gänzlich abgebaut werden 
können, kommt dem Vertrauen in der Kunde-Bank-Beziehung eine hohe Bedeu-
tung zu.363  

2.2.2.2 Die Informationsfunktion von Finanzintermediären 

In effizienten Märkten verfügt kein Marktteilnehmer über Informationsvorteile ge-
genüber anderen Marktteilnehmern. Eine Entscheidung auf Basis spezieller Infor-
mationen ist nicht möglich, Ressourcenallokationsprobleme treten nicht auf. In ei-
nem solchen Markt sind Finanzintermediäre nicht notwendig, da sie keinen Nut-
zenbeitrag stiften.364  

In der Realität ist die Herstellung eines Zustands der vollständigen Information mit 
so hohen Kosten verbunden, dass nicht allen Marktteilnehmern sämtliche ökono-
misch notwendigen Informationen zur Verfügung stehen.365 Dies führt aufgrund der 

                                                 
361 Vgl. Bernet (2018), S. 92. 
362 Vgl. Bernet (2018), S. 93. 
363 Vgl. Waschbusch et al. (2018), S. 73. 
364 Vgl. Black (1975), S. 324. 
365 Vgl. Petersen (2018), S. 340 f. 
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Ungleichverteilung von Informationen zwischen Marktpartnern zu Informationsas-
ymmetrien.366 Aufgrund der Informationsasymmetrien existieren keine vollständi-
gen Finanzkontrakte367, da ex ante nicht alle zukünftigen Zustände und die damit 
verbundenen Handlungsmöglichkeiten und Konsequenzen vertraglich festgelegt 
werden können. Finanzkontrakte werden unter Unsicherheit geschlossen.368 Die 
Anbahnung, der Abschluss sowie die Überwachung und Durchsetzung von Rege-
lungen zur Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen sind mit Transaktionskos-
ten verbunden.369 

Marktteilnehmer sind zwar in der Lage, die für sie notwendigen Informationen zu 
beschaffen, jedoch nur mit entsprechenden Kosten. Wenn mit der Beschaffung von 
Informationen Skaleneffekte verbunden sind, ist davon auszugehen, dass sich Un-
ternehmen gründen, die sich als Informationsproduzent spezialisieren.370 Finanzin-
termediäre, die als zentrale Einheit eine Mittlerfunktion einnehmen, können die 
Rolle des Informationsproduzenten einnehmen.371 Sie tragen zu einer Verbesserung 
der Informationsbasis bei, auf deren Grundlage die Marktteilnehmer Entscheidun-
gen treffen. Daraus folgt eine Reduktion der entscheidungsinhärenten Unsicherheit 
bei gleichzeitig geringeren und gleichmäßiger verteilten Transaktionskosten.372 

Finanzintermediäre sind in enger Auslegung als Institutionen definiert, die Kapital 
von Anlegern entgegennehmen und an Kapitalnehmer weitergeben. Diese enge 
Auslegung umfasst neben Banken auch Versicherungen. Im weiteren Sinne sind 
Finanzintermediäre Institutionen, die den Handel zwischen Kapitalgebern und Ka-
pitalnehmern ermöglichen oder erleichtern, z. B. Finanzmakler oder Börsen-
dienste.373  

Informationsasymmetrien und die damit verbundenen Transaktionskosten sind ein 
Hauptgrund für die Existenz von Finanzintermediären.374 Die Einschaltung von Fi-
nanzintermediären wirkt transaktionskostensenkend, da der Intermediär vertrauli-
che Informationen über den jeweiligen Vertragspartner zu geringeren Kosten erhält 

                                                 
366 Vgl. Bernet (2018), S. 91 ff. 
367 Finanzkontrakte sind Verträge, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Ansprüche auf gegen-

wärtige oder zukünftige Zahlungen konstituieren. Leistung und Gegenleistung erfolgen bei Fi-
nanzkontrakten meist nicht zeitgleich. Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 82 f. 

368 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 83. 
369 Vgl. Lobel (2016), S. 106 f. 
370 Vgl. Coase (1960), S. 15 f. 
371 Vgl. Breuer (1993), S. 141. 
372 Vgl. Bernet (2018), S. 13 f., 117. 
373 Vgl. Buhl / Kundisch (2003), S. 503. 
374 Vgl. Walter (2007), S. 54 ff. 
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als andere Marktteilnehmer. Dies liegt darin begründet, dass der jeweilige Vertrags-
partner davon ausgeht, dass die vertrauliche Behandlung von Informationen durch 
einen Intermediär eher sichergestellt ist als durch andere mögliche Transaktions-
partner.375 Intermediäre tragen dazu bei, dass eine Transaktion zwischen Anbieter 
und Nachfrager auch dann zustande kommt, wenn beide Parteien nur unzureichend 
voneinander informiert sind oder ihnen die Kenntnis von der Existenz der jeweils 
anderen fehlt.376 Der Intermediär kann Degressionseffekte infolge der Spezialisie-
rung realisieren und ermöglicht eine effizientere Kapitalallokation.377 Zugleich ver-
ringern sich die Kosten der Suche nach einem Vertragspartner durch die Einschal-
tung eines Intermediärs. Die Relevanz eines zentralen Mittlers steigt in Abhängig-
keit von der Individualität und Komplexität des Kundenbedarfs, da die Suche eines 
passenden Vertragspartners umso schwerer fällt.378  

Die Entwicklungen der Internetökonomie wirken sich auch auf die asymmetriebe-
dingten Transaktionskosten aus. Die IKT trägt dazu bei, dass die Transaktionskos-
ten für Informations- und digitale Güter sinken. Die Such-, Anbahnungs- und Ab-
wicklungskosten sinken, da potenzielle Transaktionspartner schneller gefunden und 
Informationen in Echtzeit verarbeitet werden können.379 

Neben sinkenden Transaktionskosten führt die Masse der verfügbaren Informatio-
nen, die sich aus der Erweiterung des Suchraums in Form des Internets ergeben, 
jedoch auch dazu, dass die Kosten für die Navigation, Selektion und Interpretation 
der Informationen steigen.380 Kunden müssen im Rahmen ihrer individuellen Ent-
scheidungsfindung in der Lage sein, die zur Verfügung stehenden Informationen zu 
selektieren, zu analysieren und zu verarbeiten. Die Informationsfunktion von Fi-
nanzintermediären kann sich in diesem Kontext dahin verändern, dass sie den Kun-
den bei der Bewältigung der Masse an Informationen zur Seite stehen. Finanzinter-
mediäre können sich auf die Sichtung und Bewertung der Informationen konzent-
rieren und den Kunden bei der Analyse von Informationen unterstützen.381 

                                                 
375 Vgl. Giaglis et al. (2002), S. 234 f.; Waschbusch et al. (2018), S. 73. 
376 Vgl. Busch (2018), S. 6 f.; Constantiou et al. (2017), S. 233; van Tassel (2011), S. 490. 
377 Vgl. Breuer (1993), S. 79 f.; Dapp (2014), S. 17. 
378 Vgl. Benston / Smith, JR. (1976), S. 222 f. 
379 Vgl. Clement et al. (2019), S. 158 f.; Meisner (2017), S. 63. 
380 Vgl. Giaglis et al. (2002), S. 237. 
381 Vgl. Bernet (2018), S. 151 f. 



62  Der Einfluss der Digitalisierung auf Universalbanken 

 

2.2.2.3 Die Transformationsfunktionen von Finanzintermediären 

Neben der Informationsfunktion liegt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Fi-
nanzintermediären in der Übernahme von Transformationsleistungen.382 Das Ziel 
der Finanzintermediation ist die zeit- und raumübergreifende, optimale Allokation 
von Kapital zwischen allen Wirtschaftsakteuren.383  

Die Intermediationsfunktion der Banken kommt dabei in der Transformationsfunk-
tion zum Tragen, die sich in Risikotransformation, Fristentransformation und Los-
größentransformation niederschlägt.384 

Finanzintermediäre stellen einen intertemporalen Ausgleich zwischen Sparen und 
Konsumieren, Finanzieren und Investieren sicher.385 Sie nehmen eine Vermittler-
rolle ein, indem sie das Kapital der Kapitalgeber an Kapitalnehmer weiterleiten. 
Diese beiden Gruppen weisen zumeist verschiedene Interessen über Fristigkeit, 
Losgröße und Risiko auf.386 

Durch Fristentransformation ermöglichen Banken die Zusammenführung von Ka-
pitalnachfrage und Kapitalangebot mit unterschiedlicher Fristigkeit.387 Die Vorstel-
lungen der Kapitalgeber und Kapitalnehmer können in Bezug auf die Kontraktdauer 
divergieren. Ein kurzfristig orientierter Anleger kann beispielweise einem langfris-
tig orientierten Kapitalnehmer gegenüberstehen. Ein Vertrag ohne Finanzinterme-
diär würde in diesem Fall nur dann Zustandekommen, wenn eine Seite von ihrer 
ursprünglichen Fristenvorstellung abweicht.388 Der Finanzintermediär übernimmt 
die Ausgleichsfunktion in diesem Konstrukt, indem er für den kurzfristig orientier-
ten Anleger die termingerechte Rückzahlung der Einlagen sicherstellt und dem län-
gerfristig orientierten Kreditnehmer den Kapitalbetrag für die vereinbarte Fristig-
keit zur Verfügung stellt.389 

Die Losgrößentransformation ermöglicht den Ausgleich divergierender Volumina 
in der Kapitalanlage und Kapitalaufnahme. Kapitalgeber und Kapitalnehmer möch-

                                                 
382 Vgl. Voit (2002), S. 37 f. 
383 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 59. 
384 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 7 f. 
385 Vgl. Bernet (2018), S. 10 f. 
386 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 11 ff. 
387 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 5 ff. 
388 Vgl. Bitz (2006), S. 1 f. 
389 Vgl. Bernet (2018), S. 10 f. 
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ten in der Regel nicht die identischen Kapitalbeträge anlegen bzw. aufnehmen, so-
dass eine individuelle Zuordnung einzelner Einlagen zu Krediten nicht möglich ist. 
Der Kapitalbedarf zur Durchführung einer unternehmerischen Investition fällt zum 
Beispiel höher aus, als der bereitgestellte Betrag eines einzelnen Anlegers.390 Fi-
nanzintermediäre lösen diese Problematik, indem sie sich durch das Ansammeln 
vieler kleiner Einlagenbeträge refinanzieren und das dadurch geschaffene Kapital-
angebot im Rahmen der Kapitalnachfrage an andere Kunden vergeben.391 

Unter der Annahme eines vollkommenen Marktes, in dem keine Transaktionskos-
ten existieren, kann ein Kapitalanleger, der aufgrund der Risikoaversion sein Geld 
nicht an einen einzigen Kapitalnachfrager verleihen möchte, in ein gut diversifizier-
tes Portfolio investieren, ohne auf einen Finanzintermediär zurückgreifen zu müs-
sen. Diese Diversifikation ist eine der bedeutenden Leistungen, die eine Bank im 
Rahmen ihrer Risikotransformationsfunktion vollzieht.392 Die Risikotransforma-
tion verfolgt das Ziel, das von den Kapitalgebern akzeptierte Risiko in Einklang mit 
dem Risikopotenzial der Kapitalnehmer zu bringen. Die Risikoperspektive besteht 
hier aus der Perspektive des Kreditgebers, der das Risiko eingeht, die Zahlungen 
nicht zu den vereinbarten Zeitpunkten und in der vereinbarten Höhe zu erhalten.393 
Die Funktion des Finanzintermediärs liegt darin, dass Kredite an die Kapitalnehmer 
gezahlt werden und eine Refinanzierung über Einlagen erfolgt. Aus diesem Kon-
strukt resultiert ein Ausfallrisiko für den Finanzintermediär, da die Zahlungen des 
Kapitalnehmers unsicher sind, die genutzten Einlagen jedoch zurückgezahlt werden 
müssen. Banken reduzieren dieses Ausfallrisiko durch Diversifikation des Kunden-
portfolios, durch die Überwachung der Kreditnehmer und eine risikoadjustierte Be-
preisung.394 Die Haftung der Intermediäre durch Eigenkapital schafft zusätzlich ei-
nen Risikopuffer zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer.395  

Finanzintermediäre weisen des Weiteren Spezialisierungsvorteile gegenüber den 
Einlagengebern auf, die sich in einer ressourceneffizienteren Überwachung der 
Kreditnehmer und einer besseren Kreditrisikoquantifizierung ausdrücken. Sie kön-

                                                 
390 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 5 ff. 
391 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 8 f. 
392 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 106 f. 
393 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 5 ff. 
394 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 8 f. 
395 Vgl. Bernet (2018), S. 11 ff. 
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nen die potenziellen Risiken eines Engagements besser abschätzen und mit entspre-
chenden Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen reagieren.396 Das Management der 
Risiken stellt eine zentrale Tätigkeit der Finanzintermediäre dar.397 

Eine Transaktion zwischen Kapitalanbieter und -nachfrager ist, wie beschrieben, 
aufgrund ihrer asymmetrischen Präferenzen ohne Finanzintermediäre mit enormen 
Such- und Transaktionskosten verbunden.398 Den Interessenausgleich ermöglichen 
Intermediäre, die damit einen Beitrag zur Wohlfahrtsoptimierung einer Volkswirt-
schaft beitragen.399  

Die Internetökonomie beeinflusst die Funktionen von Banken im Finanzintermedi-
ationssystem, da zunehmend Wettbewerber substituierende Intermediationsleistun-
gen anbieten.400 Die Dekonstruktion der Wertschöpfungskette führt dazu, dass ein-
zelne Wertschöpfungsaktivitäten von neuen Anbietern erbracht werden.401  

Das Auftreten neuer Wettbewerber oder die Nutzung der IKT zur Entwicklung von 
Lösungen, die Kapitalangebot und -nachfrage zusammenbringen, stellen Möglich-
keiten dar, in denen Banken als Intermediäre nicht mehr notwendig sind.402 Wenn 
Finanzintermediäre durch alternative Mittler ersetzt werden, liegt eine Reinterme-
diation vor.403 Eine Disintermediation liegt hingegen vor, wenn Funktionen traditi-
oneller Finanzintermdiäre gänzlich wegfallen und Angebot und Nachfrage ohne In-
tegration eines Intermediärs übereinkommen.404 Gründe für eine zunehmende Di-
sintermediation sind neben den Entwicklungen der IKT auch der direkte Zugang 
von Kapitalnehmern zum Geld- und Kapitalmarkt.405  

Die Nutzung der IKT ist zwar ein Treiber für die Disintermediation, sie bietet je-
doch nicht den einzigen Erklärungsansatz. Informationstransparenz und marginali-
sierte Transaktionskosten führen nicht dazu, dass Nachfrager direkt mit Anbietern 
interagieren. Sie nutzen Online-Intermediäre als digitale Vermittler. Diese Interme-

                                                 
396 Vgl. Bitz (2006), S. 4 f. 
397 Vgl. Allen / Santomero (1998), S. 1465. 
398 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 9 f. 
399 Vgl. Voit (2002), S. 64. 
400 Vgl. Bernet (2018), S. 167. 
401 Vgl. Bernet (2018), S. 144 f. 
402 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 7 f.; Milkau / Bott (2015), S. 322. 
403 Vgl. Herrmann / Heinke (2018), S. 196. 
404 Vgl. Marszałek (2016), S. 259. 
405 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 7 f. 
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diäre besetzen den Interaktionspunkt zwischen Anbieter und Nachfrager und ver-
drängen dabei ursprüngliche Intermediäre. Sie agieren als digitale Plattform, auf 
der Angebot und Nachfrage direkt interagieren.406  

Die Transformationsfunktion ist auf Plattformen umso besser umsetzbar, je mehr 
Nutzer auf der Angebots- und Nachfrageseite aktiv sind. Mit zunehmender Nutzer-
zahl steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Transaktionspartner finden, die über 
die gleichen Präferenzen in Bezug auf Fristigkeit und Losgröße verfügen.407 Die 
Präferenzen in Bezug auf das Risiko können ebenfalls übereinstimmen, in bilatera-
len Transaktionen ist jedoch eine Risikodiversifikation nicht gegeben. In der Diver-
sifikationsfunktion liegt ein Vorteil traditioneller Finanzintermediäre.408  

Da das Vertrauen ein herausragendes Merkmal eines Finanzintermediärs ist und die 
Entstehung einer Vertrauensbeziehung eine Folge des persönlichen Kontakts zwi-
schen Kunde und Intermediär ist, weisen traditionelle Intermediäre einen Vorteil 
gegenüber Online-Intermediären auf, der auch in der Internetökonomie Bestand 
hat.409 

  

                                                 
406 Vgl. Currie / Lagoarde-Segot (2017), S. 215. 
407 Vgl. Bernet (2018), S. 169; Evans / Gawer (2016), S. 18 f. 
408 Vgl. Bitz (2006), S. 4 f.; Kaiser (2006), S. 117. 
409 Vgl. Clement et al. (2019), S. 154 f.; Meisner (2017), S. 74 f. 
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2.3 Veränderungen im Marktumfeld 

2.3.1 Makroökonomischer Einfluss auf das Geschäftsmodell von Universalban-
ken 

2.3.1.1 Regulatorische Anforderungen 

Das Marktumfeld für Banken unterliegt in den vergangenen Jahren starken Verän-
derungen. Die regulatorischen Veränderungen im Zuge der Finanzmarktkrise ab 
2007 stellen einen wichtigen Einflussfaktor auf die Rentabilitätssituation von Ban-
ken dar.410 In Folge der regulatorischen Veränderungen ist das Zinsniveau im Eu-
roraum deutlich gefallen. Neben Maßnahmen, die den kurzfristigen Zins beeinflus-
sen, wie die Senkung der Leitzinssätze, beeinflusst die Europäische Zentralbank 
(EZB) durch den Ankauf von Wertpapieren des öffentlichen Sektors auch die 
Marktrenditen im längerfristigen Bereich.411 Diese Maßnahmen bedingen die Be-
sonderheit, dass die Einlagezinsen in Folge der Leitzinssenkungen im Jahr 2012 
über den kurzfristigen Marktzinsen liegen. Die dadurch positive Abweichung zwi-
schen Einlagen- und Marktzins stellt einen maßgeblichen Kostenfaktor für Univer-
salbanken mit traditionellem Geschäft dar, da der Zinskonditionsbeitrag der Passiv-
seite, also die Differenz zwischen dem Zins im Kundengeschäft im Vergleich zum 
laufzeit- und zahlungsstrukturkongruenten Geld- und Kapitalmarktgeschäft, deut-
lich zurück geht und sogar negativ sein kann.412 

Die Zinsstrukturkurve bewegt sich im Zuge der geldpolitischen Maßnahmen zum 
einen auf sehr niedrigem Niveau und flacht zum anderen zunehmend ab. In Kom-
bination mit der skizzierten Entwicklung der Einlagen- und Marktzinsen führt die 
Abflachung der Zinsstrukturkurve dazu, dass das Zinsergebnis aus Fristentransfor-
mation zunehmend sinkt.413 Insbesondere Banken, die eine starke Zinsabhängigkeit 
aufweisen, stellt diese Entwicklung vor Herausforderungen, da die Erträge aus der 
Fristentransformation eine wesentliche Quelle für Zinsüberschüsse sind.414 Sie ma-
chen bis zu einem Viertel des Zinsüberschusses aus.415  

Die Möglichkeiten zur Fristentransformation werden zudem durch regulatorische 
Liquiditätsanforderungen erschwert. Die Net Stable Funding Ratio (NSFR) soll die 

                                                 
410 Vgl. Köhler (2014a), S. 15 ff. 
411 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019c), S. 45. 
412 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019c), S. 50. 
413 Vgl. Thiesmeyer (2015), S. 19. 
414 Vgl. Memmel (2011), S. 288. 
415 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019c), S. 51; Köhler (2014b), S. 327. 
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strukturelle Liquidität über einen Zeitraum von einem Jahr sicherstellen. Banken 
sind dadurch gezwungen, sich stärker fristenkongruent zu refinanzieren. Die Fris-
tentransformation wird dahingehend begrenzt, dass kurzfristige Refinanzierungen 
mit einer Laufzeit unter einem Jahr nicht zur langfristigen Kreditvergabe genutzt 
werden können.416  

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf das Zinsniveau im Euroraum führen die stei-
genden regulatorischen Anforderungen zu einem Anstieg der Kosten. Dies begrün-
det sich neben einer steigenden Anzahl an einzuhaltenden Regularien auch in der 
steigenden Komplexität und dem laufenden administrativen Aufwand zur Umset-
zung ebendieser. Die Steigerung der qualitativen und quantitativen Anforderungen 
an die Kapitalausstattung belasten die Rentabilität der Banken.417 Der regulatori-
sche Aufwand steigt überproportional für kleinere Banken, die durchschnittlichen 
Kosten der Regulatorik liegen bei kleinen Instituten in der Regel höher als bei grö-
ßeren.418 Die mit den steigenden regulatorischen Anforderungen verbundenen Kos-
ten und das zugleich veränderte Zinsumfeld erschweren die Möglichkeiten zur Er-
tragsgenerierung. Für Universalbanken erwächst daraus die Herausforderung, dass 
sie ihr Geschäftsmodell so aufstellen müssen, dass sie einerseits die Kosten weiter 
reduzieren und andererseits solide Erträge generieren. 
 
Die Regulatorik beeinflusst auch den Wettbewerb in der Branche. Mit der Zweiten 
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) gehen weitreichende Veränderungen für Banken 
einher. Die PSD 2 verfolgt das Ziel, Online- und Mobil-Zahlungen im EU-Binnen-
markt mit Hilfe eines gemeinsamen rechtlichen Rahmenwerks zu harmonisieren.419 
Damit einher geht eine Verringerung der Markteintrittsbarrieren für neue Wettbe-
werber, da Banken Drittanbietern420 den Zugang zu Kontodaten des Kunden ermög-
lichen müssen.421 Dieser Zugang wird über Programmierschnittstellen (API)422 er-
möglicht.423 Für die Übermittlung der Daten benötigt der Drittanbieter die Zustim-
mung des Kunden, um auf diese Daten zugreifen zu dürfen. Liegt die Zustimmung 
vor, muss die betroffene Bank die Daten über APIs portabel machen.424 Die Daten-

                                                 
416 Vgl. Windl (2019), S. 57. 
417 Vgl. Kirmße (2017), S. 298 f. 
418 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 7 ff. 
419 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 48 f. 
420 Drittanbieter sind Dienstleister, die eine Bankinfrastruktur nutzen, ohne diese selbst zu betreiben.  
421 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 18. 
422 Die Abkürzung API bezieht sich auf den englischsprachigen Begriff „Application programming 

interface“. 
423 Vgl. El Kherdali et al. (2018), S. 31. 
424 Vgl. Bank for International Settlements (2019), S. 72. 
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weitergabe an Dritte verstärkt die Disintermediation der Banken, da sich Drittan-
bieter zwischen Bank und Kunde schalten können. Aus der Perspektive einer Bank 
kann dies in einem negativen Szenario dazu führen, dass Banken ihre Infrastruktur 
zur Verfügung stellen, die direkte Beziehung zum Kunden jedoch verloren geht.425 

Die PSD 2 definieren explizit zwei neue Gruppen von Zahlungsdiensteanbietern. 
Die erste Gruppe sind Zahlungsauslösedienste (ZAD). Ein ZAD ist ein Dienst, der 
auf Antrag des Kunden einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen 
Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto auslöst.426 ZAD initiieren elektro-
nische Zahlungsvorgänge im Namen des Kunden und greifen dabei auf dessen Zah-
lungskonto zu, ohne dass ein Vertrag zwischen dem ZAD und dem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister zustande kommt. Der Funktion traditioneller Debit- und Kre-
ditkartenunternehmen wird dadurch eine Alternative geboten.427 In Abb. 6 ist der 
bisherige Zahlungsprozess ohne ZAD abgebildet.  
 

 
Abb. 6: Zahlungsprozess ohne Zahlungsauslösedienst428 

Vor Einführung der PSD 2 ist bei der Transaktion mit einem Online-Händler neben 
der Bank des Zahlers und des Online-Händlers auch ein Kredit-/Debitkartenunter-
nehmen involviert. Beim Kauf werden die Kundendaten erfasst und an die Bank 

                                                 
425 Vgl. Brodsky / Oakes (2017), S. 4. 
426 Art. 4 Nr. 15 RICHTLINIE (EU) 2015/2366 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
427 Vgl. Tijssen et al. (2017), S. 3. 
428 Eigene Darstellung in Anlehnung an Mastercard (2019), S. 1; Wirecard (2019), S. 1. 
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des Online-Händlers übermittelt. Die Bank des Online-Händlers fordert das Kredit-
kartenunternehmen auf, eine Genehmigung der Bank des Kunden einzuholen. Die 
Kundenbank autorisiert die Transaktion, leitet die Antwort an den Händler zurück 
und die Zahlung an die Bank des Online-Händlers weiter, der die Zahlung auf dem 
Konto des Händlers gutschreibt.429  

Durch PSD 2 kann der ZAD direkt auf das Konto des Kunden zugreifen, die Zah-
lung initiieren und den Zahlungsnachweis an den Online-Händler übermitteln. 
Durch die Zahlungsinitiierung wickelt die Kundenbank die Zahlung mit der Bank 
des Online-Händlers ab, die wiederum dem Online-Händler die Zahlung bestätigt. 
Der Zahlungsprozess unter Nutzung eines ZAD ist in Abb. 7 dargestellt. 

 
Abb. 7: Zahlungsprozess mit Integration eines Zahlungsauslösedienstes430 

Die zweite Gruppe stellen die Kontoinformationsdienste (KID) dar. Ein KID ist ein 
Online-Dienst, der zur Mitteilung konsolidierter Informationen über ein Zahlungs-
konto oder mehrere Zahlungskonten dient, das/die ein Kunde entweder bei einem 
oder bei mehr als einem anderen Zahlungsdienstleister hält.431 KID haben Zugriff 
auf die Kontoumsätze und den Saldo eines Zahlungskontos, sofern der Kunde dem 
Zugriff zustimmt.432 Für KID eröffnet das neue Möglichkeiten, da durch PSD 2 

                                                 
429 Vgl. Mastercard (2019), S. 1. 
430 Vgl. Art. 1 Nr. 29-32 RICHTLINIE (EU) 2015/2366 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES.  
431 Vgl. Art. 4 Nr. 16 RICHTLINIE (EU) 2015/2366 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES. 
432 Vgl. Korschinowski et al. (2017), S. 321. 
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sämtliche Konten eines Kunden in einer Übersicht zusammengefasst werden kön-
nen. Dies ermöglicht einen ganzheitlichen Überblick über die finanzielle Situation 
des Kunden, dem durch diese Maßnahme gleichzeitig ein höherer Komfort ermög-
licht wird.433 Resultierend aus den Zahlungsverkehrstransaktionen und der Über-
sicht über die finanzielle Situation des Kunden, liegen einem KID gegebenenfalls 
sämtliche finanzbezogenen Daten vor. Eine Auswertung dieser Daten ermöglicht 
dem KID, individuelle und maßgeschneiderte Angebote zu offerieren, sofern die 
datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.434 Der Bedarf solcher Ange-
bote auf Seite der Kunden steigt zunehmend. In 2019 wünschten sich 21 Prozent 
der Kunden, dass Banken unter Zustimmung die Kontobewegungen analysieren 
und Sparmöglichkeiten erarbeiten. Im Vergleich dazu lag die Zustimmungsrate in 
2018 bei 12 Prozent.435 Der Prozess mit und ohne KID ist in Abb. 8 dargestellt. 

 
Abb. 8: Kontoinformation mit und ohne Nutzung eines KID436 

Da es sich bei der PSD 2 um eine europäische Richtlinie handelt, ist die Umsetzung 
für jeden Mitgliedsstaat der Europäischen Union verbindlich. Die Form und Mittel 
sind den innerstaatlichen Stellen überlassen, sodass diese eine Umsetzung in natio-
nales Recht vornehmen müssen. In Deutschland erfolgt diese Umsetzung in natio-
nales Recht durch die Neufassung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes437 (ZAG) 
und des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuchs (EGBGB).438  

                                                 
433 Vgl. Tijssen et al. (2017), S. 3. 
434 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 21.. 
435 Vgl. Berg (2019), S. 13. 
436 Eigene Darstellung in Anlehnung an Vgl. Bouazza / Schad (2019), S. 62 f.; Tijssen et al. (2017), 

S. 3. 
437 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in seiner Neufassung vom 17. Juli 2017 (BGB1. I S.2446). 
438 Vgl. Art. 288 Abs. 3 VERTRAG ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UN-

ION; Art. 248 §§ 8, 10 EGBGB. 
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Die Vorgaben der PSD 2 vereinfachen den Zahlungsprozess unter Nutzung eines 
ZAD. Der Zahlungsverkehr generiert einen großen Pool an Informationen über den 
Kunden. Daraus eröffnet sich die Möglichkeit, auch im Mengengeschäft individu-
elle Ansprachen und Produktempfehlungen zu offerieren. Durch die PSD 2 haben 
auch Nicht-Banken die Möglichkeit, auf die Kontodaten zuzugreifen, sodass auch 
von dieser Seite neue Wettbewerber in den Markt drängen.439 Die PSD 2 ermögli-
chen im Zahlungsverkehr die Vernetzung zwischen Nicht-Banken und Kunden und 
fördern in diesem Bedarfsfeld die Reintermediation.440  

Die Öffnung der APIs für ZAD und KID bietet die Möglichkeit, sich als Plattform-
unternehmen zu positionieren.441 Der Anbieter eines KID schaltet sich über eine 
API zwischen den Kunden und die Banken, bei denen der Kunde ein Konto unter-
hält. Der KID verbindet die Nachfrageseite mit der Angebotsseite. Essenziell für 
den KID ist, dass die API standardisiert ist, da er dadurch Skaleneffekte generieren 
kann.442 Denkbar ist zudem, dass zukünftig auch weitere APIs geöffnet werden, um 
einen standardisierten Zugang zu anderen Bankdienstleistungen herzustellen.443 

2.3.1.2 Entwicklung der Rentabilitätssituation 

Nach der Beschreibung der Auswirkungen der regulatorischen Veränderungen auf 
Banken findet im Folgenden eine Betrachtung der Rentabilitätssituation von Uni-
versalbanken statt. Banken weisen vier Ertragsquellen auf. Diese Quellen sind der 
Zinsüberschuss, der Provisionsüberschuss, das Handelsergebnis sowie das sonstige 
betriebliche Ergebnis.444 

Der Zinsüberschuss als Differenz zwischen Zinserträgen und Zinsaufwendungen 
stellt dabei die wichtigste Ertragskomponente dar. Der Anteil des Zinsüberschusses 
an den operativen Erträgen beträgt im Jahr 2018 über alle Bankengruppen hinweg 
im Durchschnitt 72,3 Prozent. Bei Großbanken ist die Relevanz des Zinsüberschus-
ses mit 64,4 Prozent geringer und bei Genossenschaftsbanken mit einem Anteil von 
74,6 Prozent höher als im Durchschnitt. Sparkassen liegen in 2018 mit 71,6 Prozent 
knapp unter dem Durchschnitt, im langfristigen Mittel jedoch darüber. 

                                                 
439 Vgl. Paul et al. (2016), S. 635 f. 
440 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 21. 
441 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 9 f. 
442 Vgl. Bach et al. (2012), S. 121 f. 
443 Vgl. Hanard (2018), S. 117. 
444 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 38. 
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Neben dem Zinsüberschuss weist auch der Provisionsüberschuss eine übergeord-
nete Bedeutung auf. Über alle Bankengruppen hinweg liegt der Anteil des Provisi-
onsüberschusses bei 24,5 Prozent. Bei Großbanken liegt der Anteil bei 34,5 Prozent 
und ist somit größer als bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit 26 Prozent 
resp. 23,5 Prozent. 

Das Handelsergebnis ist mit 2,9 Prozent im Durchschnitt differenziert zu betrach-
ten. Während diese Ertragskomponente einen Anteil von 7,2 Prozent bei den Groß-
banken aufweist, ist diese bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken aufgrund der 
Spezifika des Geschäftsmodells irrelevant. Das sonstige betriebliche Ergebnis ist 
von untergeordneter Bedeutung.445  

Insbesondere bei Banken, die einen hohen Anteil ihrer Erträge über den Zinsüber-
schuss generieren, ist der Einfluss des anhaltenden Niedrigzinsniveaus verstärkt er-
kennbar.446 Der Zinsüberschuss wird im zinsabhängigen Kredit- und Einlagenge-
schäft generiert.447 Der Zinsüberschuss verringerte sich, weil die Zinserträge stärker 
sanken als die Zinsaufwendungen.448 Eine Nulluntergrenze bei Einlagenprodukten 
verstärkt diesen Effekt.449  

Den in Folge des Niedrigzinsniveaus sinkenden Zinsüberschuss versuchen Banken 
durch verschiedene Maßnahmen zu kompensieren. Eine Maßnahme zur Stabilisie-
rung der Erträge liegt in der Ausweitung des Kredit- und Einlagengeschäftsvolu-
mens.450 Diese Ausweitung des Geschäftsvolumens ist jedoch mit Risiken verbun-
den. Mit steigendem Kreditvolumen steigt auch das Kreditrisiko, da mit zunehmen-
dem Volumen die Qualität der Kreditnehmer tendenziell sinkt.451 

Eine weitere Möglichkeit ist eine verstärkte Fristentransformation. Auch diese 
Maßnahme ist risikobehaftet, da bei erhöhter Fristentransformation das Zinsände-
rungsrisiko steigt und wie oben gezeigt, durch die NSFR teilweise beschränkt ist.452  

                                                 
445 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019d), S. 90. 
446 Vgl. Deutsche Bundesbank (2015), S. 53 ff. 
447 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 45. 
448 Vgl. Claessens et al. (2017), S. 2. 
449 Vgl. Busch / Memmel (2017), S. 386. 
450 Vgl. Deutsche Bundesbank (2015), S. 53 ff. 
451 Vgl. Delis / Kouretas (2011), S. 852. 
452 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019c), S. 51. 
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Zudem können aus einem erhöhten Zinsänderungsrisiko zusätzliche Eigenkapital-
anforderungen resultieren. Die Aufsicht hat einen Zinsrisikokoeffizienten imple-
mentiert, der die Auswirkungen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung 
von 200 Basispunkten auf den wirtschaftlichen Wert der Geschäfte des Anlage-
buchs einer Bank untersucht. Wenn der Wert dieser Geschäfte um mehr als 20 Pro-
zent der Eigenmittel absinkt, ist die Bank als Institut mit erhöhtem Zinsänderungs-
risiko zu klassifizieren. Eine Folge der Überschreitung kann z. B. eine zusätzliche 
Eigenkapitalunterlegung sein.453  

Gemäß des Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) müssen Banken 
auch für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch zusätzliche Eigenkapitalanforderun-
gen einhalten. Die SREP-Leitlinie sieht vor, dass die höhere negative Barwertände-
rung des Zinsschocks, die aus einer positiven und negativen Zinssänderung von 200 
Basispunkten resultiert, in Relation zum Gesamtforderungsbetrag gemäß Art. 92 
der Kapitaladäquanzverordnung454 (CRR) gesetzt wird. Der Zinsrisikokoeffizient 
und das Risikoprofil des Instituts, beeinflussen den Eigenkapitalzuschlag für Zins-
änderungsrisiken im Anlagebuch, der zwischen 0 und 3,5 Prozent liegen kann. Das 
Risikoprofil wird für nicht systemrelevante Institute jährlich von der BaFin und der 
Deutschen Bundesbank erstellt. Die Beurteilung des Risikoprofils orientiert sich an 
den jährlichen Prüfungsberichten und Erkenntnissen aus Sonderprüfungen und be-
rücksichtigt verschiedene Kriterien, wie z. B. die Qualität des Instituts oder die po-
tenziellen Auswirkungen einer Solvenz- oder Liquiditätskrise des Instituts auf die 
Stabilität des Finanzsektors. Auf Basis des ermittelten Risikoprofils wird die Inten-
sität der Aufsicht und der Eigenkapitalzuschlag bestimmt.455  

Ergänzend zum Kapitalzuschlag für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch sind 
Frühwarnindikatoren zu implementieren, die insgesamt sechs Zinsszenarien und 
deren Auswirkungen auf den Barwert des Anlagebuchs untersuchen. Neben den 
Basisszenarien eines Parallelschocks von 200 Basispunkten nach oben und unten 
umfassen die Szenarien eine Versteilung und Verflachung der Zinsstrukturkurve 
sowie einen kurzfristigen Schock nach oben und unten.456 Das Szenario, welches 
den größten barwertigen Verlust aufweist, wird in Relation zum Kernkapital des 

                                                 
453 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2019), S. 1; European Banking Authority 

(2018b), S. 30. 
454 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 646/2012 

455 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2020b), S. 65. 
456 Vgl.Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2019), S. 3; European Banking Authority 

(2018b), S. 40. 



74  Veränderungen im Marktumfeld 

 

Instituts gesetzt. Sollte der barwertige Verlust in diesem Szenario mehr als 15 Pro-
zent des Kernkapitals des Instituts betragen, ist die zuständige Aufsicht darüber zu 
informieren.457 Mit einer verstärkten Fristentransformation und damit einhergehen-
den Zinsänderungsrisiken sind potenziell höhere Kapitalanforderungen verbunden. 

Die Maßnahmen zur Ausweitung des Geschäftsvolumens und einer verstärkten 
Fristentransformation würden sich aufgrund der eingegangenen Risiken im Falle 
eines Zinsanstiegs kurzfristig negativ auf die Ertragslage auswirken. Mittel- bis 
langfristig wirkt ein Zinsanstieg jedoch positiv auf die Ertragslage. Die kurzfristig 
dominierenden negativen Effekte eines Zinsanstiegs auf das Ergebnis könnten über 
höhere Provisionseinnahmen teilweise kompensiert werden.458 

Bei Betrachtung des Provisionseinkommens ist eine Differenzierung zwischen den 
Großbanken und den retailorientierten Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
zielführend, da die Erträge aus dem Provisionsgeschäft zwischen diesen Banken-
gruppen stark divergieren. Während Großbanken einen großen Teil des Provisions-
einkommens über kapitalmarktnahe Aktivitäten generieren, weisen bei Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken die Bereiche Zahlungsverkehr, Vermittlungsgeschäft 
und Wertpapiergeschäft den größten Anteil am Provisionseinkommen auf.459 In der 
Niedrigzinsumfrage der Deutschen Bundesbank geben die befragten Banken an, 
dass der bis 2021 zu erwartende sinkende Zinsüberschuss über ein stärkeres Provi-
sionsergebnis annähernd kompensiert wird.460 Eine Kompensation über steigende 
Provisionserträge kann darüber hinaus risikomindernd wirken, da die Abhängigkeit 
vom Zinsüberschuss reduziert und die Risikodiversifizierung verbessert wird.461  

Neben den Veränderungen der Ertragsgrößen wirkt auch die Kostenseite auf die 
Rentabilität der Banken. Ein signifikanter Kostenfaktor für Universalbanken stellt 
das Filialnetz dar. Exemplarisch ist hier, dass fast jedes dritte Institut der Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken mit seinen privaten und gewerblichen Kunden 
nicht die zur Kostendeckung nötigen Erlöse erwirtschaftet und im Kundengeschäft 
somit defizitär arbeitet.462 Diese Entwicklung spiegelt sich im jährlichen Bankstel-
lenbericht der Deutschen Bundesbank wider. Insbesondere die Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken durchleben eine kontinuierliche Konsolidierung. Die Anzahl 

                                                 
457 Vgl.Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2019), S. 2; European Banking Authority 

(2018b), S. 30 f. 
458 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 55. 
459 Vgl. Köhler (2014b), S. 328; Deutsche Bundesbank (2018), S. 44 ff. 
460 Vgl. Deutsche Bundesbank (2017a), S. 7. 
461 Vgl. Köhler (2015), S. 195. 
462 Vgl. Fischer (2018), S. 2. 
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der Genossenschaftsbanken hat sich von 2008 bis 2018 um 306463 Institute oder 
26,15 Prozent reduziert. Ähnlich, wenn auch abgeschwächter, ist die Entwicklung 
bei den Sparkassen. Hier ist die Anzahl der Institute im gleichen Zeitraum um 43464 
Institute resp. 9,82 Prozent zurückgegangen.465 

Abb. 9 zeigt, dass ebenso ein Rückgang des Filialnetzes zu attestieren ist. Die 
Schließung physischer Niederlassungen ist für Universalbanken eine permanente 
strategische Überlegung, um zum einen die Betriebskosten durch einen höheren 
Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad der Finanzdienstleistungen und zum 
anderen die Gemeinkosten und Personalkosten zu senken. Dieser Trend spiegelt 
auch, wie in Kapitel 2.1.1 gesehen, die veränderten Kundenbedürfnisse wider.466  

 
Abb. 9: Entwicklung der Filialstellen von Universalbanken in Deutschland von 2008 bis 
2018467 

Neben der Betrachtung als Kostenfaktor muss aber auch die Ertragsseite bei der 
Entscheidung über einen Filialabbau berücksichtigt werden. Wie bereits aufgezeigt, 

                                                 
463 Die Anzahl der Genossenschaftsbanken ist von 1170 Instituten in 2008 auf 864 Institute in 2018 

zurückgegangen.  
464 Die Anzahl der Sparkassen ist von 438 Instituten in 2008 auf 386 Institute in 2018 zurückgegan-

gen. 
465 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019a), S. 3 ff. 
466 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 10. 
467 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Bankstellenberichte der Deutschen Bundesbank von 

2008 bis 2018. 
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nutzen eher vermögende Kunden die Filiale für den Abschluss von Bankdienstleis-
tungen. Auch der Lebenszykluseffekt muss in die strategische Entscheidung über 
die Schließung von Filialen einfließen.468 

Der absolute und relative Rückgang der Filialstellen ist, anders als bei der Anzahl 
der Banken, bei den Sparkassen am größten. Der relative Rückgang liegt bei den 
Sparkassen bei 27,4 Prozent. Dies entspricht einer Schließung von 3.815 Filialen. 
Großbanken weisen im gleichen Zeitraum einen relativen Rückgang von 26,2 Pro-
zent resp. 2.238 Filialen auf. Der Rückgang bei den Genossenschaftsbanken ist re-
lativ betrachtet mit 20,4 Prozent am geringsten. Aufgrund der Größe des Filialnet-
zes fällt die Anzahl der geschlossenen Filialen mit 2.522 Filialen aber absolut höher 
aus als bei den Großbanken. 469  

Das ausgeprägte Filialnetz trägt dazu bei, dass es den Universalbanken in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, ihre Kosten in entsprechender 
Höhe zu senken.470 Trotz der Konsolidierung des Filialnetzes liegt Deutschland bei 
der Filialstellendichte mit 3,5 Filialen pro 10.000 Einwohner im europäischen Mit-
telfeld und knapp unter dem Durchschnitt der Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union mit 3,7 Filialen pro 10.000 Einwohner.471  

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern weisen die deutschen Universal-
banken eine im Verhältnis zur Filialstellendichte deutlich höhere Cost Income Ratio 
(CIR) auf.472 Die CIR setzt den Verwaltungsaufwand einer Periode ins Verhältnis 
zum Rohertrag. Sie zeigt an, welcher Anteil der Erträge durch allgemeine Veral-
tungsaufwendungen aufgezehrt wird. Je niedriger die CIR, desto produktiver arbei-
tet eine Bank.473 Die CIR deutscher Filialbanken liegt mit 69 Prozent deutlich über 
dem mitteleuropäischen Durchschnitt mit 56 Prozent.474 Bei differenzierter Be-
trachtung der Universalbanken in Deutschland zeigt sich, dass die CIR der Groß-
banken in 2017 bei 95,3 Prozent liegt, die CIR der Sparkassen bei 67,5 Prozent und 

                                                 
468 Vgl. Kaya (2019), S. 3. 
469 Die Angaben basieren bei den Sparkassen auf einem Rückgang von 13.939 Filialen in 2008 zu 

10.124 Filialen in 2018, bei den Genossenschaftsbanken auf einem Rückgang von 12.356 Filialen 
in 2008 auf 9.834 in 2018 und bei den Großbanken auf einem Rückgang von 8.536 Filialen in 
2008 auf 6.298 in 2018. 

470 Vgl. Dombret et al. (2019), S. 168. 
471 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 3. 
472 Vgl. Böhmert (2019), S. 3. 
473 Vgl. Botsis et al. (2015), S. 94. 
474 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 3. 
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die CIR der Genossenschaftsbanken bei 67,1 Prozent liegt.475 In Abb. 10 ist die 
Entwicklung der CIR deutscher Universalbanken abgebildet.  

 
Abb. 10: Entwicklung der CIR von Universalbanken in Deutschland von 2007 bis 2017476 

Eine Verbesserung der CIR der Universalbanken in Deutschland lässt sich bisher 
nicht attestieren. Während Sparkassen und Genossenschaftsbanken seit 2012 na-
hezu konstant eine CIR von circa 67 Prozent aufweisen, liegt die CIR der Großban-
ken deutlich darüber. In der jüngeren Vergangenheit weist die CIR bei den Groß-
banken aufgrund eines deutlichen Rückgangs der operativen Erträge bei nur gering-
fügigem Rückgang der Verwaltungsaufwendungen zudem eine steigende Tendenz 
auf. Neben den sinkenden Erträgen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gelingt es 
den Banken nicht, ihre Kosten entsprechend zu reduzieren. Da sich die CIR als In-
dikator für die Kosteneffizienz im Bankengruppenvergleich aufgrund der Unter-
schiede in den Geschäftsmodellen nur bedingt eignet, ist ein zusätzlicher Vergleich 
der Eigenkapitalrentabilität (EKR) zielführend.477 Die EKR stellt neben der CIR die 
zweite zentrale Kennzahl für den Leistungsvergleich zwischen Banken dar.478  

Die EKR errechnet sich als Quotient aus Jahresüberschuss und bilanziellem Eigen-
kapital und gibt Aufschluss über die Verzinsung des von den Eigentümern einge-

                                                 
475 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019e), S. 1. 
476 Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Bundesbank (2019c), S. 1 ff. 
477 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 49. 
478 Vgl. Moormann et al. (2009), S. 74. 
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setzten Kapitals. Die in Kapitel 2.3.1.1 kurz dargelegten Veränderungen in der Qua-
lität und Quantität der Kapitalausstattung führen dazu, dass die Banken höhere Ei-
genkapitalquoten aufweisen müssen. Die Eigenkapitalquote deutscher Banken stieg 
mit durchschnittlich 5,9 Prozent auf einen neuen Höchststand. Damit einher geht 
eine Steigerung des bilanziellen Eigenkapitals um über 60 Prozent seit 2007.479 Um 
eine konstante EKR zu erzielen, müssen Banken den Jahresüberschuss ebenfalls 
steigern, um bei der gezeigten Veränderung des bilanziellen Eigenkapitals weiter-
hin die gleiche Rendite zu generieren.  

Bei der Betrachtung der verschiedenen Bankengruppen zeigt sich analog zur CIR 
ein differenziertes Bild. Während die Sparkassen 2018 eine EKR vor Steuern von 
7,25 Prozent und die Genossenschaftsbanken eine EKR vor Steuern von 8,20 Pro-
zent erwirtschafteten, lag die EKR vor Steuern der Großbanken bei 1,14 Prozent. 
Da die EKR aufgrund ihrer Konzeption im Jahresvergleich deutlichen Schwankun-
gen unterliegt, ist ein statischer Vergleich zweier Perioden nicht zielführend. Eine 
Analyse der Abweichungen zum langfristigen Mittel ist besser zur Beurteilung der 
EKR geeignet. Dabei zeigt sich, dass die EKR vor Steuern in 2018 bei allen be-
trachteten Bankengruppen unter dem langfristigen Durchschnitt480 liegt, die Abwei-
chungen bei den Großbanken jedoch deutlich stärker ausfallen als bei Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken. Der langfristige Durchschnitt der Sparkassen liegt bei 
12,60 Prozent, der Durchschnitt der Genossenschaftsbanken bei 11,96 Prozent und 
der Durchschnitt der Großbanken bei 5,80 Prozent.481 Darüber hinaus ist erkennbar, 
dass in der jüngeren Vergangenheit ein Trend hin zu sinkenden EKR vorliegt.  

Die EKR wird offenkundig durch die sinkende Differenz zwischen lang- und kurz-
fristigen Zinssätzen beeinflusst. Zudem sinkt die EKR umso mehr, je länger die 
Zinsen niedrig sind.482  

Im Ergebnis zeigt die Entwicklung der Rentabilitätssituation, dass Universalbanken 
durch die regulatorischen Vorgaben mit einer sinkenden Ertragskraft im zinsabhän-
gigen Geschäft konfrontiert sind, da die Möglichkeiten zur Generierung von Zins-
überschüssen sinken. Eine Kompensation über den Kostenabbau lässt sich bisher 
nicht attestieren, da die Reduzierung der CIR nicht gelingt. Auch die steigenden 
Provisionserträge leisten nur eine Teilkompensation der sinkenden Erträge aus dem 
                                                 
479 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019d), S. 84. 
480 Der langfristige Durchschnitt wird dabei als arithmetisches Mittel aus den jährlichen EKR vor 

Steuern gebildet. Auf Grundlage der Datenbasis der Deutschen Bundesbank ist dabei eine Be-
rechnung des arithmetischen Mittels für den Zeitraum von 1994 bis 2017 möglich.  

481 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019b), S. 1. 
482 Vgl. Claessens et al. (2017), S. 2. 
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zinsabhängigen Geschäft. Universalbanken sind daher dazu angehalten, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen oder ihre Kompetenzen auf einzelne Bereiche zu fo-
kussieren, um sich von der Abhängigkeit des Zinsgeschäfts sukzessive zu lösen. 

2.3.1.3 Demografische Entwicklung 

In Kapitel 2.1 wurden bereits die Veränderungen im Verhalten der Kunden in Ab-
hängigkeit von ihrer Generationenkohorte und der Affinität zur IKT erarbeitet. Die 
demografische Entwicklung ist ein weiterer substanzieller Einflussfaktor auf Ban-
ken in Deutschland. Die demografische Entwicklung wird von den Parametern der 
drei Bevölkerungsvorgänge Fertilität, Mortalität und Migration bestimmt.483  

Die Fertilitätsrate in Deutschland weist seit rund 40 Jahren nur geringfügige 
Schwankungen auf und liegt im langfristigen Schnitt bei circa 1,3 Kindern pro Frau, 
sodass jede neue Generation etwa ein Drittel kleiner ist als die Vorgängergenera-
tion.484 In den letzten Jahren weist die Fertilitätsrate einen Anstieg auf aktuell 1,57 
Kinder pro Frau in 2017 auf.485 

Die Mortalitätsrate in Deutschland ist seit den 1980er Jahren höher als die Fertili-
tätsrate.486 Allerdings steigt durch die stetig steigende Lebenserwartung und die 
große Kohorte der Generation der Babyboomer das Durchschnittsalter der Bevöl-
kerung.487 

Dass die Gesamtbevölkerung in Deutschland bei circa 82 Millionen Menschen stag-
niert, liegt neben der höheren Lebenserwartung auch in der Migration begründet. 
Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerungszahl in Deutschland rückläufig.488 Die 
geringere Fertilitätsrate wurde in den letzten Jahren durch Zuwanderung sogar 
überkompensiert.489 

Die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung lässt sich auf die verschiedenen Ge-
nerationenkohorten weiter aufschlüsseln. Der Personenkreis der Generation Z, die 
älter als 16 Jahre sind, umfasst 6,9 Millionen Menschen. Die Generation Y umfasst 
insgesamt 15,8 Millionen Menschen, die Generation X 16,9 Millionen Menschen. 

                                                 
483 Vgl. Schmid (2017), S. 29. 
484 Vgl. Börsch-Supan (2017), S. 140. 
485 Vgl. Statista (2019c), S. 32. 
486 Vgl. Statista (2019c), S. 40. 
487 Vgl. Barth / Doblhammer (2017), S. 207 f. 
488 Vgl. Börsch-Supan (2017), S. 140. 
489 Vgl. Mayer (2017), S. 4. 
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Die Kohorte der Babyboomer ist mit 20,5 Millionen Menschen die größte Kohorte. 
Der Rest der Bevölkerung ist entweder jünger als 16 Jahre oder älter als 72 Jahre.490  

Der Anteil der Internetnutzer ist in den letzten Jahren über alle Generationenkohor-
ten hinweg gestiegen. 2018 beträgt der Anteil der Internetnutzer in der Altersklasse 
von 14 bis 50 Jahre durchschnittlich 98 Prozent. In der Alterklasse von 60 bis 69 
Jahre beträgt der Anteil noch 80 Prozent und in der Gruppe der über 70-jährigen 45 
Prozent.491 Insgesamt sind 16 Prozent der deutschen Bevölkerung resp. 10 Millio-
nen Menschen sogenannte „offliner“, die keinen Zugang zum Internet haben. 75 
Prozent dieser Menschen sind 65 Jahre oder älter. Für die Gruppe der „offliner“ 
kommen digitale Bankdienstleistungen nicht in Frage.492 

Ein großer Teil der Digital Deniers wird die Kanäle der IKT auch zukünftig meiden, 
sodass Banken dieses Verhalten in ihrer strategischen Ausrichtung berücksichtigen 
müssen. Die Einkommens- und Vermögenssituation in Abhängigkeit von dem Alter 
zeigt, dass Banken in dieser Zielgruppe die höchsten Erträge generieren können, da 
sie komplexere Produkte nachfragen, die verstärkt über die persönliche Beratung 
vertrieben werden. Ob sich dieses Verhalten im Alter im Zuge der IKT verändert, 
ist bisher nicht nachweisbar, da entsprechende Untersuchungen aufgrund des Fort-
schritts der IKT noch nicht möglich sind.493 

Für Banken resultieren aus den Veränderungen in der Demografie unterschiedliche 
Effekte. Die steigende Lebenserwartung und die damit einhergehende Alterung der 
potenziellen Kundenbasis führt dazu, dass Banken ihr Dienstleistungsportfolio an-
passen müssen. Mit zunehmender Lebenserwartung werden Produkte im Bereich 
des Vermögensaufbaus relevanter, die einen angemessenen Lebensstandard ge-
währleisten.494 Dienstleistungen im Bereich der Vermögensberatung und -verwal-
tung zählen zu den profitableren Produkten und könnten durch die Altersstruktur 
der Kunden zunehmend nachgefragt werden.495  

Die Veränderungen im Zusammenleben der Bevölkerung zeigt zudem, dass die 
Zahl der Haushalte steigt und die durchschnittliche Haushaltsgröße entsprechend 

                                                 
490 Vgl. Statista (2019a), S. 1. 
491 Vgl. Initiative D21 e. V. (2019), S. 13. 
492 Vgl. Initiative D21 e. V. (2019), S. 18 f. 
493 Vgl. Anenberg et al. (2018), S. 1. 
494 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 64 ff. 
495 Vgl. Berlemann et al. (2014), S. 91. 
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rückläufig ist.496 Das hat zur Folge, dass der Wohnraumbedarf und damit die Nach-
frage im Bereich der Immobilienvermittlung und -finanzierung steigt.497 

2.3.2 Entwicklung des Wettbewerbsumfelds in der Bankenbranche 

2.3.2.1 Direktbanken 

Der deutsche Bankenmarkt weist aufgrund seiner Struktur bereits eine starke Wett-
bewerbsintensität auf, die sich in Folge der digitalen Disruption und mit fortschrei-
tender Globalisierung weiter intensivieren wird.498 

Durch die Fortschritte der IKT sind Banken entstanden, die gänzlich auf den Filial-
vertrieb verzichten.499 Diese Direktbanken nutzen die im Zuge der Internetökono-
mie gesunkenen Eintrittsbarrieren, um in Form einer virtuellen Filiale den Wettbe-
werbsdruck auf Universalbanken zu erhöhen. Sie verfügen über eine Banklizenz 
und sind daher autorisiert, verschiedene Bankdienstleistungen zu erbringen.500 

Direktbanken nutzen ausschließlich digitale Vertriebs- und Kommunikationska-
näle, die für den Kunden eine permanente Erreichbarkeit der Bank bieten.501 Diese 
Spezialisierung auf den Kundenkontakt mittels IKT bringt Vor- und Nachteile mit 
sich. Ein Vorteil liegt darin, dass die Leistungserbringung aufgrund des hohen Gra-
des der Technisierung und Standardisierung des Produktportfolios günstiger aus-
fällt.502 Neben der kostengünstigeren Leistungserbringung liegt ein weiterer Vorteil 
der Direktbanken in einer besseren Kostenstruktur aufgrund des Verzichtes auf ein 
Filialnetz und damit einhergehend geringeren Verwaltungs- und Vertriebsaufwen-
dungen. Die CIR von Direktbanken liegt daher deutlich unter der CIR von Univer-
salbanken.503  

Diese Kostenvorteile können in Form günstigerer Konditionen direkt an den Kun-
den weitergegeben werden.504 Das Angebot bezieht sich bisher auf standardisierte 

                                                 
496 Vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2018), S. 1. 
497 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 131. 
498 Vgl. Arts (2016), S. 7. 
499 Vgl. Sleegers (2018), S. 3. 
500 Vgl. Alt / Puschmann (2012), S. 213. 
501 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 26. 
502 Vgl. Dapp (2014), S. 28. 
503 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 31. 
504 Vgl. Pfeifer (2006), S. 174 f. 
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Produkte wie Zahlungsverkehrsleistungen, Spar- und Kontokorrentkonten, Bro-
kerageservices und die Vergabe von Konsumentenkrediten.505 Beratungsintensive 
Produkte werden in der Regel nur spezialisierten Zielgruppen angeboten.506  

Direktbanken richten sich an Kunden aus, die einen hohen Grad an Selbstinforma-
tion aufweisen und in ihren Finanzentscheidungen autark sind. Aufgrund ihres Ge-
schäftsmodells stoßen sie bisher an ihre Grenzen, wenn der Kunde eine individuelle 
Lösung oder eine persönliche Beratung wünscht.507  

Die Marktdurchdringung der Direktbanken ist in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen.508 Da die Kunden bei bestimmten Dienstleistungen jedoch weiterhin regionale 
Präsenz erwarten, werden die Direktbanken in den meisten Fällen nur ergänzend 
genutzt. Die Hauptbankverbindung des überwiegenden Teils der Kunden liegt wei-
terhin bei einer Universalbank mit physischer Filialpräsenz.509 Diese Treue zur 
Hausbankverbindung nimmt im Zuge der Digitalisierung zwar ab, der Anteil der 
Kunden, die ihr Hauptkonto bei einer Online-Bank führen, liegt bisher jedoch bei 
nur 14 Prozent.510 Direktbanken profitierten von der Entwicklung, dass mehr als 
zwei Drittel der Deutschen Geschäftsbeziehungen zu mehr als einer Bank unterhal-
ten.511 Dies liegt darin begründet, dass Kunden von den besten Preisen der jeweili-
gen Anbieter profitieren möchten und weil sie verschiedene Anbieter für unter-
schiedliche Dienstleistungen präferieren.512 Eine Folge der derzeitigen Rentabili-
tätssituation der Banken in Deutschland ist, dass die Gebühren für die Kontofüh-
rung steigen oder eingeführt werden. Diese Entwicklung betrifft auch Direktban-
ken, die zunehmend Kontoführungsgebühren erheben.513 Ein Anstieg der Konto-
führungsgebühren führt tendenziell dazu, dass sich die Kunden auf weniger Konten 
fokussieren. Eine Herausforderung für Direktbanken liegt darin, Kunden als Haupt-
bankverbindung zu gewinnen.514  

Trotz der dargestellten Standardisierung der Produkte entwickeln sich Direktban-
ken weiter. So bauen Direktbanken im Zuge der wachsenden Relevanz einer fun-

                                                 
505 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 33 f. 
506 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 184. 
507 Vgl. Zerfaß (2016), S. 191. 
508 Vgl. Pfeifer (2006), S. 174 f. 
509 Vgl. Arts (2016), S. 5 f. 
510 Vgl. Statista (2019d), S. 21. 
511 Vgl. Grigo et al. (2019), S. 5. 
512 Vgl. Statista (2019e), S. 1. 
513 Vgl. Groth (2020), S. 1. 
514 Vgl. Lieberknecht (2016), S. 34 f. 
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dierten persönlichen Finanzplanung ein verstärktes Berater- und Geschäftsstellen-
netzwerk auf und nähern sich dadurch dem Angebot der Universalbanken an. Das 
bisherige Portfolio wird um Leistungen aus den Bereichen Versicherungen und den 
Vertrieb von Fonds- und Finanzierungsprodukten erweitert.515  

Aus der Struktur des Produktportfolios der Direktbanken ergeben sich jedoch auch 
Nachteile. Diese liegen zum einen darin begründet, dass Produkte mit hohem Indi-
vidualisierungsgrad, wie z. B. Immobilienfinanzierungen nicht angeboten werden 
können und ihnen daraus ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Universalbanken ent-
steht.516 Obgleich die Direktbanken durch Verbesserung ihrer Vertriebskanäle 
Marktanteile gewinnen können, ist die persönliche Beratung in Bezug auf komplexe 
Produkte in naher Zukunft kaum substituierbar.517 Zudem bedingt die Ausrichtung 
auf den Online-Vertrieb, dass Kundentypen, die ihre Bankgeschäfte vorwiegend 
oder ausschließlich offline abwickeln, nicht zur Zielgruppe der Direktbanken zäh-
len.518 Dies betrifft einen großen Teil der Babyboomer.519 

Die Standardisierung und fehlende Komplexität des Produktportfolios macht Di-
rektbanken zudem leichter angreifbar für neue Anbieter. Die fortschreitende Tech-
nisierung der Finanzdienstleistungen geht zu Lasten ebendieser. Beratungsintensive 
und komplexe Produkte bieten bisher eine geringere Angriffsfläche für neue An-
bieter, die technologiegetriebene Finanzdienstleistungen anbieten.520  

2.3.2.2 FinTech 

Unternehmen, die technologiegetriebene Finanzdienstleistungen anbieten, sind Fin-
Tech, die eine weitere Wettbewerbergruppe bilden. Der Begriff FinTech leitet sich 
aus der Kopplung zweier sich ergänzender Bereiche ab: Finanzdienstleistungen und 
Lösungen auf der Grundlage fortschrittlicher Technologien.521 FinTech sind Unter-
nehmen, die mittels IKT Produkte zum Einsatz in der Finanzindustrie entwickeln, 
um kundenorientierte und benutzerfreundliche Lösungen anzubieten.522 Sie sind 

                                                 
515 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 34. 
516 Vgl. Zerfaß (2016), S. 204. 
517 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 139. 
518 Vgl. Keck / Hahn (2006), S. 193. 
519 Vgl. Buhl et al. (2012), S. 47.  
520 Vgl. Dapp (2014), S. 28. 
521 Vgl. Nicoletti (2017), S. 12. 
522 Vgl. Hornuf et al. (2018), S. 3. 
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Nischenanbieter und spezialisieren sich auf einzelne Elemente der Wertschöp-
fungskette. 

Analog zu den Direktbanken verfügen FinTech durch den Verzicht auf Filialen und 
die Konzentration auf den Vertrieb mittels IKT über Kostenvorteile gegenüber Uni-
versalbanken.523 Diese Kostenvorteile werden in Form günstigerer Konditionen an 
den Kunden weitergegeben, so dass der Druck auf die Preise der etablierten Anbie-
ter zunimmt.524 Die Verfolgung einer Nischenstrategie ermöglicht darüber hinaus 
die stringente Orientierung an den Erwartungen der Kunden.525 Gleichzeitig fördern 
FinTech durch ihr Auftreten die Disintermediation traditioneller Banken.526 

Anders als Direktbanken fokussieren sich FinTech nur auf einzelne Aktivitäten der 
Wertschöpfungskette. Sie sind in einem abgrenzbaren Segment tätig und verfolgen 
die Wertschöpfungsarchitektur eines Schichtenspezialisten.527 Sie fokussieren sich 
dabei sowohl auf primäre als auch auf unterstützende Aktivitäten der Wertschöp-
fung.528 Einige FinTech agieren zudem als Pioniere, da sie Wertschöpfungsaktivi-
täten durch innovative Ergänzungen erweitern.529  

Besondere Bedeutung haben FinTech-Lösungen derzeit in Bereichen, die einen ho-
hen prozessualen Standardisierungsgrad aufweisen. Bei den primären Wertschöp-
fungsaktivitäten werden überwiegend Angebote im Bereich der Produkte und der 
Abwicklung angeboten.530 

Der Zahlungsverkehr ist die Wertschöpfungsaktivität, die dem stärksten Wettbe-
werb durch neue Anbieter unterliegt. Drei von vier Kunden, die Dienstleistungen 
von FinTech nutzen, verwenden Zahlungsverkehrslösungen von diesen.531 Durch 
die Spezialisierung der FinTech können internationale Zahlungsverkehrstransakti-
onen deutlich günstiger abgewickelt werden, sodass in diesem Bereich ein Verdrän-
gungsprozess traditioneller Banken stattfindet.532 Der Zahlungsverkehr ist für Fin-

                                                 
523 Vgl. Arts (2016), S. 20. 
524 Vgl. Paul et al. (2016), S. 631 f. 
525 Vgl. Schuster / Hastenteufel (2017), S. 81 ff. 
526 Vgl. Nicoletti (2017), S. 175. 
527 Vgl. Reinig et al. (2018), S. 1323. 
528 Vgl. Ferrari (2016), S. 249. 
529 Vgl. Schmitz / Müller-Tronnier (2018), S. 35. 
530 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 35; Reinig et al. (2018), S. 1314. 
531 Vgl. Hatch et al. (2019), S. 10. 
532 Vgl. Schuster / Hastenteufel (2017), S. 84 f. 
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Tech von ausgeprägter Relevanz, da dort Informationen über das Konsum-, Inves-
titions- und Nutzerverhalten der Kunden gewonnen werden können.533 In Folge der 
PSD 2 wird sich der Wettbewerb im Zahlungsverkehr durch Lösungen von Drittan-
bietern noch verstärken.534 Als Innovation im Zahlungsverkehr sind auch virtuelle 
Währungen anzusehen. Diese stellen eine kryptographische, sprich verschlüsselte 
Währung dar, die mittels mathematischer Verfahren erzeugt wird und die eine be-
grenzte Geldmenge darstellt. Diese Zahlungsmittel können sich zu einer Alternative 
etablierter Zahlungsmittel entwickeln.535  

Im Bereich der Vermögensanlage eröffnen sich den Kunden ebenfalls neue Alter-
nativen. Anlageprodukte werden von knapp einem Drittel der Kunden genutzt, die 
FinTech-Lösungen verwenden.536 FinTech bieten Lösungen an, mit deren Hilfe Pri-
vatinvestoren in ihren Depots die Entscheidungen anderer Investoren spiegeln kön-
nen, um so an deren Performance zu partizipieren.537 Zum anderen werden Com-
putersysteme, sogenannte Robo Advisor, zur Anlageberatung angeboten.538 Robo 
Advisor nutzen die IKT und geben automatisierte Anlageempfehlungen. Diese wer-
den mit Hilfe von Algorithmen und auf Basis der individuellen Risikopräferenz so-
wie des geplanten Anlagehorizonts generiert.539 FinTech öffnen in der Vermögens-
anlage den Marktzugang für ein breiteres Kundenspektrum, da sie mittels IKT die 
Kostenstruktur so skalieren können, dass sie ihre Leistungen zu Konditionen anbie-
ten, die sonst nur bei höheren Volumina umsetzbar sind.540 

Auch im Bereich der Finanzierung bieten FinTech Lösungen an, die Alternativen 
für das Kerngeschäft der Banken darstellen. Die Möglichkeiten der Finanzierung 
werden z. B. durch Peer-to-Peer Kredite, also Kredite von Privatpersonen an Pri-
vatpersonen, erweitert.541 Des Weiteren bieten FinTech auch Lösungen in Form au-
tomatisierter Kreditentscheidungen an oder vermitteln in Kooperation mit einer 
Partnerbank Kredite an Privatpersonen und Unternehmen.542 Lösungen im Bereich 
der Finanzierung werden von einem Viertel der Fintech-Kunden genutzt.543 

                                                 
533 Vgl. Paul et al. (2016), S. 631 f. 
534 Vgl. Ferrari (2016), S. 250. 
535 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 15 f. 
536 Vgl. Hatch et al. (2019), S. 10. 
537 Vgl. Skinner (2014), S. 140 f. 
538 Vgl. Chen et al. (2019), S. 2067. 
539 Vgl. Dorfleitner et al. (2016), S. 7 f. 
540 Vgl. Dorfleitner et al. (2016), S. 86; Ferrari (2016), S. 250. 
541 Vgl. Dorfleitner et al. (2016), S. 5; Schuster / Hastenteufel (2017), S. 84 f. 
542 Vgl. Dorfleitner et al. (2016), S. 7; Tiberius / Rasche (2017), S. 2. 
543 Vgl. Hatch et al. (2019), S. 10. 
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Auch in den unterstützenden Wertschöpfungsaktivitäten bieten FinTech Lösungen 
an. Sie bieten z. B. Möglichkeiten der Personenidentifikation, die gänzlich mittels 
IKT vorgenommen werden können oder stellen IT-Infrastruktur zur Verfügung.544 

Analog zur Konkurrenzsituation durch Direktbanken bieten die beratungsintensi-
ven und komplexen Produkte derzeit die geringste Angriffsfläche für FinTech. Auf-
grund der Geschwindigkeit und Innovationskraft der FinTech kann sich jedoch 
auch bei diesen Produkten der Wettbewerb verschärfen.545 

Bei isolierter Betrachtung sind FinTech für Banken nur geringfügig wettbewerbs-
relevant. Durch ihre Spezialisierung stellen sie in der Gesamtheit jedoch eine ernst-
zunehmende Herausforderung für Banken dar, da für nahezu jedes Glied der Wert-
schöpfungskette eine Alternativlösung angeboten wird.546 Diese Verschärfung des 
Wettbewerbs kann sich durch sinkende Zins- und Provisionserträge negativ auf die 
Rentabilität auswirken.547 Auch die Möglichkeiten des Cross Sellings können durch 
Konkurrenz im Zahlungsverkehr eingeschränkt werden, da dieser Bereich für die 
Interaktion und Verankerung der Kundenbeziehung maßgeblich ist.548  

Die Entwicklungsgeschwindigkeit bei FinTech ist hoch und Produkte werden oft 
früh und teilweise unvollständig eingeführt. Per Feedbackschleife im Markt wird 
das Produkt kontinuierlich verbessert. Diese Methode steht konträr zur Herange-
hensweise, dass Produkte erst in ausgereiftem Stadium auf den Markt kommen.549 
Die Konkurrenz um den First-Mover-Effekt nimmt durch diese Entwicklung zu.550  

Insbesondere technologieaffine Kunden, die ihre Kaufentscheidung hauptsächlich 
auf Basis monetärer Aspekte treffen, stellen die primäre Zielgruppe von FinTech 
da.551 Aufgrund ihrer Offenheit gegenüber neuen Technologieformen sind die Ge-
neration Y und Z in der Regel der Zielmarkt für FinTech.552 Sie nutzen Produkte 

                                                 
544 Vgl. Puschmann (2017), S. 74 f.; Reinig et al. (2018), S. 1322 f. 
545 Vgl. Dapp (2014), S. 28. 
546 Vgl. Geyer (2019), S. 5; Schmitz / Müller-Tronnier (2018), S. 36; Schuster / Hastenteufel (2017), 

S. 84 f. 
547 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 34. 
548 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 14. 
549 Vgl. Cimiotti / Dahl (2016), S. 255. 
550 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 37. 
551 Vgl. Omarini (2017), S. 2. 
552 Vgl. Augustine (2017), S. 1. 
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von FinTech häufiger als die Generation X und die Babyboomer. Tendenziell 
nimmt die Nutzung von FinTech-Lösungen mit zunehmendem Alter ab.553 

Die wichtigste Markteintrittsbarriere für FinTech stellt die Regulatorik dar. In 
Deutschland gilt ein präventives Gewerbeverbot mit Erlaubnisvorbehalt554 für das 
Bankgewerbe. Die Prüfung und die Erlaubniserteilung wird durch die BaFin aus-
geübt.555  

FinTech fokussieren sich meist auf Produkte und Dienstleistungen, die ohne eine 
Vollbanklizenz angeboten werden können oder kooperieren mit einer Partnerbank, 
die die Geschäfte abschließt, während das FinTech als Vermittler agiert.556 FinTech 
verfügen häufig nicht über die notwendige Infrastruktur, um die regulatorischen 
Anforderungen für den Erwerb einer Banklizenz zu erfüllen.557 Der Bewerbungs-
prozess um eine Vollbanklizenz ist langwierig und mit hohen regulatorischen und 
Kapitalanforderungen verbunden. Daher beantragen FinTech oft nur eine E-Geld-
Lizenz. In diesem Fall sind sie per Definition Zahlungsdienstleister und unterliegen 
dem ZAG.558 Eine E-Geld-Lizenz erlaubt die Erbringung von Dienstleistungen 
rund um elektronisches Geld. E-Geld-Institute dürfen jedoch keine Kundeneinlagen 
entgegennehmen und sind nicht befugt, E-Geld zu verzinsen.559 Auch die Kredit-
vergabe ist E-Geld-Instituten nur eingeschränkt möglich. Die Gewährung eines 
Kredits ist als Nebentätigkeit und ausschließlich im Zusammenhang mit der Aus-
führung eines Zahlungsvorgangs gestattet, darf eine Laufzeit von zwölf Monaten 
nicht überschreiten und darf nicht für den Zweck der Ausführung eines Zahlungs-
vorgangs gewährt werden.560 Ebenfalls nicht gestattet ist die Erbringung von Wert-
papiergeschäften und Dienstleistungen mit Bargeldbezug, wie der Transport, die 
Entgegennahme, Aushändigung und Abwicklung von Banknoten.561 Um ein voll-
ständiges Portfolio an Bankdienstleistungen anbieten zu können, müssen E-Geld-
Institute auf einen Kooperationspartner zurückgreifen, der über eine Banklizenz 
verfügt.  

                                                 
553 Vgl. Gulamhuseinwala et al. (2017), S. 16. 
554 Das Gewerbeverbot mit Erlaubnisvorbehalt ist ein Rechtsprinzip. Es besagt, dass die Ausübung 

des Gewerbes grundsätzlich verboten ist, sofern nicht die ausdrückliche Erlaubnis dafür erteilt 
wird, Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2016), S. 1. 

555 Vgl. Moormann et al. (2009), S. 61. 
556 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 3. 
557 Vgl. Kröner (2018), S. 134. 
558 Vgl. Hornuf et al. (2018), S. 8 f. 
559 Vgl. § 11 Abs. 1 ZAG; § 3 Abs. 1, 3 ZAG.  
560 Vgl. § 3 Abs. 4 ZAG. 
561 Vgl. § 2 Abs. 1 ZAG. 
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Die unterschiedlichen Zulassungsvoraussetzungen einer Vollbanklizenz und E-
Geld-Lizenz sind in Abb. 11 dargestellt. Die Zulassung und die Kontrolle beider 
Lizenzen obliegt der BaFin.562  

 Vollbanklizenz E-Geld-Lizenz 
Rechtsnorm § 32, 33 KWG § 11, 12 ZAG 

Zulassungsvo-
raussetzungen 

Als Anfangskapital muss ei-
nem CRR-Kreditinstitut ein 

Betrag von mind. 5 Mio. 
EUR zur Verfügung stehen; 
Vorgaben in Bezug auf ei-
nen tragfähigen Geschäfts-

plan, die Organisationsstruk-
tur, interne Kontrollverfah-
ren, das Risikomanagement 

und die Compliance; 
ausreichende Qualifikation 
der Geschäftsleiter in Ab-
hängigkeit von den beab-
sichtigten Geschäften, zu-
verlässige und solide Ge-

schäftsführung des Instituts 

Als Anfangskapital muss bei 
einem E-Geld-Institut ein 
Betrag von mind. 350.000 

EUR zur Verfügung stehen; 
Vorgaben in Bezug auf die 

Geschäftstätigkeit, Beschrei-
bung des Geschäftsmodells; 
Ausreichende Qualifikation 
der Geschäftsleiter, zuver-

lässige und solide Ge-
schäftsführung des Instituts 

Verbundene 
Rechte mit der 

Zulassung 

Erbringung von Finanz-
dienstleistungen und das Be-
treiben von Bankgeschäften 

Erbringung von Zahlungs-
diensten und E-Geld-Ge-

schäften 
Abb. 11: Vergleich Vollbanklizenz und E-Geld-Lizenz563 

Derzeit verfolgen Banken unterschiedliche Strategien im Umgang mit FinTech. 
Eine Möglichkeit ist das Eingehen einer Kooperation mit FinTech, die nicht über 
eine Banklizenz verfügen.564 Eine weitere Alternative ist das Eingehen einer strate-
gischen Partnerschaft oder die Integration von Drittanbietern über API in das Wert-
schöpfungsnetz der Bank.565 Auch eine Kombination dieser Strategien kann ver-
folgt werden. In diesem Fall nutzen etablierte Institute ihre Kundenbasis, um inno-
vative Produkte in Partnerschaft mit FinTech im gewohnten Bankumfeld anzubie-

                                                 
562 Vgl. § 32 Abs. 1 KWG, § 11 Abs. 1 ZAG. 
563 Eigene Darstellung in Anlehnung an § 32 und 33 KWG, § 11 und 12 ZAG. 
564 Vgl. Hornuf et al. (2018), S. 8 f. 
565 Vgl. Dapp (2017), S. 379. 
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ten und parallel dazu eine Integration von Drittanbietern über API voranzutrei-
ben.566 Die Beteiligung oder die Übernahme stellen weitere Möglichkeiten im Um-
gang mit FinTech dar.567 

2.3.2.3 BigTech 

Eine Verschärfung des Wettbewerbsumfelds erfolgt auch durch den Markteintritt 
der BigTech.568 BigTech verfügen aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten über einen 
großen Kundenstamm.569 Zu den BigTech zählen neben den amerikanischen Tech-
nologieunternehmen Google, Amazon, Facebook und Apple auch die chinesischen 
Technologieunternehmen Baidu, Alibaba und Tencent.570  

BigTech sind überwiegend im Zuge der Internetökonomie entstanden. Ihr Ge-
schäftsmodell fußt auf dem Plattformkonzept. Plattformen sind als Marktplätze aus-
gestaltet, auf denen Angebot und Nachfrage zusammengebracht werden und um-
fassen zwei oder mehr Teilnehmergruppen.571 Die Ausgestaltung der Plattform 
kann verschiedene Formen annehmen, die abhängig vom unternehmensspezifi-
schen Geschäftsmodell ist. BigTech erbringen onlinebasierte Dienstleistungen, wie 
das Betreiben von Einzelhandelsplattformen, Suchmaschinen, sozialen Netzwerken 
oder kundenorientierter Datenspeicherung und EDV-Verarbeitungsdienstleistun-
gen.572 Allgemein ist eine Differenzierung der Plattformen in datenzentrierte, trans-
aktionszentrierte und Audience-Maker-Plattformen möglich.573 

BigTech sind historisch nicht aus der Finanzbranche erwachsen, bieten jedoch zu-
nehmend auch Finanzdienstleistungen an, sodass sie das Potenzial haben, sich zu 
Wettbewerbern für Banken zu entwickeln.574 Anders als FinTech verfügen sie auch 
über die finanziellen Ressourcen, die Investitionen ermöglichen.575 Aus der globa-
len Aktivität kann den BigTech bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen ein 

                                                 
566 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 24. 
567 Vgl. Arts (2016), S. 19. 
568 Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2018), S. 42. 
569 Vgl. Deutsche Bundesbank (2018), S. 35. 
570 Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2018), S. 15. 
571 Vgl. Stone et al. (2017), S. 224.; dazu ausführlich Kapitel 3.1.1.1. 
572 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 13 f. 
573 Vgl. Filistrucchi et al. (2014), S. 297 f.; dazu ausführlich Kapitel 3.1.2.1. 
574 Vgl. Alt / Puschmann (2012), S. 213. 
575 Vgl. Beau (2018), S. 2. 
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Wettbewerbsvorteil gegenüber etablierten Banken entstehen, da sie schnell einen 
erheblichen Marktanteil gewinnen können.576 

BigTech bieten insbesondere im Bereich des Zahlungsverkehrs Lösungen an, die 
dem Kunden durch Kombination einer komfortablen Transaktionsverarbeitung und 
einem hohen Sicherheitsniveau einen Mehrwert generieren. Dabei nutzen die 
BigTech als Vertriebskanal mobile Endgeräte.577 Der Markt für mobile Bezahlsys-
teme weist Wachstumschancen auf und ist daher attraktiv für neue Wettbewer-
ber.578 Über die Angebote im Zahlungsverkehr schalten sie sich als Interaktions-
punkt zwischen Kunde und Händler und tragen zur Disintermediation der Banken 
bei.579 

Die Angebote im Zahlungsverkehr sind dabei in zwei Arten zu unterteilen. Der erste 
Typ nutzt die bestehende Infrastruktur von Drittanbietern, um Zahlungen zu verar-
beiten und abzuwickeln. Der Zugang zu einer Kredit-/Debitkarte eines Drittanbie-
ters muss gegeben sein. Bekannte Beispiele hierfür sind Apple Pay und Google Pay. 
In der zweiten Variante sind Kunden in der Lage, Zahlungen vorzunehmen, die auf 
einem System beruhen, das zu einem BigTech gehört. Bekannteste Beispiele sind 
Alipay und WePay.580 

Durch die Integration des Zahlungsverkehrs in das Produktportfolio von BigTech 
profitieren die Verbraucher von komfortablen Kauf- und Bezahlmöglichkeiten.581 
Für traditionelle Banken besteht die Gefahr, dass die Schnittstelle zum Kunden und 
die Zahlungsabwicklung vollständig den BigTech unterliegt.582 Es scheint unver-
meidlich, dass sich die Wettbewerbsbedrohung durch BigTech in Folge der PSD 2 
weiter verstärkt, da der Zugang zu den Bankkonten der Kunden übergeordnete Re-
levanz hat.583 Dieser Zugang ermöglicht neben dem Zugriff auf mehr persönliche 
Daten auch einen Einblick in das (Zahlungs-)Verhalten der Kunden.584 Zusätzlich 
zu Suchdaten und Kundenpräferenzen können dadurch individuelle, an den Kun-
denbedürfnissen ausgerichtete, Angebote generiert werden.585 

                                                 
576 Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2018), S. 15. 
577 Vgl. Cimiotti / Dahl (2016), S. 256. 
578 Vgl. Dapp (2014), S. 20. 
579 Vgl. Milkau / Bott (2015), S. 329. 
580 Vgl. Bank for International Settlements (2019), S. 57 f. 
581 Vgl. Dapp (2014), S. 21. 
582 Vgl. Cimiotti / Dahl (2016), S. 257 f. 
583 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 20. 
584 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 15. 
585 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 107 f. 
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Neben dem Zahlungsverkehr bieten BigTech zunehmend auch Lösungen für wei-
tere Elemente der Wertschöpfungskette an.586 Produkte im Bereich der Kredit-
vergabe und Versicherungsprodukte gehören ebenfalls zum Portfolio einiger 
BigTech.587 Bisher ist die Absicht zur Nutzung von Finanzprodukten von BigTech 
nicht stark ausgeprägt. Zwischen 2 Prozent und 9 Prozent der Deutschen können 
sich in Abhängigkeit von der Bankdienstleistung vorstellen, diese von BigTech zu 
Nutzen.588 Zudem zeigt sich, dass der Anteil derjenigen, die Produkte und Dienst-
leistungen von BigTech nutzen, altersabhängig ist. Die jüngeren Generationen sind 
überproportional Nutzer der Produkte und Dienstleistungen, ältere Generationen 
seltener oder gar nicht. Aufgrund der digitalen Affinität stellen die Digital Natives 
und die Digital Immigrants die Zielgruppe für BigTech dar. 589 

Anders als für FinTech stellen die finanziellen Herausforderungen zur Beantragung 
einer Vollbank- oder E-Geld-Lizenz keine erhebliche Hürde dar. Einige BigTech 
verfügen über eine E-Geld-Lizenz, um ihr Angebot an Finanzdiensten auszuwei-
ten.590 Das wesentliche Kriterium, weshalb die Beantragung einer Vollbanklizenz 
vermieden wird, sind die damit einhergehenden regulatorischen Anforderungen. 
Für die Aufsichtsbehörden ergibt sich aus der Struktur der BigTech die Herausfor-
derung, dass sie teilweise Tätigkeiten ausüben, die nicht erlaubnispflichtig sind, sie 
jedoch zunehmend an Bedeutung in der Finanzdienstleistungsbranche gewinnen.591  

Einige BigTech nutzen auch Kooperationsmöglichkeiten mit Banken, um in die Fi-
nanzdienstleistungsbranche vorzudringen. Durch diese Kooperation unterliegen die 
BigTech nicht direkt den regulatorischen Anforderungen, können jedoch auf fi-
nanzbezogene Kundendaten zugreifen.592 Kooperationen stellen daher eine Option 
im Umgang mit BigTech dar, indem ihnen die Möglichkeit offeriert wird, als 
Drittanbieter Lösungen anzubieten.593 

                                                 
586 Vgl. Im Brahm (2019), S. 584. 
587 Vgl. Bank for International Settlements (2019), S. 57. 
588 Vgl. Statista (2018a), S. 7. 
589 Vgl. Statista (2018b), S. 1; Verbrauchs- und Medienanalyse (2018), S. 1. 
590 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 3. 
591 Vgl. Hufeld (2019), S. 1. 
592 Vgl. Thier (2019), S. 2. 
593 Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2018), S. 15. 
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Aufgrund der Größe der BigTech sind weder der Kauf noch der Beteiligungserwerb 
eine strategische Handlungsalternative. Durch Kollaborationen z. B. im Bereich des 
mobilen Bezahlens könnten Synergieeffekte erzielt werden.594 

  

                                                 
594 Vgl. Dapp (2017), S. 379. 
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3 Wirkung der Plattformökonomie auf Universalbanken 

3.1 Anforderungen für den Einsatz von Plattformanwendungen 

3.1.1 Charakteristika von Plattformen 

3.1.1.1 Die Konzeption einer Plattform 

Plattformen sind in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung kein neues Phä-
nomen. Marktplätze, auf denen Angebot und Nachfrage zusammenkommen, stellen 
physische Plattformen dar.595 Plattformen werden auch als zwei- bzw. mehrseitige 
Märkte oder mehrseitige Plattformen bezeichnet,596 da sie per definitionem mindes-
tens zwei Teilnehmergruppen umfassen.597 Durch die Fortschritte in der IKT erlan-
gen Plattformen in digitaler Ausprägung zunehmende Relevanz.598  

Plattformen kennzeichnen sich durch verschiedene Spezifikationen. Zum einen be-
steht das Kerngeschäft einer Plattform darin, dass ein gemeinsamer Treffpunkt ge-
schaffen wird, der die Interaktion zwischen unabhängigen und komplementären 
Teilnehmergruppen erleichtert.599 Zum anderen hängt der Nutzen der Teilnehmer 
der einen Gruppe von der Anzahl der Teilnehmer der anderen Gruppe ab.600 Kon-
zeptionell steht die Theorie der mehrseitigen Märkte im Zusammenhang mit der 
Theorie der Netzwerkexternalitäten.601  

Das Ziel einer Plattform besteht darin, Wertschöpfung für die Teilnehmer zu gene-
rieren, indem die verschiedenen Marktseiten zusammengeführt und eine oder meh-
rere Formen eines Handels ermöglicht werden.602 Dabei kann es sich um Informa-
tionen, Güter, Dienstleistungen und Währungen handeln.603  

Die Plattform wird von einem Intermediär betrieben, der es den verschiedenen Teil-
nehmern ermöglicht, Transaktionen zu tätigen, die den speziellen und voneinander 
abhängigen Anforderungen entspricht, damit die Interaktion lohnend gestaltet 

                                                 
595 Vgl. Haberstock (2018), S. 10. 
596 Im weiteren Verlauf wird der Terminus Plattform genutzt. Dieser Terminus impliziert die Zwei- 

bzw. Mehrseitigkeit des Marktes. 
597 Vgl. Stone et al. (2017), S. 224. 
598 Vgl. Baums (2015), S. 15. 
599 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 151. 
600 Vgl. Rochet / Tirole (2006), S. 664 f. 
601 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 3.; ausführlich dazu in Kapitel 3.2.1.1. 
602 Vgl. Milkau / Bott (2015), S. 327 f. 
603 Vgl. Parker et al. (2016), S. 38. 
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wird.604 Die Plattform trägt dazu bei, das Transaktionskostenproblem zwischen den 
Marktseiten zu lösen.605  

Der Betreiber einer Plattform kann das Transaktionsvolumen zwischen den Markt-
seiten beeinflussen, indem die Preisstruktur angepasst wird. Durch eine differen-
zierte Bepreisung der verschiedenen Marktseiten kann die Plattform so ausgestaltet 
werden, dass die Teilnehmer der gewünschten Marktseite der Plattform beitreten.606 
Gleichzeitig kann der Betreiber durch Zugangsvoraussetzungen und differenzierte 
Gestaltung der Zugangs- bzw. Transaktionsgebühren die Zusammensetzung der un-
terschiedlichen Marktseiten beeinflussen.607 

Plattformen ermöglichen eine direkte Interaktion zwischen zwei oder mehreren un-
terschiedlichen Seiten. Dabei liegt die Kontrolle über die Schlüsselkomponenten 
der Interaktion, die je nach Interaktionstyp z. B. die Preisgestaltung, die Art und 
Qualität einer Dienstleistung oder einer gehandelten Ware sein kann, bei den Nut-
zergruppen, nicht bei dem Anbieter der Plattform.608 

Plattformen können sowohl einen physischen als auch einen virtuellen Ort darstel-
len. Ein Einkaufszentrum ist z. B. eine Ausprägungsform einer physischen Platt-
form, da Käufer und Verkäufer an diesem Ort interagieren können.609 Im Zuge der 
Digitalisierung haben sich verstärkt Plattformen entwickelt, die überwiegend den 
virtuellen Ort zur Interaktion nutzen und nur begrenzt physische Elemente in ihr 
Produktangebot integrieren.610 Ein entscheidender Unterschied zwischen den phy-
sischen und den virtuellen Plattformen liegt in der örtlichen und zeitlichen Limitie-
rung, die physische Plattformen kennzeichnet. Plattformen, die einen virtuellen Ort 
nutzen, lösen sich von diesen Beschränkungen, wodurch die Eintrittsbarrieren für 
potenzielle Teilnehmer deutlich reduziert werden.611  

Digitale Plattformen weisen durch ihre Reichweite, Bequemlichkeit, Flexibilität 
und Schnelligkeit für die Teilnehmer ein hohes Komfort- und Effizienzpotenzial 
auf. Zudem können digitale Pattformen in Bereiche vordingen, die in der Vergan-
genheit keine traditionellen Marktplatzcharakteristika aufgewiesen haben, wie z. B. 

                                                 
604 Vgl. Voigt / Hinz (2015), S. 139. 
605 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 2 f.; Jentzsch (2017), S. 18. 
606 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 40. 
607 Vgl. Stone et al. (2017), S. 224. 
608 Vgl. Hagiu / Wright (2015), S. 163 f. 
609 Vgl. Evans (2016), S. 6. 
610 Vgl. Evans / Gawer (2016), S. 5 f. 
611 Vgl. Arnold (2018), S. 268. 
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Finanzdienstleistungen.612 Digitale Plattformen sind in vielen Branchen aktiv, so z. 
B. auf den Finanzmärkten, in werbegestützten Medien und verschiedenen internet-
basierten Branchen.613 

Um ein hohes Aufkommen an Marktteilnehmern und die damit verbundenen Inter-
aktionen zu fördern, ist es notwendig, dass eine Plattform sowohl für die Anbieter 
als auch für die Nachfrager einen Pull-Effekt erzeugt. Dieser Effekt kann durch eine 
entsprechende Infrastruktur und Matchingqualität der Plattform ermöglicht wer-
den.614 Eine erfolgreiche Plattform kennzeichnet sich unter anderem dadurch aus, 
dass sie die richtigen Teilnehmer zusammenbringt und sicherstellt, dass Transakti-
onen mit hoher Relevanz zwischen diesen stattfinden. Dieses Ziel ist umso besser 
zu erreichen, je mehr Daten über die einzelnen Teilnehmer zur Verfügung stehen.615  

Die Qualität des Matchings hat daher übergeordnete Relevanz für den Erfolg einer 
Plattform. Daraus folgt, dass auch die Anzahl der Marktteilnehmer auf jeder Seite 
des Marktes relevant für den Erfolg der Plattform ist. Plattformbetreiber sehen sich 
dadurch unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt. Eine Herausforderung 
liegt in der Lösung des „Henne-Ei-Problems“. Das Problem tritt bei Unternehmen 
auf einseitigen Märkten in dieser Ausprägung nicht auf, da nur isolierte Geschäfts-
beziehungen zu einer Marktseite bestehen und die individuelle Nachfrage eines 
Marktteilnehmers unabhängig von der Nachfrage anderer Akteure ist.616 Auf zwei-
seitigen Märkten bestehen Wechselbeziehungen zwischen der Angebots- und 
Nachfrageseite. Wenn die Anzahl der Anbieter bzw. das Angebot gering ist, werden 
keine Nachfrager die Plattform nutzen. Ist umgekehrt die Anzahl der Nachfrager 
gering, werden auch keine Anbieter der Plattform beitreten.617 Potenzielle Teilneh-
mer werden die Plattform nicht aufsuchen, wenn diese keinen Mehrwert bietet, zu-
gleich bietet sie keinen Mehrwert, wenn sie keine Teilnehmer aufweist.618 Die Prob-
lematik wird beim Launch einer Plattform häufig dadurch gelöst, dass sich der Be-
treiber zunächst auf eine Marktseite fokussiert und sich erst bei gegebener Teilneh-
merbasis der anderen Seite zuwendet.619  

                                                 
612 Vgl. Parker et al. (2016), S. 60. 
613 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 2 f. 
614 Vgl. Parker et al. (2016), S. 44. 
615 Vgl. Parker et al. (2016), S. 46. 
616 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 24. 
617 Vgl. Clement et al. (2019), S. 211. 
618 Vgl. Parker et al. (2016), S. 45. 
619 Vgl. Baldwin / Woodard (2009), S. 21. 
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Gleichzeitig unterliegen Plattformen dem Problem, eine kritische Masse generieren 
zu müssen. In Abhängigkeit von dem Design der Plattform kann es vorkommen, 
dass nur eine eingeschränkte Beteiligung einzelner Marktteilnehmer zugelassen 
wird, sodass das Marktpotenzial der Plattform zu gering ist, um diese kritische 
Masse zu erreichen.620 Die bereits auf der Plattform vorhandene Teilnehmerbasis 
beeinflusst den Nutzen für neu hinzukommende Marktteilnehmer, da mit steigender 
Nutzerzahl auch die Anzahl der möglichen Transaktionspartner zunimmt. Je größer 
die bestehende Basis ist, desto größer ist auch der Nutzen für die Plattformteilneh-
mer.621 Diese Systematik stellt das Wesen von Netzwerkexternalitäten innerhalb 
und zwischen den Marktseiten dar. Die Entscheidungen jeder Seite beeinflussen die 
Ergebnisse der anderen Seite.622 Die Plattform versucht positive Externalitäten zu 
fördern und zugleich die Transaktionskosten zwischen den Marktseiten zu mini-
mieren.623 

Das Geschäftsmodell einer Plattform ist in Abb. 12 schematisch dargestellt. Dabei 
stellt das Geschäftsmodell ein komplexes Konstrukt aus gleichseitigen und wech-
selseitigen Zusammenhängen zwischen den Marktteilnehmern dar. 

 
Abb. 12: Das Geschäftsmodell einer zweiseitigen Plattform624 

                                                 
620 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 261. 
621 Vgl. Tiwana (2013), S. 36 f. 
622 Vgl. Rysman (2009), S. 125. 
623 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 154. 
624 Eigene Darstellung in Anlehnung u. a. an Evans / Schmalensee (2013), S. 2 f.; Parker et al. (2016), 

S. 34; Rochet / Tirole (2004), S. 40;  
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Die Teilnehmer sind untereinander in Form von Netzwerkexternalitäten miteinan-
der verbunden und verfolgen die Intention, mit der anderen Marktseite zu intera-
gieren. Die Interaktion wird durch die Plattform mittels Kuratierung sichergestellt. 
Darüber hinaus werden die Infrastruktur und die Governance-Regeln festgelegt, die 
das Agieren auf der Plattform determinieren. Im Gegenzug erfolgt die Monetarisie-
rung der beiden Marktseiten, wobei diese meist asymmetrisch gelagert ist. 

Die Besonderheiten, die mit der Konzeption einer Plattform einhergehen, beein-
flussen auch die Wertschöpfung auf der Plattform. Diese erfolgt anhand von Res-
sourcen, die der Plattformbetreiber nicht besitzt oder die nur bedingt unter seiner 
Kontrolle stehen. Der Fokus der Wertschöpfung wird dadurch von innen nach au-
ßen auf die Teilnehmer der Plattform verlagert.625  

3.1.1.2 Besonderheiten der Wertschöpfung auf Plattformen 

Die Besonderheit, dass die Wertschöpfung nur zum Teil unter der Kontrolle der 
Plattform stattfindet, führt dazu, dass sich die Geschäftsmodelle von Plattform-Un-
ternehmen signifikant von denen auf einseitigen Märkten unterscheiden. Plattfor-
men ermöglichen eine direkte Interaktion zwischen mehreren Seiten und unter-
scheiden sich dadurch von vertikal integrierten Unternehmen.626 Während die 
Wertschöpfung in Plattform-Unternehmen durch die Schaffung von Wettbewerbs-
vorteilen durch die Orchestrierung der von den Teilnehmern eingebrachten Res-
sourcen sowie durch die Interaktion der Marktseiten generiert wird, findet die Wert-
schöpfung in vertikal integrierten Unternehmen in Form einer Pipeline statt.627 Da 
die Kunden keine voneinander abhängigen Anforderungen haben, sind diese im 
Unterschied zu Plattform-Unternehmen einseitig.628 

Pipeline-Unternehmen greifen auf ihre internen Ressourcen zu, um Produkte und 
Dienstleistungen herzustellen und versuchen durch Optimierung dieser und der Pro-
zesse Wert zu schaffen.629 Die Wertschöpfungskette eines Pipeline-Unternehmens 
verläuft linear,630 d. h. die Inputs durchlaufen über die Wertschöpfungskette eine 
Reihe von Prozessen, die sie in einen Output wandeln, das Endprodukt.631  

                                                 
625 Vgl. Parker et al. (2016), S. 15. 
626 Vgl. Hagiu / Wright (2015), S. 164. 
627 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 57. 
628 Vgl. Evans (2016), S. 8. 
629 Vgl. Hanard (2018), S. 116. 
630 Vgl. Parker et al. (2016), S. 6 f. 
631 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 56. 



98  Anforderungen für den Einsatz von Plattformanwendungen 

 

Dienstleistungsunternehmen verfolgen ein solches Modell, da die Dienstleistung 
vollständig von ihren Mitarbeitern erbracht wird.632 Das konventionelle Bankge-
schäft ist ebenfalls in Form eines Pipelinesystems strukturiert, da die Wertschöp-
fung allein auf Basis interner Produktionsfaktoren und Prozesse erfolgt. Die Bank 
stellt die Dienstleistung bereit, für deren Kauf sich der Kunde entscheiden kann. 
Darauf aufbauend kann das Bankgeschäft durch einen Ansatz der Ko-Kreation er-
weitert werden. In diesem Paradigma rückt die Interaktion und Beteiligung poten-
zieller Kunden in den Fokus der Wertschöpfung. Die gemeinsame ko-kreative 
Wertschöpfung aus der Interaktion von Bank und Kunde geht davon aus, dass der 
Kunde nicht mehr nur als passiver Konsument von Bankdienstleistungen gesehen 
wird, sondern als Wertschöpfungspartner der Bank, der die nachgefragten Leistun-
gen mitgestaltet oder mitentwickelt. Diesen Gedanken der aktiven Beteiligung und 
Interaktion greift das Wertschöpfungsmodell einer Plattform partiell auf.633  

Die Besonderheiten einer Plattform bedingen, dass ein Großteil der Aktivitäten von 
den Teilnehmern gesteuert wird, sodass die Art und Weise der Nutzung nur be-
grenzt im Einflussbereich des Betreibers liegt.634 Die Plattform nutzt die Teilneh-
mer auf beiden Marktseiten als externe Ressourcen und stellt ihnen die Infrastruktur 
als Ressource zur Wertschöpfung zur Verfügung.635 Der Schwerpunkt der Wert-
schöpfung liegt somit in der Koordination und Steuerung der Plattform, um den 
Teilnehmern eine möglichst friktionslose Interaktion zu ermöglichen.636 Der Be-
treiber der Plattform gibt die Gestaltungsmacht an die Teilnehmer ab, kann diese 
jedoch über den Zugang zur Plattform steuern.637 Neben der Steuerung und Koor-
dination muss der Betreiber auch eine bestmögliche Qualität der Interaktion sicher-
stellen. Dazu trägt die Zertifizierung der Teilnehmer bei.638 

Durch den Zugriff auf externe Ressourcen sind Plattformen in der Lage, schneller 
zu wachsen als Pipeline-Unternehmen. Sie können zusätzliche Kapazitäten durch 
neue Teilnehmer auf der Angebotsseite zur Verfügung stellen, also mittels externer 
Ressourcen. Pipeline-Unternehmen benötigen dazu zusätzliche interne Ressour-
cen.639 

                                                 
632 Vgl. Hagiu / Wright (2015), S. 162. 
633 Vgl. Wiechers (2013), S. 180 ff. 
634 Vgl. Parker et al. (2016), S. 58. 
635 Vgl. Hanard (2018), S. 116. 
636 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 57. 
637 Vgl. Schössler (2018), S. 5. 
638 Vgl. Schössler (2018), S. 12 f.; dazu ausführlich in Kapitel 3.2.1.3.3. 
639 Vgl. Parker et al. (2016), S. 64. 
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Auch die Wettbewerbssituation auf Plattformen unterscheidet sich von der auf kon-
ventionellen Märkten. Zum einen weisen Plattformen einen Wettbewerb innerhalb 
der Plattform auf, bei dem unterschiedliche Teilnehmer der gleichen Marktseite 
miteinander konkurrieren, um in Interaktion mit der anderen Marktseite zu treten. 
Zum anderen können auch Plattformen untereinander konkurrieren, da das Ziel der 
Plattform darin besteht, jede Gruppe von der Teilnahme an der Plattform zu über-
zeugen. Während die Kunden in einseitigen Märkten durch günstigere Preise und 
einen höheren Nutzen für ein Produkt angezogen werden, ist der Wettbewerb auf 
Plattformen vielseitig. Hier findet ein Wettbewerb zwischen den Plattformen statt, 
da sowohl die angebotsseitigen Teilnehmer als auch die Teilnehmer der Nachfra-
geseite gewonnen werden müssen. Zusätzlich konkurrieren die Teilnehmer der An-
gebotsseite um die Teilnehmer der Nachfrageseite. Für Plattformen ist es daher von 
strategischer Bedeutung, wie die Zugangsvoraussetzungen und Transaktionsgebüh-
ren festgelegt werden, da dies einen Einfluss auf den externen und internen Wett-
bewerb hat.640  

3.1.1.3 Designprinzipien von Plattformen 

Der Erfolg einer Plattform ist maßgeblich vom Aufbau und Design der Plattform 
abhängig. Der Fokus des Designs liegt auf der Gestaltung des Ökosystems der Platt-
form, sodass ein Verständnis der Komponenten des Ökosystems unerlässlich ist. 
Damit der Nutzen für alle Beteiligten des Ökosystems maximiert wird, sind Regeln 
zur Partizipation zwischen den Interessengruppen zu definieren.641 Plattformöko-
systeme müssen das Gleichgewicht zwischen Koordination und Autonomie wah-
ren.642  

Konzeptionell besteht das Ökosystem einer Plattform aus verschiedenen Kompo-
nenten. Integraler Bestandteil ist der Plattformkern, der unter dem Einfluss des 
Plattformbetreibers steht und die technologische Infrastruktur sowie das betriebs-
wirtschaftliche Regelwerk der Plattform darstellt.643 Der Kern der Plattform besteht 
aus den langlebigen Elementen des Systems und unterliegt im Zeitablauf nur ge-
ringfügigen Veränderungen. Im Kern werden implizit oder explizit die Schnittstel-
len und Regeln für die Interaktion der verschiedenen Teilnehmer festgelegt.644 

                                                 
640 Vgl. Li et al. (2010), S. 245. 
641 Vgl. Parker / van Alstyne (2012), S. 4 f.; dazu ausführlich in Kapitel 3.1.3. 
642 Vgl. Tiwana (2013), S. 79 f. 
643 Vgl. Tiwana (2013), S. 225. 
644 Vgl. Baldwin / Woodard (2009), S. 19. 
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Darüber hinaus besteht das Ökosystem aus Randkomponenten, der sogenannten Pe-
ripherie. Die Peripherie umfasst Komplemente, die über Schnittstellen an die Platt-
form angebunden werden und einen Mehrwert für die Teilnehmer der Plattform 
schaffen sollen. Diese Komplemente weisen eine hohe Vielfalt auf und unterliegen 
im Zeitablauf hohen Änderungsraten.645 Die Randkomponenten können unabhän-
gig voneinander gestaltet werden, da sie über Schnittstellen an den Kern der Platt-
form angebunden sind. Sie müssen sich daher nur an den übergreifenden Designre-
geln orientieren.646 

Die Kombination von stabilen Kernkomponenten und veränderbaren Randkompo-
nenten führt dazu, dass Plattformen erweiterbar sind. So können Veränderungen am 
Ökosystem vorgenommen werden, ohne dass das Ökosystem völlig neu entwickelt 
werden muss.647 

Der Plattformbetreiber muss sich beim Design der Plattform zunächst mit der Frage 
der Schlüsselinteraktion befassen. Die Schlüsselinteraktion stellt die zentrale Akti-
vität zwischen den Anbietern und Nachfragern dar. Sie stellt den Austausch der 
relevanten Werteinheit und damit für die Mehrheit der Teilnehmer den eigentlichen 
Anlass dar, überhaupt die Plattform zu nutzen.648 Als Schlüsselinteraktion einer 
Plattform, die von einer Bank betrieben wird, bieten sich verschiedene Bankdienst-
leistungen an. In Abhängigkeit von der Komplexität der individuellen Bankdienst-
leistung ist dabei abzuwägen, ob sich eine direkte Einbindung auf der Plattform 
anbietet oder nicht.649 Aufbauend auf der Schlüsselinteraktion kann die Plattform 
um weitere Interaktionen ergänzt werden. Dabei muss es sich nicht zwingend um 
Bankdienstleistungen handeln. Bei einer Interaktion sind grundsätzlich zwei Teil-
nehmer integriert. Zum einen der Anbieter, der die Werte zur Verfügung stellt, und 
zum anderen der Kunde, der diese Werte nachfragt.650 

Die Schlüsselinteraktion folgt stets aus einem Informationsaustausch, der für die 
Teilnehmer der Interaktion von Wert ist. Bei Bankdienstleistungen sind die dazu-
gehörigen Informationen die Werteinheit, die vom Anbieter der Dienstleistung er-
zeugt wird und dem Kunden aufgrund seiner Präferenzen und Wünsche präsentiert 

                                                 
645 Vgl. Baldwin / Woodard (2009), S. 39. 
646 Vgl. Parker et al. (2016), S. 55. 
647 Vgl. Baldwin / Woodard (2009), S. 41. 
648 Vgl. Parker et al. (2016), S. 38 f. 
649 Vgl. dazu die Besonderheiten von Bankdienstleistungen aus Kapitel 2.1.2.3. 
650 Vgl. Parker et al. (2016), S. 39. 
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wird. Die Werteinheit stellt die Grundlage für die Entscheidung der Marktteilneh-
mer dar, ob ein weiterer Austausch von beiderseitigem Nutzen ist.651 Das vorran-
gige Ziel des Plattformbetreibers liegt darin, dass der Verbreitung von Werteinhei-
ten auf der Plattform nichts im Wege steht.652 

Zusätzlich ist auch der Filter für das Design einer Plattform relevant. Den Markt-
teilnehmern der Nachfrageseite sollen die bereitgestellten Werteinheiten möglichst 
passend zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist der Filter ein Softwaretool, das 
die Plattform nutzt, um den Austausch der Werteinheiten zwischen den Plattform-
teilnehmern zu ermöglichen. Die Qualität des Filters trägt dazu bei, dass den Teil-
nehmern der Plattform nur Werteinheiten präsentiert werden, die für sie von Rele-
vanz sind. Der Plattformbetreiber nutzt dazu die von den Teilnehmern zur Verfü-
gung gestellten Daten, um Interaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern zu 
erleichtern.653 Qualitativ schlechte Filter können dazu führen, dass die Teilnehmer 
eine Vielzahl irrelevanter Werteinheiten angeboten bekommen und sie infolgedes-
sen die Plattform verlassen.654 

Obwohl sich Plattformen je nach Typus in der konkreten Ausgestaltung unterschei-
den, weisen sie ein Ökosystem mit der gleichen Grundstruktur auf, die vier Arten 
von Akteuren beinhaltet.655 Diese Akteure sind die Marktteilnehmer auf der Ange-
bots- und Nachfrageseite, der Plattformbetreiber und der Plattformsponsor.656 

Die nachfrageseitigen Teilnehmer sind die Zielkonsumenten der Plattform. Die an-
gebotsseitigen Teilnehmer bieten Produkte und Dienstleistungen an, die die Nach-
frageseite in Anspruch nehmen. Der Plattformbetreiber ist der primäre Ansprech-
partner für sämtliche Marktteilnehmer. Er stellt die Schnittstellen zur Interaktion 
zwischen den angebots- und nachfrageseitigen Teilnehmern zur Verfügung und ge-
währleistet dadurch das Zustandekommen der Interaktion zwischen diesen. Der 
Plattformsponsor ist für das zugrundeliegende geistige Eigentum und die Kompe-
tenzverteilung zuständig. Er hat die rechtliche Kontrolle über die Technologie der 

                                                 
651 Vgl. Parker et al. (2016), S. 40. 
652 Vgl. Parker et al. (2016), S. 101 f. 
653 Vgl. Fenwick et al. (2019), S. 188. 
654 Vgl. Parker et al. (2016), S. 40. 
655 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 56. 
656 Vgl. Eisenmann et al. (2009), S. 131 f. 
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Plattform. Dabei tritt der Sponsor nicht in direkten Kontakt mit den Marktteilneh-
mern.657 Oftmals verkörpert ein Unternehmen sowohl den Betreiber als auch den 
Sponsor der Plattform, was jedoch nicht zwingend der Fall sein muss.658 

3.1.2 Infrastrukturelle Anforderungen 

3.1.2.1 Abgrenzung verschiedener Plattformtypen 

Aufbauend auf dem Design der Plattform kann diese im Hinblick auf die Teilneh-
mer, das Geschäftsmodell und dessen Ausgestaltung unterschieden werden.659 
Plattformen lassen sich in datenzentrierte, transaktionszentrierte und Audience-Ma-
ker-Plattformen differenzieren. Transaktionszentrierte Plattformen umfassen 
Matchmaker-Plattformen und Transaktionssysteme, auf denen der Betreiber vor-
dergründig die Funktion eines Vermittlers erfüllt.660 

Bei datenzentrierten digitalen Plattformen steht die datenbasierte Vernetzung im 
Fokus. Die Plattform schafft durch Integration komplementärer Produkte ein daten-
basiertes Gesamtsystem. Eine datenzentrierte Plattform sorgt für Kompatibilität 
und Interoperabilität zwischen den Systemkomponenten und schafft durch diese 
transaktionskostensenkende Funktion die Voraussetzung für das Funktionieren des 
Gesamtsystems. Datenzentrierte Plattformen sind häufig als Softwareplattformen 
ausgestaltet.661 

Plattformen, die als Matchmaker agieren, sind solche, bei denen zwei unterschied-
liche Teilnehmergruppen, zumeist Anbieter und Nachfrager, in Interaktion treten, 
um eine beiderseitig vorteilhafte Transaktion zu tätigen. Kennzeichnend für diese 
Plattformen ist, dass jede Gruppe versucht, die von ihr nachgefragten bzw. angebo-
tenen Produkte und Dienstleistungen zum bestmöglichen Preis zu erwerben bzw. 
zu verkaufen. Der Betreiber der Plattform fungiert als Bindeglied zwischen den 
Marktseiten, unterstützt diese bei der Suche und ermöglicht die Interaktion. Die 
Reduktion der Such- und Informationskosten durch Aufbereitung der relevanten 
Informationen über die jeweils andere Marktseite sowie durch ausdifferenzierte 
Suchfunktionen steht im Fokus der Tätigkeit des Matchmakers.662 Die beiden 

                                                 
657 Vgl. Parker / van Alstyne (2012), S. 5. 
658 Vgl. Parker et al. (2016), S. 135 ff. 
659 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 154 ff. 
660 Vgl. Filistrucchi et al. (2014), S. 297 f. 
661 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 17. 
662 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 21. 
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Marktseiten beeinflussen einander in der Form, dass Käufer und Verkäufer mit zu-
nehmender Größe der anderen Gruppe einen Nutzenzuwachs verzeichnen. Steht der 
Nachfrageseite ein größeres Angebot gegenüber, profitieren diese von der höheren 
Angebotsvielfalt und von einem dadurch höheren Konkurrenzdruck für die Anbie-
ter. Für die Angebotsseite steigt die Attraktivität der Plattform, wenn die Zahl der 
Nachfrager steigt. Mit zunehmender Käuferzahl steigt die Nachfrage, sodass gege-
benenfalls höhere Verkaufspreise oder höhere Absatzzahlen erzielt werden kön-
nen.663 Matchmaker können als physische Plattform aber auch als digitale Plattfor-
men auftreten.664 

Ein Matchmaker agiert zumeist wirtschaftlich und rechtlich unabhängig im Markt, 
kann jedoch auch nicht-neutral auftreten. Wenn der Plattformbetreiber auf einer o-
der beiden Seiten des Marktes agiert, ist letzteres der Fall. Dies kann dann auftreten, 
wenn der Plattformbetreiber selber Leistungen nachfragt oder anbietet.665 Auf einer 
verkaufsseitigen Plattform, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wenige Anbieter 
einen Großteil des Angebots stellen, ist einer der Anbieter oft auch der Betreiber 
der Plattform. Eine einkaufsseitige Plattform weist wenige Nachfrager bei einer 
häufig fragmentierten Angebotsseite auf. Hier agiert der Betreiber als Nachfra-
ger.666  

Eine Plattform, die als Transaktionssystem agiert, stellt ähnlich einer Matchmaker-
Plattform eine direkte Verbindung zwischen den Teilnehmern der verschiedenen 
Marktseiten her. Sie ermöglicht Transaktionen zwischen Anbietern und Nachfra-
gern und führt diese durch. Transaktionssysteme sind z. B. Netzwerke, die den Zah-
lungsverkehr zwischen Käufern und Verkäufern abwickeln. Die Plattform generiert 
durch die Abwicklung Einnahmen auf beiden Seiten des Marktes, die in Ausprä-
gung und Höhe abhängig von der Struktur des Marktes sind.667  

Alternativ können Plattformen auch als Audience-Maker auftreten. Dieser Platt-
formtyp generiert den Großteil der Einnahmen, wenn nicht sogar die gesamten Ein-
nahmen, aus der Werbung. Die Marktseiten bestehen hier aus den Werbetreibenden 
und den Rezipienten dieser Werbung. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des 
Betreibers der Plattform liegt darin, ein möglichst großes Publikum zu attrahieren, 
da dies förderlich für das Geschäft der Werbetreibenden ist. Daher ist der Erfolg 

                                                 
663 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 154 f. 
664 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 25 f. 
665 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 19. 
666 Vgl. Clement et al. (2019), S. 13 f. 
667 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 156 f. 
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eines Audience-Makers maßgeblich davon abhängig, dass die geschaltete Werbung 
auf die Präferenzen der Rezipienten ausgerichtet ist.668  

Auch Audience-Maker können als physische und digitale Plattform agieren, wobei 
die Bedeutung der Audience-Maker durch die fortschreitende Digitalisierung an 
Bedeutung erheblich gewonnen hat. Beispiele für Audience-Maker sind Print-
medien, soziale Netzwerke und Online-Suchmaschinen.669 

Softwareplattformen lassen sich von den anderen Plattformtypen abgrenzen, da 
diese spezifisch für die digitale Ökonomie sind. Der Betreiber der Softwareplatt-
form stellt den Anwendungsentwicklern grundlegende Dienste über eine API be-
reit, damit diese auf plattformspezifische Funktionen zurückgreifen können. Die 
Entwickler können so ergänzende Technologien, Produkte oder Dienstleistungen 
entwickeln.670 Das reduziert den Aufwand der Entwickler. Auf der anderen Markt-
seite nutzen die Konsumenten die entwickelten Applikationen.671 Der Plattformbe-
treiber gewährleistet durch die Definition von Standards, dass Interoperabilität in-
nerhalb des Systems gegeben ist. Diese Standards sind für alle beteiligten Akteure 
verbindlich, sodass die Transaktionskosten gesenkt werden.672  

Plattformen müssen sich nicht zwingend an der definitorischen Trennung der un-
terschiedlichen Typen orientieren. Auch integrierte Plattformen, die Elemente ver-
schiedener Typen beinhalten, sind in der Praxis möglich. So weisen Universalban-
ken aufgrund ihrer Konzeption neben transaktionszentrierten Elementen auch da-
tenzentrierte Elemente auf.673  

3.1.2.2 Offenheit der Plattform 

Plattformbetreiber müssen bei der infrastrukturellen Ausgestaltung den Grad der 
Offenheit festlegen. Diese Offenheit betrifft unter anderem die Entscheidung hin-
sichtlich der Beteiligung von Sponsoren, Anbietern und Nachfragern.674 Auf der 

                                                 
668 Vgl. Filistrucchi et al. (2014), S. 298. 
669 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 27. 
670 Vgl. Evans / Gawer (2016), S. 9. 
671 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 157 f. 
672 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 22. 
673 Vgl. Evans / Gawer (2016), S. 9. 
674 Vgl. Parker et al. (2016), S. 156. 
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Ebene der Teilnehmer beschreibt die Offenheit, inwieweit die Plattform für neue 
Benutzer zugänglich gemacht wird.675 

Prinzipiell können verschiedene Positionierungen auf dem Kontinuum zwischen ei-
ner vollständig geschlossenen und einer vollständig offenen Plattform eingenom-
men werden. Eine vollständig geschlossene Plattform hat keine Beteiligung Dritter. 
Sie ist architektonisch geschlossen und schränkt die Beteiligung an ihrer Entwick-
lung, Vermarktung und Nutzung ein.676 

Auf einer geschlossenen Plattform kontrolliert der Plattformbetreiber den Zugang 
als wesentlichen Engpass für die Teilnehmer. Die Kontrolle über den Zugang zur 
Plattform impliziert auch, dass die Bedingungen und Ausschlusskriterien vom Be-
treiber festgelegt werden.677 Eine geschlossene Plattform ermöglicht den Teilneh-
mern der Nachfrageseite nicht, von einem vielfältigen Angebot zu profitieren. 
Wenn die Plattform hingegen zu offen ist, kann sich dies in Form einer minderwer-
tigen Qualität der Dienstleister niederschlagen. Dies führt in der Folge zu einem 
Reputationsverlust des Plattformbetreibers.678 

Die Offenheit betrifft auch die Eigentumsrechte der Plattform. Die beiden Pole bil-
den analog zur Kontrolle auch hier die vollständig geschlossene Plattform und die 
vollständig offene Plattform, auf deren Kontinuum verschiedene Positionierungen 
eingenommen werden können.679 Geschlossene Plattformen sind vollständig im 
Besitz des Betreibers und stehen unter dessen proprietärer Kontrolle, während eine 
vollständig öffentlich zugängliche Plattform, ohne Einschränkungen in Entwick-
lung und Nutzung, nicht im Besitz und nicht unter der Kontrolle des Betreibers 
steht. Der Betreiber muss einen Kompromiss finden, der die Vor- und Nachteile, 
die mit dem Grad der Offenheit einhergehen, berücksichtigt.680 

Die Problematik besteht darin, dass mit zunehmender Offenheit der Plattform zwar 
eine schnellere Verbreitung möglich wird, die Kontrolle über die Entwicklung der 
Plattform jedoch abnimmt. Es zeigt sich, dass geschlossene Plattformen leichter 
gesteuert werden können als offene Plattformen.681  

                                                 
675 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 263. 
676 Vgl. Thomas et al. (2014), S. 57. 
677 Vgl. Boudreau / Hagiu (2009), S. 169 f. 
678 Vgl. Parker et al. (2016), S. 143. 
679 Vgl. Boudreau (2010), S. 1851. 
680 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 28 f. 
681 Vgl. Baums (2015), S. 16 f. 
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Beschränkungen des Zugangs und Kontrollmechanismen verbessern die Qualität 
der Plattform. Dies geht jedoch zu Lasten des potenziellen Wachstums. Es besteht 
ein Trade-off zwischen dem Grad der Offenheit und dem damit verbundenen 
Wachstum einerseits und mangelnder Transparenz und Qualität andererseits.682 Ein 
ungehinderter Zugang zur Plattform kann zu übermäßigen und qualitativ minder-
wertigen Inhalten führen und die Interaktion zwischen den Teilnehmern stören.683 
Für eine geschlossene Plattform spricht auch die damit verbundene Informations-
hoheit, mit dem gleichzeitig einhergehenden Verzicht auf mögliche Geschäftschan-
cen durch Einbindung von Drittanbietern.684 

Eine offene Plattform fördert im Vergleich zu einer geschlossenen Plattform Inno-
vationen, da die Plattform von den Beiträgen, Ideen und dem Wissen eines breiten 
Spektrums von Mitwirkenden profitiert. Wenn Plattformbetreiber sich auf ihre 
Kernkompetenzen fokussieren, können sie die Plattform für externe Wettbewerber 
öffnen. Ein offener Plattformansatz vermindert durch den gestiegenen Wettbewerb 
auf der Angebotsseite die Gewinnmargen und reduziert die Möglichkeit, Kunden 
an die Plattform zu binden, da die Wechselkosten bei offenen Plattformen gering 
sind.685 

Die Gestaltung der Offenheit ist auch unter dem Kontext des Vertrauens in die 
Plattform zu betrachten. Durch den Verzicht auf ein gewisses Maß an Kontrolle 
über die Plattform kann ein Plattformbetreiber glaubwürdig vermitteln, dass die 
Teilnehmer nicht ausgenutzt werden, wodurch ein Anreiz für Investitionen in er-
gänzende Innovationen geschaffen wird.686 

Plattformen starten meist mit einer geschlossenen Architektur und öffnen sich im 
Laufe der Zeit, um neue Wertschöpfungsquellen zu erschließen. Der Grad der Of-
fenheit ist im Laufe der Zeit flexibel und verändert sich meist in Abhängigkeit von 
dem Wachstum der Plattform.687  

Der Zugang zu einer Plattform kann über API ermöglicht werden. API stellen einen 
kontrollierten, sicheren und kostengünstigen Zugriff auf Daten und Funktionen 
durch Dritte zur Verfügung, der durch den Betreiber reglementiert wird.688 Sie sind 

                                                 
682 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 60 f. 
683 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 60 f. 
684 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 60. 
685 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 9. 
686 Vgl. Boudreau (2010), S. 1853 f. 
687 Vgl. Parker et al. (2016), S. 156; van Alstyne et al. (2016), S. 60 f. 
688 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 7 f. 
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meist Ausdruck einer eher geschlossenen Plattform, da die Angebotsseite den Zu-
gang nur über definierte, standardisierte Schnittstellen erhält, über die sie Zugriff 
auf die Daten der Plattformteilnehmer hat.689 Über API können auch Anwendungen 
von Drittanbietern oder Komplementären an die bestehende Plattform angebunden 
werden. Sie ermöglichen die Interaktion unterschiedlicher Systeme oder Software-
anwendungen, ohne dass ein externer Entwickler dabei in das Kernsystem der Platt-
form eingreifen muss. Neue Dienste oder Anwendungen lassen sich auf diesem 
Wege unkompliziert in eine bestehende Infrastruktur integrieren.690 Durch die In-
teroperabilität zwischen Anwendungen Dritter und der Plattform steigt der Wert der 
Plattform für die Teilnehmer, da diese einen Zugang zu einem breiteren Spektrum 
an Produkten und Dienstleistungen der Plattform erhalten.691 

API sind differenzierbar anhand ihres Grades der Offenheit. Die restriktivste Form 
sind private API. Diese sind geschlossen und dienen daher nur als Schnittstelle in-
nerhalb der Grenzen eines Unternehmens. Private API ermöglichen den Datenaus-
tausch zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens.  

Partner-API sind weniger restriktiv, da sie ausgewählten Partnern zur Verfügung 
gestellt werden. Sie sind jedoch ebenso nur im Ermessen des Plattformbetreibers 
zugänglich.  

Mitglieder-API stehen jedem offen, der ein formelles Mitglied einer definierten Ge-
meinschaft ist. Die in Kapitel 2.3.1.1 vorgestellten Kontoinformations- und Zah-
lungsinitiierungsdienste sind PSD2-mandatiert und fallen in die Kategorie der Mit-
glieder-API, da nur regulatorisch autorisierte und registrierte Drittanbieter einen 
Zugang erhalten.  

Öffentliche API weisen keine Restriktionen auf und sind daher prinzipiell für jeden 
zugänglich. Der Zugang zum System wird dabei jedoch typischerweise erst durch 
eine Registrierung zur Identifizierung und Authentifizierung ermöglicht, damit die 
Sicherheit, der Datenschutz und die Vertragsbedingungen mit den Kunden gewahrt 
werden.692  

                                                 
689 Vgl. Baums (2015), S. 16 f.; Gawer (2014), S. 1246. 
690 Vgl. Häring (2018), S. 29. 
691 Vgl. OECD Competition Division (2012), S. 11. 
692 Vgl. Brodsky / Oakes (2017), S. 2; Euro Banking Association (2016), S. 7 f. 
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3.1.2.3 Verschiebung in den digitalen Raum 

Die Geschäftsmodelle einiger Plattformtypen kommen erst im Zuge der IKT zur 
Geltung. Während auf transaktionszentrierten und Audience-Maker-Plattformen 
basierende Geschäftsmodelle auch in der analogen Welt existieren, haben daten-
zentrierte Plattformen erst durch die Fortschritte in der IKT an Relevanz gewon-
nen.693  

Digitale Plattformen stellen eine technologische Weiterentwicklung der physischen 
Marktplatzidee dar. Sie weisen jedoch entscheidende Unterschiede zu diesen auf. 
Das Potenzial digitaler Plattformen besteht in ihrer Reichweite, ihrer Effizienz so-
wie der Bequemlichkeit für die Kunden.694 

Die Reichweite digitaler Plattformen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie unabhän-
gig von der räumlichen Entfernung arbeiten können. Die räumliche Distanz stellt, 
anders als bei physischen Plattformen, kein Ausschlusskriterium für den Abschluss 
einer Transaktion dar.695 Die IKT ermöglicht, dass die Teilnehmer einer digitalen 
Plattform keinen geografischen Restriktionen in Bezug auf die Partizipation an ei-
ner Plattform ausgesetzt sind.696 

Die Effizienz digitaler Plattformen besteht darin, dass die Grenzkosten der Bereit-
stellung digitaler Dienstleistungen geringer ausfallen als auf physischen Plattfor-
men. Durch die Koordination der Interessen der beiden Marktseiten steigt die 
Transaktionseffizienz.697 

Die Bequemlichkeit für die Kunden zeichnet sich durch die jederzeitige Erreichbar-
keit der digitalen Plattform sowie die Individualisierung der Angebote aus. Durch 
die Implementierung von Algorithmen, Filtermöglichkeiten und Suchfunktionen 
verringert sich der Suchaufwand auf einer digitalen Plattform im Vergleich zu einer 
physischen Plattform.698 

                                                 
693 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 28 f. 
694 Vgl. Arnold (2018), S. 268; Mihm (2019), S. 4. 
695 Vgl. Haucap / Heimeshoff (2017), S. 7. 
696 Vgl. Evans (2016), S. 15 ff. 
697 Vgl. Parker et al. (2016), S. 60. 
698 Vgl. Fenwick et al. (2019), S. 188. 
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3.1.3 Prinzipien der Governance auf Plattformen 

3.1.3.1 Besonderheiten der Governance auf Plattformen 

Die erfolgreiche Implementierung einer Plattform benötigt ein passendes Gover-
nance-Regelwerk. Das Ziel der Governance besteht darin, Regeln für die Partizipa-
tion von Komplementoren und Verbrauchern zu entwickeln, den geschaffenen 
Mehrwert aufzuteilen und einen Beitrag zur Konfliktlösung zwischen Marktteilneh-
mern zu schaffen. Die Governance ist ebenso für die Orchestrierung des Plattfor-
mökosystems zuständig.699 Im Ergebnis sollen Regeln implementiert werden, die 
das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Plattform stärken.700 

Der Plattformbetreiber muss entscheiden, welchen Teilnehmern der Zugang zur 
Plattform gewährt wird und welchen nicht. Ist der Zugang zur Plattform ungeregelt, 
besteht die Gefahr, dass angebotene Produkte und Dienstleistungen nicht den ge-
forderten Qualitätsansprüchen genügen und die Teilnehmer der Nachfrageseite die 
Plattform verlassen. Zugleich müssen die langfristigen Folgen einer Ausgrenzung 
dieser Teilnehmer für die Plattform abgeschätzt werden.701 Ist die Plattform hinge-
gen zu stark reglementiert, fehlt die Innovations- und Teilnahmebereitschaft der 
Angebotsseite.702  

Die Governance der Plattform trägt dazu bei, dass die Qualität der Interaktion auf 
der Plattform sichergestellt wird.703 Sie umfasst alle Richtlinien und Mechanismen, 
mit denen der Betreiber Einfluss auf die Teilnehmer beider Seiten ausübt und mit 
denen die Abläufe auf der Plattform koordiniert werden.704 Dazu obliegt es dem 
Betreiber, Maßnahmen zu ergreifen, die ein regelkonformes Verhalten fördern und 
die Möglichkeit schaffen, einen Marktteilnehmer von der Plattform auszuschließen, 
wenn dieser nicht die Qualitätsvorgaben und Regeln der Plattform einhält.705 Der 
Betreiber ist zwar nicht grundsätzlich für die Vergehen einzelner Teilnehmer ver-
antwortlich, unterliegt jedoch im Sinne der Qualitätsoptimierung einer intrinsischen 
Motivation, ein Fehlverhalten der Teilnehmer zu vermeiden.706 Die Fähigkeit, Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung umzusetzen, ist entscheidend für das Funktionieren 

                                                 
699 Vgl. Parker et al. (2016), S. 158. 
700 Vgl. Reuver et al. (2015), S. 341. 
701 Vgl. Parker et al. (2016), S. 240. 
702 Vgl. Tiwana et al. (2010), S. 679. 
703 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 54. 
704 Vgl. Song et al. (2018), S. 125. 
705 Vgl. Evans / Gawer (2016), S. 19. 
706 Vgl. Parker et al. (2016), S. 165 f. 
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der Governance.707 Der Plattformbetreiber kann zudem auf veränderte Rahmenbe-
dingungen reagieren und im Laufe der Zeit die Governance-Mechanismen anpas-
sen, sofern dies notwendig ist.708  

Der Schwerpunkt der Strategie einer Plattform liegt auf der Beseitigung möglicher 
Barrieren für Produktion und Konsum, damit die Wertschöpfung maximiert wird. 
Für sie ist ein Open-Governance-Ansatz denkbar, sodass neben dem Betreiber auch 
andere Akteure die Regeln für das Handeln auf der Plattform mitgestalten können. 
Plattformen starten, in Analogie zur Offenheit der Architektur, meist mit einer ge-
schlossenen Governance und öffnen diese sukzessive. Eine effektive Governance 
kann dazu beitragen, dass Dritte dazu inspiriert werden, wertvolles geistiges Eigen-
tum auf die Plattform zu bringen.709 

Eine Besonderheit der Governance auf Plattformen ist die Berücksichtigung exter-
ner Effekte. Sie sind ebenfalls die Folge von Netzwerkexternalitäten, die auf ver-
netzten Märkten auftreten.710 Marktteilnehmer generieren Spillover-Effekte, 
wodurch ihr Handeln Auswirkungen auf die anderen Marktteilnehmer hat. Diese 
Effekte stellen eine Quelle der Wertschöpfung dar und müssen in der Ausgestaltung 
der Governance Berücksichtigung finden.711 Die Maximierung des Ökosystem-
werts steht im Zentrum der Aktivität des Plattformbetreibers, da Erträge in Abhän-
gigkeit von dem Erfolg der Plattform generiert werden.712  

Die konkrete Ausgestaltung der Governance muss sich mit den Fragen der Platt-
formkontrolle mittels formaler und informaler Kontrollmechanismen sowie der 
Aufteilung von Entscheidungsrechten zwischen den Marktteilnehmern und dem 
Plattformbetreiber befassen.713  

3.1.3.2 Kontrollfunktion des Plattformbetreibers 

Die Kontrollfunktion ist elementarer Bestandteil der Governance einer Plattform. 
Kontrolle ist das Bestreben, Individuen zu motivieren, um gewünschte Ergebnisse 
zu erzielen.714 Dabei kann zwischen der Person bzw. dem Unternehmen, das die 

                                                 
707 Vgl. Evans (2012), S. 1245 f. 
708 Vgl. Boudreau / Hagiu (2009), S. 188. 
709 Vgl. van Alstyne et al. (2016), S. 60 f. 
710 Vgl. dazu ausführlich in Kapitel 3.2.1. 
711 Vgl. Evans (2012), S. 1221 f.; Parker et al. (2016), S. 164. 
712 Vgl. Evans (2012), S. 1241 ff. 
713 Vgl. Tiwana (2013), S. 39. 
714 Vgl. Ouchi (1979), S. 845 f. 
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Kontrolle ausübt und der Person bzw. Personengruppe, die der Kontrolle ausgesetzt 
ist, unterschieden werden.715  

Der Plattformbetreiber hat eine Position innerhalb des Plattformökosystems inne, 
die es ihm ermöglicht, Kontrollmechanismen einzusetzen, die die Qualität der auf 
der Plattform angebotenen Produkte und Dienstleistungen sicherstellt. Er übt die 
Kontrolle über die Plattform aus und muss die Dynamik der Plattform steuern und 
eine Harmonisierung der Ziele der einzelnen Interessengruppen sicherstellen, um 
eine bestmögliche Wertschöpfung auf der Plattform zu gewährleisten.716 

Dabei besteht ein Trade-off zwischen dem Grad der Offenheit auf der einen Seite 
und der Kontrolle über den In- und Output sowie über die Plattform als Ganzes auf 
der anderen Seite.717 Da der Plattformbetreiber einen für die Marktteilnehmer we-
sentlichen Engpass kontrolliert, hat er die Möglichkeit, Teilnehmer zur Plattform 
zuzulassen oder von der Plattform auszuschließen. Ein hoher Grad an Offenheit 
fördert einerseits die Vielfalt der Plattform, andererseits ist die Kontrolle des Inputs 
schwächer ausgeprägt. Dies kann sich negativ auf die Qualität auswirken. Die Kon-
trolle des Outputs wird häufig an die Teilnehmer der Plattform delegiert, da sich 
der administrative Aufwand des Betreibers in diesem Fall reduziert. Für den Betrei-
ber der Plattform ist die Administration mit hohem Kosten- und Zeitaufwand ver-
bunden, wenn jede Transaktion auf der Plattform überwacht und gegebenenfalls 
beeinflusst werden muss.718  

Das Verhältnis zwischen dem Betreiber der Plattform und den potenziellen Drittan-
bietern unterliegt ebenfalls der Kontrolle. Drittanbieter sind nicht in das Unterneh-
men des Plattformbetreibers eingebunden und sind in ihren Entscheidungen weit-
gehend autark. Die Interessen und Ziele dieser beiden verfügen über Schnittmen-
gen, da beide Akteure darauf abzielen, die Teilnehmer der Nachfrageseite zufrie-
denzustellen und Umsätze zu erwirtschaften.719 Da die Interessen zwischen den 
Drittanbietern und dem Betreiber in Teilen auch divergieren, muss die Balance zwi-
schen der Kontrolle über die Drittanbieter und gleichzeitiger Flexibilität dieser er-
möglicht werden, damit die Anbieter weiterhin Input zur Plattform beisteuern. Dies 
ist nur dann möglich, wenn die Drittanbieter dem Betreiber der Plattform ver-
trauen.720 Die Sicherstellung des Gleichgewichts zwischen der Kontrolle durch den 
                                                 
715 Vgl. Goldbach / Benlian (2015), S. 349. 
716 Vgl. Boudreau / Hagiu (2009), S. 169 f. 
717 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 54. 
718 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 61. 
719 Vgl. Goldbach / Benlian (2015), S. 349. 
720 Vgl. Reuver et al. (2015), S. 334. 
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Betreiber und der Autonomie der Teilnehmer ist durch die Governance sicherzu-
stellen.721 

Der Zugang zur und die Kontrolle auf der Plattform variieren auf einem Kontinuum 
von keinerlei Beschränkungen bis hin zu detaillierten Hintergrundprüfungen vor 
dem Beitritt zur Plattform.722 Dem Betreiber der Plattform stehen verschiedene 
Kontrollmechanismen zur Verfügung, die sich in formale und informale Kontroll-
mechanismen unterscheiden lassen und miteinander kombiniert werden können.723 
Er greift auf diese Mechanismen zurück, um wünschenswertes Verhalten der Platt-
formteilnehmer zu fördern und unerwünschtes Verhalten zu unterbinden. Formale 
Kontrolle basiert auf vertraglich festgelegten Regeln, deren Einhaltung regelmäßig 
überwacht und entsprechend belohnt bzw. sanktioniert wird. Sie kann auf unter-
schiedlichen Wegen erfolgen.724  

Der Plattformbetreiber kann den Zugang, den Prozess oder das Ergebnis kontrol-
lieren. Bei der Zugangskontrolle wird geregelt, wer Zugang zur Plattform erhält. 
Der Plattformbetreiber kann über Eintrittsbarrieren festlegen, wer an der Plattform 
partizipieren darf. Durch die Schaffung solcher Eintrittsbarrieren soll gewährleistet 
werden, dass die potenziellen Marktteilnehmer an einer qualitativ hochwertigen 
Partizipation interessiert sind. Zusätzlich kann der Betreiber der Plattform durch 
Zugangskontrollen verifizieren, dass die Teilnehmer der Angebots- und Nachfra-
geseite vertrauenswürdig sind. 

Die Prozesskontrolle dient der Steuerung und Überwachung des Verhaltens und der 
Aktivitäten der Teilnehmer. Im Zeitverlauf wird der Prozessfortschritt laufend 
überwacht, sodass die Qualität der auf der Plattform getätigten Transaktionen si-
chergestellt werden kann.725  

Die Ergebniskontrolle prüft die Zielerreichung einer abgeschlossenen Transaktion. 
Die Ergebnisse werden mit Hilfe vordefinierter Metriken analysiert und entspre-
chend ihrer Zielerreichung belohnt bzw. sanktioniert. Gegenseitige Bewertungen 

                                                 
721 Vgl. Tiwana (2013), S. 53. 
722 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 56. 
723 Vgl. Tiwana (2013), S. 139. 
724 Vgl. Tiwana et al. (2010), S. 680. 
725 Vgl. Goldbach / Benlian (2015), S. 350. 
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und Kommentare durch die Marktteilnehmer untereinander stellen ein Qualitätssig-
nal dar, sodass eine Belohnung bzw. Sanktionierung indirekt in Form des Marktes 
stattfindet.726 

Informale Kontrollmechanismen beziehen sich auf soziale und (zwischen-) 
menschliche Strategien und konzentrieren sich auf die Rolle, die individuelle und 
gruppenspezifische Werte und Normen bei der Ausübung von Kontrolle spielen. 
Die Klan-Kontrolle ist ein bewährter informaler Kontrollmechanismus. Sie findet 
dann Anwendung, wenn Prozesse und Ergebnisse nur schwer oder sehr kostspielig 
überprüft und überwacht werden können. 

Die Klan-Kontrolle ermöglicht der Kontrollinstanz, dass sich Individuen auf Basis 
gemeinsamer Normen und Werte für gemeinsame Ziele einsetzen. Belohnungen 
und Sanktionen finden durch die Marktteilnehmer statt, sodass eine direkte Über-
wachung durch den Kontrolleur nicht notwendig ist und dieser nur geringe Res-
sourcen zur Kontrolle der Teilnehmer aufbringen muss.727  

3.1.3.3 Entscheidungsrechte der Teilnehmer 

Entscheidungsrechte beziehen sich darauf, ob dem Plattformbetreiber oder einem 
Drittanbieter die Befugnis und Verantwortung obliegt, Entscheidungen zu treffen, 
die die Plattform direkt beeinflussen.728 Entscheidungsrechte betreffen den Aufbau 
und das Design der Plattform, die Implementierung von Leistungen Dritter sowie 
die Funktionalitäten und Schnittstellen der Plattform.729 Sie legen fest, wer die Au-
torität und Verantwortung hat, diesbezüglich Entscheidungen zu treffen. Wenn die 
Entscheidungsrechte beim Plattformbetreiber liegen, liegt eine Zentralisierung die-
ser vor. Falls sie bei Drittanbietern liegen, sind die Entscheidungsrechte dezentral 
ausgestaltet. Analog zur Ausgestaltung der Kontrolle über die Plattform kann auch 
die Aufteilung der Entscheidungsrechte überall auf dem Kontinuum zwischen voll-
ständiger Zentralisierung und vollständiger Dezentralisierung liegen. In den meis-
ten Fällen ist die Ausprägung nicht an einem Ende des Kontinuums verortet, sodass 
die Autorität und Verantwortung sowohl beim Betreiber als auch bei den Drittan-
bietern liegt.730 Die Governance der Plattform kann so strukturiert werden, dass bei 
wachsender Größe eine Übertragung der Entscheidungsrechte auf die Teilnehmer 

                                                 
726 Vgl. Goldbach / Benlian (2015), S. 352. 
727 Vgl. Kirsch et al. (2002), S. 485. 
728 Vgl. Tiwana (2013), S. 121. 
729 Vgl. Goldbach / Benlian (2015), S. 349. 
730 Vgl. Tiwana (2013), S. 119 f. 
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stattfindet, damit kleine Konflikte zwischen den Teilnehmern gelöst werden kön-
nen, ohne dass der Plattformbetreiber eingeschaltet werden muss.731 

Eine geschlossene Governance mit zentralisierten Entscheidungsrechten beim 
Plattformbetreiber geht zumeist mit einem reduzierten Wachstum und Problemen 
bei der Kommerzialisierung der Plattform einher. In diesem Fall besteht die Gefahr, 
dass der Plattformbetreiber der Versuchung unterliegt, Drittanbieter auszuschlie-
ßen, um seine eigenen Angebote zu schützen oder um das Entstehen eines potenziell 
wettbewerbsfähigen Drittanbieters zu verhindern, der die Dominanz des etablierten 
Betreibers in Frage stellen könnte.732 

Ein dezentraler Ansatz ermöglicht durch die Nutzung von Selbstorganisationsef-
fekten eine Reduktion der administrativen Arbeit des Plattformbetreibers. Dies 
kann sich z. B. in Form von Bewertungssystemen zur Bestimmung der Produkt- 
oder Dienstleistungsqualität ausdrücken.733 

Wenn Drittanbietern Mitspracherechte bei der Plattformgestaltung eingeräumt wer-
den, fördert das die Identifikation dieser mit der Plattform. Werden Entscheidungen 
zentral vom Plattformbetreiber getroffen, kann der Eindruck entstehen, dass diese 
nicht im Sinne aller Interessengruppen ausfallen. Eine abschreckende Wirkung auf 
Drittanbieter ist die Folge.734 

Je höher das Maß der Dezentralisierung, desto stärker sind die den Drittanbietern 
eingeräumten Entscheidungsrechte. Das kann das Wachstum der Teilnehmerbasis 
fördern, führt jedoch zu Spannungen aufgrund mangelnder Kontrolle über die Platt-
form.735  

Die Entscheidungsrechte auf einer Plattform lassen sich in zwei Kategorien eintei-
len. In strategische Entscheidungsrechte und Entscheidungsrechte zur Implemen-
tierung. Strategische Entscheidungsrechte sind übergeordnete und richtungswei-
sende Entscheidungen zum Aufbau und den Zielen der Plattform. 

                                                 
731 Vgl. Parker et al. (2016), S. 169. 
732 Vgl. OECD Competition Division (2012), S. 10. 
733 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 59. 
734 Vgl. Parker et al. (2016), S. 178. 
735 Vgl. Tiwana et al. (2010), S. 679 f. 
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Implementierungsentscheidungen sind Entscheidungen, die sich auf die Funktiona-
litäten, die Schnittstellen und Implementierungsdetails beziehen. Sie repräsentie-
ren, wie eine Plattform die strategisch definierten Ziele erreicht.736 

  

                                                 
736 Vgl. Tiwana (2013), S. 122. 
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3.2 Erfolgsfaktoren der Plattformökonomie 

3.2.1 Netzwerkexternalitäten und Bepreisung der Marktteilnehmer 

3.2.1.1 Die Besonderheiten von Netzwerkexternalitäten 

Ein wesentliches Merkmal von Plattformen, auf denen Teilnehmer von verschiede-
nen Marktseiten interagieren, ist die Existenz von Netzwerkexternalitäten.737 Eine 
Externalität entsteht, wenn die Handlung eines Marktteilnehmers den Nutzen eines 
anderen Marktteilnehmers beeinflusst, dieser dafür jedoch weder eine Kompensa-
tion zahlt noch erhält. Der passive Marktteilnehmer ist durch das Handeln des akti-
ven Marktteilnehmers indirekt betroffen, kann jedoch keinen direkten Einfluss auf 
die Aktivität nehmen.738 Netzwerkexternalitäten beschreiben den Effekt, dass der 
Nutzen für die Teilnehmer der Plattform sich mit zunehmender Anzahl der Teil-
nehmer verändert.739 Diese Nutzenveränderung für die bestehenden Teilnehmer der 
Plattform wird in der Regel nicht abgegolten.740  

Netzwerkexternalitäten weisen zwei elementare Eigenschaften auf, welche die Aus-
richtung und die Seitigkeit der Externalität betreffen. Die Ausrichtung der Netz-
werkexternalitäten kann positiv oder negativ sein. Eine positive Netzwerkexterna-
lität liegt dann vor, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer sich positiv auf den Nutzen 
der bestehenden Teilnehmer auswirkt. Analog dazu liegt eine negative Netzwerk-
externalität vor, wenn sich ein zusätzlicher Teilnehmer negativ auf den Nutzen der 
bestehenden Teilnehmer auswirkt.  

Die zweite Eigenschaft von Netzwerkexternalitäten ist die Seitigkeit. Sie be-
schreibt, ob die Externalitäten gleichseitig741 oder wechselseitig742 auftreten. Eine 
gleichseitige Netzwerkexternalität liegt vor, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer auf 
einer Seite der Plattform den Wert für alle anderen Teilnehmer auf der gleichen 
Seite der Plattform verändert. Gleichseitige Netzwerkexternalitäten beziehen sich 
also auf die Wirkung, die Nachfrager auf andere Nachfrager bzw. die Anbieter auf 

                                                 
737 Vgl. Rysman (2009), S. 127 f.; in der Literatur werden unterschiedliche Bezeichnungen gewählt, 

um „Netzwerkexternalitäten“ zu beschreiben. Die Begriffe „Netzwerkeffekte“ und „Netzeffekte“ 
werden synonym genutzt. 

738 Vgl. Mankiw (2015), S. 196. 
739 Vgl. Reuver et al. (2018), S. 125; Schilling (2009), S. 195 f. 
740 Vgl. Clement et al. (2019), S. 43. 
741 In der Literatur wird der Begriff „direkt“ in diesem Kontext synonym für den Begriff „gleichsei-

tig“ genutzt. 
742 In der Literatur werden für den Begriff „wechselseitig“ in diesem Kontext synonym die Begriffe 

„indirekt“, „marktübergreifend“ oder „seitenübergreifend“ genutzt. 
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andere Anbieter haben. Im Gegensatz dazu entstehen wechselseitige Netzwerkex-
ternalitäten, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer auf der einen Seite der Plattform den 
Wert für alle anderen Teilnehmer auf der anderen Seite der Plattform erhöht oder 
verringert. Sie zeigen die Wirkung, die Nachfrager auf Anbieter et vice versa aus-
strahlen. Der Zusammenhang zwischen gleich- und wechselseitigen Netzwerkex-
ternalitäten ist in Abb. 13 dargestellt. Bei der Konzeption einer Plattform sind die 
verschiedenen Ausgestaltungsformen von Netzwerkexternalitäten zu berücksichti-
gen.743 

 
Abb. 13: Gleichseitige und wechselseitige Netzwerkexternalitäten744 

Der Plattformbetreiber muss die unterschiedlichen Teilnehmergruppen in Abhän-
gigkeit von ihren Externalitäten von der Nutzung der Plattform überzeugen. Die 
Stärke von Netzwerkexternalitäten ist zudem asymmetrisch ausgestaltet. Sie hängt 
von der Anzahl der bereits auf der Plattform aktiven Teilnehmer ab. Dadurch ist es 
auch einer Plattform mit einer kleinen Teilnehmerbasis möglich, erfolgreich zu 
konkurrieren, wenn sie über eine ausreichend hohe Netzwerkstärke verfügt. Daraus 
folgt, dass die Systematik der Netzwerkexternalitäten nicht der Logik folgt, dass 
die Plattform mit der größten Teilnehmerbasis zwangsläufig auch die erfolgreichste 
ist.745  

                                                 
743 Vgl. Tiwana (2013), S. 33 ff. 
744 Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiwana (2013), S. 33. 
745 Vgl. Shankar / Bayus (2003), S. 382. 
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Durch Kombination der beiden Eigenschaften von Netzwerkexternalitäten lassen 
sich vier Arten von Netzwerkexternalitäten differenzieren. Positive gleichseitige 
Externalitäten ergeben sich, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer sich positiv auf den 
Nutzen der anderen Teilnehmer der gleichen Marktseite auswirkt. Negative gleich-
seitige Externalitäten entstehen, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer den Nutzen der 
bereits bestehenden Teilnehmerbasis auf der gleichen Marktseite reduziert.  

Positive seitenübergreifende Netzwerkexternalitäten beschreiben den steigenden 
Nutzen für die Teilnehmer einer Marktseite, wenn ein zusätzlicher Teilnehmer der 
anderen Marktseite die Plattform betritt. Entsprechend verringert sich bei negativen 
seitenübergreifenden Netzwerkexternalitäten ihr Nutzen, wenn ein zusätzlicher 
Teilnehmer der anderen Marktseite die Plattform nutzt.746  

Die verschiedenen Ausprägungen von Netzwerkexternalitäten auf Plattformen sind 
in Abb. 14 zusammengefasst. 

 
Abb. 14: Netzwerkexternalitäten auf Plattformen747 

Für den Plattformbetreiber besteht die Aufgabe darin, Bedingungen zu schaffen, 
die auf der einen Seite positive Netzwerkexternalitäten verstärken und positive 
Feedbackschleifen generieren und auf der anderen Seite negative Netzwerkexter-
nalitäten minimieren.748 Feedbackschleifen ermöglichen es einer Plattform, weiter 

                                                 
746 Vgl. Parker et al. (2016), S. 29 ff. 
747 Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiwana (2013), S. 34. 
748 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 261. 
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zu wachsen, da neue Marktteilnehmer im Falle positiver Erfahrungen auf der Platt-
form diese weiter empfehlen.749 

3.2.1.2 Positive Netzwerkexternalitäten auf Plattformen 

3.2.1.2.1 Gleichseitige Netzwerkexternalitäten 

Positive gleichseitige Netzwerkexternalitäten liegen vor, wenn der Nutzen einer be-
stehenden Teilnehmerbasis durch einen zusätzlichen Teilnehmer auf der gleichen 
Marktseite steigt. Für einen Anbieter generiert eine Plattform positive Netzwerkex-
ternalitäten, wenn sich positive Feedbackschleifen einstellen. Eine Plattform, die 
potenziellen Nachfragern eine größere Angebotsvielfalt offeriert, gewinnt gegen-
über konkurrierenden Plattformen an Attraktivität. Daraus folgt, dass die mögliche 
Absatzmenge und das Umsatzvolumen der Plattform steigt, sodass die Attraktivität 
für weitere Anbieter, an der Plattform zu partizipieren, zunimmt. Dies zieht tenden-
ziell eine weitere Erhöhung der Angebotsvielfalt nach sich.750 

Zusätzlich wird die Plattform umso wertvoller, je mehr Nutzen sie für die Markt-
teilnehmer stiftet. Dieser Nutzen ist in bestimmtem Maße davon abhängig, wie viele 
Anbieter im Ökosystem Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die daraus ent-
stehende Dynamik ermutigt mehr Teilnehmer, die Plattform zu nutzen, wodurch 
die Teilnahme für mehr Komplementoren lukrativ wird, sodass ein katalytischer 
Prozess einsetzt.751  

Wenn Verbraucher ein Produkt oder eine Dienstleistung mehr schätzen, falls ähn-
liche Verbraucher dieses Produkt ebenfalls verwenden, wird dies als positive 
gleichseitige Netzwerkexternalität bezeichnet.752  

Positive gleichseitige Netzwerkexternalitäten treten insbesondere auf Plattformen 
auf, die als Audience-Maker agieren. Dieser Plattformtyp stellt die unmittelbare 
Vernetzung der Teilnehmer der Nachfrageseite in den Vordergrund. Der Nutzen 
der Plattform steigt unmittelbar in Abhängigkeit von der bestehenden Teilnehmer-
basis. Jeder weitere Teilnehmer fördert in der Regel die Interaktion auf der Platt-
form und lockt wiederum weitere Teilnehmer an.753 Dadurch sind Märkte, in denen 

                                                 
749 Vgl. Parker et al. (2016), S. 20. 
750 Vgl. Stelzer (2000), S. 839. 
751 Vgl. Cusumano (2010), S. 33. 
752 Vgl. Evans (2009), S. 104 f. 
753 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 28. 
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Plattformen als Audience-Maker agieren, häufig durch eine hohe Konzentration ge-
kennzeichnet.754  

Auch auf transaktionszentrierten Plattformen entstehen positive gleichseitige Netz-
werkexternalitäten. Diese sind jedoch nicht so stark ausgeprägt wie bei Audience-
Maker-Plattformen, da die Interaktion auf transaktionszentrierten Plattformen in 
der Regel zwischen Teilnehmern unterschiedlicher Gruppen stattfindet. Ein Teil-
nehmer der Nachfrageseite interagiert vornehmlich mit einem Teilnehmer der An-
gebotsseite, et vice versa.755 

Gleichseitige Netzwerkexternalitäten lassen sich zudem in lokale und globale Ex-
ternalitäten differenzieren. Globale Netzwerkexternalitäten gelten für alle Teilneh-
mer, während lokale Netzwerkexternalitäten abhängig von der Teilnehmerzahl aus 
dem persönlichen Umfeld sind. Durch die Fortschritte der IKT sind lokale Netz-
werkexternalitäten nicht zwingend geografisch begrenzt. Lokale Externalitäten 
können aufgrund der höheren Zahl der Teilnehmer aus dem persönlichen Umfeld 
und den damit verbundenen Interaktionsmöglichkeiten einen größeren Nutzen stif-
ten als globale Externalitäten, da die Interaktion jedes Teilnehmer auf eine be-
grenzte Anzahl anderer Teilnehmer beschränkt ist.756 

Eine Plattform für Bankdienstleistungen kann positive gleichseitige Netzwerkex-
ternalitäten dadurch generieren, dass sich mit zunehmender Größe der Plattform der 
Nutzen aller Teilnehmer erhöht. Somit ist in einem gewissen Maß ein Wachstum 
der Angebotsseite für die Anbieter lukrativ, weil dadurch auch die Nachfrageseite 
besser bedient werden kann.757 Zusätzlich stellen komplementäre Produkte und 
Dienstleistungen, die über die Plattform angeboten werden, eine positive gleichsei-
tige Netzwerkexternalität dar. Ein Anbieter profitiert von weiteren Teilnehmern auf 
der Angebotsseite, wenn dieser Produkte und Dienstleistungen offeriert, die mit 
dem eigenen Angebot nicht konkurrieren. Analog dazu profitiert ein Nachfrager 
dann von einer wachsenden Teilnehmerzahl, wenn sich die Interessen der Nachfra-
ger nicht überschneiden. Diese Externalitäten sind bei transaktionszentrierten Platt-
formen auf beiden Seiten der Plattform gegeben, bei Audience-Makern nur auf der 
Nachfrageseite.758 

                                                 
754 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 27. 
755 Vgl. Voigt / Hinz (2015), S. 141. 
756 Vgl. Clement / Schollmeyer (2009), S. 177; Lee et al. (2006), S. 1841. 
757 Vgl. Economides (1996), S. 679 f. 
758 Vgl. Evans (2009), S. 104 f. 
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Auf datenzentrierten Plattformen hängt die Attraktivität der Plattform für jeden An-
bieter von der Anzahl anderer Anbieter ab. Je mehr Anbieter die Plattform nutzen, 
desto größer sind die Möglichkeiten, Erfahrungen oder auch Daten auszutauschen. 
Daraus folgt, dass die Entscheidung eines Anbieters, Elemente für ein bestimmtes 
System zu entwickeln, auch davon beeinflusst wird, wie viele weitere Anbieter 
ebenfalls Elemente für dieses System anbieten. Mit zunehmender Teilnehmerzahl 
entwickelt sich eine positive Feedbackschleife, die Plattform wird wiederum inte-
ressanter für weitere Anbieter, sodass die Plattform zunehmend an Attraktivität ge-
winnt.759  

3.2.1.2.2 Wechselseitige Netzwerkexternalitäten 

Positive wechselseitige Netzwerkexternalitäten liegen dann vor, wenn der Nutzen 
einer bestehenden Teilnehmerbasis durch einen zusätzlichen Teilnehmer auf der 
anderen Marktseite steigt.760 Auch wechselseitige Netzwerkexternalitäten weisen 
eine positive Rückkopplung auf. Je mehr Teilnehmer auf der Nachfrageseite einer 
Plattform aktiv sind, desto interessanter ist es für die Angebotsseite, Produkte und 
Dienstleistungen anzubieten. Ein größeres Angebot steigert wiederum den Nutzen 
der Nachfrageseite, da das Angebot an Produkten und Dienstleistungen attraktiver 
wird.761  

Positive wechselseitige Netzwerkexternalitäten sind je nach Plattformtyp unter-
schiedlich in Stärke und Ausprägung. Auf Audience-Maker-Plattformen sind sie 
für die Angebotsseite positiv. Je mehr Rezipienten auf der Plattform aktiv sind, 
desto lukrativer ist die Schaltung von Werbung durch die Anbieter. Für die Nach-
frageseite liegen nur dann positive wechselseitige Netzwerkexternalitäten vor, 
wenn die geschaltete Werbung an den Präferenzen der Rezipienten ausgerichtet ist. 
Auf Audience-Maker-Plattformen sind die wechselseitigen Netzwerkexternalitäten 
daher asymmetrisch gelagert und für die Anbieter relevanter als für die Nachfra-
ger.762  

Auch auf transaktionszentrierten und datenzentrierten Plattformen sind die Netz-
werkexternalitäten bidirektional positiv und asymmetrisch gelagert, da die beste-
hende Teilnehmerbasis auf der Nachfrageseite einen größeren Einfluss auf das 
Wachstum der Teilnehmer der Angebotsseite hat als umgekehrt. Das Wachstum der 
                                                 
759 Vgl. Stelzer (2000), S. 839. 
760 Vgl. Song et al. (2018), S. 123. 
761 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 28; Evans / Schmalensee (2013), 

S. 9. 
762 Vgl. Clement et al. (2019), S. 45; Dewenter / Lüth (2018), S. 27. 
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Anzahl der Käufer wird durch die bestehende Basis der Verkäufer, die Vielfalt und 
die Qualität des Angebots getrieben. Das Wachstum der Anzahl der Verkäufer wird 
hingegen durch die bestehende Basis der Käufer und den Preis getrieben.763 

Für die Teilnehmer der Nachfrageseite ist entscheidungsrelevant, wie die Wirkung 
einer Vergrößerung der Plattform auf die Bereitstellung komplementärer Leistun-
gen ist. Wenn die Plattform wächst, steigt in der Regel auch das Angebot an Kom-
plementärleistungen.764 Die Integration von Leistungen, die bisher nicht auf der 
Plattform angeboten werden, stellt eine zusätzliche Quelle für wechselseitige Netz-
werkexternalitäten dar.765 Für Marktteilnehmer der Nachfrageseite ist die Plattform 
umso wertvoller, je mehr Drittanbieter einen Zugang haben, da dies mit einer grö-
ßeren Bandbreite an Dienstleistungen einhergeht. Die Folge ist eine positive Wir-
kung auf die Bedarfsabdeckung der Nachfrageseite und eine Erhöhung des Markt-
anteils der Plattform.766 Die positive Feedbackschleife von Netzwerkexternalitäten 
ist in Abb. 15 grafisch dargestellt. 

Für die Angebotsseite steigt die Attraktivität der Plattform, wenn die Anzahl der 
Nachfrager auf der Plattform möglichst hoch ist. Mit der Zahl der Käufer steigt die 
Nachfrage, wodurch gegebenenfalls höhere Verkaufspreise generiert werden kön-
nen. Die abgesetzte Stückzahl kann bei höherer Nachfrage in jedem Fall gesteigert 
werden, sodass sich auf der Angebotsseite die Möglichkeit zur Realisierung von 
Skaleneffekten ergibt.767 

                                                 
763 Vgl. Chu / Manchanda (2016), S. 891 f. 
764 Vgl. Clement / Schollmeyer (2009), S. 177 f. 
765 Vgl. Suarez / Cusumano (2009), S. 85 f. 
766 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 6. 
767 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 25 f. 
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Abb. 15: Feedbackschleife von Netzwerkexternalitäten auf Plattformen768 

Netzwerkexternalitäten haben zudem einen Einfluss auf die Innovationsrate der An-
gebotsseite, da diese in Abhängigkeit von der Größe der Plattform das bestehende 
Angebot erweitert. Diese Ausweitung des Angebots wirkt sich positiv auf die In-
vestitionsneigung und damit die Innovationsrate aus.769 

Bei der Betrachtung wechselseitiger Netzwerkexternalitäten ist des Weiteren zu be-
rücksichtigen, dass diese sich im Laufe der Zeit in Abhängigkeit von der Marktseite 
und Größe unterschiedlich entwickeln und sich in negative Netzwerkexternalitäten 
wandeln können. Aus der Perspektive des Plattformbetreibers ist die Aufdeckung 
der zeitlichen Dynamik der gegenseitigen Anpassung zwischen den beiden Seiten 
wichtig, um die Strategie der Plattform den beiden Seiten anzupassen und Rück-
kopplungsschleifen zu optimieren.770 

3.2.1.3 Negative Netzwerkexternalitäten auf Plattformen 

3.2.1.3.1 Gleichseitige Netzwerkexternalitäten 

Analog zu den positiven gleichseitigen Netzwerkexternalitäten ergeben sich nega-
tive Externalitäten dann, wenn der Nutzen einer bestehenden Teilnehmerbasis 

                                                 
768 Eigene Darstellung in Anlehnung an Clement et al. (2019), S. 244; Stelzer (2000), S. 840. 
769 Vgl. OECD Competition Division (2012), S. 6. 
770 Vgl. Song et al. (2018), S. 122. 
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durch einen zusätzlichen Teilnehmer auf der gleichen Marktseite abnimmt. Nega-
tive gleichseitige Netzwerkexternalitäten sind auf der Angebotsseite stärker als auf 
der Nachfrageseite. Je größer das Angebot von Produkten und Dienstleistungen, die 
für die Nachfrageseite untereinander substituierbar sind, desto geringer ist der Be-
darf der Anbieter, an der Plattform zu partizipieren. Der Plattformbetreiber muss 
daher für einen angemessenen Wettbewerb auf der Plattform sorgen, der jedoch 
nicht dazu führen darf, dass Teilnehmer der Angebotsseite sich dafür entscheiden, 
die Plattform zu meiden bzw. zu verlassen.771 Ein ausgewogenes Maß ist entschei-
dend, da die positiven wechselseitigen Netzwerkexternalitäten der Nachfrageseite, 
die von einer Zunahme des Angebots profitieren, und die negativen gleichseitigen 
Netzwerkexternalitäten der Angebotsseite gegeneinander abgewogen werden müs-
sen.772 

Auf der Nachfrageseite stellen sich negative gleichseitige Netzwerkexternalitäten 
dann ein, wenn die auf der Plattform verfügbaren Produkte und Dienstleistungen 
knapp sind, da die Teilnehmer der Nachfrageseite dann in direkter Konkurrenz zu-
einander stehen. Entsprechend bewerten die Teilnehmer die Anwesenheit weiterer 
Teilnehmer auf der gleichen Marktseite negativ.773 

Auf einer Audience-Maker-Plattform treten negative gleichseitige Externalitäten in 
der Form auf, dass der Nutzen der Teilnehmer, die auf der Plattform Werbung 
schalten, mit einer wachsenden Anzahl weiterer Werbender abnimmt, da die Rele-
vanz der geschalteten Werbung des einzelnen Anbieters sinkt.774 Für nachfragesei-
tige Plattformteilnehmer liegen die gleichseitigen negativen Externalitäten vorran-
gig in Kommunikationseffekten. Mit dem Wachstum der Teilnehmerzahl können 
ungewollte Kontakte und eine störende Kommunikation zunehmen. Eine zu starke 
Vernetzung kann sich dann negativ auswirken und geht zudem mit einem größeren 
Zeitaufwand einher, da der einzelne Nachfrager mehr Informationen ausgesetzt ist, 
die selektiert werden müssen.775 

Auf transaktionszentrierten Plattformen sind die gleichseitigen Netzwerkexternali-
täten differenziert zu betrachten. Neben den bereits erörterten positiven Netzwerk-
externalitäten treten negative Netzwerkexternalitäten in der Form auf, dass die An-
zahl der Teilnehmer auf der Angebotsseite negativ auf den Nutzen eines Vertreters 

                                                 
771 Vgl. Parker / van Alstyne (2012), S. 9. 
772 Vgl. Roson (2005), S. 145. 
773 Vgl. Eisenmann et al. (2006), S. 97. 
774 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 27. 
775 Vgl. Clement et al. (2019), S. 51. 
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der Angebotsseite wirkt, sofern es sich bei dem angebotenen Produkt bzw. der an-
gebotenen Dienstleistung um ein Substitut handelt.776 

3.2.1.3.2 Wechselseitige Netzwerkexternalitäten 

Negative wechselseitige Netzwerkexternalitäten treten dann auf, wenn der Nutzen 
einer bestehenden Teilnehmerbasis auf einer Seite der Plattform durch einen zu-
sätzlichen Teilnehmer auf der anderen Seite der Plattform abnimmt.777 Sie liegen 
vor, wenn durch eine wachsende Teilnehmerzahl die Übereinstimmungen für 
Transaktionen zwischen Anbietern und Nachfragern zwar steigen, die Größe der 
jeweils anderen Marktseite es jedoch zunehmend schwieriger macht, die beste 
Übereinstimmung zu finden.778  

Auf Audience-Maker-Plattformen sind negative indirekte Netzwerkexternalitäten 
stark ausgeprägt. Der Nutzen der nachfrageseitigen Marktteilnehmer nimmt in Ab-
hängigkeit von einer zielgerichteten Werbung zunächst zu. Ein steigendes Angebot 
der Werbetreibenden führt jedoch dazu, dass der Nutzen abnimmt und negativ wird, 
da der Verbraucher nicht an einem Übermaß an Werbung interessiert ist. Mit zu-
nehmendem Angebot wird die Werbung als störend empfunden.779 

Auf transaktionszentrierten Plattformen treten negative indirekte Netzwerkexterna-
litäten seltener auf. Sie liegen meist dann vor, wenn durch ein deutliches Überge-
wicht der Teilnehmerzahlen auf einer Seite der Plattform, die Such- und Informati-
onskosten ansteigen und die Gefahr besteht, dass nicht die bestmögliche Transak-
tion getätigt wird. Der Abschluss einer Transaktion wird dadurch erschwert, sodass 
die Qualität der Plattform darunter leidet. Zugleich kann ein ungezügeltes Wachs-
tum der Plattform dazu führen, dass sich die Qualität der Teilnehmer und damit 
verbunden die Qualität der Angebote verschlechtert.780  

Zugleich können negative wechselseitige Netzwerkexternalitäten auch dann auftre-
ten, wenn der Teilnehmerüberhang auf einer Marktseite ein kritisches Niveau über-
schreitet. Die Marktseite, die keine Transaktionspartner findet, verlässt die Platt-
form. Analog der Rückkopplungseffekte bei positiven Externalitäten, setzt dann 
eine Abwärtsspirale ein, in deren Folge die Teilnehmer die Plattform sukzessive 

                                                 
776 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 25 f.; Li et al. (2011), S. 52 f. 
777 Vgl. Evans (2009), S. 105 ff. 
778 Vgl. Parker et al. (2016), S. 26. 
779 Vgl. Roson (2005), S. 142; Wilbur (2008), S. 376 f. 
780 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 8 f. 
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verlassen. Die möglichen Beziehungskreisläufe sind eine wesentliche Anforderung 
an das erfolgreiche Management einer Plattform.781  

Um die Qualität der Interaktion auf der Plattform sicherzustellen, muss der Platt-
formbetreiber positive Netzwerkexternalitäten fördern und gleichzeitig mögliche 
negative Netzwerkexternalitäten beseitigen. Eine Gewährleistung der Qualität kann 
mit Hilfe einer effektiven Kuratierung erfolgen, die es den Teilnehmern ermöglicht, 
bei geringen Such- und Informationskosten eine bestmögliche Übereinstimmung zu 
finden, wodurch die Wertschöpfung der an der Plattform beteiligten Interessen-
gruppen maximiert wird.782 

3.2.1.3.3 Kuratierung negativer Netzwerkexternalitäten 

Negative Netzwerkexternalitäten können durch eine geeignete Kuratierung der 
Plattform reduziert werden. Maßnahmen der Kuratierung werden genutzt, um das 
Qualitätsniveau der Plattform sicherzustellen und zugleich die Entstehung positiver 
Netzwerkexternalitäten zu fördern.783 Bei der Kuratierung werden die Aktivitäten 
der Teilnehmer auf der Plattform sowie ihre Interaktionsmöglichkeiten gefiltert, ge-
steuert und gegebenenfalls beschränkt.784  

Die Kuratierung zielt darauf ab, dass durch die Verbindung von Zugang, wieder-
holter Interaktion und technologischer Identifikation ein System des Vertrauens 
entsteht. Der Betreiber implementiert dazu Formen der privaten Regulierung. Diese 
umfassen Hintergrundüberprüfungen der Marktteilnehmer beim Zugang zur Platt-
form, Bewertungen der Teilnehmer untereinander und daraus entstehende Empfeh-
lungen. Die Merkmale können miteinander kombiniert werden, um die Kuratierung 
stetig zu verbessern.785 

Je besser die Plattform kuratiert ist, desto leichter fällt es den Teilnehmern, die für 
sie optimale Übereinstimmung zu finden. Die Plattform trägt zur Wertschöpfung 
bei, indem sie die verschiedenen Marktteilnehmer über einen Suchalgorithmus ko-
ordiniert und über eine hohe Matchingqualität verfügt.786 Je höher die Matching-
qualität ist, desto effektiver arbeitet die Plattform. Weist eine Plattform hingegen 

                                                 
781 Vgl. Clement et al. (2019), S. 265 f. 
782 Vgl. Parker et al. (2016), S. 26. 
783 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 8 f. 
784 Vgl. Parker et al. (2016), S. 189 ff. 
785 Vgl. Lobel (2016), S. 146 f. 
786 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 2 f. 
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eine mangelhafte Kuratierung auf, ist die Suche potenziell geeigneter Transaktions-
partner für die Teilnehmer mit hohen Suchkosten verbunden.787 

Eine Maßnahme der Kuratierung einer Plattform ist das Screening des Zugangs zur 
Plattform. Der Plattformbetreiber nutzt diese Maßnahme, damit nur Teilnehmer mit 
gewünschter Qualität an der Plattform partizipieren. Für bestehende Marktteilneh-
mer ist die Qualität eines neuen Marktteilnehmers vorab nicht erkennbar, sodass 
der Betreiber der Plattform als Zertifizierer dient, der die Qualität der neuen Markt-
teilnehmer gewährleistet und so das Vertrauen in die Plattform fördert.788  

Die Kuratierung kann durch menschliche Gatekeeper erfolgen, die persönlich über-
prüfen, ob ein Teilnehmer Zugang zur Plattform erhält oder nicht.789 Drei Voraus-
setzungen müssen erfüllt sein, damit die Steuerung mittels Gatekeeper realisierbar 
ist. Der Plattformbetreiber muss die Kompetenz aufweisen, die Qualität der Teil-
nehmer beurteilen zu können. Er muss zudem in der Lage sein, die Überprüfung 
zeitnah durchzuführen und die potenziellen Teilnehmer müssen bereit sein, sich ei-
ner solchen Überprüfung zu unterziehen. Wenn der Plattformbetreiber nicht als ob-
jektiv, fair und schnell in der Beurteilung wahrgenommen wird, meiden die poten-
ziellen Marktteilnehmer die Plattform.790 

Der Betreiber der Plattform stellt durch die Überprüfung bei der Zulassung zur 
Plattform zudem sicher, dass keine Marktteilnehmer mit falschen Identitäten auf 
der Plattform agieren. Der Aufwand dieser Überprüfung ist abhängig von den be-
reits zur Verfügung stehenden Daten der potenziellen Teilnehmer. Dieser Aspekt 
ist insbesondere für den Aufbau einer Plattform für Bankdienstleistungen ein we-
sentlicher Wettbewerbsvorteil etablierter Universalbanken, die von der bestehen-
den Teilnehmerbasis profitieren.791 

Als weitere Maßnahme der Kuratierung werden Bewertungsmöglichkeiten der 
Teilnehmer untereinander genutzt. Bewertungen in Folge einer abgeschlossenen 
Transaktion stellen eine der wichtigsten Maßnahmen dar, da die Reputation eines 
Teilnehmers abhängig von positiven Bewertungen ist. Die Marktteilnehmer sind 
daran interessiert, sich als vertrauenswürdige Transaktionspartner zu präsentie-
ren.792 Das Feedback in Form einer Bewertung ermöglicht den Teilnehmern, die 
                                                 
787 Vgl. Parker et al. (2016), S. 189 ff. 
788 Vgl. Leyer / Hirzel (2018), S. 38. 
789 Vgl. Boudreau / Hagiu (2009), S. 184 f. 
790 Vgl. Tiwana (2013), S. 123 f. 
791 Vgl. Peters (2010), S. 174 f. 
792 Vgl. Parker et al. (2016), S. 151 f. 
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Qualität des Transaktionspartners zu beurteilen. Wenn Kunden zufrieden mit der 
Qualität der nachgefragten Dienstleistung bzw. des nachgefragten Produkts sind, 
kann dies in Form einer guten Bewertung kundgetan werden. Dies trägt dazu bei, 
dass zwischen guten und schlechten Marktteilnehmern unterschieden werden 
kann.793 Die abgegebenen Bewertungen werden gesammelt, aggregiert und allen 
Teilnehmern der Plattform zugänglich gemacht.794 

Die Implementierung von Bewertungsmöglichkeiten auf der Plattform führt dazu, 
dass Teilnehmer, denen eine schlechte Qualität in Form von negativen Bewertun-
gen attestiert wurde, von der Plattform verdrängt werden, da sie in der Folge keine 
weiteren Transaktionspartner finden.795 Zusätzlich reduzieren sich die Überwa-
chungskosten für den Betreiber der Plattform, da die Gewissheit einer möglicher-
weise schlechten Bewertung ex ante Anreize schafft, die vereinbarten Bedingungen 
der Transaktion einzuhalten.796  

Der Betreiber ist bei der Konzeption der Plattform vorab in der Lage, bestimmte 
Aktivitäten zu ermöglichen oder auszuschließen. Bewertungssysteme sind oft so 
ausgestaltet, dass eine Abgabe von Bewertungen nicht zwingend vorgeschrieben 
ist. In diesen Fällen ist das Bewertungsprofil der Marktteilnehmer häufig unvoll-
ständig und nur begrenzt aussagekräftig.797 Das Bewertungssystem kann jedoch 
auch so konzipiert werden, dass beide Transaktionspartner eine Bewertung abgeben 
müssen, sodass das System Vollständigkeit aufweist. Möglichkeiten, dies sicherzu-
stellen, liegen in der Sanktionierung einer nicht abgegebenen Bewertung oder der 
Belohnung einer abgegebenen Bewertung. Diese Maßnahmen ermöglichen, dass 
keine Trittbrettfahrerproblematik auf der Plattform auftritt. Eine solche Problema-
tik liegt vor, wenn einige Teilnehmer zwar von den Bewertungen anderer Teilneh-
mer profitieren möchten, selbst jedoch keine Bewertungen abgeben.798  

Für die Ausgestaltung eines Bewertungssystems existieren unterschiedliche Dar-
stellungstechniken. Neben einer Nettobewertung, die die guten abzüglich der 
schlechten Bewertungen abbildet, kann auch eine Durchschnittsmethode genutzt 
werden. Des Weiteren kann zwischen Bewertungen von Teilnehmern mit hoher und 
niedriger Reputation differenziert werden, indem die Bewertung unterschiedlich 
gewichtet wird. Der Plattformbetreiber kann die subjektiven Einzelbewertungen 
                                                 
793 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 8 f. 
794 Vgl. Peters (2010), S. 165 f. 
795 Vgl. Evans (2012), S. 1225 f. 
796 Vgl. Lobel (2016), S. 112. 
797 Vgl. Clement et al. (2019), S. 196 f. 
798 Vgl. Peters (2010), S. 172 f. 
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zudem objektivieren, indem detaillierte Bewertungsrichtlinien vorgegeben wer-
den.799  

Im Laufe der Zeit führt eine Vielzahl an Bewertungen auf einer Plattform dazu, 
dass zum einen das Vertrauen der Marktteilnehmer untereinander zunimmt und sich 
zum anderen auch ein Vertrauen in die Funktionalität der Plattform manifestiert.800 
Bewertungen stellen somit ein geeignetes Mittel zur Kuratierung dar, jedoch erst, 
wenn die Plattform gereift ist und Bewertungen für die Marktteilnehmer vorliegen. 
Zu Beginn sind keine Bewertungen verfügbar, sodass dieses Mittel im Anfangssta-
dium einer Plattform und auch bei neu hinzugekommenen Marktteilnehmern nicht 
zur Kuratierung geeignet ist. 

Wenn noch keine Bewertungen für einen Plattformteilnehmer vorliegen, können 
sich die anderen Marktteilnehmer nur auf die Qualität der Überprüfung des Platt-
formbetreibers stützen. Dann helfen Marktmechanismen, diese fehlenden Bewer-
tungen zu kompensieren. In einem solchen Fall kann es für einen neuen Marktteil-
nehmer der Angebotsseite sinnvoll sein, mit niedrigeren Preisen auf der Plattform 
zu starten, um trotz fehlender Bewertungen in die Interaktion mit den Teilnehmern 
der Nachfrageseite treten zu können.801 

Die Nicht-Einhaltung der festgelegten Regeln kann zu einem zeitweiligen oder 
vollständigen Ausschluss von der Plattform führen. Zugleich muss die Plattform in 
der Lage sein, Verstöße aufzudecken. Maßnahmen der Kuratierung bilden daher 
eine Kombination aus proaktiver Erkennung und Reaktion auf Beschwerden.802 

3.2.1.4 Monetarisierung 

Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen des Plattformbetreibers betrifft 
die Monetarisierung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Marktteilnehmer nicht 
nur Nutzer der Plattform ist, sondern zugleich auch einen Input darstellt, da seine 
Teilnahme einen Nutzen für andere Teilnehmer schafft.803 Aufgrund der Netzwer-
kexternalitäten weist die Ausgestaltung der Monetarisierung auf Plattformen im 
Vergleich zu einseitigen Märkten Besonderheiten auf. Analog zu normalen Preis-
setzungseffekten führt eine Preiserhöhung für die Marktteilnehmer einer Seite in 

                                                 
799 Vgl. Clement et al. (2019), S. 197 f. 
800 Vgl. Lobel (2016), S. 153. 
801 Vgl. Edelman (2017), S. 635 f. 
802 Vgl. Evans (2012), S. 1222. 
803 Vgl. Jullien (2008), S. 2. 
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Abhängigkeit von ihrer Preissensitivität zu einem Teilnehmerrückgang auf der ent-
sprechenden Seite. Bei einem normalen Preissetzungseffekt wäre der Nettoeffekt 
dann positiv, wenn der Preisanstieg den Nutzerrückgang überkompensiert.804  

Bei der Preissetzung ist auch die Interaktion der Gruppen zu berücksichtigen. Der 
Betreiber muss nicht nur darauf achten, wie stark die Preissensitivität der Markt-
teilnehmer auf beiden Seiten der Plattform ist, sondern auch, wie sich eine Preiser-
höhung über Netzwerkexternalitäten auf die Teilnehmer der anderen Marktseite 
auswirkt. Die wechselseitigen Netzwerkexternalitäten bewirken, dass die Attrakti-
vität der Plattform ebenfalls für die Marktseite nachlässt, die nicht direkt von der 
Preiserhöhung betroffen ist. Umgekehrt kann eine Preissenkung durch wechselsei-
tige Netzwerkexternalitäten überkompensiert werden, sodass der Nettoeffekt dar-
aus positiv ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Preissenkung auf der 
Marktseite stattfindet, die starke Externalitäten für die andere Marktseite schafft.805 
Veränderungen der Preisstruktur können dazu führen, dass Marktteilnehmer die 
Plattform verlassen und dadurch das Wachstum konkurrierender Plattformen beför-
dern.806 

Häufig wird die Preisstruktur so gewählt, dass eine Marktseite den Großteil der 
Preisbelastung trägt und damit die andere Marktseite subventioniert. Diese Beprei-
sung findet unter Berücksichtigung der Preiselastizitäten der verschiedenen Markt-
teilnehmer statt, die vor allem von der Intensität der Netzwerkexternalitäten abhän-
gen. Die Marktseite, deren Nutzen weniger von der Größe der anderen Marktseite 
abhängt, d. h. deren wechselseitige Netzwerkexternalität stärker ausgeprägt ist, 
wird preislich besser gestellt.807 Sie weist eine höhere Preiselastizität auf und ihre 
Teilnahme an der Plattform wirkt sich positiv auf die andere Marktseite aus, die 
relativ preisunelastisch ist.808 

Ein Plattformbetreiber muss diese Interdependenz der Marktteilnehmer in seine 
strategischen Entscheidungen einbeziehen, um seinen Gewinn auf der Plattform zu 
maximieren. Je stärker die Asymmetrie der Netzwerkexternalitäten zwischen den 
beiden Marktseiten ist, desto stärker ist der Subventionsgrad, da die Seite, die die 
Beteiligung der anderen Seite weniger schätzt, zum Gegenstand eines intensiven 
Wettbewerbs wird, da sie im Vergleich zur anderen Marktseite wertsteigernd für 

                                                 
804 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 13 ff.; Roson (2005), S. 144. 
805 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 34 ff. 
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807 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 9 f.; Schmidt (2017), S. 11. 
808 Vgl. Rysman (2009), S. 130. 
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die Plattform wirkt. Dieser Effekt führt dazu, dass die Monetarisierung ausschließ-
lich auf einer Seite der Plattform stattfindet.809 

Die Monetarisierung einer Plattform kann unterschiedliche Ausprägungen aufwei-
sen. Der Betreiber kann die Plattform kostenfrei für sämtliche Marktteilnehmer an-
bieten. Dieser Fall ist in der Praxis aber nur selten zu beobachten. Alternativ wird 
eine fixe Gebühr erhoben, die als regelmäßiger Mitgliedsbeitrag zu zahlen ist oder 
in Form einer einmaligen Zugangsgebühr anfällt. Der Betreiber kann auch ein Nut-
zungsentgelt in Form einer Transaktionsgebühr erheben.810 Während sich eine Zu-
gangsgebühr hauptsächlich auf die Anzahl der Marktteilnehmer auswirkt, beein-
flusst eine Nutzungsgebühr die Anzahl der getätigten Transaktionen auf der Platt-
form.811 Es besteht auch die Möglichkeit, dass nur ein erweiterter Zugang zur Platt-
form monetarisiert wird, die Teilnehmer für diese Mehrleistung also eine Gebühr 
entrichten.812  

Mit den verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten gehen unterschiedliche 
Vor- und Nachteile für den Betreiber einher. Auf Plattformen, die keine Gebühren 
auf beiden Seiten erheben, erfolgt die Monetarisierung über Datenaggregatoren. 
Unter Genehmigung des Plattformbetreibers und der Teilnehmer sammelt dieser 
Daten über die Interaktionen der Marktteilnehmer. Diese Daten werden dann mo-
netarisiert, indem sie zur gezielten und individuellen Werbung genutzt werden. Die 
Plattform als Datenquelle wird auf diese Weise an der Monetarisierung beteiligt, 
die Marktteilnehmer bezahlen in Form der über sie erhobenen Daten.813  

Die Monetarisierung in Form einer fixen Gebühr bietet sich in solchen Fällen an, 
in denen die Transaktionen auf der Plattform nicht vollständig beobachtet werden 
können oder deren Überwachung kostspielig ist.814 Fixe Gebühren können als ein-
malige Zugangsgebühr oder regelmäßig anfallen. Eine einmalige Zugangsgebühr 
stellt sicher, dass die richtige Zielgruppe die Plattform nutzt. Dies wirkt sich vor-
teilhaft auf die Qualität der Plattform aus, da nur Teilnehmer mit ernsthaften Trans-
aktionsabsichten angezogen werden.815 Für den Betreiber ermöglicht dies zudem, 
dass die Fixkosten der Plattform durch die Gebühren für den Zugang zur Plattform 

                                                 
809 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 24; Jullien (2008), S. 4. 
810 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 5 f. 
811 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 160 f. 
812 Vgl. Parker et al. (2016), S. 119 ff. 
813 Vgl. Parker et al. (2016), S. 145. 
814 Vgl. Roson (2005), S. 146. 
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teilkompensiert werden.816 Die Erhebung einer regelmäßigen Gebühr verhindert, 
dass Marktteilnehmer aufgrund einer Zugangsgebühr die Plattform meiden. Die 
über den Zeitraum ihrer Aktivität regelmäßig anfallenden Gebühren führen dazu, 
dass im Vergleich zur einmaligen Gebühr der Lock-In-Effekt, der die Bindung der 
Teilnehmer an die Plattform beschreibt, geringer ausfällt.817 

Nachteilig bei dieser Methode ist, dass eine Zugangsgebühr dazu führen kann, dass 
auch gewünschte Teilnehmer die Plattform gänzlich meiden. Das potenzielle Inter-
aktionsvolumen und damit auch die Anzahl tatsächlicher Interaktionen wird da-
durch direkt beschränkt. Dies reduziert die Wertschöpfung der Plattform und macht 
sie aufgrund der Netzwerkexternalitäten weniger attraktiv für bestehende Teilneh-
mer.818 Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Zugangsgebühr nicht so hoch 
ausfällt, dass sie einen Widerstand gegen die Partizipation an der Plattform erzeugt 
und gleichzeitig nicht so niedrig, dass „schlechte“ Teilnehmer angezogen wer-
den.819 

Eine Alternative bieten Transaktionsgebühren. Anders als Zugangsgebühren fallen 
diese nur an, wenn ein Teilnehmer die Plattform tatsächlich nutzt.820 Transaktions-
gebühren fallen ex post, also nach Abschluss einer Transaktion, an. Sie stellen ein 
geeignetes Mittel dar, um die Interaktionen zwischen beiden Marktseiten zu kon-
trollieren.821 Der Plattformbetreiber kann die getätigten Transaktionen monetarisie-
ren, indem entweder ein prozentualer Anteil am Transaktionsvolumen berechnet 
wird oder ein Pauschalpreis pro Transaktion zu entrichten ist. Der Vorteil von 
Transaktionsgebühren besteht darin, dass der Zuwachs von Netzwerkexternalitäten 
nicht behindert wird. Die Marktteilnehmer müssen nur dann eine Gebühr entrich-
ten, wenn es zu einer Transaktionsbeteiligung gekommen ist, sodass dies keine 
Hürde zur Teilnahme an der Plattform darstellt.822 Auf diese Weise wird eine risi-
kolose Unterbreitung der Angebote sichergestellt, da eine Gebühr nur anfällt, wenn 
ein geeigneter Transaktionspartner gefunden wurde. Die Zahlung beruht so auf der 
erbrachten Leistung und ist für die Teilnehmer, in Abhängigkeit von der Höhe der 

                                                 
816 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 19 f. 
817 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 22 f.; dazu auführlich in Kapitel 3.2.3.1. 
818 Vgl. Parker et al. (2016), S. 107. 
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822 Vgl. Armstrong (2006), S. 669. 
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Transaktionsgebühr, oft vernachlässigbar, da sie zur Erfüllung der Transaktion bei-
trägt.823 

Der Nachteil von Transaktionsgebühren liegt darin, dass sie die Transaktionshäu-
figkeit negativ beeinflussen. Sie wirken sich nachteilig auf den Konsum und die 
Attraktivität der Plattform aus.824 Ein weiterer Nachteil der bloßen Erhebung einer 
Transaktionsgebühr liegt darin, dass die Marktteilnehmer bei sich wiederholenden 
Transaktionen die Plattform umgehen können und die Transaktion bilateral vollzie-
hen.825  

Auch ein Monetarisierungsmodell in Form eines erweiterten Zugangs kann vom 
Betreiber genutzt werden. Dieses Modell sieht vor, dass den Marktteilnehmern ge-
gen Entrichtung einer Gebühr eine bessere Positionierung auf der Plattform ermög-
licht wird. Das Verfahren wirkt sich nicht nachteilig auf die Netzwerkexternalitäten 
aus, da allen Marktteilnehmern weiterhin der Zugang zur Plattform ermöglicht 
wird. Das Angebot eines erweiterten Zugangs sollte jedoch nicht dazu führen, dass 
die Teilnehmer, die keinen erweiterten Zugang haben, darin eine starke Benachtei-
ligung sehen.826  

Konzeptionelle Ähnlichkeiten zur Monetarisierung des erweiterten Zugangs weist 
das Freemium-Modell auf. Dieses Modell dient der Akquisition von Teilnehmern 
über ein kostenloses Kernangebot, um in der Einführungsphase einer Plattform 
schnell eine kritische Masse zu erreichen. Später wird die Plattform um Zusatzan-
gebote ergänzt, die dann jedoch kostenpflichtig sind. 827  

Der Betreiber kann auch Kombinationen der verschiedenen Monetarisierungsstra-
tegien nutzen. Die gewinnmaximierende Kombination hängt dabei von mehreren 
Faktoren ab, unter anderem der Möglichkeit einer Transaktionsüberwachung und 
der Art der Externalität zwischen den beiden Seiten.828 Da sich die Zugangsgebüh-
ren auf die Qualität der Plattform und die Höhe der Transaktionsgebühren auf die 
Anzahl der Transaktionen auswirken, wählen Plattformen in Abhängigkeit von ih-
rem Typ meist eine Kombination dieser beiden Varianten.829  

                                                 
823 Vgl. Rochet / Tirole (2006), S. 647. 
824 Vgl. Parker et al. (2016), S. 108 f. 
825 Vgl. Rochet / Tirole (2004), S. 19 f. 
826 Vgl. Parker et al. (2016), S. 119 ff. 
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Sowohl auf transaktionszentrierten als auch auf datenzentrierten Plattformen ist zu 
beobachten, dass neben einer regelmäßigen oder fixen Gebühr häufig zusätzlich 
eine Bepreisung in Form einer Nutzungsgebühr realisiert wird. Für transaktions-
zentrierte Plattformen fällt eine Transaktionsgebühr und für datenzentrierte Platt-
formen eine Gebühr für die Datennutzung an. Bei datenzentrierten Plattformen ist 
auch die Monetarisierung aus der Datenauswertung eine relevante Erlösquelle.830 

Transaktionszentrierte Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass die Transaktio-
nen in den meisten Fällen beobachtbar sind. Dadurch kann neben dem Preis für den 
Beitritt zur Plattform auch ein Preis für die Nutzung erhoben werden.831 Auf trans-
aktionszentrierten Plattformen liegt in Folge der Netzwerkexternalitäten eine asym-
metrische Preisstruktur vor, bei der die Verkäuferseite eine Gebühr entrichtet und 
somit die Käuferseite subventioniert.832  

Auf Audience-Maker-Plattformen finden keine Transaktionen zwischen den Teil-
nehmern statt, sodass die Erhebung einer Transaktionsgebühr nicht möglich ist. Die 
Bepreisung ist daher so ausgestaltet, dass die Nachfrageseite unentgeltlich an der 
Plattform partizipieren darf und die Angebotsseite einen Preis für die Schaltung der 
Werbung zahlen muss. Dies steht in direktem Zusammenhang zu den asymmetrisch 
gelagerten wechselseitigen Netzwerkexternalitäten, die auf der Angebotsseite deut-
lich stärker ausgeprägt sind als auf der Nachfrageseite.833 

3.2.2 Nutzen für die Plattformteilnehmer  

3.2.2.1 Generierung von Skaleneffekten 

Eine Besonderheit von Plattformen ist, dass die Konzeption und der Betrieb mit 
einem hohen Anteil fixer Kosten und einem geringen Anteil variabler Kosten ein-
hergehen. Die Fixkosten zur Entwicklung, Bereitstellung und Pflege der techni-
schen Infrastruktur einer Plattform bilden einen erheblichen Anteil der Kosten des 
Plattformbetreibers. Diese Kosten sind zu einem Großteil unabhängig vom Trans-
aktionsvolumen auf der Plattform, sodass bei zunehmender Teilnehmerzahl die 
Durchschnittskosten stetig sinken.834 Die laufenden Betriebskosten der Plattform 
fallen hingegen gering aus, da die Wertschöpfung der Plattform nur in der Vermitt-
lung von Produkten und Dienstleistungen liegt. Dadurch sind die Grenzkosten auf 

                                                 
830 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 22 f. 
831 Vgl. Filistrucchi et al. (2014), S. 299 f. 
832 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 28. 
833 Vgl. Filistrucchi et al. (2014), S. 299 f. 
834 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 165. 
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digitalen Plattformen marginal, da zusätzliche Teilnehmer und der Vertrieb zusätz-
licher Dienstleistungen kaum zusätzliche Kosten verursachen.835  

Diese Besonderheiten bedingen, dass auf Plattformen Skaleneffekte genutzt werden 
können.836 Skaleneffekte sind besonders von Relevanz, wenn das Verhältnis zwi-
schen Fixkosten und variablen Kosten extrem hoch ist.837 Sie stehen in direktem 
Zusammenhang zu den Netzwerkexternalitäten der Plattform, da mit zunehmender 
Attraktivität der Plattform auch die Zahl der getätigten Transaktionen steigt.838  

Skaleneffekte sind Kostenvorteile, die sich aus der Menge der Transaktionen auf 
der Plattform ergeben. Steigt die Zahl der Transaktionen, sinken die Durchschnitts-
kosten, da sich die mengenunabhängigen Kosten, die bei einer Plattform den Groß-
teil der Kosten ausmachen, auf eine größere Menge verteilen. Der Plattformbetrei-
ber kann die aus der Stückkostendegression resultierenden Gewinne entweder rea-
lisieren oder die Preise für den Zugang zur bzw. die Nutzung der Plattform sen-
ken.839 Die Folge sinkender Preise bei sonst gleichen Bedingungen ist eine Vergrö-
ßerung des Marktanteils. Auch hieraus resultiert eine positive Feedbackschleife, da 
mit jedem zusätzlichen Teilnehmer die Durchschnittskosten sinken und die Attrak-
tivität für jeden weiteren potenziellen Teilnehmer steigt.840 Die Feedbackschleife 
ist in Abb. 16 dargestellt.  

Besonders ausgeprägt sind die Skaleneffekte auf digitalen Plattformen. Diese wei-
sen im Vergleich zu physischen Plattformen eine höhere Skalierbarkeit und Reich-
weite auf, da die Rechenkapazität meist keinen technischen Engpass darstellt und 
schnell und flexibel angepasst werden kann. Das ermöglicht der Plattform, in kurzer 
Zeit schnell und flexibel auf zusätzlichen Bedarf zu reagieren.841 Die Stückkosten-
degression ist daher auf digitalen Plattformen stärker ausgeprägt als auf physischen, 
sodass digitale Plattformen bereits bei geringen Transaktionsmengen Skaleneffekte 
generieren. 842 

                                                 
835 Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 166. 
836 Vgl. Tiwana (2013), S. 50. 
837 Vgl. Stelzer (2000), S. 838. 
838 Vgl. Jentzsch (2018), S. 10. 
839 Vgl. Zimmerlich / Aufderheide (2004), S. 4. 
840 Vgl. Stelzer (2000), S. 838. 
841 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 11. 
842 Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 166. 
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Abb. 16: Feedbackschleife von Skaleneffekten auf Plattformen843 

3.2.2.2 Reduktion der Transaktionskosten 

Das zentrale Leistungsversprechen einer Plattform liegt nicht im Verkauf von Pro-
dukten und Dienstleistungen, sondern in der Reduktion der bei einer vermittelten 
Transaktion anfallenden Kosten. Wenn der Plattformbetreiber in der Lage ist, durch 
ein entsprechendes Leistungsangebot die Transaktionskosten signifikant zu senken, 
sodass eine Interaktion zu niedrigeren Kosten als bei der Nutzung einer anderen 
Organisationsform möglich ist, kann sich der Betreiber als Intermediär zwischen 
den Marktteilnehmern etablieren.844 Dies wird dadurch ermöglicht, dass ein Aus-
tauschort zwischen Anbietern und Nachfragern geschaffen wird, der es jedem Teil-
nehmer ermöglicht, Kontakt mit einer großen Gruppe von Marktteilnehmern auf 
der anderen Marktseite aufzunehmen und eine für sie nutzenstiftende Interaktion zu 
tätigen.845  

                                                 
843 Eigene Darstellung in Anlehnung an Clement et al. (2019), S. 244; Stelzer (2000), S. 840. 
844 Vgl. Coase (1960), S. 15 f. 
845 Vgl. Baums (2015), S. 16. 
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Plattformen tragen auf verschiedene Weise dazu bei, dass die Transaktionskosten 
der Marktteilnehmer sinken. Die Transaktionskosten setzen sich dabei aus den In-
formationskosten, die den Aufwand darstellen, einen geeigneten Transaktions-
partner zu finden, den Verhandlungs- und Vertragskosten, die mit dem Vertragsab-
schluss einhergehen, den Kontroll- und Durchsetzungskosten, die aus der Überwa-
chung und Durchsetzung der vertraglich determinierten Leistungen resultieren und 
den Koordinationskosten, die aus der Koordination des Ökosystems der Plattform 
resultieren, zusammen. Damit sind die Transaktionskosten ein erheblicher Einfluss-
faktor, ob eine bestimmte Transaktion überhaupt zustande kommt.846 

Die Maßnahmen zur Reduktion der Transaktionskosten sind je nach Plattformtyp 
unterschiedlich. Eine Gemeinsamkeit der verschiedenen Typen liegt darin, dass ein 
virtueller oder physischer Ort für Marktteilnehmer geschaffen wird und dass die 
Überwachung der Einhaltung der Regeln für wirtschaftliches Verhalten, die Sicher-
stellung der Qualität sowie die Rechtmäßigkeit durch den Plattformbetreiber kos-
tengünstiger sicherzustellen ist.847  

Audience-Maker-Plattformen erzielen einen ökonomischen Mehrwert, indem sie 
die Transaktionskosten reduzieren. Dies wird ermöglicht, indem die Werbetreiben-
den und die Nachfrageseite zusammengeführt und durch personalisierte Werbung 
die Effizienz der Transaktion gesteigert wird.848 

Bei datenzentrierten Plattformen liegt der Fokus darauf, dass die Duplikationskos-
ten minimiert werden. Dies wird durch Kompatibilität und Interoperabilität zwi-
schen den verschiedenen Systemkomponenten sichergestellt.849 

Transaktionszentrierte digitale Plattformen reduzieren die Transaktionskosten 
durch die Vermittlung von Angebot und Nachfrage und die daraus resultierende 
Möglichkeit der Realisation einer Transaktion. Dazu dient eine gute Suchfunktion, 
die das Auffinden potenzieller Transaktionspartner und damit ein qualitatives Mat-
ching ermöglicht, indem den Teilnehmern relevante Informationen über potenzielle 
Transaktionspartner der anderen Marktseite zur Verfügung gestellt werden, sodass 
die Kosten für das Screening und die Interaktion zwischen den Teilnehmern sinken. 

                                                 
846 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 11 ff. 
847 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 158. 
848 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 158. 
849 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 17; Evans / Schmalensee (2007), S. 158. 
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Durch die Implementierung von Reputationsmechanismen werden zudem die Kon-
troll- und Durchsetzungskosten reduziert.850 

3.2.3 Besonderheiten des Plattformwettbewerbs 

3.2.3.1 Lock-In-Effekte und Wechselkosten 

Der Wettbewerb zwischen Plattformen weist verschiedene Besonderheiten auf. 
Eine Besonderheit ist der Lock-In-Effekt, der auf Plattformen zu beobachten ist. 
Dieser Effekt beschreibt, dass die Bindung zwischen der Plattform und den Teil-
nehmern im Laufe der Zeit enger wird, da die Teilnehmer in die Partizipation an 
der Plattform investieren. Die Marktteilnehmer sind zwar nicht vertraglich an die 
Plattform gebunden, mit der Dauer der Beziehung erhöhen sich jedoch die Wech-
selbarrieren in Form von Wechselkosten. Je höher die Wechselkosten sind, desto 
geringer ist das Bedürfnis eines Plattformwechsels.851 Wenn die Wechselkosten 
sehr hoch sind, kann der Lock-In-Effekt eintreten.852 

Wechselkosten sind die Kosten, die einem Marktteilnehmer durch den Wechsel der 
Plattform entstehen. Sie bilden die Summe aus den Integrationskosten auf der kon-
kurrierenden Plattform und den Opportunitätskosten, die den Nutzenverlust be-
schreiben, der durch das Verlassen der bestehenden Plattform entsteht. Wenn ein 
Marktteilnehmer die Geschäftsbeziehung zu einer Plattform beendet, muss diese 
Beziehung auf der neuen Plattform zunächst wieder aufgebaut werden. In Abhän-
gigkeit von der Integration des Teilnehmers auf der bestehenden Plattform können 
die damit einhergehenden Wechselkosten erheblich sein.853 

Die Marktteilnehmer hinterlassen durch ihre Interaktionen auf der Plattform digi-
tale Spuren, die sich zu individuellen Profilen verdichten lassen. Diese individuel-
len Profile beinhalten neben den Präferenzen und abgeschlossenen Transaktionen 
auch die Bewertungen des Marktteilnehmers durch Transaktionspartner, die die Ba-
sis für die Reputation des Marktteilnehmers darstellen. Wechselt der Marktteilneh-
mer die Plattform, ist es in der Regel nicht möglich, dass die erhobenen Daten und 
damit die aufgebaute Reputation auf die neue Plattform übertragen wird. Eine po-
sitive Reputation stellt somit nicht nur für den individuellen Marktteilnehmer einen 

                                                 
850 Vgl. Tiwana (2013), S. 68; Zachariadis / Ozcan (2017), S. 7 f. 
851 Vgl. Stelzer (2000), S. 840. 
852 Vgl. Busch (2018), S. 7. 
853 Vgl. Clement et al. (2019), S. 249. 
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Vorteil dar, sondern auch für den Plattformbetreiber, da die Wechselkosten in Ab-
hängigkeit von der Reputation zunehmen.854 

Wenn eine konkurrierende Plattform keine signifikanten Qualitäts- und Preisvor-
teile aufweist, die die entstehenden Wechselkosten kompensieren, ist die Wechsel-
neigung der Marktteilnehmer gering. Da der Lock-In-Effekt in engem Zusammen-
hang mit den Netzwerkexternalitäten einer Plattform steht, kann der Nutzen, den 
die Marktteilnehmer durch eine größere Teilnehmerbasis generieren, zudem höher 
sein als der Nutzen einer preiswerteren oder qualitativ besseren Plattform, die je-
doch geringere Teilnehmerzahlen aufweist.855 Eine konkurrierende Plattform muss 
daher nicht nur mindestens so günstig sein wie die etablierte Plattform. Zusätzlich 
müssen auch die Wechselkosten kompensiert werden, damit ein Wechsel lukrativ 
ist. Wenn ein Marktteilnehmer mit hohen Wechselkosten konfrontiert ist, kann sich 
der Plattformbetreiber ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis als die Wettbe-
werber erlauben.856 Die Netzwerkexternalitäten einer Plattform beeinflussen die 
Skalen- und Lock-In-Effekte, sodass diese zusammenwirken. Dies wird in Abb. 17 
veranschaulicht.  

Der Plattformbetreiber kann durch die Bindung der Marktteilnehmer an die Platt-
form und die damit einhergehende Schaffung und Aufrechterhaltung hoher Wech-
selkosten einen Wettbewerbsvorteil generieren.857 Der Aufbau von Wechselkosten 
ist daher strategisch wichtig, da der Plattformbetreiber die Marktteilnehmer zu-
nächst an die Plattform bindet und im weiteren Verlauf die Plattform so gestaltet, 
dass ein Wechsel für die Teilnehmer nicht attraktiv ist.858 

Wechselkosten können nicht nur durch Bewertungen, sondern auch durch das An-
gebot komplementärer Güter und durch die Ausgestaltung der Monetarisierung auf-
gebaut werden. Das Angebot komplementärer Güter wirkt aufgrund der Netzwerk-
externalitäten für die Marktteilnehmer nutzensteigernd, so dass die Entscheidung, 
auf eine konkurrierende Plattform zu wechseln, an Attraktivität verliert.859 

                                                 
854 Vgl. Peters (2010), S. 171 f. 
855 Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 162; Zimmerlich / Aufderheide (2004), S. 5 f. 
856 Vgl. Stelzer (2000), S. 840. 
857 Vgl. Gawer / Cusumano (2008), S. 32. 
858 Vgl. Cusumano (2010), S. 33 f. 
859 Vgl. Tiwana (2013), S. 37. 
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Abb. 17: Zusammenwirken von Netzwerkexternalitäten, Skalen- und Lock-In-Effekten860 

Durch die Ausgestaltung der Monetarisierung ist ebenfalls der Aufbau von Wech-
selkosten möglich. Wenn der Plattformbetreiber eine einmalige oder eine zeitraum-
bezogene Zugangsgebühr festlegt, entstehen den Marktteilnehmern nach Beitritt 
zur Plattform höhere Wechselkosten als bei der Erhebung einer Transaktionsge-
bühr.861  

Je größer der Mehrwert einer Plattform für seine Teilnehmer ist, desto geringer ist 
die Neigung der Teilnehmer, die Plattform zu verlassen. Die hohen Wechselkosten 
führen in der Folge dazu, dass ein Lock-In-Effekt entsteht.862 Während der Platt-
formbetreiber einen Lock-In-Effekt schaffen und aufrechterhalten möchte, legen 
Marktteilnehmer in der Regel Wert darauf, dass sie sich nicht von einem Betreiber 
abhängig machen.863 Ein Verhalten, bei dem die Marktteilnehmer auf mehreren 
Plattformen aktiv sind, ist das Multihoming.  

                                                 
860 Eigene Darstellung in Anlehnung an Clement et al. (2019), S. 244; Stelzer (2000), S. 840. 
861 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 47. 
862 Vgl. Ehrlich et al. (2015), S. 16; Zachariadis / Ozcan (2017), S. 12. 
863 Vgl. Clement et al. (2019), S. 250. 
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3.2.3.2 Vermeidung des Multihomings der Teilnehmer 

Die Höhe der Wechselkosten ist nicht nur für das Entstehen eines Lock-In-Effekts 
maßgeblich. Sie beeinflussen auch das Bedürfnis der Marktteilnehmer, Multi-
homing zu betreiben. Ein Marktteilnehmer betreibt Multihoming, wenn er mehrere 
Plattformen in einer bestimmten Branche nutzt, die miteinander konkurrieren und 
Singlehoming, wenn er nur eine Plattform in dieser Branche nutzt.864 Generell be-
schreibt Multihoming eine Situation, in denen die Marktteilnehmer auf einer oder 
beiden Seiten des Marktes mehr als eine Plattform nutzen, so dass Interaktionen 
über verschiedene, alternative Kanäle stattfinden können.865 In Abb. 18 ist eine 
Marktsituation dargestellt, in der einige Marktteilnehmer Multihoming betreiben. 
In diesem Beispiel konkurrieren zwei Plattformen um die Marktteilnehmer, die zum 
Teil beide Plattformen nutzen. Ist Multihoming möglich, reduziert dies die Tendenz 
zur Herausbildung einer dominierenden Plattform.866 

 
Abb. 18: Multihoming auf Plattformen867 

Dabei ist zu beachten, dass Multihoming nur den einzelnen Marktteilnehmer betrifft 
und nicht die die gesamte Marktseite. Multihoming bedingt also nicht, dass alle 
Teilnehmer einer Marktseite auf sämtlichen Plattformen aktiv sind. Vielmehr ist es 
so, dass verschiedene Marktteilnehmer mehreren Plattformen beitreten, es jedoch 

                                                 
864 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 15 f. 
865 Vgl. Roson (2005), S. 151 f. 
866 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 15 f. 
867 Eigene Darstellung in Anlehnung an Engelhardt et al. (2017), S. 15; Rochet / Tirole (2004), S. 9. 
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auch Marktteilnehmer gibt, die nur einer Plattform beitreten und somit Sin-
glehoming betreiben.868  

Für Plattformbetreiber ist die Vermeidung des Multihomings eine grundlegende 
Wettbewerbstaktik, da sich der Wettbewerb zwischen Plattformen intensiviert, 
wenn Multihoming nicht unterbunden werden kann.869 Sobald die Teilnehmer auf 
einer Marktseite zu Multihoming tendieren, beeinflusst dies den Grad des Wettbe-
werbs. Wenn Teilnehmer einer Marktseite Singlehoming betreiben, also nur auf ei-
ner Plattform aktiv sind, können die Marktteilnehmer der anderen Seite nur in In-
teraktion mit diesen treten, wenn sie derselben Plattform beitreten. Diese Marktseite 
weist dann die stärkeren Netzwerkexternalitäten auf, sodass die Plattformen inten-
siv um die Seite konkurrieren, die Singlehoming betreibt.870 Dieser Wettbewerb 
spiegelt sich in der Preisgestaltung wider, da die Teilnehmer der Marktseite die 
Singlehoming betreibt, subventioniert werden und die Kompensation über die Seite 
erfolgt, die Multihoming betreibt.871 

Für die Marktteilnehmer resultiert die Entscheidung, Multihoming zu betreiben, aus 
der Abwägung, ob der Nutzen aus der Vermeidung einer Abhängigkeitssituation zu 
einer Plattform die entstehenden monetären und nicht-monetären Kosten für die 
Teilnahme an mehreren Plattformen kompensiert. Das Multihoming ermöglicht den 
Teilnehmern, die Vorteile zu nutzen, die verschiedene konkurrierende Plattformen 
ihnen bieten.872 

Die aus dem Multihoming resultierenden Kosten sind monetärer und nicht-mone-
tärer Art. Sie umfassen alle Kosten, die den Teilnehmern aus der Übernahme und 
dem Betrieb entstehen und beinhalten auch die Opportunitätskosten der Zeit, um 
die Plattformzugehörigkeit herzustellen und aufrechtzuerhalten.873 Je höher diese 
Kosten sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Marktteilnehmer 
Multihoming betreibt. Der Plattformbetreiber kann Multihoming unterbinden, in-
dem er die Kosten für das Homing auf seiner Plattform gegenüber konkurrierenden 
Plattformen senkt.874 

                                                 
868 Vgl. Roson (2005), S. 151 f.; Sun / Tse (2007), S. 18 f. 
869 Vgl. Parker et al. (2016), S. 213; Rochet / Tirole (2003), S. 994. 
870 Vgl. Evans / Schmalensee (2013), S. 15 f. 
871 Vgl. Rochet / Tirole (2003), S. 993; Roson (2005), S. 153 f. 
872 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 166. 
873 Vgl. Doganoglu / Wright (2006), S. 63 f.; Eisenmann et al. (2006), S. 99. 
874 Vgl. Tiwana (2013), S. 36. 
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Die monetären Kosten entstehen aus mehrfach zu entrichtenden Gebühren. So ist 
die Wahrscheinlichkeit des Multihomings größer, wenn keine oder niedrige Zu-
gangsgebühren erhoben werden und eine Gebühr pro Transaktion zu entrichten 
ist.875 Die nicht-monetären Kosten ergeben sich aus dem Aufwand, der aus der Ko-
ordination der Teilnahme auf mehreren Plattformen einhergeht.876 

Je stärker die Tendenz zum Singlehoming ist, desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass der Wettbewerb von wenigen Plattformen dominiert wird. Diese Entwick-
lung wird als „Winner-takes-all“ Tendenz beschrieben.877  

3.2.3.3 Besonderheiten der Marktkonzentration 

Die Kombination aus Netzwerkexternalitäten sowie Lock-In- und Skaleneffekten 
führt dazu, dass Märkte auf denen Plattformen agieren, von einem Ungleichgewicht 
hinsichtlich der Anzahl der Wettbewerber und der Verteilung von Marktanteilen 
gekennzeichnet sind.878 In einem solchen Markt sind tendenziell weniger konkur-
rierende Unternehmen vorhanden als in einem Markt mit konventionellen Unter-
nehmensstrukturen.879 Der Anteil des marktführenden Unternehmens beträgt oft-
mals ein Vielfaches der Wettbewerber. Dies liegt im Zusammenspiel der obigen 
Effekte begründet, durch die ab einer gewissen Plattformgröße die Akquisition 
neuer Marktteilnehmer erleichtert wird.880 Der Extremfall ist der Eintritt einer 
„Winner-takes-all“ Situation, bei der sich eine Plattform als Monopolist durch-
setzt.881 

Die Frage der Marktmacht im Kontext von Plattformen wird kontrovers diskutiert, 
da die Monopolisierung der Märkte und die damit einhergehende Konzentration 
von Macht als wettbewerbsgefährdend wahrgenommen wird.882 Das Entstehen mo-
nopolistischer Marktstrukturen ist jedoch keine unvermeidliche Folge von Netz-
werkexternalitäten.883  

Tatsächlich ist nur selten zu beobachten, dass Märkte, auf denen Plattformen agie-
ren, monopolistische Strukturen aufweisen. In Abhängigkeit von der Branche teilen 
                                                 
875 Vgl. Eisenmann et al. (2011), S. 1274 f.; Roson (2005), S. 151 f. 
876 Vgl. Parker et al. (2016), S. 224 ff. 
877 Vgl. Sun / Tse (2007), S. 37 f. 
878 Vgl. Zimmerlich / Aufderheide (2004), S. 6 f. 
879 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 210 f. 
880 Vgl. Zimmerlich / Aufderheide (2004), S. 6 f. 
881 Vgl. Petersen (2018), S. 344. 
882 Vgl. Baums (2015), S. 20 f. 
883 Vgl. OECD Competition Division (2012), S. 125. 
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sich entweder mehrere große differenzierte Plattformen den Markt oder viele kleine 
Plattformen, die z. B. einen lokalen Fokus haben und daher verteilt auftreten.884 Es 
zeigt sich, dass sich meist oligopolistische Strukturen herausbilden, da die Teilneh-
mer bewusst Multihoming betreiben.885  

Neben den Effekten, die eine Marktkonzentration fördern, existieren auch Faktoren, 
die einen negativen Effekt auf die Marktkonzentration haben. Die Determinanten 
und ihre Auswirkungen auf die Marktkonzentration sind in Abb. 19 aufgeführt. 
Während die Auswirkungen der indirekten Netzwerkexternalitäten, der Skalenef-
fekte und des Multihomings bereits ausführlich thematisiert wurden, wirken sich 
sowohl die Überlastung und die Differenzierung der Plattform sowie lokale Netz-
werkexternalitäten negativ auf die Marktkonzentration aus.  

Eine Überlastung der Plattform wirkt sich negativ auf die Marktkonzentration aus, 
da in der Folge Teilnehmer die Plattform verlassen. Während auf physischen Platt-
formen die Teilnehmerzahl durch die Plattformgröße determiniert ist und der Nut-
zen der Teilnehmer ab einer bestimmten Teilnehmerzahl abnimmt, da die Suchkos-
ten steigen, können digitale Plattformen durch die Implementierung von Filtern und 
Suchmechanismen diesen Überlastungseffekt reduzieren.886 

Das Vorliegen von lokalen Netzwerkexternalitäten führt dazu, dass keine Plattform 
eine branchenweite Marktmacht aufbauen kann. In lokalen Netzwerken tritt die Be-
sonderheit auf, dass die Marktteilnehmer die Interaktion mit anderen Marktteilneh-
mern im lokalen Umfeld als wesentlichen Nutzen sehen. In diesen Fällen liegt eine 
Tendenz zur Marktmacht weniger Plattformen nicht vor.887  

Auch durch Differenzierung kann einer Marktkonzentration entgegengewirkt wer-
den. Je stärker sich Plattformen differenzieren können und je heterogener die Teil-
nehmer sind, desto weniger konzentriert ist der entsprechende Markt.888  

                                                 
884 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 166. 
885 Vgl. Baums (2015), S. 18. 
886 Vgl. Evans / Schmalensee (2008), S. 680 f.; OECD Competition Division (2012), S. 141. 
887 Vgl. Lee et al. (2006), S. 1846 f. 
888 Vgl. Evans / Schmalensee (2008), S. 680 f. 
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Abb. 19: Determinanten der Marktkonzentration889 

3.2.4 Psychologische Faktoren 

3.2.4.1 Transparenz 

Die Akzeptanz und der Erfolg einer Plattform ist auch maßgeblich von psychologi-
schen Faktoren abhängig. Plattformen sollten daher Transparenz im Hinblick auf 
ihr Geschäftsmodell aufweisen.890 Für die Marktteilnehmer ist entscheidend, zu 
verstehen, wie sich das Geschäftsmodell einer Plattform auf die Produkte und 
Dienstleistungen auswirkt, die ihnen offeriert werden und die Empfehlungen, die 
sie erhalten sowie auf etwaige Interessenkonflikte, die der Plattformbetreiber haben 
könnte. Für die Teilnehmer muss nachvollziehbar sein, wie der eingesetzte Algo-
rithmus der Plattform arbeitet.891 

Der Betreiber sollte den Marktteilnehmern auch die eigene Rolle transparent dar-
stellen und offenlegen, ob und in welchen Fällen er als neutraler Vermittler agiert 
und in welchen Fällen er als Anbieter zu betrachten ist.892 In diesem Zusammen-
hang ist auch offenzulegen, ob die eigenen Angebote oder Angebote von Drittan-
bietern, die in einer Geschäftsbeziehung zum Plattformbetreiber stehen, bevorzugt 
dargestellt werden.893 

Darüber hinaus ist Transparenz hinsichtlich des Einsatzes von Bewertungssystemen 
auf der Plattform sicherzustellen. Die Marktteilnehmer sind über die Kriterien der 
                                                 
889 Eigene Darstellung in Anlehnung an Evans / Schmalensee (2008), S. 679. 
890 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2017), S. 74. 
891 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 211. 
892 Vgl. Busch et al. (2016), S. 9. 
893 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2017), S. 74. 
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Bewertung sowie deren Gewichtung in Kenntnis zu setzen. Gleiches gilt für die 
Voraussetzungen für den Zugang zur Plattform, die dafür anfallenden Gebühren 
und die Gebühren, die mit der Transaktion auf der Plattform verbunden sind. Dazu 
zählt auch die Information, wenn die Monetarisierung auf einer kostenlosen Platt-
form in Form der zur Verfügung gestellten Daten erfolgt. Dies steht im Zusammen-
hang mit dem Schutz der personenbezogenen Daten vor Missbrauch durch Dritte.894  

Der Plattformbetreiber muss den Marktteilnehmern zudem gewährleisten, dass ge-
wünschte Interaktionen durch Transparenz, Qualität oder Versicherungen ermög-
licht werden.895 Das Nutzungsrisiko für die Marktteilnehmer sollte soweit wie mög-
lich reduziert werden, da die Reputation der Plattform und das Vertrauen in die 
Plattform davon abhängen, dass die Marktteilnehmer positive Erfahrungen mit der 
Nutzung der Plattform verbinden.896 

3.2.4.2 Vertrauen der Marktteilnehmer 

Der Aufbau und das Manifestieren des Vertrauens der Marktteilnehmer in die Platt-
form ist eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg der Plattform.897 Das Ver-
trauen bemisst, inwieweit sich die Teilnehmer in Anbetracht der mit Interaktionen 
auf der Plattform einhergehenden Risiken sicher fühlen. Dieses Vertrauen kann 
durch Kuratierung und Transparenz der Plattformteilnehmer erreicht werden.898 

Der Plattformbetreiber trägt dazu bei, die Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
Transaktionen zwischen Marktteilnehmern, die nicht über sämtliche Informationen 
in Bezug auf den Transaktionspartner verfügen, zu mindern. Dies ist notwendig, da 
die Marktteilnehmer ansonsten nicht darauf vertrauen können, dass der Transakti-
onspartner eine Qualität aufweist, die mit den eigenen Interessen korrespondiert.899 
Darüber hinaus muss der Betreiber sicherstellen, dass die Qualität der auf der Platt-
form erbrachten externen Dienstleistungen ausreichend ist, um die Kundenbindung 
zu sichern. Schlechte Qualität oder unzuverlässige Dienstleistungen wirken sich di-
rekt negativ auf den externen Dienstleister, aber auch indirekt auf die Plattform, die 
die Vermittlung der Leistung ermöglicht hat, aus.900 

                                                 
894 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2017), S. 75; Busch (2018), S. 4. 
895 Vgl. Parker et al. (2016), S. 164. 
896 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 15. 
897 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 261. 
898 Vgl. Parker et al. (2016), S. 189 ff. 
899 Vgl. Leyer / Hirzel (2018), S. 38; Munkøe (2017), S. 39. 
900 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 12. 
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Durch die Implementierung von Identifikations-, Überprüfungs- und Bewertungs-
systemen kann der Betreiber ein wechselseitiges Vertrauen aufbauen.901 Nicht nur 
der Betreiber selbst muss vertrauenswürdig erscheinen, auch die gegenseitige 
Wahrnehmung der Marktteilnehmer und der auf der Plattform ausgetauschten Res-
sourcen ist zu berücksichtigen.902  

Eine vertrauensvolle Einstellung der Marktteilnehmer untereinander ist Vorausset-
zung für die Interaktion auf der Plattform. Dieses Vertrauen setzt sich aus den Ein-
schätzungen der Marktteilnehmer bezüglich verschiedener Eigenschaftsdimensio-
nen zusammen, die einen vertrauenswürdigen Interaktionspartner auszeichnen. Die 
Eigenschaftsdimensionen sind die Kompetenz, das Wohlwollen, die Vorhersagbar-
keit und die Integrität.903  

Vertrauen in die Kompetenz drückt sich dadurch aus, dass der anderen Partei die 
Fähigkeit und Qualifikation zugesprochen wird, dass zu leisten, was von ihr erwar-
tet wird.  

Vertrauen in Form des Wohlwollens bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass 
die andere Partei motiviert ist, im Interesse des Transaktionspartners zu handeln. 
Ein wohlwollender Transaktionspartner handelt nicht opportunistisch. Wohlwollen 
spiegelt dabei die spezifische Beziehung zwischen Vertrauensgeber und Vertrau-
ensnehmer wider.  

Das Vertrauen in Form der Integrität geht davon aus, dass die andere Partei Verein-
barungen in gutem Glauben trifft, die Wahrheit sagt, ethisch handelt und Verspre-
chen einhält. Dies spiegelt die Überzeugung wider, dass der Transaktionspartner 
seine Versprechen und ethischen Verpflichtungen einhält, z. B. Produkte oder 
Dienstleistungen zu liefern oder private Informationen zu schützen. Der Fokus der 
Integrität liegt stärker auf dem Charakter des Vertrauensnehmers als auf der Bezie-
hung zwischen den Transaktionspartnern.  

Vertrauen als Vorhersagbarkeit bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass die 
Handlungen der anderen Partei konsistent genug sind, um sie in einer bestimmten 
Situation vorhersagen zu können. Die Vorhersagbarkeit ist von den anderen Kon-
strukten getrennt, interagiert aber mit ihnen, denn Vorhersagbarkeit bedeutet, dass 

                                                 
901 Vgl. Lobel (2016), S. 153. 
902 Vgl. Hawlitschek et al. (2016), S. 36; Light / Miskelly (2019), S. 608. 
903 Vgl. McKnight / Chervany (2002), S. 40. 
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die Bereitschaft und Fähigkeit des Vertrauensnehmers, den Interessen der Vertrau-
ensgeber zu dienen, sich im Laufe der Zeit nicht ändert.904  

Die verschiedenen Eigenschaften ergänzen einander und bilden die Grundlage für 
vertrauensbasiertes Verhalten. Wenn der Vertrauensgeber die Eigenschaften des 
Vertrauensnehmers in Bezug auf Kompetenz, Integrität, Wohlwollen und Vorher-
sehbarkeit als gegeben ansieht, wird der Vertrauensgeber bereit sein, sich auf den 
Vertrauensnehmer zu verlassen, weil diese Eigenschaften fast jeden möglichen 
Umstand in der Beziehung ansprechen.905 

Neben dem Vertrauen der Marktteilnehmer ist auch die vertrauensvolle Einstellung 
eines Marktteilnehmers zum genutzten System von Relevanz. Im Gegensatz zum 
interpersonellen Vertrauen kann das Vertrauen in abstrakte Systeme nicht die Inti-
mität und Gegenseitigkeit liefern. Das Systemvertrauen bildet die Einschätzung ei-
nes Marktteilnehmers ab, dass das genutzte System frei von Risiken und sicher ist, 
um dieses für den eigenen Bedarf zu nutzen. Systemvertrauen soll den Aspekt der 
Normalität umfassen, d. h. die Wahrnehmung der Marktteilnehmer, dass die Platt-
form eine normale Transaktionsumgebung darstellt.906 Bei einer unbekannten Platt-
form kann Vertrauen durch die Informationen, die der Marktteilnehmer durch Dritte 
erhält, aufgebaut werden. Auch die Nutzung medialer Informationsquellen wie 
Massenmedien, Informationsdienste oder Gütezeichen erfüllt diesen Zweck.907 

3.2.4.3 Reputation der Plattform 

In engem Zusammenhang zum Vertrauen in die Plattform steht die Reputation der 
Plattform.908 Die Reputation nimmt eine bedeutende Rolle bei der Erfüllung der 
Vertrauenserwartungen des Vertrauensgebers ein. Sie wird als das wahrgenom-
mene Ansehen der Plattform und damit als das Vertrauen in die Qualität der Platt-
form verstanden. Je zahlreicher die Transaktionen, die allein auf Basis eines Ver-
trauensmechanismus organisiert werden, desto erstrebenswerter ist der Aufbau und 
Erhalt einer vertrauenswürdigen Reputation. Dieser Zusammenhang gilt insbeson-
dere für Dienstleistungsunternehmen, deren Leistungen vorab über Vertrauensei-
genschaften charakterisiert sind.909 Frühere Erfahrungen werden dabei in der Regel 

                                                 
904 Vgl. McKnight / Chervany (2002), S. 48 f. 
905 Vgl. McKnight / Chervany (2002), S. 49. 
906 Vgl. Einwiller et al. (2005), S. 27. 
907 Vgl. Esch / Rühl (2015), S. 154. 
908 Vgl. Zerfaß / Grünberg (2016), S. 191. 
909 Vgl. Herger (2006), S. 49 f. 
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in die Zukunft projiziert, sodass das zukünftige Verhalten eines Marktteilnehmers 
oder eines Plattformbetreibers antizipiert werden kann.910  

Die Reputation einer Plattform wird durch Informationen über die Vertrauenswür-
digkeit generiert. Sie ist geprägt durch den Kontakt mit der Plattform und den dabei 
entstehenden persönlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen. Zudem bildet sich 
die Reputation bei den Teilnehmern der Plattform auch mittels interpersonaler 
Kommunikation, im Rahmen derer die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bewer-
tungen der Beteiligten zum Ausdruck kommen. Die Teilnehmer der Plattform kom-
binieren im Laufe der Zeit verschiedene Wahrnehmungen und Erfahrungen, bewer-
ten diese unter Berücksichtigung der eigenen Ansprüche und kondensieren diese zu 
einer gesamthaften Reputation.911 

Die Reputation ist dann von Relevanz, wenn die Qualität des Vertrauensnehmers 
nur unvollkommen bewertet werden kann. Die Reputation dient Dritten als Infor-
mationsquelle über die Qualität und Integrität des Vertrauensnehmers und stellt zu-
gleich einen Sanktionsmechanismus gegen diesen dar. Dadurch soll Fehlverhalten 
sichtbar gemacht und Anreize zu konformem Verhalten geschaffen werden.912  

Potenzielle Marktteilnehmer können die Qualität der Marktteilnehmer der Platt-
form nicht oder nur schwer beurteilen. Die Reputation der Plattform, die indirekt 
durch erfolgreiche Transaktionen der Marktteilnehmer aufgebaut wird, kann dazu 
beitragen, dass die Marktteilnehmer die Plattform weiterempfehlen. Gleichzeitig 
beeinträchtigt schädigendes Verhalten von Marktteilnehmern auf der Plattform de-
ren Reputation. Der Aufbau und der Verlust von Reputation sind asymmetrisch ge-
lagert. Während der Aufbau einer positiven Reputation zeitaufwendig und langwie-
rig ist, können negative Einflüsse die Reputation kurzfristig schädigen und eine 
Rückgewinnung erschweren.913  

Plattformen können über den Erwerb von Reputation ihre strategische Wettbe-
werbsposition verbessern und dadurch bestehende Teilnehmer binden und potenzi-
elle Teilnehmer anziehen. Eine gute Reputation ist ein strategischer und nicht imi-
tierbarer Wettbewerbsvorteil.914 Sobald sich potenzielle Marktteilnehmer zwischen 
Plattformen entscheiden müssen, wird die Entscheidung bewusst oder unbewusst 

                                                 
910 Vgl. Clement et al. (2019), S. 196. 
911 Vgl. Peters / Liehr-Gobbers (2015), S. 921. 
912 Vgl. Herger (2006), S. 49 f. 
913 Vgl. Roger / Vasconcelos (2010), S. 1 ff.; Schierenbeck et al. (2004), S. 6. 
914 Vgl. Peters / Liehr-Gobbers (2015), S. 924. 
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durch die Reputation der Plattform beeinflusst. Diese basiert neben dem Marken-
versprechen des Betreibers auf den kommunizierten Erfahrungen aller Teilnehmer 
der Plattform. Aus diesen Erfahrungen entstehen Assoziationen mit der Platt-
form.915 

Eine positive Reputation stellt einen immateriellen Vermögenswert dar, der lang-
fristig Wettbewerbsvorteile generiert. Eine unveränderte oder verbesserte Reputa-
tion wird auf bestehende Marktteilnehmer keinen Einfluss haben, ist jedoch rele-
vant zur Akquisition neuer Teilnehmer. Eine Verschlechterung der Reputation 
wirkt sich hingegen nicht nur auf potenzielle Teilnehmer aus, sondern kann sich 
auch in Form einer Abwanderung der bestehenden Teilnehmer bemerkbar ma-
chen.916 

  

                                                 
915 Vgl. Seidl (2017), S. 462 f. 
916 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 124 f. 



Universalbanken unter dem Einfluss der Plattformökonomie 151 

 

3.3 Universalbanken unter dem Einfluss der Plattformökonomie 

3.3.1 Erfolgsfaktoren für Universalbanken 

3.3.1.1 Vertrauensvorsprung 

Die Plattformökonomie bringt verschiedene Veränderungen für Universalbanken 
mit sich. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.3.2 bereits thematisierten Verän-
derungen im Wettbewerbsumfeld weisen Universalbanken Vorteile auf, die sie im 
Kontext der Plattformökonomie nutzen können. 

Universalbanken weisen aufgrund ihrer Historie einen Vertrauensvorsprung gegen-
über neuen Wettbewerbern auf.917 Sie verfügen meist über langfristige Beziehun-
gen zu ihren Kunden, aus denen Vertrauen entsteht. Langfristige Beziehungen stel-
len eine Situation dar, in der beide Seiten voneinander profitieren, da der Kunde die 
Bereitschaft zeigt, sich auf die Bank als Vertrauenspartner einzulassen, ohne im 
Hinblick auf deren zukünftiges Verhalten weitere Prüfungen veranlassen zu müs-
sen.918 Für die Mehrheit der Kunden fußt die Beziehung zu etablierten Banken auf 
einer ausgeprägten Vertrauensbasis, die als einer der größten Wettbewerbsvorteile 
für die etablierten Banken angesehen werden kann.919 

Kunden bevorzugen es, wenn sie einen Berater haben, der sie über Jahre hinweg 
bei relevanten Entscheidungen begleitet. Sie schätzen eine kontinuierliche Bezie-
hung, da diese unter anderem mit Effizienzgewinnen einhergeht, da der Berater die 
Ziele, Präferenzen und den Hintergrund des Kunden kennt und ihn daher auf anste-
hende Finanzentscheidungen in seinem persönlichen Rahmen aufmerksam machen 
kann.920 Das Vertrauen ist die gemeinsame Grundlage der Zusammenarbeit mit ei-
ner Bank.921 

Ein Großteil der Kunden hat Bedenken wegen der möglichen Weitergabe ihrer Fi-
nanzdaten an Dritte. Daher ist das Vertrauen in ihre Hausbank größer als das in 
Technologiekonzerne, die über ihre Plattformen teils eigene Bankdienstleistungen 
anbieten. Diese Tatsache bietet den Banken die Chance, durch die richtige Anspra-
che die Kunden langfristig an sich zu binden.922 Die Kundenfluktuation deutscher 
                                                 
917 Vgl. Fischer (2019a), S. 5; Ritter (2020), S. 6. 
918 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 125 f. 
919 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 209 f.; European Banking Authority (2018a), S. 9; Tiberius / 

Rasche (2017), S. 20. 
920 Vgl. Sprenger (2017), S. 21. 
921 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 22. 
922 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 245 f. 
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Banken ist derzeit noch gering. Diese Wettbewerbsposition gilt es zu nutzen, um 
die Kunden langfristig an die Bank zu binden und einen Wechsel zur Konkurrenz 
zu vermeiden.923 Bankdienstleistungen sind stets vertrauensbasiert und die etablier-
ten Universalbanken profitieren in hohem Maße von der Loyalität ihrer Kunden.924 
Da der Aufbau von Vertrauen ein langwieriger Prozess ist, sind Wettbewerber nicht 
in der Lage, diesen Vorsprung kurzfristig aufzuholen.925 

Universalbanken erweisen sich zudem als diskret im Umgang mit personenbezoge-
nen Kundendaten und veräußern diese nicht an Dritte. Vertrauensbildende Maßnah-
men wie diese könnten zukünftig über viele Branchen hinweg über Erfolg und 
Misserfolg entscheiden. Die Chance für Banken ist daher groß, den Vertrauensvor-
sprung zu manifestieren, da das Thema Datenschutz und Datensicherheit von vielen 
Teilnehmern inzwischen neu bewertet wird.926 Universalbanken müssen diese The-
men daher mit höchster Priorität behandeln, um das Vertrauen der Kunden zu er-
halten und weiterzuentwickeln.927 

Für den Aufbau eines Plattformökosystems ist die Reputation als vertrauensvolle 
Instanz vorteilhaft. Eine Universalbank als Plattformbetreiber hat sich eine entspre-
chende Reputation in der Branche bereits erarbeitet und kann diese einsetzen, um 
eine Plattform für den Vertrieb von Bankdienstleistungen aufzubauen, an der sich 
auch ausgewählte Dritte beteiligen können. Neben Dienstleistern der gleichen 
Branche können auch branchenfremde Dienstleistungen über die Plattform vertrie-
ben werden.928 Universalbanken verfügen über den Vorteil, dass eine Vertrauens-
beziehung durch den persönlichen Kontakt aufgebaut und gestärkt wird. Diesen 
persönlichen Kontakt weisen die potenziellen Wettbewerber, die im Zuge der In-
ternetökonomie entstanden sind, meist nicht auf.929 

3.3.1.2 Bestehende Datenbasis 

Universalbanken verfügen traditionell über große Datenmengen, die in den eigenen 
Systemen gehalten werden, jedoch oftmals unstrukturiert erhoben werden.930 Wert-

                                                 
923 Vgl. Fischer (2019c), S. 5; Kemper (2018), S. 16. 
924 Vgl. Friedman et al. (2000), S. 34 f. 
925 Vgl. Neckel / Knobloch (2015), S. 149. 
926 Vgl. Dapp (2014), S. 29. 
927 Vgl. Paul et al. (2016), S. 643 f. 
928 Vgl. Fischer (2019b), S. 4. 
929 Vgl. Hoffmann et al. (2014), S. 139; Mellinghoff (2018), S. 164. 
930 Vgl. Brühl (2017), S. 179. 
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voll sind insbesondere die vorliegenden Transaktionsdaten auf Basis von Kontobe-
wegungen oder Einzelgeschäftsabschlüssen. In der Regel ist das Kontokorrent-
konto der relevante Knotenpunkt zwischen Bank und Kunde. Daraus lassen sich 
wertvolle Verhaltensmuster des Kunden ableiten. Das Wissen, wer mit wem welche 
Transaktionen durchgeführt hat, hilft dabei, die Kundenbedürfnisse und das Kauf-
verhalten zu erkennen und liefert Informationen, die sie dazu einsetzen können, 
weitere Aktivitäten zu erzeugen.931 Für Universalbanken bietet es sich also an, dass 
diese Datenbasis genutzt wird, um mittels Datenauswertungsverfahren den Kunden 
Dienstleistungen anzubieten, die anhand ihres Verhaltensmusters für sie von Rele-
vanz sein könnten.932 

Durch den Einsatz von Big Data Analytics und künstlicher Intelligenz können Kun-
dendaten detaillierter analysiert werden. Die Verarbeitung großer Datenmengen er-
möglicht individualisierte Angebote, sodass der Nutzen für die Marktteilnehmer 
durch große Datenmengen zunimmt.933 Eine mit dem Datenschutz vereinbare Ana-
lyse dieser Daten bietet das Potenzial, die Beziehung zum Kunden weiter zu inten-
sivieren und seinen Bedürfnissen besser zu entsprechen. Banken verfügen über eine 
Vielzahl von sensiblen Kundendaten und weisen gute Voraussetzungen auf, diese 
sicher und vertrauenswürdig zu verwenden. Hieraus kann sich ein Wettbewerbs-
vorteil entwickeln, der den Bedürfnissen der Kunden entgegen kommt.934 

Der Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten kann eine wirkungsvolle Marktbarri-
ere für Wettbewerber darstellen. Wenn Wettbewerber nicht über diese Daten ver-
fügen, sind sie auch nicht in der Lage, die dazugehörigen Werte hervorzubringen. 
Daraus folgt, dass keine Interaktionen stattfinden können, wodurch der Zugang zu 
den Daten weiter eingeschränkt wird.935 

Die Datenbasis von Universalbanken ist aus diesen Gründen hochattraktiv für Un-
ternehmen mit datenbasierten Geschäftsmodellen.936 Für den Aufbau einer Platt-
form sind vorhandene und neu hinzukommende personenbezogene Daten relevant, 
da durch Auswertung und Analyse dieser Daten ein möglichst spezifisches Angebot 
generiert wird. Da die Matchingqualität auf Plattformen maßgeblich von der zur 
Verfügung stehenden Datenbasis abhängig ist, verfügen Universalbanken über eine 
gute Wettbewerbsposition zur Implementierung einer Plattform. Je mehr Daten 
                                                 
931 Vgl. Parker et al. (2016), S. 275 ff. 
932 Vgl. Arnold (2018), S. 271; Dapp (2015b), S. 58. 
933 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
934 Vgl. Buhl et al. (2012), S. 50. 
935 Vgl. Parker et al. (2016), S. 218 ff. 
936 Vgl. Neubacher (2019b), S. 2. 
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über die Präferenzen der Angebots- und Nachfrageseite vorliegen, desto besser kön-
nen die Interessen der beiden Marktseiten in Einklang gebracht werden.937  

Die bereits vorhandene Datenbasis trägt zudem dazu bei, dass die Kuratierung der 
Plattform in der Aufbauphase mit einem deutlich geringeren Aufwand einhergeht. 
Wie in Kapitel 3.2.1.3.3 dargelegt, muss der Plattformbetreiber den Zugang zur 
Plattform mit Hilfe von Screeningmaßnahmen überwachen, damit nur Teilnehmer 
mit gewünschter Qualität an der Plattform partizipieren. Der Gatekeeper muss für 
diese Überprüfung die entsprechende Qualität und Kompetenz aufweisen und die 
Zugangsentscheidung zeitnah treffen. Durch die bereits zur Verfügung stehenden 
Daten einer Vielzahl potenzieller Plattformteilnehmer, erfüllt die Bank als Gate-
keeper diese Anforderungen und ist in der Lage, die Qualität eines potenziellen 
Marktteilnehmers effizienter zu überprüfen, als ein Gatekeeper, dem keine Daten 
vorliegen. Darüber hinaus verfügt die Bank dadurch auch über die Kompetenz, so-
dass die Marktteilnehmer Vertrauen in die Zugangsentscheidung haben.938  

3.3.1.3 Kompetenzen 

Banken verfügen über Kompetenzen, die potenzielle Wettbewerber nicht in glei-
chem Maße aufweisen. Wertvolle komparative Vorteile, die eine etablierte Bank 
bietet, sind die spezifische Finanzkompetenz in Form der Risikoexpertise, der dis-
krete Umgang mit kundenspezifischen Daten und die Erfahrungen im Umgang mit 
regulatorischen Vorgaben. Sie verfügen über Kenntnisse im Krisenmanagement 
und der Besonderheiten des Finanzmarktes.939 

Die Risikoexpertise drückt sich in der Einschätzung, Bewertung und im Manage-
ment der Risiken aus einer Kreditbeziehung aus. Banken sind im Umgang mit der 
Quantifizierung des Risikos, auch auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Da-
ten, kompetenter als potenzielle Wettbewerber. Banken investieren Ressourcen in 
die Anbahnung einer Kreditbeziehung und liefern wichtige Informationen über die 
Bonität eines Kreditnehmers. Die Bank als Vertrauensinstanz bezieht dabei private 
Informationen über den Kreditnehmer mit ein, sodass ein diskreter Umgang zur 
Wahrung des Kreditnehmervertrauens essenziell ist.940 

                                                 
937 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 211; Dapp (2014), S. 25. 
938 Vgl. Boudreau / Hagiu (2009), S. 184 f.; Leyer / Hirzel (2018), S. 38; Tiwana (2013), S. 123 f. 
939 Vgl. Dapp (2015a), S. 19; Neubacher (2019a), S. 2. 
940 Vgl. van Tassel (2011), S. 490. 



Universalbanken unter dem Einfluss der Plattformökonomie 155 

 

Universalbanken sichern durch die räumliche Distanz zwischen Filiale und Kunde 
die Versorgung mit Bankdienstleistungen. Eine größere Nähe zwischen Kreditge-
ber und -nehmer ist dabei mit einem besseren Informationsfluss, insbesondere wei-
cher Informationen konnotiert. Qualitative Aspekte, die zum Teil nur durch lang-
fristige Beziehungen zwischen Kreditgeber und -nehmer zugänglich werden, flie-
ßen mit in die Risikobewertung des Kreditnehmers ein. Räumliche Nähe sowie re-
gelmäßige und langfristige Kontakte können zu einer adäquaten Risikoquantifizie-
rung beitragen.941  

Bei Betrachtung der Transformationsfunktion, die ein Finanzintermediär leistet, 
stellt insbesondere die adäquate Risikobepreisung, also die Risikotransformation, 
eine wesentliche Herausforderung für eine Plattform, die Bankdienstleistungen ver-
treibt, dar. Während mit zunehmender Teilnehmerzahl die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass auf beiden Marktseiten Teilnehmer mit der gleichen Losgrößen- und 
Fristenpräferenz (und gegebenenfalls auch Risikopräferenz) aktiv sind, muss auch 
die adäquate Bepreisung des Ausfallrisikos des Kreditnehmers durch den Kreditge-
ber sichergestellt sein. Wenn der Kreditgeber, also der Teilnehmer der Ange-
botsseite, dazu nicht in der Lage ist, ist er weiterhin auf eine vertrauenswürdige 
Instanz angewiesen, die diese Dienstleistung übernimmt. Diese Instanz ist die Bank 
als Betreiber der Plattform.942  

Häufig ist zu beobachten, dass auch Plattformen, die außerhalb der Finanzbranche 
aktiv sind, auf klassische Verfahren der Risikostreuung zurückgreifen. Dazu bieten 
sie einen Versicherungsschutz an, der in Form eines Risikopoolings eingesetzt 
wird, um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers zu reduzieren und den 
Mehrwert der Plattform zu steigern. Auch hier weisen Banken einen komparativen 
Vorteil auf, da genau diese Expertise ein Teil ihres Geschäftsmodells darstellt.943 
Da der Schaden, der aus einem nicht bedienten Kredit entsteht, deutlich größer aus-
fällt als z. B. die Anzeige eines ungewünschten Inhalts auf einer Audience-Maker-
Plattform, zögern potenzielle Marktteilnehmer beim Zutritt zur Plattform, wenn sie 
die Kosten für einen Fehlschlag als hoch einschätzen. Durch eine adäquate Risiko-
bepreisung kann der Plattformbetreiber dieses Risiko reduzieren.944 

                                                 
941 Vgl. Schwartz et al. (2017), S. 4. 
942 Vgl. Hackethal / Inderst (2015), S. 28. 
943 Vgl. Parker et al. (2016), S. 175 f. 
944 Vgl. Parker et al. (2016), S. 263. 
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3.3.2 Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung 

3.3.2.1 Gestaltung des Produktportfolios 

Die Folge von wechselseitigen Netzwerkexternalitäten ist, dass der Nutzen für die 
nachfrageseitigen Marktteilnehmer abhängig von der Angebotsseite ist. Ein größe-
res Angebot steigert daher den Nutzen der Nachfrageseite. Für den Plattformbetrei-
ber ist es daher zielführend, ein breites Angebotsportfolio auf der Plattform zu im-
plementieren, das sich an den Bedürfnissen der Nachfrageseite orientiert, um so die 
wechselseitigen Netzwerkexternalitäten zu fördern.945 Eine Möglichkeit ist die Nut-
zung komplementärer Nachfragebeziehungen. Dabei wird das Kerngeschäft um zu-
sätzliche, ergänzende Produkte erweitert.946 

Dadurch, dass Universalbanken meist eine Allfinanzstrategie verfolgen, verfügen 
sie bereits über ein breit gefächertes Produktportfolio. Dabei erfolgt auch der Ver-
trieb von Leistungen aus Geschäftsfeldern, die von Verbund- oder Kooperations-
partnern bedient werden.947 Hier findet sich ein Ansatz für den Aufbau einer Platt-
form. Diese kann die Bank dabei unterstützen, sich auf das eigene Kerngeschäft zu 
fokussieren. Das Angebot von zusätzlichen Leistungen, die das eigene Produktport-
folio nicht bietet, stärkt die Beziehung zum Kunden, ohne dass das eigene Angebot 
ausgeweitet werden muss. Das ist vor dem Hintergrund eines immer fragmentierte-
ren Marktes nicht zu unterschätzen.948 Banken sollten nicht der Versuchung unter-
liegen, ihr Leistungsangebot und damit die Kundenbeziehung gegenüber der Um-
welt abzuschotten. Vielmehr besteht eine Chance darin, dass der Wert ihrer Ge-
schäftsbeziehungen durch die Vernetzung von internen und externen Ressourcen 
gesteigert wird.949 Zudem steigert dies auch die Konversions- und Abschlussquoten 
und trägt zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei.950 

Der Plattformbetreiber muss also nicht zwingend der Anbieter aller oder der meis-
ten Produkte auf der Plattform sein. Die Rolle des Plattformbetreibers kann auch 
darin liegen, ein vielfältiges Ökosystem von Produkten vieler verschiedener Anbie-

                                                 
945 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016), S. 28; Evans / Schmalensee (2013), 

S. 9. 
946 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 134 f. 
947 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 129. 
948 Vgl. Peters (2018), S. 28. 
949 Vgl. Wiechers (2013), S. 179. 
950 Vgl. Mihm (2019), S. 5. 
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ter zu kuratieren und die Kundendaten zu nutzen, um personalisierte Finanzemp-
fehlungen über die für sie am besten geeigneten Produkte abzugeben.951 Der Platt-
formbetreiber tritt dann in Form eines virtuellen Aggregators und Distributors für 
Bankdienstleistungen auf. Ziel einer solchen Strategie ist die Maximierung der In-
teraktionen und damit verbundene mittelfristige Wettbewerbsvorteile.952 In dieser 
Rolle würde der Plattformbetreiber jedoch entsprechend einen Teil der Produkt-
marge verlieren. Vor dem Hintergrund des Kosten- und Ertragsdrucks, dem Banken 
gegenüberstehen, wird das Aufrechterhalten aller Funktionen einer Vollbank im-
mer schwieriger, sodass eine Spezialisierung wahrscheinlicher wird.953 

Idealtypisch wäre für den Plattformbetreiber, dass der Kunde die Plattform nicht 
mehr verlassen muss, da die Gesamtheit seiner nachgefragten Dienstleistungen auf 
der Plattform abgewickelt werden kann. Damit einher geht für den Nachfrager ein 
hohes Maß an Bequemlichkeit und Zeitersparnis, bei einem überschaubaren Maß 
an Komplexität. Der Plattformbetreiber profitiert im Gegenzug davon, dass über 
das Ökosystem eine kontinuierliche Interaktion mit den Teilnehmern stattfindet, 
sodass der Betreiber tiefe Einblicke in die individuellen Präferenzen des Kunden 
und damit zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Wertschöpfung erhält.954 Die Bin-
dung der Kunden an die Plattform kann nur gestärkt werden, wenn ihnen das für sie 
relevanteste Angebot gemacht wird, auch wenn ein Teil dessen nicht von der Bank 
selbst stammt.955 

3.3.2.2 Bestehende Teilnehmerbasis  

Für den Aufbau und die Etablierung einer Plattform ist eine bereits zur Verfügung 
stehende, breite Teilnehmerbasis nützlich. Das in Kapitel 3.1.1.1 dargestellte 
„Henne-Ei-Problem“, welches besagt, dass ohne Teilnehmer auf der einen Seite des 
Marktes die Plattform keinen Nutzen für die Teilnehmer auf der anderen Marktseite 
hat, lässt sich durch eine bereits vorhandene Basis abschwächen.956 Bereits vor 
Markteintritt der einen Gruppe von Marktteilnehmern müssen Teilnehmer der an-

                                                 
951 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 207 f. 
952 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 15. 
953 Vgl. El Kherdali et al. (2018), S. 29. 
954 Vgl. Paul et al. (2016), S. 632; Wiechers (2013), S. 179 f. 
955 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 209 f. 
956 Vgl. Parker et al. (2016), S. 81 f. 
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deren Marktseite für die Plattform gewonnen werden. Die Zielsetzung ist, dass be-
reits beim Markteintritt zumindest auf einer der Marktseiten eine signifikante, im 
Idealfall sogar kritische Masse vorhanden ist.957 

Universalbanken sind dahingehend in einer guten Marktpositionierung, da ihr Ge-
schäftsmodell den Zugang zu einer Vielzahl von Kunden ermöglicht.958 Im Falle 
einer Konzern- oder Verbundlösung verfügen sie über einen direkten Zugang zu 
ihren Kunden. Wenn vertragliche Kooperationen vorliegen, ermöglicht das eben-
falls den Zugriff auf einen großen Kundenstamm, ohne das eine Konzern- oder Ver-
bundlösung bestehen muss. 959 Sie sind so in der Lage, ihren Kunden sowohl eigene 
als auch Angebote von Verbund- oder vertraglichen Partnern zur Verfügung zu stel-
len, um die Kundenbindung zu stärken.960 

Eine bereits bestehende Teilnehmerbasis erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Betreiber in der Lage ist, aus dieser entsprechende Marktteilnehmer für die Platt-
form zu akquirieren.961 Dazu betreibt die Plattform „Envelopment“, sie nutzt die 
bestehende Teilnehmerbasis der Bank, um in einen Plattformmarkt einzusteigen.962 
Branchenfremde Anbieter müssen hingegen eine Teilnehmerbasis meist in Gänze 
neu aufbauen, verbunden mit einem höheren Aufwand der Kundenakquise und da-
mit einer kostenintensiveren Kundengewinnung.963 

Gerade vor dem Hintergrund der Relevanz von Netzwerkexternalitäten und ihren 
positiven Feedbackschleifen auf Plattformen ist eine bereits vorhandene Teilneh-
merbasis eine wertvolle Ressource. Die Größe der installierten Basis ist zwar nicht 
das einzige bestimmende Kriterium für das Auftreten von Netzwerkexternalitäten, 
je größer jedoch die Teilnehmerbasis ist, desto größeren Wert liefert sie für ihre 
potenziellen Teilnehmer.964 Zudem wirkt sich eine vorhandene Teilnehmerbasis 
positiv auf das Interesse von angebotsseitigen Marktteilnehmern aus, an der Platt-
form zu partizipieren.965  

                                                 
957 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 20. 
958 Vgl. Mellinghoff (2018), S. 164. 
959 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 131 f. 
960 Vgl. European Banking Authority (2018a), S. 24. 
961 Vgl. Eisenmann et al. (2006), S. 99 f. 
962 Vgl. Eisenmann et al. (2011), S. 1282. 
963 Vgl. Kindert (2018), S. 129. 
964 Vgl. Eisenmann et al. (2011), S. 1282; Shankar / Bayus (2003), S. 382. 
965 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 22. 
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3.3.2.3 Öffnung der Plattform 

Das Leistungsspektrum der Plattform ist abhängig vom Design der Plattform. Sieht 
der Betreiber vor, dass die Plattform ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen 
anbietet, kann eine Öffnung der Plattform zielführend sein. Dafür spricht, dass sich 
das Angebot des Plattformbetreibers durch Angebote Dritter ergänzen lässt. Eine 
sichere Anbindung von Drittanbietern ist dann erforderlich.966 

Es ist nicht erforderlich, dass der Plattformbetreiber sämtliche in seinem Ökosys-
tem unverzichtbaren Ressourcen selbst besitzt, er sollte jedoch über die Ressourcen, 
die den größten Wert besitzen, die Kontrolle ausüben.967 Die Öffnung für Drittan-
bieter trägt dazu bei, dass die Kunden auf eine Vielzahl von Produkten Zugriff ha-
ben und dabei für sich entscheiden können, welches das für sie beste Produkt ist, 
ohne dass der Betreiber jedes Produkt herstellen muss. Die Integration verschiede-
ner Anbieter wirkt sich positiv auf die Auswahlmöglichkeiten der Plattformteilneh-
mer aus.968 

Von strategischer Relevanz ist daher die Entscheidung des Plattformbetreibers, in 
welchem Maße die Plattform geöffnet werden soll und ob Angebote verschiedener 
Wettbewerber integriert werden sollen.969 

Die Plattform kann sich zum einen für die Teilnehmer der Angebots- und Nachfra-
geseite öffnen, aber auch auf Seiten des Plattformbetreibers und Plattformsponsors 
offen sein. In Abb. 20 sind verschiedene Variationen der Offenheit in einem Platt-
formökosystem dargestellt. 

Die meisten etablierten Banken weisen dabei ein restriktives Ökosystem auf. Sie 
haben meist noch kein offenes Plattformmodell etabliert, das es Drittanbietern er-
möglicht, ihre APIs zu nutzen und eigene Dienstleistungen zu entwickeln. Die Of-
fenheit ist hier nur für potenzielle Teilnehmer der Nachfrageseite gegeben, ansons-
ten ist die Plattform geschlossen.  

Sogenannte Challenger Banken sind hingegen auch zur Angebotsseite offen. Chal-
lenger Banken nutzen die IKT, um dem Kunden Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, ohne über physische Niederlassungen zu verfügen. Challenger Banken 

                                                 
966 Vgl. Cortet et al. (2016), S. 26. 
967 Vgl. Parker et al. (2016), S. 216. 
968 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 44. 
969 Vgl. Stone et al. (2017), S. 224. 
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sind FinTech, die eine Banklizenz erworben haben. Anders als Direktbanken fo-
kussieren sich Challenger Banken auf die Leistungserbringung via Smartphone. Sie 
richten sich daher vorrangig an Digital Natives, die als Interaktionspunkt mit der 
Bank ihr Smartphone nutzen.970  

Challenger Banken gehen Kooperationen mit Drittanbietern ein. Die Kerninfra-
struktur wird für Drittanbieter in Form einer API zur Verfügung gestellt. Allerdings 
hält der Großteil dieser Banken ihr Betriebssystem für andere Institute geschlossen, 
sodass den Drittanbietern nur ein standardisierter Zugang gewährt wird.971 Der Vor-
teil liegt darin, dass die API nicht angepasst werden muss, um einen Output zu ge-
nerieren.972  

Darüber hinaus kann die Plattform auch so ausgestaltet sein, dass sie bankunabhän-
gig ist und APIs zur Verfügung stellt, die von jeder Bank übernommen und genutzt 
werden können. Dazu wird eine technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt, auf 
die Banken zurückgreifen können, sodass sie diese nicht mehr selbst entwickeln 
müssen.  

 
Open Source 

API Platt-
form 

Banking 
API Platt-

form 

Challenger 
Banken 

Die meisten 
etablierten 

Banken 
Nachfrageseitige 

Nutzer 
Offen Offen Offen Offen 

Angebotsseitige 
Nutzer 

Offen Offen Offen Geschlossen 

Plattformbetreiber Offen Offen Geschlossen Geschlossen 

Plattformsponsor Offen Geschlossen Geschlossen Geschlossen 

Abb. 20: Variationen der Offenheit in einem Plattformökosystem973 

Die vierte Variation ist offen in Bezug auf alle Plattformrollen. In diesem Fall ist 
auch das Design und die technische Infrastruktur offen, sodass auch Veränderungen 

                                                 
970 Vgl. Arts (2016), S. 19; Judt / Klausegger (2020), S. 39. 
971 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 270. 
972 Vgl. Neubacher (2019a), S. 2. 
973 Eigene Darstellung in Anlehnung an Eisenmann et al. (2009), S. 133. 
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am Quellcode der zugrundeliegenden Software der Plattform vorgenommen wer-
den können. Dieser Grad der Offenheit findet jedoch nur wenig Verbreitung.974 

3.3.3 Aktueller Stand der Plattformökonomie in Banken 

Die verschiedenen Variationen der Offenheit eines Plattformökosystems finden 
sich derzeit in unterschiedlich starker Ausprägung wieder. Der überwiegende Teil 
der Banken hat bereits Lösungen für KID und ZAD implementiert. Neben den re-
gulatorisch verpflichtend zur Verfügung gestellten API gemäß PSD 2 öffnen sich 
einige Banken zunehmend für die Angebote von Drittanbietern. In dieser Rolle bie-
ten sie Produkte von Drittanbietern über ihre eigenen Vertriebskanäle an.975 Im Fol-
genden werden verschiedene Ausprägungsformen dargestellt. Die Ausführungen 
besitzen jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.  

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bietet neben den PSD 2 mandatier-
ten Möglichkeiten zur Nutzung von KID und ZAD auch eine bankfremde Dienst-
leistung in Form einer Identitätsüberprüfung an. 976 Die BBVA untersucht öffentli-
che und private Datenbanken zur Verifizierung der potenziellen Kunden eines Un-
ternehmens. Für seine Kunden bietet die BBVA die Möglichkeit, ihre persönlichen 
Daten sicher speichern zu können, indem sie eine kryptografische Verschlüsselung 
nutzen. Wenn ein Unternehmen die Identität eines Benutzers überprüfen möchte, 
kann es sich über eine API mit der Datenbank der BBVA verbinden. Wenn der 
Kunde dieser Verifizierung zustimmt, stellt die Bank die Daten zur Verfügung. Der 
Kunde behält auf diese Weise die Kontrolle über seine persönlichen Daten und das 
anfragende Unternehmen muss keinen eigenen Mechanismus zur Kundenidentifi-
zierung implementieren. Dadurch reduziert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für 
Kunde und Unternehmen und die Bank garantiert die Einhaltung der Vorgaben in 
Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit.977  

Die Deutsche Bank bietet für ihre Kunden einen „Zinsmarkt“, auf dem fortlaufend 
Angebote für die Anlage von Festgeldern bei verschiedenen Banken ermöglicht 
werden. Das derzeitige Angebot ist dabei noch nicht stark ausgeprägt, da bisher nur 
mit drei Banken kooperiert wird. Die Deutsche Bank als Betreiber der Plattform 
kuratiert die Teilnehmer der Angebotsseite und ergänzt das Angebot durch Zusatz-

                                                 
974 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 11 f. 
975 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 19. 
976 Vgl. Kemper (2018), S. 14. 
977 Vgl. (2020), S. 1. 



162  Universalbanken unter dem Einfluss der Plattformökonomie 

 

services wie einen automatisierten Freistellungsauftrag. Die Deutsche Bank ist wei-
terhin zentraler Bezugspunkt für ihre Kunden, die für den Abschluss des Geschäfts 
kein Konto bei der Drittbank eröffnen müssen. Dadurch stellt der Plattformbetrei-
ber sicher, dass die Kundenbeziehung weiter aufrechterhalten wird. Dem Ge-
schäftsmodell dieser Plattform kommt zugute, dass die Einlagen der Nachfrager 
durch die europäische Einlagensicherung gedeckt sind, sodass das mit der Anlage 
korrespondierende Risiko bei geringen Volumina vernachlässigbar ist. Die Kunden 
können auf eine größere Produktauswahl bei ihrer Hauptbank zurückgreifen, ohne 
ein Konto bei den teilnehmenden Banken eröffnen zu müssen. Für die Teilnehmer 
der Angebotsseite, die oftmals keinen Zugang zu Kundeneinlagen haben, ermög-
licht dies die Plattform.978 

Die Credit Agricole geht einen ähnlichen Weg. Über ihre Tochtergesellschaft Cre-
ditplus Bank AG, die auf Konsumentenkredite spezialisiert ist, wird eine Strategie 
verfolgt, bei der die Bank als Einlagennehmer auftritt. So ist sie auch Teil des von 
der Deutschen Bank betriebenen Zinsmarkts und agiert als Anbieter für Festgelder. 
Über die Plattform haben einlagennehmende Banken einen Zugang zu einer Viel-
zahl von Kunden, zu denen sie auf Basis ihres Geschäftsmodells ansonsten keinen 
Zugang hätten.979 

Einen ähnlichen Ansatz im Einlagengeschäft nutzt die genossenschaftliche Finanz-
gruppe. Die Münchner Hypothekenbank ist der Immobilienkreditspezialist inner-
halb der Gruppe. Durch diese Spezialisierung ist es der Bank nicht möglich, Einla-
genprodukte an Privatkunden zu vertreiben. Die Genossenschaftsbanken sind je-
doch in der Lage, ihren Kunden Einlageprodukte der Münchener Hypothekenbank 
anzubieten. Die Münchner Hypothekenbank kann durch Privatkundeneinlagen ih-
ren Refinanzierungsmix diversifizieren, ohne dabei in direkten Kontakt mit Retail-
kunden treten zu müssen. Die Kunden der genossenschaftlichen Finanzgruppe pro-
fitieren hingegen von besseren Konditionen für ihre Einlagen. Da der Zugang zur 
Plattform nur Teilnehmern der genossenschaftlichen Finanzgruppe ermöglicht 
wird, ist diese Plattform restriktiv. 980 

Die Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC) PLC nutzt eine 
Schuldscheinplattform, auf der Unternehmen und Investoren für ihre Schuldschein-
transaktionen direkt zusammengebracht werden. Die HSBC stellt die Einhaltung 
der regulatorischen Anforderungen an Datensicherheit und Compliance sicher. 

                                                 
978 Vgl. Godenrath (2019a), S. 2. 
979 Vgl. Sievers (2019b), S. 5. 
980 Vgl. Sievers (2019b), S. 6. 



Universalbanken unter dem Einfluss der Plattformökonomie 163 

 

Durch die digitale Abwicklung der Platzierungen sollen die Transaktionskosten re-
duziert werden.981  

Analog zur HSBC agiert auch die Landesbank Baden-Württemberg auf einer Platt-
form für Schuldscheindarlehen. Auf der Plattform Debtvision agieren Anbieter und 
Nachfrager von Schuldscheindarlehen. Auch bei dieser Plattform liegt der Fokus 
auf der Reduzierung von Transaktionskosten unter Berücksichtigung der regulato-
rischen Vorgaben.982  

Der Markt für Schuldscheine ist stark fragmentiert, sodass es hier weitere Plattfor-
men gibt, die mit den zuvor beschriebenen konkurrieren. Die VC Trade Plattform 
fungiert analog zur Debtvision. Banken, die an dieser Plattform beteiligt sind, sind 
z. B. die Landesbank Hessen-Thüringen und die Bayern LB.983  

Die SutorBank ermöglicht über die Plattform „Zinspilot“ die Anlage von Tages- 
und Festgeldern bei verschiedenen europäischen Banken. Die Teilnehmer der 
Nachfrageseite benötigen nur das Konto bei der SutorBank und können die Fest-
gelder nach ihrem persönlichen Bedarf bei den teilnehmenden Banken anlegen. 
Analog zum „Zinsmarkt“ übernimmt der Plattformbetreiber den Freistellungsauf-
trag. Die Anzahl der teilnehmenden Banken auf der Angebotsseite ist jedoch deut-
lich größer als auf dem „Zinsmarkt“.984  

Die Fidor Bank, eine Tochter der französischen Bankengruppe BCPE, hat eine On-
lineplattform eingerichtet, auf der sich die Kunden gegenseitig Anlagetipps geben 
können. Die Fidor Bank hat zudem eine Plattform integriert, auf der die Kunden 
nach Finanzprodukten von Kooperationspartnern suchen können, an die sie bei ei-
genem Bedarf vermittelt werden.985 

Die Credit Suisse bietet eine Investorenplattform an. Auf dieser Plattform können 
Investoren Anteile von Unternehmen in der Wachstumsphase oder von Unterneh-
men, die vor einer Nachfolge stehen, erwerben, falls diese einen Kapitalbedarf ha-
ben, der über die Bankfinanzierung nicht gedeckt werden kann. Die Bank kuratiert 
potenzielle Investoren und ermöglicht das Zustandekommen der Transaktion. Die 

                                                 
981 Vgl. Stevens (2018), S. 1. 
982 Vgl. Lochner (2019), S. 3. 
983 Vgl. Paulus (2018), S. 1. 
984 Vgl. Preißler (2018), S. 1. 
985 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29 f. 
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Teilnahme an der Plattform ist angebots- und nachfrageseitig auf Kunden der Bank 
limitiert.986  

Die Toronto-Dominion (TD) Bank bietet ihren Kunden bei Konsumentenkrediten 
eine „Wasserfalllösung“ an. Der potenzielle Kreditnehmer beantragt den Konsu-
mentenkredit bei der TD Bank. Bei gegebener Qualität übernimmt die TD Bank die 
Finanzierung. Ansonsten wird der Antrag automatisch an einen sekundären Kredit-
geber übermittelt, der geringere Kreditanforderungen aufweist. Entspricht die Qua-
lität des Kreditnehmers dessen Anspruch, übernimmt der sekundäre Kreditgeber die 
Finanzierung. Falls nicht, wird der Kunde an einen Drittanbieter vermittelt, der das 
Konsumgut kauft und an den Kunden vermietet. Dieses Konzept ist ebenfalls eine 
restriktive Plattformlösung, da die TD Bank stets als Hauptkreditgeber auftritt und 
die sekundären Kreditgeber selber zulässt. Zudem wird jeder Kreditantrag zunächst 
von der TD Bank bearbeitet.987 

Die DBS Bank hat eine Plattform implementiert, auf der kleine Unternehmen, die 
nicht die Kriterien zur Kreditvergabe der DBS Bank erfüllen, an angeschlossene 
P2P-Kreditplattformen vermittelt werden. Im Gegenzug erhalten Unternehmen, die 
zwei erfolgreiche Runden der Kapitalbeschaffung auf den P2P-Plattformen abge-
schlossen haben, Zugang zu den Kreditmöglichkeiten der DBS. Die DBS Bank zielt 
durch diese Kooperation darauf ab, die Kundenbeziehung zu halten und auszu-
bauen.988 Zusätzlich bietet die DBS Bank eine Plattform für Lebensversicherungen 
an, auf der ihre Kunden aus den Angeboten von drei Kooperationspartnern die für 
sie geeignetste Alternative wählen können. Die DBS Bank unterstützt sie durch 
analytische Verfahren in der Entscheidungsfindung.989 Auch bankfremde Dienst-
leistungen werden den Kunden auf der bankeigenen Plattform zugänglich gemacht. 
Kunden haben die Möglichkeit, Flüge und Hotels zu buchen, Autos und Immobilien 
zu kaufen und zu verkaufen oder den optimalen Stromanbieter in Abhängigkeit von 
der Wohnfläche zu finden.990 Der Kunde muss die Plattform nicht verlassen, da die 
Dienstleistungen per API an die Plattform angeschlossen sind. Die DBS Bank bietet 
zu den bankfremden Dienstleistungen die passenden Finanzierungsmöglichkeiten 
an.991 

                                                 
986 Vgl. Credit Suisse (2020), S. 1. 
987 Vgl. TD Partnership Programs (2019), S. 1. 
988 Vgl. DBS Bank (2016), S. 1. 
989 Vgl. DBS Bank (2017), S. 1. 
990 Vgl. DBS Bank (2019), S. 1. 
991 Vgl. Patel (2018), S. 1. 
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Die UBS plant die Einführung einer Plattform für Hypothekenkredite, auf der auch 
andere Kreditgeber ein Angebot platzieren können. Die UBS plant auf der Plattform 
restriktiv zu agieren, da dem Kunden Angebote der UBS bevorzugt angeboten wer-
den, wenn Volumen und Laufzeit ihrer Präferenz entspricht. Ziel ist darüber hinaus, 
dass die UBS alleiniger Vertragspartner der Kreditnehmer bleibt. Die Öffnung für 
Nicht-Kunden ist ebenfalls vorgesehen, jedoch nur in Kombination mit der Eröff-
nung eines Kontos bei der UBS.992  

Weitere Ausprägungen sind Plattformen, auf denen die Angebote verschiedener 
Banken aufgelistet und verglichen werden. Interessierte Kunden werden an die 
Bank vermittelt, diese zahlt im Gegenzug eine Provision an den Plattformbetreiber. 
Der Unterschied zu bankeigenen Plattformen ist, dass die Aktivität vom Kunden 
durch die Suchanfrage auf der Plattform ausgeht. Der Betreiber der Plattform erhält 
Informationen über den finanziellen Bedarf des Kunden und vermittelt diesen an 
die kooperierenden Banken.993 

Spezialisierte Vermittlungsplattformen vergleichen z. B. verschiedene Angebote zu 
Baufinanzierungsprodukten. Die angeschlossenen Banken agieren als Produktlie-
feranten und stellen ihre Dienstleistungen fremden Vertrieben über die Vermitt-
lungsplattform zur Verfügung. Zugleich können die Banken auf diesen Plattformen 
auch weiterhin selber die Rolle des Vertriebs der eigenen Produkte übernehmen. 
Durch das Angebot auf den digitalen Plattformen besteht die Möglichkeit, eine 
große Reichweite zu generieren. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Platt-
formen, deren Angebotsspektrum privatwirtschaftliche, öffentlich-rechtliche und 
genossenschaftliche Banken umfassen,994 oder die verbundspezifisch im Genossen-
schafts-995 und Sparkassensektor996 zum Einsatz kommen. Die verbundspezifischen 
Lösungen bieten nur Leistungen von Banken an, die dem Verbund angeschlossen 
sind. Die Schnittstelle zur Kundenseite ist offen, zur Angebotsseite jedoch nicht. 
Die Plattform übernimmt den Einstieg in die Baufinanzierungsberatung, indem die 
wesentlichen Vorabinformationen zusammengetragen werden. Auf Basis dieser 
Angaben werden dem Kunden verschiedene Anbieter präsentiert. Diese Plattfor-
men sind entweder teilweise oder komplett im Besitz einer Bank resp. Banken-
gruppe, sodass sie in Teilen als bankeigene Plattformen klassifizierbar sind.997  

                                                 
992 Vgl. finews.ch (2019), S. 1. 
993 Vgl. Herr (2019), S. 3. 
994 Vgl. Interhyp AG (2020a), S. 1. 
995 Vgl. Genopace GmbH (2020a), S. 1. 
996 Vgl. Finmas GmbH (2020a), S. 1. 
997 Vgl. Interhyp AG (2020b), S. 1; Finmas GmbH (2020b), S. 1; Genopace GmbH (2020b), S. 1. 
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Die verschiedenen Beispiele zeigen, dass unterschiedliche Elemente des Produkt-
portfolios zum Teil bereits über Plattformen vertrieben werden. Eine umfassende 
Plattform für Bankdienstleistungen ist aufgrund der Komplexität und der regulato-
rischen Vorgaben bisher nicht implementiert worden. Ziel einer solchen Plattform 
wäre die Abdeckung sämtlicher finanzieller Kundenbedürfnisse.998 

 

                                                 
998 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 15. 
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4 Ausgestaltung einer digitalen Plattform für Universalbanken 

4.1 Rahmenbedingungen für den Aufbau einer digitalen Plattform in 
der Bankenbranche  Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Plattform 

4.1.1 Rechtliche Implikationen für den Betrieb einer Plattform 

4.1.1.1 Haftungsrecht auf digitalen Plattformen 

Die Konzeption einer digitalen Plattform bedingt, dass Verträge zwischen drei un-
terschiedlichen Parteien zustande kommen können: Ein Vertrag zwischen dem Be-
treiber und der Angebotsseite, dem Betreiber und der Nachfrageseite und zwischen 
Angebots- und Nachfrageseite.999 Der Betreiber agiert als Intermediär und macht 
einen Vertragsschluss zwischen Anbietern und Nachfragern möglich und gestaltet 
diesen unter Umständen auch aktiv mit. Diese Konstellation birgt Unklarheiten über 
den Vertragspartner, die Art des Vertrags und Fragen der Haftung.1000 

Das derzeitige Recht in der Europäischen Union ist auf die bilaterale Beziehung 
zwischen Anbieter und Nachfrager fokussiert und gibt keine klare Antwort darauf, 
welche Position der Plattformbetreiber in der vertraglichen Beziehung einnimmt 
und welche rechtlichen Konsequenzen sich aus der Einbindung der Plattform in den 
Prozess des Vertragsabschlusses zwischen Marktteilnehmern ergeben.1001 Auf-
grund fehlender einheitlicher Standards in Europa greifen die allgemeinen Vor-
schriften des nationalen Vertragsrechts. Auch im deutschen Vertrags- und Verbrau-
cherrecht existieren derzeit kaum spezifische Regelungen, die einem angemessenen 
Interessenausgleich bei Transaktionen auf Plattformen dienen.1002 

Eine Orientierung für die rechtlichen Auswirkungen des Betriebs einer Plattform 
für Bankdienstleistungen und Komplementärleistungen kann das TMG geben.1003 
Das TMG setzt insbesondere die Vorgaben aus den Artikeln 12 bis 15 der E-Com-
merce-Richtlinie1004 um.1005 Das TMG sieht vor, dass der Betreiber grundsätzlich 
                                                 
999 Vgl. Busch (2018), S. 7. 
1000 Vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (2016), S. 24. 
1001 Vgl. Wiewiórowska-Domagalska (2017), S. 6 f. 
1002 Vgl. Busch (2018), S. 7. 
1003 Telemediengesetz vom 26.02.2007 (BGB1. I S. 197), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 

vom 11.07.2019 (BGB1. I S. 1066) geändert worden ist.  
1004 RICHTLINIE 2000/31/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-
besondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elekt-
ronischen Geschäftsverkehr“). 

1005 Vgl. Domurath (2016), S. 12. 
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für eigene Informationen verantwortlich ist. Er ist jedoch nicht verpflichtet, die von 
ihm übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Um-
ständen zu suchen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.1006 Für fremde 
Informationen ist eine Haftungsfreistellung determiniert.1007 Diese sieht vor, dass 
der Betreiber nicht für fremde Informationen verantwortlich ist, die für einen Teil-
nehmer gespeichert werden, sofern der Betreiber keine Kenntnis von einer Rechts-
verletzung hat. Die Haftungsfreistellung greift ebenfalls, wenn dem Betreiber bei 
Schadensersatzansprüchen keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen 
die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird oder er unver-
züglich tätig geworden ist, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr 
zu sperren, sobald er Kenntnis von dieser erlangt hat. Er ist jedoch haftbar, wenn er 
von der Rechtswidrigkeit wusste.1008 Das eingestellte Angebot eines Drittanbieters 
muss im Falle einer Rechtsverletzung zeitnah gelöscht und Vorsorge getroffen wer-
den, dass es möglichst nicht zu weiteren Rechtsverletzungen kommt.1009 

Wenn der Betreiber nicht neutral agiert, indem er z. B. Angebote bewirbt oder op-
timiert, gelten die Voraussetzungen einer Privilegierung gemäß § 10 TMG nicht.1010  

Da sich das TMG aus der E-Commerce-Richtlinie determiniert und diese die Rege-
lung des technischen Prozesses des Vertragsabschlusses, nicht jedoch die vertrags-
rechtlichen Aspekte einschließlich der Bestimmung der Vertragsparteien, vorsieht, 
ist unklar, in welchem Umfang der Betreiber verpflichtet ist, die Teilnehmer der 
Plattform über seine beabsichtigte vertragliche Rolle zu informieren.1011  

Die unklare Rechtslage bedingt, dass eine paneuropäische Forschergruppe einen 
Diskussionsentwurf für eine Richtlinie über Online-Vermittlungsplattformen ent-
worfen hat. Ziel ist die Ausgestaltung einer Rechtsvorschrift mit gesetzlicher Haf-
tungserweiterung für Plattformbetreiber, die in aktiver Weise auf den Inhalt und die 
Durchführung des Vertrags zwischen den Teilnehmern eingreifen.1012  

Der Entwurf sieht vor, dass in Abhängigkeit von dem Engagements des Betreibers 
auf der Plattform die Erwartungen der Teilnehmer an diesen zu bewerten sind. Da-
bei wird ein subjektiver Ansatz und ein System der Vertrauenshaftung verfolgt. 

                                                 
1006 Vgl. § 7 Abs. 1 und 2 TMG.  
1007 Vgl. Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (2016), S. 25. 
1008 Vgl. § 10 Satz 1 TMG.  
1009 Vgl. Härting (2015), S. 101. 
1010 Vgl. Domurath (2016), S. 13; Härting (2015), S. 103. 
1011 Vgl. Busch et al. (2016), S. 5. 
1012 Vgl. Domurath (2016), S. 23; Wiewiórowska-Domagalska (2017), S. 9. 
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Wenn der Betreiber den Marktteilnehmern ermöglicht, auf der Plattform unabhän-
gig zu agieren und selber hinreichend deutlich als Vermittler auftritt, haftet er nicht 
für die Nichterfüllung in der Vertragsbeziehung zwischen Anbieter und Nachfra-
ger.1013 

Wenn die Nachfrageseite vernünftigerweise darauf vertrauen kann, dass der Platt-
formbetreiber einen beherrschenden Einfluss auf die Angebotsseite hat, kommt eine 
Haftung des Betreibers in Frage.1014 Die Beurteilung, ob ein beherrschender Ein-
fluss vorliegt, ist von verschiedenen Kriterien abhängig. Ein solcher Einfluss kann 
vorliegen, wenn der Betreiber die Bedingungen für die geschlossenen Verträge fest-
legt oder an der Vertragserfüllung beteiligt ist.1015 Ein beherrschender Einfluss kann 
auch vorliegen, wenn der Vertrag zwischen Anbieter und Nachfrager ausschließlich 
über Systeme geschlossen wird, die vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden, 
der Preis oder die vertraglichen Bedingungen im Wesentlichen vom Betreiber fest-
gelegt werden oder die Werbung den Betreiber herausstellt und nicht den Anbieter. 
Auch die Möglichkeit des Plattformbetreibers, Zahlungen zurückbehalten zu kön-
nen, die im Rahmen des Vertrags zwischen Anbieter und Nachfrager zu leisten sind, 
stellt ein mögliches Kriterium für einen beherrschenden Einfluss dar, der insbeson-
dere für die Vermittlung komplementärer Leistungen von Relevanz ist.1016 

Die Kriterien sind dabei nicht ausschließliche oder kumulative Bedingungen für 
eine Haftung des Betreibers, sondern dienen als Indikatoren, die zu der Annahme 
führen können, dass der Betreiber so in den Vertrag zwischen den Teilnehmern in-
volviert ist, dass eine sekundäre Haftung angebracht ist.1017 

Zudem kommt eine Haftung des Plattformbetreibers in Frage, wenn nicht deutlich 
wird, ob eine vertragliche Beziehung zum Plattformbetreiber oder zu einer dritten 
Partei zustande kommt. Eine entsprechende Unklarheit liegt etwa dann nahe, wenn 
ein Plattformbetreiber teils als Anbieter und teils als Vermittler agiert. Sollte die 
Gestaltung der Plattform keine klare Zuordnung erlauben, kann dies ein Verstoß 

                                                 
1013 Vgl. Busch (2018), S. 12 f. 
1014 Vgl. Research group on the Law of Digital Services (2016), S. 165. 
1015 Vgl. Wiewiórowska-Domagalska (2017), S. 6 f. 
1016 Vgl. Domurath (2016), S. 14; Research group on the Law of Digital Services (2016), S. 168. 
1017 Vgl. Busch et al. (2016), S. 9. 
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gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 1018 darstellen, das ir-
reführende Angaben über die Identität des Unternehmers untersagt.1019 Die Teil-
nehmer sind daher ausdrücklich darauf hinzuweisen, wenn sie einen Vertrag mit 
einem Dritten abschließen, da ansonsten die Haftung des Betreibers oder ein Scha-
densersatzanspruch gegen diesen in Frage kommt.1020 

Wenn der Betreiber nicht eindeutig über seine Rolle auf der Plattform informiert, 
kann dies ebenfalls eine Sekundärhaftung nach sich ziehen. In einer restriktiven 
Auslegung wird ein abgeschlossener Vertrag so betrachtet, als wäre der Betreiber 
Vertragspartner. Diese Lösung kommt jedoch nur dann in Frage, wenn aus Sicht 
der Marktteilnehmer der Betreiber als alleinige Partei des Vertrags erscheint, die 
eine Leistung verspricht.1021 

Zugleich sieht der Diskussionsentwurf vor, dass der Betreiber in Anlehnung an die 
E-Commerce-Richtlinie und das TMG verpflichtet werden kann, rasch auf eine Be-
schwerde eines Teilnehmers zu reagieren. Dies bedeutet, dass der Betreiber weder 
einer allgemeinen Verpflichtung unterliegt, die übermittelten oder gespeicherten 
Informationen zu überwachen, noch aktiv nach Umständen zu suchen, die auf Tat-
sachen oder Umstände hinweisen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinwei-
sen.1022 Eine Haftung des Betreibers gegenüber der Nachfrageseite kann vorliegen, 
wenn irreführende Angaben eines Anbieters nicht entfernt werden. Gegenüber den 
Teilnehmern beider Marktseiten kann eine Haftung vorliegen, wenn der Betreiber 
irreführende Angaben macht. Ebenso haftet der Betreiber für Garantien, die er für 
Anbieter, Nachfrager oder deren angebotene Dienstleistungen gegeben hat.1023  

Ergänzend zur potenziellen Haftung kann ein Betreiber auch verpflichtet sein, Teil-
nehmer, die ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen, von der Platt-
form auszuschließen.1024 Um haftungsrechtliche Risiken zu minimieren, muss der 
Betreiber aktiv darauf hinweisen, dass er als Vermittler zwischen den Marktseiten 
auftritt und die Vertragsschließung zwischen den Teilnehmern auf der Angebots- 
und Nachfrageseite ohne Einbeziehung des Betreibers erfolgt. Der Betreiber muss 

                                                 
1018 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2010 

(BGBl. I S. 254), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18.04.2019 (BGBl. I S. 466) 
geändert worden ist. 

1019 Vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UWG.  
1020 Vgl. Busch (2018), S. 9; Wiewiórowska-Domagalska (2017), S. 5 f. 
1021 Vgl. Busch et al. (2016), S. 7 f. 
1022 Vgl. Busch et al. (2016), S. 9. 
1023 Vgl. Research group on the Law of Digital Services (2016), S. 167 f. 
1024 Vgl. Busch et al. (2016), S. 7. 
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vermeiden, dass ein beherrschender Einfluss attestiert wird oder vertragliche Un-
klarheiten eine Haftung nahelegen, um das Risiko einer Haftung auszuschließen. 
Der Betreiber der Plattform kann eine potenzielle Haftung durch Einhaltung der 
Vorgaben aus dem Diskussionsentwurf vermeiden, letztlich ist jedoch auch bei aus-
geschlossener Haftung des Plattformbetreibers ein Reputations- und Vertrauens-
schaden als Folge einer gescheiterten Transaktion möglich, sodass der Betreiber 
dieses Risiko ebenfalls berücksichtigen muss.1025  

4.1.1.2 Wettbewerbsrechtliche Implikationen 

Neben dem Haftungsrecht muss der Betreiber der Plattform auch die wettbewerbs-
rechtlichen Vorgaben zum Betrieb der Plattform berücksichtigen. Digitale Plattfor-
men weisen aufgrund der Kostenstruktur mit einem hohen Anteil Fixkosten und 
einem geringen Anteil variabler Kosten und aufgrund der Netzwerkexternalitäten 
die Tendenz zur Marktkonzentration auf. Daher kann die Bewertung der Markt-
macht bei klassischen Pipeline-Unternehmen nicht auf das Geschäftsmodell digita-
ler Plattformen übertragen werden.1026 Durch die Erweiterung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)1027 um Kriterien, die die Besonderheiten von 
digitalen Plattformen berücksichtigen, löst der Gesetzgeber diese Problematik. Die 
Feststellung einer Marktbeherrschung orientiert sich an verschiedenen Indikatoren. 
Diese sind die Marktstruktur sowie Eigenschaften und Marktverhalten des Unter-
nehmens. Die Marktstruktur und der Marktanteil des Unternehmens haben dabei 
die größte Aussagekraft.1028 Ein Unternehmen wird dann als marktbeherrschend 
vermutet, wenn der Marktanteil bei über 40 Prozent liegt.1029  

Neben den Kriterien, die für die Marktbeherrschung von Pipeline-Unternehmen re-
levant sind, hat der Gesetzgeber die ökonomischen Besonderheiten von digitalen 
Plattformen berücksichtigt. Die Kriterien zur Bewertung der Marktstellung einer 
Plattform sind die direkten und indirekten Netzwerkexternalitäten, der Aufwand 
des Wechsels und des Multihomings, die Größenvorteile der Plattform, der Zugang 
zu wettbewerbsrelevanten Daten und der innovationsgetriebene Wettbewerbs-
druck.1030 Die Kriterien sind ergänzend zu betrachten und berücksichtigen, dass 

                                                 
1025 Vgl. Morse (2015), S. 479. 
1026 Vgl. dazu Kapitel 3.1.1.2; Kumkar (2017), S. 134. 
1027 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 8 des Gesetzes vom 25. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. 

1028 Vgl. Kumkar (2017), S. 130 f. 
1029 Vgl. § 18 Abs. 4 GWB. 
1030 Vgl. § 18 Abs. 3a GWB. 
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hohe Marktanteile auf digitalen Plattformen nicht zwangsläufig Möglichkeiten zu 
missbräuchlichem Verhalten eröffnen. Speziell die indirekten Netzwerkexternalitä-
ten wirken disziplinierend, da die Verbindung der beiden Marktseiten die Preiselas-
tizität der Nachfrage und somit die Grenze, bis zu der die Preise profitabel erhöht 
werden können, beeinflusst.1031  

Digitale Plattformen unterliegen aufgrund ihrer Konzeptionierung einer Konzent-
rationsneigung, sodass die Feststellung von Marktmacht nicht allein auf den Markt-
anteil fokussiert sein sollte. Eine einzelfallbezogene Prüfung wird befürwortet.1032  

Ergänzend zu den bisherigen gesetzlichen Regelungen werden in der 10. GWB-
Novelle unter anderem Regelungen zu missbräuchlichem Verhalten von Unterneh-
men mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb festge-
legt. Die Novelle sieht vor, dass das Bundeskartellamt durch Verfügung feststellen 
kann, dass ein Unternehmen, welches in erheblichem Umfang auf Märkten im 
Sinne des § 18 Absatz 3a GWB tätig ist, eine überragende marktübergreifende Be-
deutung für den Wettbewerb hat. Diese Bedeutung orientiert sich an der marktbe-
herrschenden Stellung des Unternehmens, der Finanzkraft oder dem Zugang zu 
sonstigen Ressourcen, der Tätigkeit auf miteinander verbundenen Märkten, dem 
Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten und der Bedeutung seiner Tätigkeit für 
den Zugang Dritter zu Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie der damit verbun-
dene Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter.1033 

Der Terminus des Zugangs Dritter zu Beschaffungs- und Absatzmärkten stellt si-
cher, dass auch die Intermediationsmacht eine marktbeherrschende Stellung be-
gründen kann.1034 Damit trägt der Gesetzgeber der zunehmenden Relevanz von In-
termediären auf digitalen Plattformen Rechnung. Die Regelung der Intermediati-
onsmacht soll insbesondere hybride und noch veränderliche Geschäftsmodelle, die 
sowohl Elemente einer Angebots- als auch Nachfragetätigkeit enthalten, besser er-
fassen. In diesen Konstellationen können sich der eigene Marktzugang als Anbieter 
und die Schaffung des Zugangs für andere Unternehmen als Vermittler ergän-
zen.1035 Die Novellierung sieht für Intermediäre auch die Berücksichtigung einer 
relativen Marktmacht vor. Diese ist gegeben, wenn ein Unternehmen als Nachfra-
ger oder Anbieter von einem anderen Unternehmen abhängig ist und über keine 

                                                 
1031 Vgl. Kumkar (2017), S. 132. 
1032 Vgl. Monopolkommission (2015), S. 18. 
1033 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020b), S. 9. 
1034 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020b), S. 10. 
1035 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020b), S. 71 f. 
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ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeit verfügt. Relevanz erhält die Re-
gelung der Intermediationsmacht für Schichtenspezialisten, die auf den Zugang zur 
Nachfrageseite angewiesen sind.1036 

Eine Selbstbevorteilung des Plattformbetreibers ist nicht per se missbräuchlich. Zu-
dem agiert der Betreiber in einem Zielkonflikt zwischen der Maximierung der Ein-
nahmen aus dem Vertrieb eigener Produkte und den Einnahmen durch eine aus 
Teilnehmerperspektive möglichst optimale Vermittlungsleistung. Das Fehlen von 
Ausweichmöglichkeiten der Teilnehmer oder eine mangelnde Transparenz über die 
Bevorteilung können jedoch dazu führen, dass es zu einer Verfälschung des Wett-
bewerbs und zur Verdrängung von Wettbewerbern kommt.1037  

Bei Feststellung der überragenden marktübergreifenden Bedeutung kann dem Un-
ternehmen untersagt werden, bei der Vermittlung des Zugangs zu Beschaffungs- 
und Absatzmärkten die Angebote von Wettbewerbern anders zu behandeln als ei-
gene Angebote. Zudem darf dem Unternehmen untersagt werden, Wettbewerber 
mittelbar oder unmittelbar zu behindern. Auch die Untersagung der Nutzung wett-
bewerbsrelevanter Daten eines beherrschten Marktes für den Zutritt auf einem an-
deren Markt kann seitens des Bundeskartellamts vorgeschrieben werden.1038 

Aufgrund der ausgewogenen Marktanteile der verschiedenen Bankengruppen in 
Deutschland ist eine marktbeherrschende Stellung bisher nicht gegeben. Der Platt-
formbetreiber muss die wettbewerbsrechtlichen Vorgaben und die wettbewerbs-
rechtlichen Besonderheiten für digitale Plattformen laufend beobachten und auch 
bei einer potenziellen regionalen Marktbeherrschung dafür Sorge tragen, dass diese 
nicht missbräuchlich genutzt wird.1039 Da die potenziellen Drittanbieter von Bank-
dienstleistungen und komplementären Dienstleistungen in der Regel über weitere 
Vertriebswege verfügen, ist insbesondere im Anfangsstadium der Plattform keine 
marktbeherrschende Stellung gegeben. 

4.1.1.3 Erlaubnispflicht zum Betrieb einer Plattform 

Der Betrieb einer digitalen Plattform, auf der Bankdienstleistungen vermittelt wer-
den, ist auch aus bankaufsichtlicher Perspektive zu betrachten, da sie einer Erlaub-

                                                 
1036 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020b), S. 82. 
1037 Vgl. Lenz (2020), S. 11. 
1038 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020b), S. 10. 
1039 Vgl. Moormann et al. (2009), S. 65. 
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nispflicht unterliegen kann. Während die reine Vermittlung von Krediten grund-
sätzlich nicht erlaubnispflichtig ist, kann die Gewerbeordnung (GewO)1040 eine sol-
che erforderlich machen.1041 In Abhängigkeit von der vertraglichen Ausgestaltung 
des einzelnen Geschäftsvorhabens liegt ein Betreiben von Bankgeschäften sowohl 
durch die Teilnehmer der Plattform als auch den Betreiber der Plattform selbst vor. 
Die Erlaubnispflicht seitens der Plattformnutzer betrifft sowohl das Kreditgeschäft 
als auch das Einlagengeschäft, wenn Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem 
Umfang betrieben werden, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordert.1042 Geldgeber und Darlehensnehmer würden mit der Ge-
währung von Gelddarlehen bzw. durch die Annahme fremder Gelder als Einlagen 
ein Bankgeschäft betreiben.1043  

Der Plattformbetreiber bedarf einer Erlaubnis, wenn er sich von potenziellen Geld-
gebern vor Abschluss konkreter Darlehensverträge die Geldbeträge einzahlen lässt, 
die diese über die Plattform als Darlehen ausreichen möchten.1044 In dem Fall be-
treibt dieser selbst ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft.1045 Der Betrieb der 
Plattform erfordert zudem die Erlaubnis der BaFin, wenn der Betreiber in die An-
bahnung, den Abschluss oder die Abwicklung der Geschäfte einbezogen ist. Dies 
ist bei dem Betrieb einer Plattform für Bankdienstleistungen der Fall.1046 

Der Betrieb einer digitalen Plattform für Bankprodukte ist für Institute, die eine 
Zulassung zum Geschäftsbetrieb gemäß § 32 Abs. 1 KWG verfügen, einfacher re-
alisierbar, da die oben genannten Kriterien bereits implizit erfüllt werden. Daher 
benötigen Kreditinstitute, denen eine Bankerlaubnis erteilt wurde, sowie Zweigstel-
len von Unternehmen gemäß § 53b Abs. 1 Satz 1 KWG keine explizite Erlaubnis 
im Sinne der GewO.1047 

                                                 
1040 Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), 

die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert worden 
ist. 

1041 Vgl. § 34c Abs. 1 GewO. 
1042 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2007), S. 1. 
1043 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG. 
1044 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2007), S. 1. 
1045 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG. 
1046 Vgl. § 37 Abs. 1 Satz 4 KWG. 
1047 Vgl. § 34c Abs. 5 GewO. 



Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Plattform 175 

 

4.1.1.4 Aufsichtsrechtliche Anforderungen 

Neben einer potenziellen Erlaubnispflicht zum Betrieb einer Plattform sind weitere 
aufsichtsrechtliche Anforderungen einzuhalten. Die Bankenbranche ist stark regu-
liert, sodass Banken eingeschränkter in ihrem Handeln sind als Plattformbetreiber 
in anderen Branchen. 1048 Naheliegend ist eine zunehmende Bedrohung der IT-Si-
cherheit in Folge der PSD 2, da Banken sich für autorisierte Drittanbieter öffnen 
müssen. Gleiches gilt für die potenzielle Öffnung der Plattform für Drittanbieter.  

Im KWG finden sich für digitale Plattformen, die von Banken betrieben werden, 
keine expliziten Vorgaben. Das KWG sieht jedoch vor, dass Kreditinstitute über 
eine angemessene technisch-organisatorische Ausstattung verfügen müssen.1049 
Die Vorgaben aus dem KWG werden in den MaRisk und in den BAIT präzisiert.1050 
Die MaRisk legen fest, dass für IT-Risiken angemessene Überwachungs- und Steu-
erungsinstrumente einzurichten sind. Diese Instrumente umfassen die IT-Risikokri-
terien, die Identifikation von IT-Risiken, den Schutzbedarf und daraus abgeleitete 
Maßnahmen für den Umgang mit den Risiken.1051 Unter IT-Risiken werden alle 
Risiken für die Vermögens- und Ertragslage zusammengefasst, die das IT-Manage-
ment, die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Daten, das interne Kon-
trollsystem der IT-Organisation und IT-Strategie sowie IT-Leitlinien und Aspekte 
der Geschäftsordnung oder den Einsatz von IT betreffen.1052  

Ziel der BAIT ist die Schaffung eines verständlichen und flexiblen Rahmens für 
das Management von IT-Ressourcen, des Informationsrisikos und der Informati-
onssicherheit, der auch zu einem unternehmensweiten IT-Risikobewusstsein bei-
trägt.1053 In den BAIT finden sich keine expliziten Vorgaben für den Betrieb einer 
digitalen Plattform. Die Vorgaben zur IT-Governance, die sich aus den Vorgaben 
der MaRisk ergeben, bieten jedoch Anhaltspunkte für zu beachtende Elemente aus 
aufsichtsrechtlicher Perspektive. Banken sind durch die BAIT verpflichtet, das In-
formationsrisikomanagement, das Informationssicherheitsmanagement, den IT-Be-
trieb und die Anwendungsentwicklung qualitativ und quantitativ angemessen aus-
zustatten. Die IT-Systeme der Bank müssen die Integrität, die Verfügbarkeit, Au-
thentizität und Vertraulichkeit der Daten sicherstellen. Diese Anforderungen gelten 
auch für den Betrieb einer digitalen Plattform. Hier muss die Bank als Betreiber 

                                                 
1048 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
1049 Vgl. § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und 5 KWG. 
1050 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2018), S. 3. 
1051 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), S. 8. 
1052 Vgl. Essler / Gampe (2018), S. 18. 
1053 Vgl. Essler / Gampe (2018), S. 17 f. 



176  Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Plattform 

 

sicherstellen, dass die Kriterien des Informationsrisikomanagements eingehalten 
werden.1054 Zudem sind die IT-Systeme so zu konzipieren, dass Informationssicher-
heitsvorfällen vorgebeugt wird. Ein solcher Fall liegt vor, wenn eines der Schutz-
ziele der Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Vertraulichkeit verletzt ist.1055  

Die MaRisk legen zudem fest, dass der Umfang und die Qualität der technisch-
organisatorischen Ausstattung einer Bank sich an den Geschäftsaktivitäten, der Ri-
sikosituation und an betriebsinternen Erfordernissen orientieren muss.1056 Die Öff-
nung für Drittanbieter kann die Risikosituation der Bank beeinflussen, sodass die 
technisch-organisatorischen Anforderungen an den Betreiber einer Plattform ten-
denziell höher sind, als dies bei einer Bank, die als Integrator agiert, der Fall ist.  

Zusätzlich von Relevanz ist der Neu-Produkt-Prozess für den Plattformbetreiber. 
Die Bank muss die von ihr betriebenen Geschäftsaktivitäten verstehen und für neue 
Produkte oder neue Märkte ein Konzept ausarbeiten, das sowohl den Risikogehalt 
der neuen Geschäftsaktivität als auch deren Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der 
Bank adäquat abbildet.1057  

Der Betreiber sollte sich auf die Rolle des Vermittlers und die damit einhergehen-
den Vorgaben fokussieren. Er muss vermeiden, Outsourcing zu betreiben, da das 
Outsourcing mit komplexeren aufsichts- und datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen einhergeht. Outsourcing ist gegeben, wenn eine Bank ein anderes Unternehmen 
mit der Wahrnehmung von Aktivitäten und Prozessen im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Bankdienstleistungen oder sonstigen institutstypischen Dienst-
leistungen beauftragt, die das Kreditinstitut ansonsten selbst erbringen würde.1058 

Datenschutzrechtlich gelten die Vorgaben gemäß DSGVO, während Outsourcing 
aufsichtsrechtlich in den MaRisk explizit geregelt wird. Die Umsetzung dieser Vor-
gaben geht mit einem deutlich höheren Aufwand einher als die Positionierung als 
Vermittler. Bei Auslagerungen gilt, dass das Auslagerungsunternehmen die bank-
aufsichtsrechtlichen Anforderungen einhalten muss.1059 Dabei ist der Betreiber ver-

                                                 
1054 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2018), S. 5 f. 
1055 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2018), S. 10. 
1056 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), S. 8. 
1057 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), S. 18 f. 
1058 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), S. 20. 
1059 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2017), S. 21; Kelp (2019), S. 14 f. 
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pflichtet, die erbrachten Leistungen des Auslagerungsunternehmens zu überwa-
chen. Ähnlich den datenschutzrechtlichen Vorgaben liegt die Letztverantwortung 
beim Plattformbetreiber, wenn Leistungen auslagert werden.1060  

4.1.2  Risk Governance der Plattform 

4.1.2.1 Spezifische Risiken auf digitalen Plattformen 

Der Aufbau und Betrieb einer digitalen Plattform ist mit verschiedenen Risiken ver-
bunden. Der Austausch von Kundendaten auf der Plattform und zwischen den Teil-
nehmern ist, neben datenschutzrechtlichen Aspekten, auch mit operationellen Risi-
ken verbunden. Neben den in Kapitel 4.1.1.1 betrachteten Haftungsrisiken können 
auch Cyberrisiken auftreten, die für den Betreiber der Plattform zu Reputations-
schäden führen können. Auch die Auswirkungen betrügerischer Handlungen und 
Fehler in Transaktionen können sich negativ auf die Reputation der Plattform aus-
wirken.1061 

Die digitale Natur der Plattform bedingt, dass sie zwangsläufig Cyberrisiken aus-
gesetzt ist, die in verschiedenen Variationen auftreten und weitreichende Folgen für 
den Betreiber haben können. Cyberrisiken können in Form des Diebstahls von Da-
ten oder Identitäten bis hin zur Übernahme der IT-Systeme auftreten.1062 Die immer 
stärkere Verflechtung zwischen Technologien und dem Finanzsystem führt dazu, 
dass sich Cyberrisiken von idiosynkratischen Risiken zu einer potenziellen Quelle 
für systemische Risiken verändern.1063 Sie haben daher sowohl eine globale als 
auch eine unternehmerische Relevanz, speziell für digitale Plattformen.1064  

Die unternehmerische Relevanz von Cyberrisiken ist in der jüngeren Vergangenheit 
kontinuierlich gestiegen. In 2020 werden Cyberrisiken erstmals als das relevanteste 
Geschäftsrisiko für Unternehmen klassifiziert.1065 Für Banken zeigt sich die zuneh-
mende Bedeutung auch darin, dass die BaFin IT- und Cyberrisiken als Aufsichts-
schwerpunkte 2020 festgelegt hat.1066 Banken benötigen neben der in den MaRisk 
und BAIT festgelegten angemessenen technisch-organisatorische Ausstattung der 

                                                 
1060 Vgl. Kelp (2019), S. 13. 
1061 Vgl. Riek et al. (2016), S. 262; Zachariadis / Ozcan (2017), S. 12. 
1062 Vgl. Lee (2009), S. 131 f.; World Economic Forum (2020), S. 62. 
1063 Vgl. Beau (2018), S. 2 f. 
1064 Vgl. World Economic Forum (2020), S. 11. 
1065 Vgl. Allianz Global Corporate & Specialty (2020), S. 11. 
1066 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2020a), S. 10. 
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IT-Systeme auch ein adäquates Management von IT-Risiken. Dazu gehört das Si-
cherstellen einer angemessenen Erkennung, Bearbeitung und Nachverfolgung von 
IT-Sicherheitsrisiken bei Dienstleistern.1067 

Aufgrund ihrer potenziell weitreichenden Auswirkungen bedarf der Umgang mit 
Cyberrisiken einem hohen Maß an Aufmerksamkeit auch in der Unternehmenslei-
tung, da sie in der Folge zu Reputationsschäden für das betroffene Unternehmen 
führen. Die potenzielle Tragweite von Cyberrisiken bedingt, dass sie auf strategi-
scher Ebene Relevanz bekommen und auch das Wissen externer Partner in die Be-
obachtung und Bewertung dieser integriert werden sollte.1068 

Risiken, die mit der Verwendung von IKT einhergehen, sind in hohem Maße auch 
Personalrisiken.1069 Die Anforderungen an das digitale Know-How der Mitarbeiter 
steigt, zudem müssen alle Mitarbeiter ein Bewusstsein für Cyberrisiken und deren 
potenzielle Auswirkungen entwickeln. Es gilt daher, dass die Bank als Betreiber 
der Plattform ein Bewusstsein für Cyberrisiken bei den Mitarbeitern schafft, damit 
diese sich im Umgang mit Cyberrisiken richtig verhalten.1070 Neben den Mitarbei-
tern gilt dies ebenso für die Teilnehmer der Angebots- und Nachfrageseite.1071 Da 
Cyberrisiken oftmals das Ergebnis menschlichen Versagens sind, ist eine Betrach-
tung aus breiter Stakeholderperspektive zielführend, um die Sensibilisierung für 
Cyberrisiken zu steigern.1072 Die Plattform muss so ausgestaltet sein, dass die Da-
tensicherheit und der Schutz vor Cyberattacken gewährleistet ist.1073 

Im Ergebnis sind der Betreiber und die Teilnehmer der Angebots- und Nachfra-
geseite direkt von Cyberrisiken auf digitalen Plattformen betroffen. Im erweiterten 
Umfeld der Plattform sind der Gesetzgeber, die Regulierung, Wettbewerber und die 
Gesellschaft im Allgemeinen relevante Stakeholder.1074 

Reputationsrisiken können nicht nur die Folge von eingetretenen Cyberrisiken sein, 
sondern auch aus einem Fehlverhalten der Teilnehmer resultieren. Reputationsrisi-

                                                 
1067 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2020a), S. 23. 
1068 Vgl. Camillo (2016), S. 199 f. 
1069 Vgl. Wiedemann et al. (2018), S. 303. 
1070 Vgl. Wright (2019), S. 26. 
1071 Vgl. Wright (2019), S. 40. 
1072 Vgl. Allianz Global Corporate & Specialty (2020), S. 13. 
1073 Vgl. Engels et al. (2017), S. 36. 
1074 Vgl. Engels et al. (2017), S. 25. 
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ken sind in der Regel vorab kaum monetär zu bemessen, können jedoch existenz-
gefährdende Folgen für das betroffene Unternehmen nach sich ziehen.1075 Reputa-
tionsrisiken gehören zu den nicht-finanziellen Risiken, die sämtliche Stakeholder 
betreffen. Das Zusammenspiel der Netzwerkexternalitäten auf Plattformen bedingt, 
dass die Orientierung an den Interessen der Stakeholder ein integraler Bestandteil 
des Erfolgs der Plattform ist.1076  

Neben den Anforderungen an die IT-Sicherheit stellt der Datenschutz eines der 
größten Hemmnisse für den Einsatz von digitalen Plattformen dar. Das Risiko der 
missbräuchlichen Datennutzung ist auf Plattformen durch die Interaktion verschie-
dener Marktteilnehmer omnipräsent und muss seitens des Plattformbetreibers mi-
nimiert werden.1077 Auch das Risiko eines potenziell böswilligen Verhaltens ein-
zelner Nutzer ist zu berücksichtigen.1078 

Der Betreiber muss sicherstellen, dass die Risiken für die Teilnehmer minimiert 
werden. Dies kann durch entsprechende Authentifizierungsmaßnahmen, die das Ri-
siko einer böswilligen Nutzung der Plattform reduzieren, durch eine technisch ein-
wandfreie Plattform und durch Vorkehrungen, die der Verletzung der Privatsphäre 
und Fehlern in der Transaktionsabwicklung vorbeugen, erfolgen.1079 

Damit den Teilnehmern der Plattform ein weitgehend autonomes Agieren ermög-
licht wird, ist die Etablierung einer Governance notwendig. Dies wird notwendig, 
da die Reputation des Plattformbetreibers und der Wert der Plattform sinken, wenn 
die Teilnehmer nicht den Qualitäts- und Erfüllungsstandards des Betreibers ent-
sprechen.1080 Das größte Risiko aus Teilnehmerperspektive und damit die größte 
Barriere der Nutzung einer digitalen Plattform ist die Sicherheit der Nutzerdaten. 
Dabei ist die IT-Sicherheit nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein 
kulturelles Problem, da sie notwendig für die Öffnung einer Plattformarchitektur 
ist. Dieses Problem kann durch einen entsprechenden rechtlichen Rahmen, Normen 
und Standards gelöst werden, die das notwendige Vertrauen in die Plattform schaf-
fen.1081 Einen solchen Rahmen bietet Risk Governance.1082 Durch die Vernetzung 
                                                 
1075 Vgl. Allianz Global Corporate & Specialty (2020), S. 22. 
1076 Vgl. Schönhofen / Schockert (2017), S. 1486. 
1077 Vgl. Nietan / Gentemann (2020), S. 21. 
1078 Vgl. Riek et al. (2016), S. 262. 
1079 Vgl. Martins et al. (2014), S. 10. 
1080 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 12. 
1081 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2019), S. 32 ff. 
1082 Risk Governance findet seinen Ursprung in Forschungsartikeln um die Jahrtausendwende. Der 

ursprüngliche Fokus von Risk Governance liegt in der Behandlung von Herausforderungen für 
Wissenschaft und Gesellschaft auf Makroebene. Die Lösung dieser Herausforderungen verfolgt 
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verschiedener Akteure auf der Plattform ist die Risk Governance in besonderer 
Weise geeignet, da Risk Governance den Fokus auf die Stakeholder1083 richtet.1084 

4.1.2.2 Das Konzept der Risk Governance 

Risk Governance betrachtet das komplexe Geflecht aus Akteuren, Regeln, Konven-
tionen, Prozessen und Mechanismen, die sich mit der Sammlung, Analyse und 
Kommunikation relevanter Risikoinformationen befassen und auf Basis derer Ma-
nagemententscheidungen getroffen werden.1085 Risk Governance wendet die Prin-
zipien der Governance auf die Identifizierung, Bewertung, Beurteilung, Steuerung 
und Kommunikation von Risiken an und hilft Entscheidungsträgern bei der risiko-
behafteten Entscheidungsfindung unter Einbeziehung sämtlicher Interessengrup-
pen.1086 In der Vergangenheit wurden auch komplexe Risiken oftmals wie einfache 
Risiken gehandhabt. Die Versäumnisse zeigen, dass alternative Ansätze für den 
Umgang mit komplexen Risiken entwickelt werden müssen. Dies ermöglicht Risk 
Governance.1087 

Risk Governance nimmt neben konventionellen Risiken auch systemische Risiken 
in den Fokus.1088 Während sich konventionelle Risiken durch bekannte Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen auszeichnen und auf einen begrenzten Bereich nachtei-
lig auswirken können, thematisieren systemische Risiken die Ausfälle eines Ge-

                                                 
das International Risk Governance Council (IRGC), vgl. van Asselt / Renn (2011), S. 433 f. Risk 
Governance hat durch die gesellschaftliche Relevanz einer effektiven und demokratischen Steu-
erung und Regelung komplexer und mehrdeutiger Risiken an Bedeutung gewonnen, vgl. Klinke 
/ Renn (2019), S. 6 f. Sie befasst sich mit dem rechtlichen, institutionellen, sozialen und wirt-
schaftlichen Kontext, in denen ein Risiko bewertet wird, vgl. IRGC (2005), S. 11. 

1083 Risk Governance gibt allen relevanten Akteuren der Gesellschaft Hinweise für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Risiken und fördert ein breiteres Risikodenken und neue Ansätze zur 
Einbeziehung der beteiligten Akteure, um den Herausforderungen einer globalisierten Welt und 
der damit einhergehenden, erhöhten Komplexität Rechnung zu tragen, vgl. IRGC (2017), S. 8; 
van Asselt / Renn (2011), S. 443. Risk Governance verfolgt das Ziel, dass die verschiedenen 
Interessengruppen von den Chancen neuer Technologien profitieren können und zugleich die 
negativen Folgen der damit verbundenen Risiken minimiert werden, vgl. IRGC (2017), S. 5 f. 
Die breite Stakeholderorientierung erfordert eine differenzierte Betrachtung der Risikowahrneh-
mung der einzelnen Interessengruppen, vgl. IRGC (2018), S. 12. Wesentlicher Aspekt dieser 
Risikowahrnehmung ist das Vertrauen in die handelnden Personen bzw. Institutionen. Wenn die 
Stakeholder den handelnden Personen vertrauen, wirkt sich dies tendenziell positiv auf die Be-
reitschaft aus, Risiken einzugehen, vgl. Eiser et al. (2002), S. 2430 f. 

1084 Vgl. Wiedemann et al. (2018), S. 306. 
1085 Vgl. Renn (2008), S. 9. 
1086 Vgl. IRGC (2017), S. 7. 
1087 Vgl. van Asselt / Renn (2011), S. 443. 
1088 Vgl. IRGC (2018), S. 45. 
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samtsystems aufgrund hoher Konnektivität, großer Unsicherheiten und nichtlinea-
rer Ursache-Wirkungs-Beziehungen.1089 Die Relevanz systemischer Risiken ist in 
Folge der globalen Finanzkrise deutlich geworden. In einer globalisierten Welt wer-
den systemische Risiken wie Cyberangriffe, die Zerstörung von kritischer Infra-
struktur oder der ökologischen Nachhaltigkeit zunehmend bedeutend.1090 Systemi-
sche Risiken sind auf Makro- und Mikroebene relevant und betreffen daher auch 
Unternehmen und Banken. Für systemische Risiken sind die Fähigkeiten des tradi-
tionellen Risikomanagements nicht ausreichend, sodass ein umfassenderer Ansatz 
zur Identifizierung, zur Bewertung und zum Management dieser erforderlich ist.1091  

Risk Governance bietet ein Rahmenwerk, das die klassische Risikoanalyse um die 
Aspekte der Vorabbewertung von Risiken und deren Charakterisierung ergänzt.1092 
Daraus ergibt sich ein Prozess, der mit der Risikovorabbewertung1093 und der darauf 
aufbauenden interdisziplinären Risikobewertung1094 beginnt. In der Folge werden 
die Risiken charakterisiert und beurteilt.1095 In Abhängigkeit von der Beurteilung 
werden die Risiken im Prozessschritt des Managements von Risiken1096 gesteuert. 

                                                 
1089 Vgl. IRGC (2017), S. 5. 
1090 Vgl. IRGC (2018), S. 11 f. 
1091 Vgl. IRGC (2018), S. 45. 
1092 Vgl. Klinke / Renn (2012), S. 274. 
1093 Die Vorabbewertung von Risiken umfasst die Einschätzung des Risikos, die Frühwarnung und 

die Vorbereitungen für den Umgang mit dem Risiko und bezieht alle relevanten Akteure und 
Interessengruppen ein, um die verschiedenen Perspektiven auf das Risiko, die damit verbunde-
nen Chancen und die möglichen Strategien für den Umgang mit dem Risiko zu erfassen. Eine 
Vorabbewertung findet insbesondere bei neu auftretenden Risiken Anwendung vgl. IRGC 
(2017), S. 11; Klinke / Renn (2012), S. 274. 

1094 Die interdisziplinäre Risikobewertung legt die Basis für die Entscheidung, ob ein Risiko einge-
gangen, gesteuert oder vermieden werden soll. Sie geht über die konventionellen Methoden der 
Risikobewertung im Risikomanagement hinaus, indem auch die Interessen der verschiedenen 
Stakeholder Berücksichtigung finden, vgl. IRGC (2017), S. 13 ff. 

1095 Die Risiken lassen sich als überwiegend einfach, komplex, unsicher, mehrdeutig oder eine Kom-
bination dieser charakterisieren. Auf Basis dieser Charakterisierung wird eine Risikobeurteilung 
und Entscheidungsfindung zur Risikosteuerung vorgenommen. Beispiele für komplexe Risiken 
sind die Risiken einer Unterbrechung kritischer Infrastrukturen, wie z. B. dem Internet. Unsi-
chere Risiken kennzeichnen sich durch einen Mangel in der Verfügbarkeit oder Qualität von 
Daten, z. B. im Einsatz neuer Technologien, deren potenzielle Auswirkungen vorab nicht voll-
ständig möglich ist. Mehrdeutige Risiken liegen vor, wenn die Werte und Interessen von Stake-
holdern unterschiedlich gelagert sind und sich dadurch Konfliktpotenzial ergibt, da die Einschät-
zung eines Risikos, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere divergieren, vgl. IRGC 
(2017), S. 17 f. In der auf die Charakterisierung folgenden Risikobeurteilung werden die Risiken 
in akzeptabel, tolerabel und intolerabel unterteilt, vgl. IRGC (2017), S. 20. 

1096 Das Management der Risiken baut auf der Risikobeurteilung auf und stellt die Risikosteuerung 
im engeren Sinne dar, vgl. Klinke / Renn (2019), S. 7. Während einfache Risiken durch routine-
basierte Strategien gemanagt werden können, erfordern komplexe, ungewisse oder mehrdeutige 
Risiken die Beteiligung von Experten und die Nutzung wissenschaftlicher Modelle. Bei unsi-
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Der Risk-Governance-Prozess wird in jeder Phase um die Aspekte der Kommuni-
kation, der Integration der Stakeholder und des Kontextes ergänzt.1097  

Da die Risk Governance auf Mikro- und Makroebene unterschiedlich auszugestal-
ten ist, wurde sie auch für Unternehmen konzeptualisiert.1098 Risk Governance ist 
eine Unternehmenssteuerungsphilosophie, die die Durchdringung des Unterneh-
mens mit einer stakeholderorientierten Risikosteuerung aus strategischer Sicht an-
strebt.1099 Risk Governance zielt auf die ganzheitliche Erfassung der Risikoland-
schaft eines Unternehmens und deren Weiterleitung an die Entscheidungsträger ab, 
um die Nachhaltigkeit und die kontinuierliche Wertschöpfung des Unternehmens 
sicherzustellen.1100 Risiken sollten daher auf strategischer Ebene auf den Risikora-
dar gehoben werden, anstatt sie auf den operativen Ebenen herauszufiltern.1101  

Auf Unternehmensebene legitimiert sich Risk Governance aus den Defiziten des 
traditionellen Risikomanagements und der Corporate Governance in der Steuerung 
von Risiken, die das Geschäftsmodell eines Unternehmens betreffen.1102 Im Laufe 

                                                 
cheren Risiken ist eine vorsorgeorientierte Strategie zu nutzen, um zu vermeiden, einer Risiko-
quelle mit großen Unsicherheiten ausgesetzt zu sein. Ziel ist die Resilienz des Systems, damit 
die Grundfunktionalität nach einem Risikoereignis aufrechterhalten bleibt oder wiederherge-
stellt werden kann. Mehrdeutige Risiken erfordern eine diskursbasierte Entscheidungsfindung, 
an der alle relevanten Interessengruppen beteiligt sind. Ziel ist die Entwicklung einer Strategie, 
um die verschiedenen Ansichten und Werte der Beteiligten miteinander in Einklang zu bringen, 
vgl. Renn (2015), S. 10 f. Nach der Entscheidung werden die ausgewählten Maßnahmen ange-
wandt, auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls angepasst, vgl. IRGC (2017), S. 25 
f. 

1097 Die Kommunikation umfasst den Austausch und die gemeinsame Nutzung risikorelevanter In-
formationen der verschiedenen Anspruchsgruppen. Eine effektive und frühzeitige Kommunika-
tion ist der Schlüssel zur Schaffung eines langfristigen Vertrauens, insbesondere bei komplexen, 
unsicheren oder mehrdeutigen Risiken, vgl. IRGC (2017), S. 27. In den Prozess werden zudem 
die Interessen der verschiedenen Stakeholder integriert, die von dem Risiko und den Maßnah-
men betroffen sein könnten. Risk Governance schafft dadurch ein breites Spektrum an Perspek-
tiven und erhöht so die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen bei den verschiedenen Inte-
ressengruppen. In Abhängigkeit von der Charakterisierung des Risikos und des Kontextes sind 
verschiedene Stakeholder einzubeziehen. Wenn ein Risiko als einfach betrachtet wird, ist ein 
routinemäßiger Umgang zielführend. Bei komplexen und unsicheren Risiken ist ein breiter Di-
alog zwischen Experten und den betroffenen Stakeholdern zielführend. Bei Risiken, die durch 
ein hohes Maß an Ungewissheit gekennzeichnet sind, kann zusätzlich die Zivilgesellschaft ein-
bezogen werden, um die verschiedenen Betrachtungsweisen für das Risiko und die Hand-
lungsoptionen vollständig zu erfassen, vgl. IRGC (2017), S. 29 f. 

1098 Vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 813 ff. 
1099 Vgl. Letza et al. (2004), S. 251; Wiedemann et al. (2016), S. 40. 
1100 Vgl. Stein et al. (2019), S. 1229. 
1101 Vgl. Hiebl et al. (2018), S. 318. 
1102 In der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass weder die Mechanismen der Corporate 

Governance noch die des Risikomanagements ausreichend auf Bedrohungen reagiert haben, de-



Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Plattform 183 

 

der Zeit haben sich die institutionell orientierte Corporate Governance und das me-
thodisch orientierte Risikomanagement zu zwei nebeneinander existierenden, aber 
isolierten Funktionen entwickelt.1103 Die Spezialisierung der beiden Funktionen 
führt dazu, dass insbesondere solche Risiken, die die Existenz von Unternehmen 
gefährden können, in der Regel weder von der Corporate Governance noch vom 
Risikomanagement erfasst werden.1104 

Um der Komplexität heutiger Organisationen gerecht zu werden, ist ein zusätzlicher 
Spezialist erforderlich. Diese Lücke zwischen Risikomanagement und Corporate 
Governance schließt Risk Governance, die ein ganzheitliches Steuerungskonzept 
anstrebt.1105 Risk Governance ist neben den bestehenden Unternehmensfunktionen 

                                                 
nen Unternehmen ausgesetzt waren. Prominente Beispiele sind der Emissionsskandal bei Volks-
wagen und die Fülle von Klagen um Walmart, vgl. Stein et al. (2018a), S. 64 f.; Stein et al. 
(2019), S. 1228. 
Das Risikomanagement fokussiert sich im Rahmen der Risikoanalyse auf das Identifizieren, 
Messen und Bewerten von Risiken anhand einer quantitativen Modellierung. Die bewerteten 
Risiken können in der Folge gesteuert und kontrolliert werden. Ziel ist es, Maßnahmen zu er-
greifen, um die quantifizierten Risiken im Rahmen der Risikotragfähigkeit zu vermeiden oder 
auf ein vertretbares Maß zu reduzieren, vgl. Hardy / Maguire (2016), S. 86. Die Standardisierung 
von Risikomodellen und Risikomanagementprozessen bedingt eine eher mechanistische Aus-
richtung des Risikomanagements, dessen Wirksamkeit gegeben ist, wenn es alle oder möglichst 
viele der Risiken herausfiltert, kontrolliert und von der Unternehmensleitung fernhält. Dadurch 
ist es der Unternehmensleitung jedoch nicht möglich, die Risikoinformationen in die strategi-
schen Entscheidungen für die Zukunft zu integrieren, vgl. Stein et al. (2019), S. 1228. Zwar hat 
sich das Risikomanagement in Unternehmen ausgehend von der Absicherung finanzieller Risi-
ken weiterentwickelt und berücksichtigt auch nicht-finanzielle Risikoarten wie operationelle Ri-
siken, Reputationsrisiken und strategische Risiken, es wird jedoch dahingehend kritisiert, dass 
auch unsichere, komplexe und mehrdeutige Risiken in der Vergangenheit wie einfache Risiken 
gehandhabt wurden, vgl. Nocco / Stulz (2006), S. 8; van Asselt / Renn (2011), S. 438. Dem 
Risikomanagement fehlt ein Rekontextualisierungsmechanismus, sodass es nicht in der Lage ist, 
die Angemessenheit seiner Standardverfahren und Risikopräferenzen von innen heraus zu beur-
teilen. Dies stellt ein Risiko an sich dar, insbesondere in einem immer dynamischeren Umfeld 
mit einer wachsenden Zahl relevanter Akteure, vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 819. 
Auch die Corporate Governance ist im Management der Unternehmensrisiken eingeschränkt, da 
viele Vorschriften freiwillig sind bzw. sich nicht auf die gesamte Breite der Risikolandschaft 
beziehen oder den Fokus auf Risiken im Zusammenhang mit Führungsschwäche, regulatorischer 
Compliance und mangelnder Transparenz legen, vgl. Stein / Wiedemann (2018), S. 99. Zudem 
ist die Corporate Governance weitgehend formbar und ohne expliziten Fokus auf die geschäfts-
modellbezogene Risikokontrolle, vgl. Stein et al. (2019), S. 1228. 

1103 Vgl. Baule / Fandel (2016), S. 809. 
1104 Vgl. Hiebl (2019), S. 1217. 
1105 Risk Governance dient als Vermittler zwischen den Funktionen, ohne zu versuchen, diese zu 

ersetzen. Vielmehr beabsichtigt Risk Governance die jeweiligen Defizite der spezialisierten 
Funktionen auf komplementäre Weise zu lösen, vgl. Stein et al. (2019), S. 1229. In diesem Sinne 
ist Risk Governance eine übergreifende Philosophie der Kontrolle strategischer Geschäftsrisi-
ken, die auf die Durchdringung des Unternehmens mit seiner stakeholderorientierten Sichtweise 
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Risikomanagement, interne Revision, Compliance und Corporate Governance zu 
institutionalisieren.1106 Die systematische Integration der Risk-Governance-Ideen 
in die Prozesse der einzelnen betrieblichen Funktionen stärkt das Risikobewusst-
sein und damit die Risikorobustheit des Geschäftsmodells.1107  

Risk Governance strebt den Aufbau einer Risikosteuerungsinfrastruktur an, die pro-
aktiv antizipiert, wie sich zukünftige Risiken auf das Geschäftsmodell auswirken 
können, um dieses darauf auszurichten und das Unternehmen zukunftssicher posi-
tionieren zu können.1108 Um dies zu erreichen, werden vier Aufgaben als wesentlich 
angesehen.1109 Diese Aufgaben sind das Design von Risikomodellen1110, die Be-
stimmung von Modellrisiken1111, die Forschung und Entwicklung in Risikothe-
men1112 sowie die Beratung der Unternehmensleitung.1113 

                                                 
abzielt, vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 813. Risk Governance richtet den Fokus auf das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens, indem die Interessen und Ziele der Stakeholder abgebildet 
werden. Sie strebt ein nachhaltiges Geschäftsmodell an und verpflichtet sich den Normen der 
„Good Governance“, indem sie den Stakeholdern klare ethische Signale in Bezug auf die risi-
kobezogene Nachhaltigkeit sendet. Das bedeutet, dass sich Risk Governance den Ansprüchen 
wie Vorsicht, Partizipation, Partnerschaft, Kommunikation und Einbeziehung, Transparenz und 
Rechenschaft verpflichtet und damit zur Nachhaltigkeit und Lebensfähigkeit von Unternehmen 
beiträgt, vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 823. 

1106 Vgl. Hiebl et al. (2018), S. 318. 
1107 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1295. 
1108 Vgl. Wiedemann et al. (2016), S. 42. 
1109 Vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 824 ff. 
1110 Das Design von Risikomodellen umfasst die kontinuierliche Festlegung der Art der Risikowahr-

nehmung, -priorisierung und -aggregation unter Berücksichtigung der individuellen Stakehol-
derbedingungen, vgl. Wiedemann et al. (2016), S. 40. Dabei werden die finanziellen und nicht-
finanziellen Risiken in die bestehenden Risikomodelle integriert, vgl. Stein / Wiedemann 
(2016), S. 825. Ziel der Aufgabe ist es, dass sich die Risikomodelle von einer reaktiven Aus-
richtung zu einer proaktiven Ausrichtung verändern, um neben den gegenwärtigen Risiken auch 
potenzielle Risiken besser wahrzunehmen, vgl. Hardy / Maguire (2016), S. 96. 

1111 Auf die Bestimmung von Modellrisiken zielt weder das Risikomanagement noch die Corporate 
Governance systematisch ab, vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 825. Das Modellrisiko wird als 
das Verlustrisiko definiert, das sich daraus ergibt, dass zur Lösung eines risikorelevanten Prob-
lems nicht das am besten geeignete Modell eingesetzt wird. Modellrisiken entstehen aus der 
Verwendung von Modellen, die falsch spezifiziert, oder in ihrer Nutzung und Ausführung Fehler 
aufweisen und daher nicht anwendbar sind, z. B. in Folge von technischen oder Programmier-
fehlern, vgl. Derman (1996), S. 6 ff. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer permanenten 
Rekontextualisierung der Risikosteuerung, vgl. Wiedemann et al. (2016), S. 42. 

1112 Die Forschung und Entwicklung in Risikothemen befasst sich mit der Suche und Integration 
innovativer Methoden zur Modellentwicklung. Dazu zielt Risk Governance darauf ab, neue Ent-
wicklungen in Wissenschaft und Wirtschaft zu integrieren, vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 
826; Wiedemann et al. (2016), S. 40. 

1113 Die Beratung der Unternehmensleitung verfolgt das Ziel, die Unternehmensleitung in Risiko-
themen zu beraten. Die Unternehmensleitung kann diese Risikoinformationen für die Gestaltung 
der Geschäftsprozesse nutzen und nachhaltige Entscheidungen treffen, vgl. Stein / Wiedemann 
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Die konsequente Umsetzung von Risk Governance drückt sich auch in der Imple-
mentierung einer Risikokultur und der Steigerung der Unternehmenseffizienz 
aus.1114 Eine Studie der Universität Siegen in regional tätigen Kreditinstituten zeigt, 
dass Risk Governance Wert schafft, sie ist somit kein Selbstzweck. Je bewusster 
Banken die Risk-Governance-Aufgaben umsetzen, desto besser ist deren Risiko-
kultur und letztlich auch ihre Institutseffektivität.1115 Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt eine Studie von AEBI ET AL. (2012), die aufzeigt, dass Banken, die Risk 
Governance implementiert haben, eine bessere Performance aufweisen als Banken, 
bei denen dies nicht der Fall ist.1116  

Die Implementierung von Risk Governance kann in Form eines oder mehrerer Risk-
Governance-Zirkel erfolgen, in denen regelmäßig die individuelle Risikowahrneh-
mung offen diskutiert wird. Die Mitglieder des Zirkels tragen das Wissen eines ri-
sikoangemessenen Verhaltens in die einzelnen Unternehmensbereiche, wodurch 
die Risikokultur und das Risikobewusstsein gefördert wird.1117 Dabei ist eine hete-
rogene Zusammensetzung des Zirkels zielführend, da der Erfolg eines Teams posi-
tiv von der Heterogenität der Mitglieder beeinflusst wird.1118 

Im Ergebnis werden konkret spezifizierte Risiken und ihre Wirkungen auf das stra-
tegische Geschäftsmodell identifiziert und die Risikowahrnehmungen kontinuier-
lich an die Unternehmensleitung übermittelt. Der Unternehmensleitung muss eine 
ganzheitliche Erfassung der Risikolandschaft des Unternehmens ermöglicht wer-
den. Dazu sind auch die potenziellen Risiken, die mit einer Veränderung des Ge-
schäftsmodells einhergehen, zu erfassen. Dadurch ist die Unternehmensleitung in 

                                                 
(2016), S. 827. Die Unternehmensleitung ist für den Erhalt eines tragfähigen Geschäftsmodells 
verantwortlich und muss sicherstellen, dass sich das Geschäftsmodell an Veränderungen in der 
Risikolandschaft, in der sich das Unternehmen bewegt, anpasst, vgl. Stein et al. (2019), S. 1224 
f. In der Beratung der Unternehmensleitung werden die Erkenntnisse aus den ersten drei Aufga-
ben an die Entscheidungsträger weitergeleitet, damit eine ganzheitliche Erfassung der Risiko-
landschaft des Unternehmens möglich wird und die Unternehmensleitung den Überblick über 
die Vielfalt der miteinander verknüpften Risiken, die das Geschäftsmodell des Unternehmens 
bedrohen, behält, vgl. Stein et al. (2019), S. 1229 f. Die Unternehmensleitung ist gegenüber den 
Stakeholdern in der Verantwortung, mit den Risiken verantwortungsvoll umzugehen. Risk 
Governance unterstützt die Unternehmensleitung dabei, indem sie den Überblick über die Viel-
falt und die Verflechtungen von Organisationen, Gesellschaft und Technologie gibt, vgl. Stein / 
Wiedemann (2016), S. 829. 

1114 Vgl. Baule / Fandel (2016), S. 809. 
1115 Vgl. Wiedemann et al. (2016), S. 41 f. 
1116 Vgl. Aebi et al. (2012), S. 3224 f. 
1117 Vgl. Wiedemann et al. (2018), S. 309. 
1118 Vgl. Schippers et al. (2003), S. 779 f. 
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der Lage, die übermittelten Risikowahrnehmungen für die Gestaltung von Ge-
schäftsprozessen zu nutzen.1119  

Für Banken ist Risk Governance zudem auch aus aufsichtsrechtlicher Perspektive 
relevant. Die Europäische Zentralbank hat Risk Governance in 2016 erstmals auf 
die Prioritätenliste des Single Supervisory Mechanism (SSM) gesetzt und legt im 
Rahmen des SREP, der auf die Fehlentwicklungen in der Finanzkrise reagiert, einen 
Fokus auf Risk Governance als Prüfungsaufgabe der nationalen Bankenaufsichts-
behörden.1120 

4.1.2.3 Implementierung einer digitalen Plattform aus Risk-Governance-Per-
spektive 

Der Aufbau und die Integration einer digitalen Plattform ist eine strategische Ent-
scheidung, die zu einer Veränderung des Geschäftsmodells führt. Diese Verände-
rung ist je nach Monetarisierungstyp und Plattformausrichtung institutsspezifisch 
individuell ausgeprägt. Zur Spezifizierung der Auswirkungen einer strategischen 
Geschäftsmodellanpassung ist eine Diskussion zielführend, an der verschiedene 
Fachabteilungen mit unterschiedlichen Perspektiven beteiligt werden sollten, um 
einen differenzierten und letztendlich institutsindividuellen Blick auf die Auswir-
kungen der Implementierung zu erhalten. Zwingend einzubeziehen sind die Abtei-
lungen der unternehmerischen Überwachung, da diese das Ziel der Sicherung der 
erfolgreichen Umsetzung des Geschäftsmodells und damit der Profitabilität und 
nachhaltigen Wertschöpfung des Unternehmens verfolgen.1121 Gerade die dynami-
sche Entwicklung der IKT erfordert eine spezifische Fähigkeit der Geschäftspolitik, 
sich flexibel an veränderte Wettbewerbssituationen anzupassen und laufend Verän-
derungen in der Risikolandschaft aufzudecken.1122 Die Analyse der aufgezeigten, 
plattformspezifischen Risiken ist daher aus einer umfassenden und adaptiven 
Governance-Perspektive vorzunehmen.1123  

Risk Governance kann bei der strategischen Geschäftsmodellanpassung unterstüt-
zen. Dies gelingt durch die Umsetzung eines Risk-Governance-Zirkels, an dem sich 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmensfunktionen beteiligen. Der Zirkel 
trägt damit der notwendigen, institutsspezifischen Individualität Rechnung und er-

                                                 
1119 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1295. 
1120 Vgl. European Central Bank (2016), S. 2 f. 
1121 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1293 ff. 
1122 Vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 824. 
1123 Vgl. Klinke / Renn (2019), S. 3; Stein / Wiedemann (2016), S. 821. 
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möglicht eine funktionsübergreifende Kommunikation zwischen den verschiede-
nen Fachabteilungen, die ihre individuellen Risikowahrnehmungen diskutieren.1124 
Die Organisation in Form eines Zirkels eignet sich insbesondere vor dem Hinter-
grund der spezifischen Risiken auf digitalen Plattformen, die sich aus den ökono-
mischen Besonderheiten ergeben und eine differenzierte Zusammensetzung des 
Zirkels notwendig machen, um einen möglichst breiten Blick auf potenzielle Risi-
ken zu erhalten. Innerhalb des Zirkels können die Veränderungen, die eine digitale 
Plattform für das Geschäftsmodell mit sich bringt, offen diskutiert und laufend 
überprüft werden.1125 Durch regelmäßige Workshops trägt der Zirkel zum Erhalt 
eines tragfähigen Geschäftsmodells bei und ermöglicht die Anpassung des Ge-
schäftsmodells an die Veränderungen in der Risikolandschaft, in der sich das Un-
ternehmen bewegt.1126 

Die Durchdringung der verschiedenen Unternehmensfunktionen mit der Risk-
Governance-Idee fördert die Diskussion über die Auswirkungen der Implementie-
rung einer Plattform auf das Ertragsmodell, den Stakeholdernutzen und die Wert-
schöpfungsorganisation.1127 Der Zusammenhang zwischen Risk Governance und 
der strategischen Geschäftsmodellanpassung ist in Abb. 21 dargestellt.  

Die Organisation der Wertschöpfung verändert sich durch die Implementierung der 
Plattform und ist abhängig vom präferierten Plattformtyp und der Positionierung 
des Betreibers.1128 Möglich ist eine vollständige Fokussierung auf die Tätigkeit als 
neutraler Vermittler ohne eigenes Produktangebot, das Agieren als nicht-neutraler 
Vermittler oder eine Positionierung als Orchestrator, der das eigene Produktspekt-
rum gezielt um Leistungen von Drittanbietern ergänzt. Der Betreiber würde sich in 
diesen Fällen von der Positionierung des Integrators lösen. Die Vor- und Nachteile 
sowie die Risiken, die mit der jeweiligen Wertschöpfungsorganisation einhergehen, 
gilt es im Risk-Governance-Zirkel zu diskutieren.1129  

                                                 
1124 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1294. 
1125 Vgl. Ishikawa (1985), S. 35; Stein et al. (2018b), S. 1294 f. 
1126 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1295. 
1127 Vgl. Stein et al. (2018b), S. 1294. 
1128 Vgl. dazu Kapitel 3.1.2.1 und Kapitel 4.3.1.2. 
1129 Vgl. Bach et al. (2012), S. 105 f.; Petry / Rohn (2004), S. 8 f. 



188  Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Plattform 

 

 
Abb. 21: Strategische Geschäftsmodellanpassung mit Unterstützung der Risk Governance1130 

Veränderungen in der Wertschöpfungsorganisation bedingen oftmals ein veränder-
tes Ertragsmodell. Eine Plattform, die z. B. Produkte und Dienstleistungen von 
Drittanbietern und komplementäre Leistungen vermittelt, generiert überwiegend 
Provisionserträge.1131 In Abhängigkeit von dem Ertragsmodell verändert sich auch 
die Relevanz der Ertragskomponenten, die in Kapitel 2.3.1.2 thematisiert wurden, 
insbesondere die des Zinsüberschusses. 

                                                 
1130 Eigene Darstellung in Anlehnung an Stein et al. (2018b), S. 1295. 
1131 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 23; Sievers (2019a), S. 7. 
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Zugleich beeinflusst das veränderte Ertragsmodell den Nutzen der Marktteilneh-
mer. Digitale Plattformen weisen aufgrund der gleich- und wechselseitigen Netz-
werkexternalitäten die Besonderheit auf, dass der Nutzen der Marktteilnehmer von 
der Anzahl der Nutzer auf der gleichen und der anderen Marktseite abhängig ist.1132 
Die besondere Relevanz der unterschiedlichen Interessengruppen, die zum Funkti-
onieren der Plattform beitragen, wurde in Kapitel 3.1.3.1 aufgezeigt. Das systema-
tische Abstimmen und die Integration der Interessen sämtlicher Stakeholder ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine effektive, effiziente und faire Risk Governance. 
Risk Governance unterstützt hierbei, indem sie den Überblick über die Vielfalt der 
miteinander verknüpften Risiken, die mit der Veränderung des Geschäftsmodells 
einhergehen, behält und die Verflechtungen der verschiedenen Stakeholder auf der 
Plattform aufzeigt.1133 Dies wird durch die zunehmende Vernetzung mittels IKT 
notwendig, da die Risiken der verschiedenen Stakeholder stärker miteinander ver-
netzt sind und damit die Komplexität zunimmt.1134 So wirken sich z. B. Cyberrisi-
ken in Form einer missbräuchlichen Nutzung der Plattform negativ auf die Reputa-
tion des Anbieters und auf das Vertrauen der Marktteilnehmer aus.1135 Die Unter-
nehmensleitung ist gegenüber den Stakeholdern in der Verantwortung, zu zeigen, 
dass das eigene Verhalten Risk-Governance-konform ist und mit den Risiken ver-
antwortungsvoll umgegangen wird.1136  

Im Ergebnis verfolgt die Risk Governance das Ziel, ein Bewusstsein für die unter-
nehmensweiten Veränderungen, die mit der Anpassung des strategischen Ge-
schäftsmodells einhergehen, zu schaffen und die Unternehmensleitung so zu bera-
ten, dass diese die institutsspezifische Entscheidung zur Implementierung einer di-
gitalen Plattform treffen und gegenüber den Stakeholdern vertreten kann. Zugleich 
kann sie das Geschäftsmodell kontinuierlich auf Risikobedrohungen überprü-
fen.1137 Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Entscheidung der allgemeinen 
Risikokultur des Unternehmens entspricht und dass die Führungskräfte im Rahmen 
ihrer Mitarbeiter- und Stakeholderkommunikation in der Lage sind, das Bewusst-
sein auf die Verbindung zwischen Risikobewusstsein und Geschäftsmodell zu len-
ken. 1138  

                                                 
1132 Vgl. Reuver et al. (2018), S. 125; Schilling (2009), S. 195 f. 
1133 Vgl. Stein et al. (2019), S. 1229 f. 
1134 Vgl. Stein / Wiedemann (2018), S. 97; van Asselt / Renn (2011), S. 432. 
1135 Vgl. Camillo (2016), S. 199. 
1136 Vgl. Renn (2015), S. 13; Stein / Wiedemann (2016), S. 829. 
1137 Vgl. Stein / Wiedemann (2016), S. 827 f.; Stein et al. (2018b), S. 1295. 
1138 Vgl. Renn (2015), S. 13; Stein / Wiedemann (2016), S. 829. 
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4.2 Implementierung einer digitalen Plattform 

4.2.1 Teilnehmer der Plattform 

4.2.1.1 Zugang zur Plattform 

Aufbauend auf den rechtlichen Implikationen, die mit der Implementierung einer 
Plattform verbunden sind, muss der Plattformbetreiber entscheiden, welche Markt-
teilnehmer an der Plattform partizipieren dürfen. Dies reglementiert der Betreiber 
über den Zugang zur Plattform. Wie in Kapitel 3.1.2.2 erläutert, steht der Zugang 
zur Plattform in engem Zusammenhang zu der Offenheit der Plattform. Der Betrei-
ber muss den Trade-off zwischen dem Grad der Offenheit und der Qualität berück-
sichtigen.1139 Die Partizipation an der Plattform wird für potenzielle Teilnehmer 
umso interessanter, je weniger restriktiv der Zugang geregelt ist. Für den Betreiber 
besteht hingegen die Gefahr, dass die Konkurrenz für die eigenen Angebote zu-
nimmt, sofern der Betreiber selber als Anbieter auf der Plattform aktiv sein möchte. 
Zugleich muss gewährleistet sein, dass die Angebote transparent sind, mit der Ge-
fahr, dass die Konkurrenz diese unterbietet.1140 

Unter Berücksichtigung der Förderung von Netzwerkexternalitäten ist eine zu 
starke Reglementierung des Zugangs zu vermeiden, da die Plattform einen Mehr-
wert schafft, indem sie die Interaktion zwischen den Teilnehmern der Angebots- 
und Nachfrageseite ermöglicht.1141 Die Erzeugung von wechselseitigen Netzwerk-
externalitäten wird durch einen offenen Zugang gestärkt, da sich eine wachsende 
Anzahl von Anbietern positiv auf die Nachfrageseite auswirkt et vice versa. Je mehr 
Interaktionsmöglichkeiten den Teilnehmern eröffnet werden, desto größer ist ihr 
Nutzen und desto attraktiver wird die Plattform für weitere Teilnehmer. Im Um-
kehrschluss wirkt sich ein restriktiver Zugang negativ auf die potenziellen Netz-
werkexternalitäten aus. Der Betreiber muss daher abwägen, dass der Zugang von 
Wettbewerbern sich positiv auf die Attraktivität der Plattform für die Nachfra-
geseite auswirkt, sich die Marge der Anbieter und die Marktanteile dadurch jedoch 
verringern können.1142 Die Interaktionsvolumina und die Wertschöpfung auf der 
Plattform steigen mit zunehmender Öffnung.1143 

                                                 
1139 Vgl. Schreieck et al. (2018), S. 60 f. 
1140 Vgl. Strucken / Drummer (2019), S. 61. 
1141 Vgl. Nicoletti (2017), S. 266 f. 
1142 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 109. 
1143 Vgl. Parker / van Alstyne (2012), S. 7. 
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Damit die Plattform für die Teilnehmer der Nachfrageseite einen Mehrwert gene-
riert, ist eine Öffnung der Angebotsseite für Drittanbieter und für Anbieter komple-
mentärer Leistungen zielführend, damit die Teilnehmer der Nachfrageseite Zugang 
zu einem größeren Dienstleistungsangebot erhalten.1144 

Über API besteht die Möglichkeit, dass der Betreiber einen kontrollierten, sicheren 
und kostengünstigen Zugriff auf Daten und Funktionen durch Dritte zur Verfügung 
stellt und sich potenzielle Anbieter der Plattform anschließen können.1145 Der Be-
treiber kann entscheiden, ob er sich auf ein Kernangebot fokussiert und das Angebot 
um Leistungen Dritter vervollständigt, als neutraler Vermittler agiert oder die An-
gebote Dritter ergänzend anbietet. Die Entscheidung determiniert auch, welche 
Leistungen von Drittanbietern offeriert werden dürfen.1146 Zugleich sollte der Zu-
gang für Komplementoren geöffnet werden, die einen Beitrag zur Plattform leisten 
und zur Wertschöpfung beitragen.1147 Auch eine hybride Ausgestaltung des Zu-
gangs ist möglich, wenn der Anbieter ein Kernangebot weiterhin selber erbringen 
möchte. In diesem Fall agiert er bei einigen Dienstleistungen proprietär und öffnet 
die Plattform bei anderen Dienstleistungen. Für Dienstleistungen, die Differenzie-
rungsmöglichkeiten bieten und die der Betreiber als Kernkompetenz sieht, werden 
keine Drittanbieter akquiriert. Für Dienstleistungen, die nur ein geringes Differen-
zierungspotenzial aufweisen, wird die Plattform hingegen für Dritte geöffnet. Ziel 
muss dabei sein, dass der Kunde sämtliche Dienstleistungen, die der finanziellen 
Bedarfserfüllung dienen, auf der Plattform erhalten kann.1148 Durch die Koopera-
tion mit Drittanbietern kann den Teilnehmern der Nachfrageseite ein breites Spekt-
rum an Dienstleistungen offeriert werden. Gleichzeitig erschließt sich der Betreiber 
neue Ertragsquellen.1149 

Zielführend ist auch die Integration von Leistungen, die mit den bankeigenen Leis-
tungen korrespondieren. Eine bei der Bank abgeschlossene Immobilienfinanzie-
rung kann durch vor- und nachgelagerte Leistungen, wie z. B. die Vermittlung eines 
Maklers oder eines Umzugsunternehmens ergänzt werden. Durch den Zugang die-

                                                 
1144 Vgl. Reuver et al. (2015), S. 334. 
1145 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 7 f. 
1146 Vgl. Torrens (2016), S. 233. 
1147 Vgl. Gawer (2009), S. 65; Lenz (2020), S. 11; Ondrus et al. (2015), S. 263. 
1148 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 28. 
1149 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 209. 



192  Implementierung einer digitalen Plattform 

 

ser Anbieter können Kunden bei themenspezifischen Anliegen an die Bank ange-
bunden werden, sodass die Notwendigkeit, auf andere Dienstleister zugreifen zu 
müssen, reduziert wird.1150 

Universalbanken profitieren davon, dass sie in Form ihrer Bestandskunden Zugang 
zu einer Vielzahl von Teilnehmern sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der 
Nachfrageseite haben. Bestehende Kundenbeziehungen bieten den Vorteil, dass die 
Kunden beim Eingehen der ersten Geschäftsbeziehung einen Onboarding-Prozess 
durchlaufen haben, der eine geldwäschekonforme Legitimierung und Geeignet- und 
Angemessenheitsprüfungen für das gewählte Finanzprodukt umfasst. Von einem 
verifizierten Kunden profitieren sämtliche Teilnehmer der Angebotsseite, die die 
Kunden bedienen können, ohne diese Prozesse ebenfalls durchführen zu müs-
sen.1151 Zudem unterliegt die Ansprache geringeren rechtlichen Restriktionen.1152 

Bei potenziellen Teilnehmern, zu denen noch keine Geschäftsbeziehung besteht, 
muss vorab die Echtheit des Teilnehmers und dessen Seriosität geprüft werden.1153 
Durch die Kontrolle des Zugangs muss gewährleistet sein, dass ein Teilnehmer 
nicht unter einer gefälschten Identität an der Plattform partizipieren kann. Die Ve-
rifizierung dient der Identitätsfeststellung des Teilnehmers. Die Kontrolle des Zu-
gangs ist eine zentrale Funktion, die der Betreiber gegenüber den Teilnehmern si-
cherstellen muss. Der administrative Aufwand fällt bei Bestandskunden entspre-
chend geringer aus als bei Neukunden.1154 

4.2.1.2 Nachfrageseitige Marktteilnehmer 

Der Zugang zur Nachfrageseite der Plattform ist offen auszugestalten und sollte 
möglichst keinen Restriktionen unterliegen, da die Teilnehmer der Nachfrageseite 
sowohl Kunden des Plattformbetreibers als auch Kunden der Anbieter, die die vom 
Kunden genutzten Dienstleistungen zur Verfügung stellen, sind.1155 

                                                 
1150 Vgl. Strietzel et al. (2018), S. 18. 
1151 Vgl. Giesen (2018), S. 26. 
1152 Vgl. Gorwa (2019), S. 863. 
1153 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 109. 
1154 Vgl. Peters (2010), S. 174 f. 
1155 Vgl. Baums (2015), S. 15. 
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Ein großer Kundenstamm auf der Nachfrageseite wirkt über die wechselseitigen 
Netzwerkexternalitäten fördernd auf das Interesse der Partizipation der Ange-
botsseite.1156 Für den Betreiber der Plattform ist daher wichtig, möglichst viele Teil-
nehmer auf der Nachfrageseite zu akquirieren. Durch eine einfache Angebotsge-
staltung wird sichergestellt, dass sich die Nachfrager auf der Plattform zurechtfin-
den und die Möglichkeiten des digitalen Angebots in Anspruch nehmen.1157 Zu-
gleich muss die Echtheit des Marktteilnehmers durch eine schnelle Verifizierung 
sichergestellt werden. Primäre Zielgruppe für die Teilnahme auf der Nachfrageseite 
sind Privatkunden. Durch die Akquisition von Bestandskunden für die Teilnahme 
an der Plattform kann der Betreiber eine Basis aufbauen, die dem weiteren Wachs-
tum dient.1158 

Die Veränderungen im Kundenverhalten zeigen, dass insbesondere in der Gruppe 
der Digital Natives und Digital Immigrants ein zunehmender Relevanzverlust des 
persönlichen Vertriebs bei standardisierten Produkten stattfindet. Um den persönli-
chen Kontakt halten zu können, müssen Universalbanken ihr Angebot spezifisch 
auch auf diese Gruppen ausrichten.1159 Dazu muss die Bank ihr Geschäftsmodell 
kontinuierlich weiterentwickeln und einen breiteren Nutzungskontext des Kunden 
einnehmen. Kunden nutzen in ihrem privaten Umfeld bereits Plattformen, auf de-
nen verschiedene Dienstleistungen integriert sind, während das Bankgeschäft meist 
noch als isolierter und monolithischer Bereich wahrgenommen wird. Dies liegt 
auch darin begründet, dass Kunden höhere Anforderungen an Banken haben als an 
andere Dienstleister und das Vertrauen in den Interaktionspartner für sie von großer 
Bedeutung ist. Durch den Aufbau einer Plattformlösung für das Bankgeschäft kön-
nen etablierte Banken die bestehende Vertrauensbeziehung nutzen und ihren Kun-
den einen Mehrwert bieten. Entscheidend ist dabei, dass die Plattform eine Alltags-
relevanz bei den Nutzern erhält und dadurch die Kundenbindung stärkt.1160  

Der Betreiber sollte zudem das Ziel verfolgen, einziger Ansprechpartner des Kun-
den zu sein, ohne dass das gesamte Produktportfolio angeboten werden muss. Der 
Kunde muss in der Lage sein, sämtliche finanzbezogenen Dienstleistungen auf der 
Plattform abzuwickeln, sodass durch den Zugang zur Plattform keine weiteren 
Bankbeziehungen unterhalten werden müssen, da sämtliche Leistungen über die 

                                                 
1156 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 25 f. 
1157 Vgl. Kollmann (2019), S. 609 f. 
1158 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 22. 
1159 Vgl. Paul et al. (2016), S. 635 f. 
1160 Vgl. Neubacher (2019b), S. 2; Singh (2019), S. 30. 
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Plattform verfügbar sind.1161 Der Betreiber fokussiert sich auf die Erbringung aus-
gewählter Dienstleistungen und trägt durch die Erweiterung des Kernangebots 
durch zusätzliche Anbieter zur Bedarfserfüllung der Kunden bei.1162  

4.2.1.3 Angebotsseitige Marktteilnehmer 

4.2.1.3.1 Verbundpartner und eigene Angebote 

In seiner Rolle als Vermittler agiert der Plattformbetreiber zwischen den Teilneh-
mern der Angebotsseite und den Teilnehmern der Nachfrageseite. Welche Gruppen 
zur Angebotsseite zählen, ist nicht determiniert. So kann der Betreiber selber als 
Anbieter auftreten und das Portfolio an Bankdienstleistungen um Angebote von ex-
ternen Partnern ergänzen.1163 

Im Fokus der Plattform stehen sämtliche Bankdienstleistungen, deren Vertrieb über 
digitale Kanäle möglich ist. Speziell in der Startphase der Plattform sollte der Be-
treiber selber als Anbieter agieren, um die Teilnehmer der Nachfrageseite bedienen 
zu können. Grundsätzlich obliegt es dem Betreiber, ob er und seine Verbundpartner 
das gesamte Leistungsspektrum auf der Plattform erbringen oder bestimmte Leis-
tungen auch oder nur von Drittanbietern erbracht werden.1164 Es ist jedoch sicher-
zustellen, dass die Teilnehmer der Nachfrageseite Zugriff auf sämtliche Leistungen 
haben, die sie für ihre finanziellen Bedürfnisse benötigen.1165 

Der Plattformbetreiber kann die Strategie verfolgen, dass zum einen Produkte von 
Banken angeboten werden, mit denen der Betreiber kooperiert und zum anderen 
das Produktportfolio um Produkte ergänzt wird, die die Kooperationspartner nicht 
anbieten oder deren Erbringung nicht zu den Kernkompetenzen der Bank gehört.1166 

Der bisher verfolgte Ansatz des Ausschließlichkeitsprinzips, der den Vertrieb eige-
ner Leistungen und die der Verbundpartner vorsieht, ist durch die verstärkte Nut-
zung der IKT, der Möglichkeit der einfachen Vergleichbarkeit der Konditionen und 
der Preissensibilität der Kunden, nicht nachhaltig.1167  

                                                 
1161 Vgl. Peters (2018), S. 28. 
1162 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 134 f. 
1163 Vgl. El Kherdali et al. (2018), S. 29. 
1164 Vgl. Fuchs (2005), S. 179 ff. 
1165 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 15. 
1166 Vgl. Herr (2019), S. 3. 
1167 Vgl. Schinnenburg (2003), S. 286. 



Implementierung einer digitalen Plattform 195 

 

4.2.1.3.2 Drittanbieter von Bankdienstleistungen 

Zusätzlich ist eine Öffnung der Plattform für Drittanbieter möglich, um die Attrak-
tivität für die Kunden zu steigern.1168 Der Betreiber stellt die notwendige Infrastruk-
tur zur Verfügung, damit Dritte ihre Dienstleistungen über API auf der Plattform 
anbieten können. Dabei kommt dem Betreiber der Plattform die Aufgabe zu, ein 
optimales Matching zwischen den Nachfragern und den Anbietern zu gewährleis-
ten.1169 

Die Anbieteraktivierung für die Plattform verfolgt das Ziel, Anbieter für die Platt-
form zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Aufgrund der Netzwerkexterna-
litäten ist der Nutzen einer Plattform aus Perspektive der Nachfrageseite von der 
Anzahl der partizipierenden Anbieter und von der Qualität und Aktualität des An-
gebots abhängig. Neben den eigenen Angeboten und denen von (Verbund-)partnern 
kann das Angebot um Leistungen von Drittanbietern ergänzt werden, die von (Ver-
bund-)partnern nicht angeboten werden oder deren Erbringung nicht zu den Kern-
kompetenzen der Bank gehört.1170  

Der Betreiber offeriert seinen Kunden durch die Öffnung der Plattform für Dritte 
ein breiteres Angebot an Dienstleistungen.1171 Zugleich ermöglicht die Integration 
von Drittanbietern eine Verschlankung des eigenen Leistungsspektrums. Über eine 
Ventillösung kann der Betreiber Dienstleistungen von Drittanbietern vermitteln. 
Die Ventillösung gewährleistet eine ganzheitliche Betreuung des Kunden und eig-
net sich zum Schutz der bestehenden Kundenbeziehung gegenüber Wettbewer-
bern.1172 Die Bank bleibt im Besitz der Kundenschnittstelle, während der Drittan-
bieter die Dienstleistung erbringt. Für die Vermittlung erhält der Betreiber eine Pro-
visionszahlung von den angeschlossenen Drittanbietern.1173 Wenn die Bank in de-
finierten Bereichen Produkte von Drittanbietern vertreibt, kann dies die Kundenzu-
friedenheit steigern. Die Bank generiert dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über Anbietern, die weiterhin das Ausschließlichkeitsprinzip nutzen.1174 

                                                 
1168 Vgl. Peters (2018), S. 28. 
1169 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 10. 
1170 Vgl. Herr (2019), S. 3. 
1171 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 40. 
1172 Vgl. Schinnenburg (2003), S. 282. Eine Ventillösung im engeren Sinne kommt nur dann zum 

Einsatz, wenn das Bedienen des Kundenbedarfs im eigenen Unternehmen bzw. Verbund nicht 
möglich ist. 

1173 Vgl. Schinnenburg (2003), S. 283. 
1174 Vgl. Schinnenburg (2003), S. 286. 



196  Implementierung einer digitalen Plattform 

 

Bei der Integration der Leistungen von Drittanbietern muss sich die Bank entschei-
den, ob die Dienstleistungen konkurrierend angeboten werden oder nur verfügbar 
sind, wenn die Bank diese nicht selber erbringt. Ein konkurrierendes Angebot kann 
dazu führen, dass etablierte Banken geneigt sind, ihre eigenen Dienstleistungen be-
vorzugt anzubieten.1175  

Für die Kunden ermöglicht die Öffnung den Zugang zu verschiedenen Angeboten 
von unterschiedlichen Anbietern, sodass sie das für sie individuell optimale Ange-
bot auswählen können.1176 Gerade vor dem Hintergrund des veränderten Nutzerver-
haltens stellt die Integration von Drittanbietern eine Möglichkeit dar, die Kunden-
beziehung zu halten, den Kundenbedarf abzudecken und sich als Kundenspezialist 
zu etablieren, der insbesondere bei standardisierten Bankdienstleistungen nicht die 
Konditionen bieten kann, die ein spezialisierter Dienstleister bietet.1177 Speziali-
sierte Institute weisen eine deutlich geringere CIR auf, sodass sie in der Lage sind, 
günstigere Angebote zu offerieren.1178  

Ein Vorteil für beide Marktseiten ist die nicht mehr notwendige, gegenseitige Ve-
rifizierung. Diese übernimmt der Betreiber, sodass keine zusätzlichen Kosten für 
die Identifizierung anfallen. Die Position des vertrauensvollen Mittlers motiviert 
den Kunden, die Leistungen des Drittanbieters über die Plattform zu nutzen statt in 
direkter Interaktion mit diesem.1179 

Für Drittanbieter eignet sich die Teilnahme an der Plattform aus verschiedenen 
Gründen. Zum einen ermöglicht die Teilnahme die Erschließung neuer Geschäfts-
felder. Durch die Bereitstellung ihrer Leistungen auf der Plattform können Kunden 
angesprochen werden, ohne selbst in die Kundenakquise investieren zu müssen. 
Drittanbieter profitieren von der Kundenbasis des Plattformbetreibers. Dies gilt ins-
besondere für spezialisierte Banken, die bisher nur über einen kleinen Kunden-
stamm verfügen oder aufgrund ihres Geschäftsmodells nur begrenzten Zugang zu 
Kundengeldern haben. Da Plattformen in der digitalen Wirtschaft räumlich nicht 
beschränkt sind, können auch Anbieter aus dem Ausland ihre Produkte anbieten. 
Das Kundenerlebnis bleibt lokal, auch wenn die Anbieter auf der Plattform überre-
gional oder international agieren.1180  

                                                 
1175 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 10. 
1176 Vgl. Clement et al. (2019), S. 206; Sprenger (2017), S. 10. 
1177 Vgl. Hornuf et al. (2018), S. 9; Singh (2019), S. 30. 
1178 Vgl. Alt / Puschmann (2016), S. 31. 
1179 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
1180 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 40; Sievers (2019a), S. 6. 
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Die Integration von Drittanbietern kann in Form eines Verrechnungskontos vorge-
nommen werden. Der Betreiber stellt den Drittanbietern die Daten zur Verfügung, 
die für die nachgefragte Bankdienstleistung von Relevanz sind. So wird sicherge-
stellt, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.1181 Wenn ein 
Kunde z. B. eine Geldanlage bei einem Drittanbieter tätigen möchte, werden die 
Zahlungen über das Verrechnungskonto abgewickelt. Das Kapital des Kunden wird 
treuhänderisch angelegt und nach Vertragsende zurückgezahlt. Der Kunde hat für 
die festgelegte Vertragsdauer keinen Zugriff auf das Kapital. Der Betreiber über-
nimmt die Transaktionsabwicklung mit der Drittbank. Die Zahlungen des Drittan-
bieters werden über das Verrechnungskonto abgewickelt. Das Verrechnungskonto 
dient nur für den Transfer zwischen dem Kundenkonto bei der Betreiberbank und 
dem Drittanbieter. Gemäß § 17 der DSGVO kann der Kunde nach Abschluss der 
Transaktion die Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Dadurch 
reicht die bestehende Verbindung zum Plattformbetreiber aus, um verschiedene 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ohne dass langfristig Konten bei ver-
schiedenen Anbietern unterhalten werden müssen.1182 

Die Bank als Vermittler muss dabei sicherstellen, dass die Drittanbieter, an die die 
Kundengelder vermittelt werden, den eigenen Sicherheitsstandards entsprechen. 
Dies ist sowohl aus datenschutzrechtlicher Perspektive als auch aus monetärer Per-
spektive relevant. Eine Vermittlung ist z. B. nur zielführend, wenn das Kapital des 
Kunden gegen Ausfälle geschützt ist. Daher ist die Integration solcher Angebote 
vorrangig im Rechtsraum der Europäischen Union umsetzbar, da dort ein gemein-
sames Einlagensicherungssystem implementiert ist.1183 Die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union gewährleisten, dass die Deckungssumme für die Gesamtheit 
der Einlagen desselben Einlegers auf 100.000 Euro festgesetzt sind, falls die Einla-
gen nicht verfügbar sind.1184 In der Richtlinie wird festgelegt, dass Einlagen sowohl 
Spar- als auch Festgeldeinlagen umfassen.1185 Zugleich dürfen nur Kreditinstitute 

                                                 
1181 Vgl. Heiserowski (2019), S. 12. 
1182 Vgl. Art. 17 Abs. 1 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

UND DES RATES. 
1183 Vgl. RICHTLINIE 2014/49/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16.04.2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung). 
1184 Vgl. Art. 6 Abs. 1 RICHTLINIE 2014/49/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 16.04.2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung). 
1185 Vgl. Art. 2 Abs. 3 RICHTLINIE 2014/49/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 16.04.2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung). 
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Einlagen entgegennehmen, die Mitglied eines Einlagensicherungssystems sind, das 
in seinem Herkunftsmitgliedsstaat amtlich anerkannt ist.1186  

4.2.1.3.3 Branchenfremde Drittanbieter 

Neben Bankdienstleistungen kann die Plattform auch durch zusätzliche Angebote 
von branchenfremden Drittanbietern ergänzt werden, um den Mehrwert für den 
Kunden zu steigern und zugleich die Kontaktfrequenz zwischen Kunde und Bank 
zu erhöhen.1187 Diese Leistungen sollten mit den bankeigenen Leistungen korres-
pondieren, damit der Kunde bei themenspezifischen Anliegen an die Bank gebun-
den und die Notwendigkeit reduziert wird, dass der Kunde auf Dienstleister außer-
halb der Plattform zugreifen muss.1188 Über API können branchenfremde Drittan-
bieter an die Plattform angeschlossen werden. Zielführend ist dabei, dass es sich 
um Angebote handelt, die Komplementäre zu den angebotenen Bankdienstleistun-
gen sind.1189 

Komplementäre Leistungen, die einen direkten Bezug zu den auf der Plattform ver-
triebenen Bankdienstleistungen aufweisen, sind z. B. Leistungen rund um den Er-
werb einer Immobilie oder eines Autos. Knapp die Hälfte der Kunden sieht einen 
Bedarf darin, dass die Bank sie auch beim Erwerb von bankfremden Produkten wie 
dem Immobilien- oder Automobilkauf unterstützt. Der Kunde kann im Anschluss 
an die Immobilienfinanzierung die Plattform nutzen, um Zugang zu Komplemen-
tärleistungen zu erhalten.1190 Ähnlich groß ist der Anteil bei transaktionsbezogenen 
Dienstleistungen, wie z. B. passenden Versicherungsprodukten oder die Unterstüt-
zung bei Verkäufen oder Vertragsabschlüssen. Banken können in diesem Kontext 
durch Integration von Drittanbietern nützliche Hilfestellungen leisten.1191 Da kom-
plementäre Leistungen optionale Güter sind, verändert sich das Marktpotenzial für 
Bankdienstleistungen auf der Plattform nicht, sie können sich jedoch positiv auf 
den Nutzen für die Teilnehmer der Nachfrageseite auswirken.1192 

                                                 
1186 Vgl. Art. 4 Abs. 3 RICHTLINIE 2014/49/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 16.04.2014 über Einlagensicherungssysteme (Neufassung). 
1187 Vgl. Singh (2019), S. 29. 
1188 Vgl. Strietzel et al. (2018), S. 18. 
1189 Vgl. Jovanović / Voigt (2016), S. 121; Strietzel et al. (2018), S. 18. 
1190 Vgl. Disselkamp (2019), S. 476. 
1191 Vgl. Wunderlich (2017), S. 28. 
1192 Vgl. Ondrus et al. (2015), S. 263. 
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Durch die Integration von bankfremden Dienstleistungen erzeugt der Betreiber 
wechselseitige Netzwerkexternalitäten, da der Nutzen für die Nachfrager mit zu-
nehmendem Anteil von komplementären Anbietern steigt.1193 Über die digitale 
Plattform ist das Potenzial der anzusprechenden Kunden deutlich umfangreicher, 
sodass dies eine reichweitenstarke Ergänzung für branchenfremde Drittanbieter 
sein kann. Da die Teilnehmer der Nachfrageseite den potenziellen Markt eines 
Komplementärs definieren, werden Komplementäre von Plattformen angezogen, 
die eine große installierte Basis aufweisen.1194 Für die Bank stellt die Integration 
eine zusätzliche Möglichkeit zur Generierung von Provisionserträgen dar.1195 

Der Aufbau einer eigenen Plattform bietet speziell regional tätigen Universalban-
ken die Möglichkeit, als Netzwerker in der Region zu fungieren und durch Integra-
tion bankfremder Dienstleistungen einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Sie 
verfügen aufgrund der Kenntnis der regionalen Spezifika über Wettbewerbsvor-
teile. Des Weiteren bietet die teilweise starke regionale Verankerung Differenzie-
rungsmerkmale.1196 

Ein geeignetes Bedarfsfeld zur Integration von Drittanbietern stellt der Bereich 
„Bauen und Wohnen“ dar. Die Bank als Betreiber kann über Kooperationen mit 
Komplementären die Wertschöpfung über den gesamten Lebenszyklus begleiten 
und Dienstleistungen in diesem Bedarfsfeld vermitteln.1197 Bei der Akquisition von 
Anbietern weisen Universalbanken Vorteile gegenüber potenziellen Wettbewer-
bern auf, da insbesondere die regional tätigen Institute mit den lokalen Handwerks-
betrieben gut vernetzt sind. Sie verfügen bereits über langjährige Beziehungen zu 
einer Vielzahl von potenziellen, branchenfremden Marktteilnehmern.1198 

Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass der Großteil der ausgegebenen Kredite 
von Universalbanken an Handwerksbetriebe und hier speziell von öffentlich-recht-
lichen und genossenschaftlichen Instituten begeben wird. Der Anteil der Sparkas-
sen liegt in 2020 bei 69 Prozent aller vergebenen Kredite, der Anteil der Kreditge-
nossenschaften bei über 12 Prozent und der Anteil der privatrechtlichen Banken bei 
ca. 6 Prozent. Der Anteil der regional tätigen Institute liegt im Zeitraum von 2010 

                                                 
1193 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 17. 
1194 Vgl. Suarez / Kirtley (2012), S. 36. 
1195 Vgl. Meisner (2017), S. 42. 
1196 Vgl. Wittkowski (2019), S. 2. 
1197 Vgl. Strucken / Drummer (2019), S. 61. 
1198 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 39 f. 
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bis 2020 durchgehend bei über 80 Prozent der vergebenen Kredite an das Hand-
werk.1199 Auch die Kreditvergabe an Soloselbstständige erfolgt überwiegend durch 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die einen Anteil von 40 Prozent resp. 34 
Prozent aufweisen, während der Anteil privatrechtlicher Banken bei 28 Prozent 
liegt. 1200 Knapp 40 Prozent der Handwerksbetriebe sind Soloselbstständige.1201 

Die Kreditvergabesituation an das Baugewerbe weist ähnliche Charakteristika auf. 
Auch hier ist der Anteil der vergebenen Kredite der öffentlich-rechtlichen und ge-
nossenschaftlichen Institute signifikant. Der Marktanteil ist im Zeitraum von 2010 
bis 2020 kontinuierlich gestiegen und liegt in 2020 bei über 69 Prozent. Dabei ent-
fallen fast 42 Prozent auf die Sparkassen und 27,5 Prozent auf die Genossenschafts-
banken. Der Anteil der privatrechtlichen Institute beträgt ca. 21 Prozent.1202 

Die prozentualen Anteile der vergebenen Kreditvolumina geben zwar keinen ge-
nauen Aufschluss über die korrekte prozentuale Verteilung der Kunden auf die ein-
zelnen Bankengruppen. Es ist jedoch von einer positiven Korrelation zwischen den 
Kreditvolumina und der absoluten Kundenzahl auszugehen. Daher zeigt sich, dass 
die regional tätigen Institute über eine gute Wettbewerbsposition verfügen, um An-
bieter für bankfremde Leistungen aus den Kundengruppen der Handwerker, Solo-
selbstständigen und dem Baugewerbe zu akquirieren, da sie über den Großteil der 
Geschäftsbeziehungen zu diesen verfügen.  

Die Teilnahme an der Plattform eröffnet für die Handwerksbetriebe die Möglich-
keit, einen einfachen Zugang zu verifizierten Kunden zu erhalten. Dadurch können 
neue Kundenkreise akquiriert werden. Speziell für junge Betriebe, die noch über 
einen kleinen Kundenstamm verfügen, eröffnet die Partizipation an der Plattform 
die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen.1203 Zudem ermöglicht die Teilnahme 
an der Plattform die Reduzierung der Marketingaktivitäten, da sie Zugang zu Kun-
den über die Plattform haben.1204 

Der Markt für Dienstleistungen des Handwerks ist kleinteilig und für Verbraucher 
oft intransparent, sodass eine digitale Plattform die Transparenz steigern kann, in-
dem sie das Matching zwischen Handwerker und Kunde erleichtert. Zudem weist 
der Umsatz über digitale Plattformen im Handwerk noch Wachstumspotenziale 
                                                 
1199 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020c), S. 1. 
1200 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020d), S. 1. 
1201 Vgl. Haverkamp (2019), S. 1. 
1202 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020b), S. 1. 
1203 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 15. 
1204 Vgl. Sommer (2019), S. 1. 



Implementierung einer digitalen Plattform 201 

 

auf.1205 Durch die Teilnahme an der Plattform passen sich die Betriebe an den ver-
änderten Kundenbedarf an. Kunden sehen den Kontakt über digitale Kanäle zuneh-
mend als neuen Standard.1206  

Neben den Vorteilen des Zugangs zu neuen Kunden bietet die Plattform die Mög-
lichkeit einer Absicherung gegen Forderungsausfälle, sodass sich die Betriebe auf 
ihr Kerngeschäft fokussieren können. Wenn die Forderungsausfälle eines Betriebs 
auf mehr als ein Prozent des Umsatzes ansteigen, wird die finanzielle Situation für 
den betroffenen Betrieb kritisch.1207 In 2019 gaben fast 17 Prozent der Handwerks-
unternehmen im Bauhauptgewerbe und knapp 10 Prozent im Ausbauhandwerk an, 
dass dieser Wert überschritten wurde. Es zeigt sich, dass die Forderungsausfälle 
abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind und eine Schwächung 
der Konjunktur die Zahlungsmoral negativ und die Zunahme der Forderungsaus-
fälle positiv beeinflusst.1208 Zwar haben die Betriebe die Möglichkeit, eine gebüh-
renpflichtige Vermögensauskunft einzuholen, diese geht jedoch stets auch mit ei-
nem erhöhten persönlichen Aufwand einher. Eine Bankauskunft von Privatkunden 
können Betriebe nur unter deren Zustimmung einholen. Zusätzlich müssen sie eine 
Gebühr entrichten.  

Der Betreiber der Plattform kann ein gewisses Maß an Sicherheit bieten. Zum einen 
verifiziert der Betreiber die Echtheit des Kunden gegenüber dem Handwerksbetrieb 
und zum anderen besteht die Möglichkeit, dass die Bank die Zahlungsfähigkeit 
bzw. die zugestandene Finanzierung bestätigt.1209 Zudem ist die Zahlungstransak-
tion zwischen Dienstleister und Kunde friktionslos durchführbar, da beide Markt-
seiten auf der Plattform mit der Betreiberbank vernetzt sind.1210 Ein aktives Ein-
greifen in den Zahlungsprozess ist seitens des Plattformbetreibers zu vermeiden, da 
ein solches Verhalten Einfluss auf die Bewertung einer marktbeherrschenden Stel-
lung hat. Wenn der Betreiber z. B. Zahlungen zwischen der Angebots- und Nach-
frageseite zurückhält, greift er aktiv in den Zahlungsprozess ein und ist aus wettbe-
werbsrechtlicher Perspektive nicht mehr nur Vermittler zwischen den beiden 
Marktseiten.1211 

                                                 
1205 Vgl. Sommer (2018), S. 1. 
1206 Vgl. Sommer / Kittnar (2019), S. 1. 
1207 Vgl. Lotze / Fröhlich (2014), S. 1. 
1208 Vgl. Creditreform Wirtschaftsforschung (2020), S. 20. 
1209 Vgl. Erichsen (2015), S. 1. 
1210 Vgl. Dapp (2015b), S. 61. 
1211 Vgl. Domurath (2016), S. 14; Research group on the Law of Digital Services (2016), S. 168; 

dazu ausführlich Kapitel 4.1.1.2. 
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Durch den Aufbau eines Bewertungssystems kann die Bank eine zusätzliche Form 
der Zertifizierung implementieren. Häufig weisen Online-Bewertungssysteme das 
Problem auf, dass automatisierte Bewertungen systematisch und nicht nachvoll-
ziehbar manipuliert werden. Die Bank als Betreiber der Plattform kann hingegen 
sicherstellen, dass nur tatsächlich getätigte Transaktionen zwischen der Angebots- 
und Nachfrageseite bewertet werden dürfen. Eine Manipulation durch automati-
sierte Bewertungen wird so vermieden.1212 Für die teilnehmenden Betriebe kann ein 
Bewertungssystem sowohl positiv als auch negativ sein. Einerseits führen gute Be-
wertungen dazu, dass potenzielle Kunden auf die Dienstleistungen aufmerksam 
werden, andererseits besteht die Gefahr, dass einzelne Betriebe aufgrund einer 
schlechten Reputation keine relevante Rolle auf der Plattform einnehmen.1213 

Neben den Vorteilen, die die Partizipation für die Betriebe mit sich bringt, gilt es 
zu berücksichtigen, dass die Attraktivität für die Teilnehmer der Angebotsseite in 
Abhängigkeit von den Wettbewerbern auf der Plattform abnimmt und sich ein stär-
kerer Wettbewerb auf die generierbaren Preise auswirkt.1214 

Mit zunehmendem Wachstum kann die Plattform auch in weiteren Bedarfsfeldern 
Dienstleistungen von Drittanbietern integrieren. Analog zur Umsetzung der Vorga-
ben gemäß PSD 2 kann ein KID auch für Versicherungsleistungen implementiert 
werden. Der Betreiber kann sich als KID für Versicherungsprodukte zertifizieren 
lassen und dem Kunden einen zusätzlichen Nutzen stiften, indem dieser eine detail-
lierte Übersicht über seine Versicherungsverträge erhält, so wie es die KID bei Kon-
ten bei verschiedenen Banken bereits ermöglichen.1215 Der Anteil der Kunden, die 
sich vorstellen können, ihre Versicherungsangelegenheiten über das Online Ban-
king abzuwickeln, steigt sukzessive, sodass sich dies bereits jeder zweite Kunde 
vorstellen kann.1216 Durch die Integration von Komplementärleistungen ist es dem 
Betreiber möglich, verschiedene Themenfelder ganzheitlich abzudecken. So kön-
nen auf der Plattform angebotene Vorsorgeprodukte z. B. mit einem Versicherungs-
angebot eines Drittanbieters kombiniert werden.1217 

Auch die Integration von Mietwagenanbietern, Reisebüros oder lokalen Einzel-
händlern stellen Möglichkeiten einer weiteren Vergrößerung der Plattform dar. Ei-
nen Mehrwert für den Kunden stellen vor allem Angebote mit regionalem Bezug 
                                                 
1212 Vgl. Leyer / Hirzel (2018), S. 38. 
1213 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 1. 
1214 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 1. 
1215 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 25. 
1216 Vgl. Berg (2019), S. 16. 
1217 Vgl. Strietzel et al. (2018), S. 19. 
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dar.1218 Je größer das Dienstleistungsangebot der Plattform ist, desto größer ist der 
wahrgenommene Nutzen der Nachfrageseite. Zugleich erhöht sich durch die getä-
tigten Transaktionen die Menge der Daten, anhand derer die Bedürfnisse der Kun-
den bedient werden können.1219 

4.2.2 Launch einer digitalen Plattform 

4.2.2.1 Ansätze zur Akquisition der Teilnehmer 

4.2.2.1.1 Die Diffusionstheorie auf digitalen Plattformen 

Die Identifizierung potenzieller Teilnehmer auf der Angebots- und Nachfrageseite 
bildet die Grundlage zur Akquisition ebendieser. Die Teilnehmerakquisition ver-
folgt das Ziel, Anbieter und Nachfrager für die Plattform zu gewinnen, um zwi-
schen beiden Seiten eine Interaktion zu ermöglichen. Die Kundengewinnung ist ab-
hängig von der Kommunikationsstrategie des Plattformbetreibers. Insbesondere in 
der Phase vor und während des Launchs der Plattform ist ein erhöhtes Werbeauf-
kommen sinnvoll, um das Erreichen einer kritischen Masse sicherzustellen.1220 Die 
durchgeführten Maßnahmen müssen auf die potenziellen Teilnehmer ausgerichtet 
sein und im Rahmen der zulässigen werblichen Kundenansprache erfolgen. 

Der Betreiber der Plattform muss die Teilnehmer akquirieren, die für den Aufbau 
und das Bestehen der Plattform von primärem Wert sind und diese Seite im Öko-
system subventionieren. Diese Teilnehmer können durch monetäre und nicht-mo-
netäre Anreize gewonnen werden.1221 Speziell zum Start einer Plattform ist es sinn-
voll, eine Penetrationsstrategie zu wählen und Zugangsanreize zu fördern. Die 
Preise zur Teilnahme und Interaktion werden zu Beginn und für einen begrenzten 
Zeitraum niedrig angesetzt, um möglichst viele potenzielle Teilnehmer davon zu 
überzeugen, an der Plattform zu partizipieren.1222 

Für die Akquisition von Teilnehmern sind verschiedene Ansätze relevant. Zum ei-
nen kann die Diffusionstheorie1223 eine Indikation geben, wie sich die Teilnehmer-

                                                 
1218 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 25. 
1219 Vgl. Lunn (2016), S. 242. 
1220 Vgl. Kollmann (2019), S. 605. 
1221 Vgl. Evans (2009), S. 103; Parker / van Alstyne (2012), S. 8. 
1222 Vgl. Kollmann (2019), S. 607; Parker et al. (2016), S. 81 f. 
1223 Die Diffusionstheorie untersucht, wie, weshalb und in welchem Zeitraum sich Innovationen 

verbreiten, vgl. Rogers (2003), S. 21. Digitale Plattformen stellen gesamtwirtschaftlich betrach-
tet keine Innovation dar, vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2020a), S. 1. Wie 
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zahlen einer Plattform entwickeln und welche Teilnehmer potenziell akquiriert wer-
den müssen, um ein Wachstum der Plattform zu ermöglichen. Die Diffusionstheorie 
umfasst die Konzepte der Adoption und der Diffusion und ist auf Mikro- und Mak-
roebene darstellbar. Auf der Mikroebene bezieht sich die Diffusionsforschung auf 
die Adoption eines einzelnen Nutzers, während die Makroebene die Verbreitung in 
verschiedenen Zielgruppen in den Vordergrund der Untersuchungen stellt.1224 Die 
Diffusion bildet die Aggregation der individuellen Entscheidungen vom ersten bis 
zum theoretisch letzten Nutzer in einem sozialen System ab.1225 

Die Entscheidung, ob ein Teilnehmer an der Plattform partizipieren möchte, folgt 
gemäß der Diffusionstheorie einem mehrstufigen Prozess. In der ersten Phase er-
langt der Teilnehmer Kenntnis von der Existenz der Plattform und ein Verständnis 
für deren Funktionsweise. Dabei wird differenziert zwischen dem Wissen über die 
Existenz der Plattform, dem grundlegenden Verständnis ihrer Funktionsweise und 
dem Verständnis über tieferliegende Prozesse. Für die Adoption ist das Verständnis 
der Funktionsweise der Plattform notwendig.1226  

In der zweiten Phase entwickelt ein Teilnehmer eine Einstellung gegenüber der 
Plattform. Auf individueller Ebene findet eine Abwägung des Für und Wider der 
Adoption statt. Dabei muss eine positive Einstellung nicht zwingend zu einer Adop-
tion führen. Die relevanten Eigenschaften, die die Einstellung beeinflussen, bezie-
hen sich auf den relativen Vorteil, die Kompatibilität, die Komplexität, die Erprob-
barkeit und die Kommunizierbarkeit.1227  

Die Nutzung der Plattform muss einen relativen Vorteil generieren, der sich in öko-
nomischen Vorteilen, Sozialprestige und Nutzen der Anwendung ausdrückt und als 
Gradmesser für die subjektive Beurteilung der Plattform gilt. Eine digitale Platt-
form generiert einen relativen Vorteil durch zusätzliche Bequemlichkeit in Form 
der Aufhebung von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen und der Kosten- 

                                                 
in Kapitel 3.3.3 dargestellt, ist der Ausbaustand digitaler Plattformen in der Bankenbranche je-
doch wenig ausgeprägt. Der Aufbau und die Implementierung einer digitalen Plattform weist 
aus Perspektive des einzelnen Instituts Parallelen zur Verbreitung einer Innovation auf. Unter 
der Annahme, dass der Betreiber die Plattform als neues „Produkt“ offeriert, ist auch eine diffu-
sionstheoretische Untersuchung der Teilnahme an der Plattform möglich, vgl. Kollmann / 
Stöckmann (2008), S. 45. Die Diffusionstheorie kann daher wertvolle Implikationen für die Ak-
quisition von Teilnehmern auf digitalen Plattformen bieten, vgl. Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (2019), S. 48; Kollmann (2019), S. 586 ff. 

1224 Vgl. Rogers (2003), S. 36. 
1225 Vgl. Clement et al. (2019), S. 223. 
1226 Vgl. Rogers (2003), S. 172 f. 
1227 Vgl. Rogers (2003), S. 177 ff. 
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und Zeitersparnis für die Teilnehmer.1228 Der relative Vorteil ist die Eigenschaft, 
der die größte Bedeutung beigemessen wird.1229  

Die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an der Nutzung der Plattform steigt, wenn 
diese kompatibel mit den Wertvorstellungen und Bedürfnissen des Teilnehmers ist. 
Je geringer die Veränderung ist, die mit der Nutzung der Plattform einhergeht, desto 
größer ist die Akzeptanz zur Nutzung. Für Bankkunden, die bereits die Online-Ban-
king-Funktionen nutzen, ist die Veränderung, die mit der Nutzung einer digitalen 
Plattform einhergeht, geringer als für Kunden, die diese Funktionen bisher nicht 
genutzt haben.1230  

Die Wahrscheinlichkeit der Nutzung der Plattform ist zudem von der Komplexität 
abhängig und steht in negativem Zusammenhang zu dieser. Der Lernaufwand, die 
Funktionsweise der Plattform zu verstehen, wirkt sich negativ auf die Adoptions-
wahrscheinlichkeit aus. Je intuitiver die Plattform gestaltet ist, desto wahrscheinli-
cher wird sie von den Teilnehmern genutzt.1231 

Wenn die Plattform vor der Nutzung getestet werden kann, sinkt die von den Teil-
nehmern wahrgenommene Unsicherheit. Auch die Kommunizierbarkeit fördert die 
Wahrscheinlichkeit der Adoption. Wenn die Ergebnisse der Plattformnutzung kom-
munizierbar sind, steigt die Wahrscheinlichkeit der Adoption durch weitere Nut-
zer.1232 

Erst in der dritten Phase wird die Entscheidung zur Nutzung getroffen. Wird die 
Teilnahme an der Plattform abgelehnt, ist eine Unterscheidung in aktive und pas-
sive Ablehnung möglich. Eine aktive Ablehnung stellt das Resultat einer sorgfälti-
gen Abwägung dar, während bei der passiven Ablehnung die Adoption nie in Er-
wägung gezogen wurde.1233 Bei einer Ablehnung kann der Prozess der Entschei-
dungsfindung bei einem späteren wiederholten Durchlaufen des Adoptionsprozes-
ses aufgrund eines veränderten Kenntnisstands über die Plattform zu einer positiven 
Entscheidung führen.1234 

                                                 
1228 Vgl. Kalaiarasi / Srividya (2013), S. 102. 
1229 Vgl. Schmidt (2009), S. 22. 
1230 Vgl. Laukkanen et al. (2008), S. 449 ff. 
1231 Vgl. Kalaiarasi / Srividya (2013), S. 104. 
1232 Vgl. Rogers (2003), S. 177 ff. 
1233 Vgl. Rogers (2003), S. 178. 
1234 Vgl. Schmidt (2009), S. 26. 
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Die vierte Phase stellt die tatsächliche Verwendung der Plattform dar. In dieser 
Phase kann auch eine Re-Invention stattfinden, die eine Veränderung der Plattform 
im Zuge der Adoption und Implementierung durch die Nutzer beschreibt. Werden 
Unzulänglichkeiten nicht behoben, kann dies die weitere Nutzung der Plattform 
verhindern. Ein höherer Grad der Re-Invention fördert die Adoptionsrate und geht 
mit einer größeren Nachhaltigkeit der Nutzung der Plattform einher. Je flexibler die 
Plattform die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer bedienen kann, desto mehr 
Teilnehmer werden von ihr angesprochen.1235 

In der fünften Phase sucht der Marktteilnehmer nach Informationen, die seine 
Adoptionsentscheidung stützen. Dabei wird versucht, Widersprüche im Denken 
und Handeln zu vermeiden, also Dissonanzen zu reduzieren. Daher wird unterbe-
wusst nach Informationen gesucht, die die Entscheidung bestärken. In dieser Phase 
wird zwischen der Fortsetzung der Adoption oder der Ablösung entschieden. Eine 
Ablösung findet statt, wenn der Marktteilnehmer die Plattform durch eine neue In-
novation ersetzt oder Ernüchterung einsetzt, da die Nutzung als enttäuschend emp-
funden wird. Hohe Wachstumsraten der Plattform und eine große Produktauswahl 
stärken die Adoptionsentscheidung der Teilnehmer. Individuen, die sich erst spät 
für die Teilnahme an der Plattform entscheiden, neigen dabei eher zum Verlassen 
der Plattform als frühe Übernehmer.1236 

Für den Diffusionsprozess sind die Kommunikationskanäle, der zeitliche Verlauf, 
die Innovation und das soziale System, in dem die Diffusion abläuft, von Relevanz. 
Die Kommunikationskanäle befassen sich mit der Weitergabe und dem Austausch 
von Informationen und der Rolle von interpersonalen Kanälen und Massenmedien. 
Während Massenmedien für allgemeine Informationen geeignet sind, bieten sich 
interpersonale Kanäle dafür an, eine entscheidungsrelevante Überzeugung zu erlan-
gen, da die Akteure sich kennen und intensiven Einfluss aufeinander nehmen kön-
nen.1237 Der zeitliche Verlauf betrachtet die Entwicklung von den Anfängen bis hin 
zur Reife der Plattform und umfasst die verschiedenen Phasen der Meinungsbil-
dung in Bezug auf die Plattform.1238 Die Eigenschaften thematisieren die Vorteile, 
die mit der Nutzung der Plattform einher gehen. Das soziale System betrachtet die 

                                                 
1235 Vgl. Rogers (2003), S. 183; Roßnagel (2009), S. 25. 
1236 Vgl. Rogers (2003), S. 190 f. 
1237 Vgl. Rogers (2003), S. 18. 
1238 Vgl. Rogers (2003), S. 20. 
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Entwicklung in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Strukturen und regionalspezi-
fischen Normen.1239 

Auf der Makroebene untersucht die Diffusionsforschung die Verbreitung in einer 
bestimmten sozialen Gruppe. Nicht alle Mitglieder einer sozialen Gruppe werden 
zur gleichen Zeit ein Interesse an der Teilnahme an der Plattform haben. Sie erfah-
ren zu unterschiedlichen Zeitpunkten von ihrer Existenz und auch die Adoptions-
geschwindigkeit der verschiedenen Teilnehmer variiert.1240 Daher lassen sich die 
potenziellen Teilnehmer in unterschiedliche Adopterkategorien segmentieren. Zu 
unterscheiden sind die Innovatoren, die frühen Übernehmer, die frühe und späte 
Mehrheit sowie die Nachzügler. Der Prozess der Diffusion ist entscheidend davon 
abhängig, wie die Persönlichkeitsstruktur und die sozialen Positionen der Schlüs-
selakteure sind. Nicht alle Mitglieder sozialer Systeme haben die gleiche Chance 
auf Einflussnahme, daher ist es bei der Einführung der Plattform wichtig, die Mit-
glieder mit besonders großem Einfluss zu überzeugen.1241 

Die Gruppe der Innovatoren umfasst die ersten 2,5 Prozent der Nutzer. Innovatoren 
sind meist jung, zeichnen sich durch eine hohe Risikobereitschaft aus und verfügen 
in der Regel über eine Vielzahl von verstreuten Kontakten. Sie sind so in der Lage, 
neue Ideen in das eigene soziale System zu integrieren. Sie weisen tendenziell einen 
höheren Bildungsstand auf und verfügen über ein komplexes technisches Wissen. 
Sie weisen auch einen höheren sozio-ökonomischen Status auf und nutzen massen-
mediale und interpersonale Kommunikationskanäle stärker.1242 

Die frühen Übernehmer sind stärker als die Innovatoren in das lokale soziale Sys-
tem integriert und spielen daher eine Schlüsselrolle im Prozess der Diffusion. Sie 
dienen der Stimulierung der Diffusionsgeschwindigkeit und stellen 13,5 Prozent 
der Nutzer dar.1243 In der Gruppe der Innovatoren und insbesondere der Gruppe der 
frühen Übernehmer sind Meinungsführer, also Personen, die einen großen Einfluss 
auf das Verhalten und die Einstellungen ihrer Mitmenschen ausüben, meist über-
proportional stark vertreten. Sie dienen in ihrem sozialen Umfeld als Vergleichs-
personen, verbreiten ihre Erfahrungen mit der Innovation und treiben so den Diffu-
sionsprozess an.1244 Frühe Übernehmer haben in ihrem Sozialsystem oftmals den 

                                                 
1239 Vgl. Rogers (2003), S. 36. 
1240 Vgl. Roßnagel (2009), S. 33. 
1241 Vgl. Clement et al. (2019), S. 220. 
1242 Vgl. Rogers (2003), S. 282 f.; Schmidt (2009), S. 28. 
1243 Vgl. Rogers (2003), S. 283; Schmidt (2009), S. 28. 
1244 Vgl. Schenk (2012), S. 418. 
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Stellenwert eines Vorbilds, sodass sie zu einer größeren Akzeptanz einer Innova-
tion beitragen können.1245 In der Anfangsphase des Aufbaus der Plattform muss 
sich die Kommunikation an den Interessen der Innovatoren und frühen Übernehmer 
orientieren, damit diese den Nutzen der Plattform kommunizieren und weitere Teil-
nehmer für die Plattform akquirieren. Das Werben neuer Plattformteilnehmer kann 
auch durch das Setzen monetärer Anreize gefördert werden.1246 

Der Übergang zwischen der Gruppe der frühen Übernehmer und der Gruppe der 
frühen Mehrheit ist durch das Erreichen der kritischen Masse gekennzeichnet. Die 
Gruppe der frühen Mehrheit orientiert sich an den Erfahrungen der frühen Über-
nehmer. Folglich muss der Betreiber sicherstellen, dass die Gruppe der frühen 
Übernehmer Vertrauen in die Plattform hat, damit sie dieses gegenüber potenziellen 
Adoptierenden kommuniziert. Bei mangelndem Vertrauen oder einem zu langsa-
men Wachstum verlieren die frühen Übernehmer sukzessive das Interesse an der 
Plattform. Gelingt es jedoch, die frühe Mehrheit von der Nutzung zu überzeugen, 
stellt sich eine kritische Masse ein und das Wachstum der Plattform beschleunigt 
sich.1247 

Die Gruppe der frühen Mehrheit umfasst knapp 34 Prozent der Nutzer. Im Ver-
gleich zu den frühen Übernehmern zählt diese Gruppe nicht zu den Meinungsfüh-
rern, verfügt jedoch über eine Vielzahl an sozialen Kontakten, sodass eine weitere 
Verbreitung der Plattform begünstigt wird.1248 

Die späte Mehrheit umfasst weitere 34 Prozent der Nutzer. Diese Gruppe ist bei der 
Nutzung der Plattform eher zurückhaltend und übernimmt diese erst, wenn der wirt-
schaftliche oder soziale Druck dies bedingt. Die Individuen dieser Gruppe gelten 
als risikoavers und akzeptieren nur wenig Unsicherheit.1249 Für sie ist der persönli-
che Kontakt zur Bank sehr wichtig, sodass die Akzeptanz zur Nutzung von digitalen 
Angeboten stark gehemmt ist.1250 

                                                 
1245 Vgl. Rogers (2003), S. 283. 
1246 Vgl. Parker et al. (2016), S. 104. 
1247 Vgl. Evans (2009), S. 113 f. 
1248 Vgl. Rogers (2003), S. 283 f. 
1249 Vgl. Rogers (2003), S. 284. 
1250 Vgl. Laukkanen et al. (2008), S. 449 ff. 
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Die Nachzügler umfassen die letzten 16 Prozent eines sozialen Systems. Sie sind 
grundsätzlich misstrauisch gegenüber Innovationen, sind eher vergangenheitsori-
entiert und sind wenig vernetzt.1251 Sie werden nur dann an der Plattform teilneh-
men, wenn ihnen keine Alternative bleibt.1252 

Die Prozentzahlen je Gruppe sind idealtypisch an die Normalverteilung angelehnt, 
der tatsächliche Diffusionsprozess findet abweichend von diesen Werten statt, da 
die frühen und späten Übernehmer in der Regel etwas zögerlicher agieren und die 
Funktion daher linksschief verläuft.1253 Der Verlauf des Diffusionsprozesses ent-
spricht einer charakteristischen S-Kurve. Die Steigung ist zu Beginn des Prozesses 
gering und steigt mit dem Erreichen der kritischen Masse stark an. Wenn die kriti-
sche Masse erreicht ist, verbreitet sich die Nutzung der Plattform weiter und flacht 
gegen Ende des Diffusionsprozesses ab.1254 

Das Adoptionsverhalten einer digitalen Plattform kann in Analogie zu dem Verhal-
ten bei Einführung des Online Bankings betrachtet werden. Bisherige Forschungen 
zeigen, dass die Nutzung des Online Bankings neben den Innovationsattributen aus 
der Diffusionsforschung auch durch die damit verbundenen Risiken beeinflusst 
wird.1255 Wesentliche Risiken sind die potenziellen Verluste in Folge einer betrü-
gerischen Aktivität und die Verletzung der Privatsphäre.1256 Der Betreiber muss den 
Schutz und die Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleisten, um diese 
Risiken zu reduzieren. Wenn die potenziellen Nutzer von der Sicherheit und dem 
Schutz ihrer Daten überzeugt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Platt-
form nutzen.1257 Hinzu kommt, dass die Nutzung von digitalen Bankdienstleistun-
gen abhängig von der Risikoaversion der Teilnehmer ist. Je risikoscheuer ein Ver-
braucher sich selbst einschätzt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 
digitale Bankdienstleistungen nutzt.1258 

Außerdem zeigt sich, dass das Online Banking von Kunden genutzt wird, die eine 
größere Nachfrage nach Bankdienstleistungen aufweisen und die Wert auf eine 

                                                 
1251 Vgl. Rogers (2003), S. 284 f. 
1252 Vgl. Yousafzai / Yani‐de‐Soriano (2012), S. 62 f. 
1253 Vgl. Clement et al. (2019), S. 221. 
1254 Vgl. Rogers (2003), S. 36. 
1255 Vgl. Lee (2009), S. 138 f.; Kalaiarasi / Srividya (2013), S. 108. 
1256 Vgl. Featherman / Pavlou (2009), S. 455. 
1257 Vgl. Kalaiarasi / Srividya (2013), S. 104. 
1258 Vgl. Bauer / Hein (2006), S. 1724. 
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hohe Effizienz legen. Beide Elemente sind anhand der Transaktionsdaten der Kun-
den messbar und für die Ausgestaltung der Akquisition geeignet.1259 

Eine Etablierung der Plattform ist erst dann möglich, wenn eine kritische Masse 
erreicht ist, da die Plattform erst mit Überschreiten dieser in eine Phase der Stabili-
tät übergeht. Die Adoptions- und Diffusionstheorie leistet einen Beitrag zum Ver-
ständnis des Prozesses der Verbreitung einer digitalen Plattform. Sie unterliegt je-
doch einer zusätzlichen Differenzierung. Der Nutzungs- und Interaktionsprozess 
auf einer Plattform ist, anders als beim Kauf von Singulärgütern, reversibel.1260 Die 
Nutzungs- und Interaktionsbeteiligung kann sich auch negativ entwickeln und zu 
einer Abkehr von der Plattform führen. Für den Aufbau einer Plattform stellt die 
Teilnahme daher eine notwendige Bedingung zur Adoption dar. Aber erst die wie-
derholte und kontinuierliche Nutzung und Interaktion auf der Plattform entscheidet 
über den Markterfolg.1261 

Für den Betreiber der Plattform ist die fortgesetzte Nutzung relevant, um die Poten-
ziale der Entwicklung einer langfristigen und für beide Seiten vorteilhaften Bezie-
hung zu heben. Das tatsächliche Nutzungsverhalten der Teilnehmer nach der Adop-
tion ist ausschlaggebend für den Wert der Beziehung und die Möglichkeit über die 
Kommunikation der Plattformnutzer neue Teilnehmer zu gewinnen.1262 

Ein erfolgreiches Wachstum einer Plattform folgt also aus einer erfolgreichen Dif-
fusion und Adoption, in deren Folge die Marktteilnehmer auf der Plattform aktiv 
werden. Die Netzwerkexternalitäten bedingen, dass es nicht ausreicht, wenn ein 
Teilnehmer die Plattform einmalig aufsucht. Neben der Anzahl der Marktteilneh-
mer ist auch die Frequenz der Nutzung entscheidend, um ein möglichst hohes In-
teraktionsvolumen zu generieren. Der Betreiber muss im Anschluss an die Akqui-
sition der Teilnehmer sicherstellen, dass die Netzwerkexternalitäten gefördert wer-
den und sich kein Gleichgewichtsproblem1263 einstellt, das das Matching zwischen 
Anbietern und Nachfragern erschwert.1264 

                                                 
1259 Vgl. Xue et al. (2011), S. 305 f. 
1260 Vgl. Clement et al. (2019), S. 222 f. 
1261 Vgl. Kollmann (2019), S. 586 f. 
1262 Vgl. Oertzen / Odekerken-Schröder (2019), S. 1413. 
1263 Ein Gleichgewichtsproblem liegt vor, wenn die quantitative Anzahl der vorhandenen Angebote 

und Gesuche auf der Plattform voneinander abweichen. Je stärker die Abweichung, desto größer 
ist das Gleichgewichtsproblem. Im Idealfall gleichen sich die Anzahl der vorhandenen Angebote 
und Gesuche in etwa aus; vgl. Kollmann (2019), S. 576. 

1264 Vgl. Kollmann (2019), S. 576. 



Implementierung einer digitalen Plattform 211 

 

4.2.2.1.2 Akquisition von Bestandskunden 

Eine Möglichkeit für Universalbanken, Teilnehmer für die Plattform zu akquirie-
ren, ist die Nutzung des bestehenden Kundenstamms. Dazu kann aufbauend auf der 
Diffusionstheorie auch die bisherige Nutzung der digitalen Kanäle als Ansatzpunkt 
für die Akquisition potenzieller Teilnehmer genutzt werden. Die Motivation und 
Absicht der Nutzung ist geprägt durch Alter, Geschlecht, finanzielle Bildung und 
Einkommen der potenziellen Nutzer.1265 

Wie in Kapitel 2.1.1.3 gezeigt, ist der Anteil der Nutzer des Online Bankings, also 
unter Verwendung von IKT, deutlich gestiegen. Dabei zeigt sich, dass der Anteil in 
den Generationenkohorten Y und Z am höchsten ist, in der Generation X langsam 
abnimmt und in der Generation der Baby Boomer am geringsten ist.1266  

Für den Launch einer digitalen Plattform kommen vorrangig die Personengruppen 
in Frage, die ihren Online-Zugang regelmäßig nutzen und gewillt sind, Bankdienst-
leistungen online abzuschließen. Die relevanten Zielgruppen, insbesondere für die 
Startphase der Plattform, stellen Kunden mit regelmäßiger Nutzung der Online 
Banking Funktionen dar. Diese sind vorwiegend in den Generationen Y und Z so-
wie in Teilen in der Generation X beheimatet.1267 Die Kohorte der Baby Boomer 
und Teile der Generation X ist Online-Angeboten gegenüber kritischer. Dies gilt in 
Bezug auf die spezifischen Vor- und Nachteile von Online-Transaktionen. Sie le-
gen Wert auf die Marke und den Ruf des Anbieters und sind daher offener gegen-
über Anbietern, die sie bereits aus der Offline-Welt kennen. Die jüngeren Genera-
tionenkohorten weisen aufgrund ihrer Mediensozialisation eine größere Affinität 
für Angebote in Online-Umgebungen auf und sind weniger stark auf Anbieter mit 
einer Offline-Präsenz ausgerichtet.1268 Es zeigt sich, dass jüngere Kunden mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit digitale Bankdienstleistungen nutzen als ältere Kun-
den.1269 

Zusätzlich fragen Männer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit digitale Bank-
dienstleistungen nach. Auch das Einkommen hat einen signifikanten Einfluss auf 
die Adoptionsentscheidung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde digitale Bank-
dienstleistungen nutzt, ist umso größer, je höher das persönliche Einkommen ist. 

                                                 
1265 Vgl. Venkatesh et al. (2012), S. 174. 
1266 Vgl. Bundesverband deutscher Banken e. V. (2018b), S. 3 f. 
1267 Vgl. Berg (2019), S. 3. 
1268 Vgl. Hoffmann et al. (2014), S. 159 f. 
1269 Vgl. Bauer / Hein (2006), S. 1720. 
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Dies steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen in Kapitel 2.1.1.4, da in Ab-
hängigkeit von dem persönlichen Einkommen die allgemeine Nachfrage nach 
Bankdienstleistungen steigt.1270 

Zwischen der finanziellen Bildung der Kunden und der Wahrscheinlichkeit der 
Nutzung digitaler Bankdienstleistungen liegt ebenfalls eine signifikante positive 
Korrelation vor, sodass sich speziell die Kunden konzentriert werden sollte, die 
über eine überdurchschnittliche finanzielle Bildung verfügen.1271 

Auch die Auswertung der Kontakthäufigkeit kann bei der Akquisition der Teilneh-
mer nützlich sein. Wenn die Kunde-Bank-Beziehung vorrangig durch die digitale 
Interaktion geprägt ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Kunde die Platt-
form nutzen wird. Durch die IKT weisen Kunden eine deutlich höhere Kontaktfre-
quenz zu ihrer Bank auf, da sie die Funktionen des Online Bankings regelmäßig 
nutzen.1272 Eine Analyse der Nutzungshäufigkeit und -dauer ermöglicht, diejenigen 
Kunden zu identifizieren, die primär die digitalen Kanäle nutzen. 

Die grundsätzliche Affinität gegenüber digitalen Lösungen für Bankdienstleistun-
gen stellt eine notwendige Bedingung für die Teilnahme an einer digitalen Plattform 
dar. Darauf aufbauend ist auch das Vertrauen der Kunden in die Bank als Betreiber 
von Relevanz. Je größer das Vertrauen in die Bank ist, desto größer ist die Akzep-
tanz der Innovation.1273  

Die aufgezeigten Spezifika in der Nutzung digitaler Bankdienstleistungen bieten 
Ansatzpunkte, anhand derer die direkte Ansprache potenzieller Teilnehmer zur Par-
tizipation an der Plattform erfolgen kann. Darüber hinaus sind auch Maßnahmen 
der indirekten Ansprache möglich, für die eine Analyse der sozio-demografischen 
Merkmale der potenziellen Teilnehmer nicht notwendig ist. Grundsätzlich gilt, dass 
sich die Akquisition bei bestehenden Kundenbeziehungen, auch aufgrund rechtli-
cher Aspekte, einfacher gestaltet als in den Fällen, in denen noch keine Beziehung 
zwischen dem Betreiber und den Teilnehmern besteht.1274 

                                                 
1270 Vgl. Gerrard et al. (2006), S. 166 f. 
1271 Vgl. Königsheim et al. (2017), S. 345. 
1272 Vgl. Singh (2019), S. 29. 
1273 Vgl. Hu et al. (2019), S. 351. 
1274 Vgl. Jovanović / Voigt (2016), S. 121. 
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4.2.2.2 Rechtliche Aspekte der Kundenakquise 

Die Akquisition von Teilnehmern für die Plattform muss im Rahmen der Zulässig-
keit der werblichen Kundenansprache erfolgen und ist zu differenzieren in die Ak-
quisition von Teilnehmern der Nachfrageseite, die in der Regel als Verbraucher 
agieren, und die Akquisition von Teilnehmern der Angebotsseite, die überwiegend 
als Unternehmer agieren. Die Begriffe des Verbrauchers und des Unternehmers 
sind im Bürgerlichen Gesetzbuch1275 (BGB) definiert. Gemäß § 13 BGB ist ein 
Verbraucher eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder einer gewerblichen noch einer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. Ein Unternehmer ist gemäß § 14 Abs. 1 BGB 
eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

In der Einführungsphase kann zwischen direkter und indirekter Ansprache sowie 
der On- und Offline-Kommunikation unterschieden werden. Zudem ist eine Diffe-
renzierung zwischen der zielgruppenorientierten Ansprache anhand der relevanten 
Merkmale potenzieller Nutzer und einer allgemeinen Ansprache möglich.1276 

Die Online-Kommunikation umfasst sämtliche Kommunikationsaktivitäten, die die 
Erreichung der Marketing- und Unternehmensziele beeinflussen und die über das 
Internet Protocol abgewickelt werden.1277 Die direkte Online-Kommunikation um-
fasst den Versand von Angeboten, Werbebotschaften oder Newslettern, sofern die 
Nutzung der E-Mail-Adresse des potenziellen Kunden DSGVO-konform er-
folgt.1278 Neben der DSGVO ist in diesem Kontext auch das UWG relevant. Bei der 
Direktwerbung per E-Mail sieht die DSGVO die Abwägung der berechtigten Inte-
ressen vor. Ein berechtigtes Interesse ist gegeben, wenn eine maßgebliche und an-
gemessene Beziehung zwischen dem Betroffenen (Kunde, sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer) und dem Verantwortlichen (Bank) besteht.1279 Eine Direktwer-
bung per E-Mail ist auch auf Basis des UWG möglich, wenn die Bank die E-Mail-
Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von 

                                                 
1275 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGB1. I S. 42, 

2909; 2003 S. 738), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.11.2020 (BGB1. I S. 2392) 
geändert worden ist. 

1276 Vgl. Kollmann (2019), S. 652. 
1277 Vgl. Meffert et al. (2015), S. 633. 
1278 Vgl. Kollmann (2019), S. 607. 
1279 Vgl. Erwägungsgrund 47 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
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ihrem Kunden erhalten hat, die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Wa-
ren oder Dienstleistungen verwendet wird, der Kunde keinen Widerspruch gegen 
die Nutzung eingelegt hat und der Kunde bei Erhebung der Adresse ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, dass er jederzeit ein Recht auf Widerspruch hat. Wenn 
alle vier Voraussetzungen gegeben sind, ist gemäß UWG eine Direktwerbung per 
E-Mail ohne Einwilligung des Kunden rechtmäßig, da in diesem Fall eine Opt-out 
Lösung vorliegt und der Kunde widersprechen muss, wenn er keine Werbung er-
halten möchte.1280 Der Aspekt der Ähnlichkeit eigener Waren und Dienstleistungen 
ist im Kontext der Werbung für eine Plattform strittig, da die angebotenen Leistun-
gen auf der Plattform ähnlich den bereits nachgefragten Produkten und Dienstleis-
tungen sind, die Plattform als solche jedoch nicht. Lässt sich die Werbung per E-
Mail nicht auf die Interessensabwägung stützen oder ist eine der Voraussetzungen 
des § 7 Abs. 3 UWG nicht erfüllt, bedarf es einer aktiven Einwilligung des Kunden 
(Opt-in) zur Nutzung seiner personenbezogenen Daten.1281  

Eine Differenzierung zwischen der Werbung von Bestandskunden und potenziellen 
Kunden der Bank ist dabei zwingend erforderlich. Während die E-Mail-Werbung 
bei Bestandskunden unter den oben aufgezeigten Vorgaben zulässig ist, fällt die E-
Mail-Werbung für potenzielle Kunden in den Bereich der unzumutbaren Belästi-
gung, wenn nicht eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des potenziellen Kun-
den vorliegt.1282 In diesem Fall ist die Einwilligung des potenziellen Kunden zur 
werblichen Ansprache notwendig (Opt-in). 

Eine weitere Möglichkeit der direkten Ansprache stellt die Kommunikation über 
das Online Banking in Form einer persönlichen Mitteilung dar. Wie in Kapitel 
4.2.2.1 gezeigt, eignen sich Bestandskunden, die das Online Banking nutzen, auch 
für die Teilnahme an einer digitalen Plattform. Die persönliche Mitteilung im On-
line Banking stellt eine elektronische Nachricht dar, sodass dieselben rechtlichen 
Vorgaben wie bei der Werbung per E-Mail Anwendung finden.1283 

Maßnahmen der indirekten Online-Kommunikation sind die Werbung für die digi-
tale Plattform auf der bankeigenen Homepage oder im Online Banking. Eine Mög-
lichkeit ist die Werbung in Form eines Banners. Die Bank kann genau bestimmen, 
welche Inhalte auf der Homepage und über das Banner kommuniziert werden.1284 
                                                 
1280 Vgl. § 7 Abs. 3 UWG. 
1281 Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. a VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
1282 Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG. 
1283 Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG; § 7 Abs. 3 UWG. 
1284 Vgl. Esch et al. (2016), S. 147. 
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Zusätzlich ist die Werbung in Form eines Banners im Online Banking personalisiert 
oder nicht personalisiert möglich. Wenn das Banner nicht personalisiert ist, werden 
keine personenbezogenen Daten genutzt. Eine rechtliche Legitimierung ist in die-
sem Fall nicht notwendig. Der Vorteil eines personalisierten Banners besteht darin, 
dass dieses effektiver ist und mehr Klicks als standardisierte Werbung generiert.1285 
Entsprechend müssen bei der Nutzung personenbezogener Daten die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Personalisierte Banner werden eher der 
elektronischen Nachricht zugeordnet, sodass die rechtlichen Vorgaben des UWG 
Anwendung finden.1286 Die begrenzte Größe des Banners führt dazu, dass nur eine 
eingeschränkte Informationsübermittlung an den Kunden möglich ist.1287 Die Ver-
wendung eines Hyperlinks ermöglicht die Weiterleitung des Kunden zu ausführli-
chen Informationen.1288  

Weitere Möglichkeiten der indirekten Online-Kommunikation zur Kundenanspra-
che sind Online-Werbeelemente auf externen Internetseiten, Verlinkungen und 
Suchmaschinenwerbung. Der Einsatz solcher Kommunikationsmaßnahmen bedarf 
einer gezielten Analyse des Nutzungsverhaltens der Kunden, da ansonsten starke 
Streuverluste eintreten. Zudem nimmt die Effektivität der Werbung zu, wenn sie 
thematisch in das Umfeld der entsprechenden Homepage passt.1289 Der Einsatz von 
Online-Werbeelementen kann über Werbekooperationen erweitert werden, indem 
Partnerschaften mit anderen Anbietern eingegangen werden, die auf ihrer Home-
page für die Plattform werben. Über eine Verlinkung können potenzielle Teilneh-
mer auf die Plattform geleitet werden. Der Kooperationspartner erhält im Gegenzug 
dafür eine Prämie.1290 Neben den auftretenden Streuverlusten werden Banner auf 
fremden Homepages auch eher als störend denn nützlich empfunden, sodass dieses 
Instrument zur indirekten Kommunikation nicht geeignet erscheint.1291 Zudem neh-
men Nutzer diese aufgrund der mittlerweile vielfältigen Nutzung häufig nicht mehr 
bewusst wahr.1292 Bei der Werbung über Suchmaschinen bezahlt die Bank den 
Suchmaschinenbetreiber dafür, dass sein Angebot separat auf der ersten Seite der 

                                                 
1285 Vgl. Bragge et al. (2012), S. 15. 
1286 Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG; § 7 Abs. 3 UWG. 
1287 Vgl. Meffert et al. (2015), S. 637. 
1288 Vgl. Meffert et al. (2015), S. 639. 
1289 Vgl. Kilian / Langner (2010), S. 66. 
1290 Vgl. Kollmann (2019), S. 605 ff. 
1291 Vgl. Hettler (2012), S. 31 f. 
1292 Vgl. Kilian / Langner (2010), S. 61. 
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Suchergebnisse erscheint.1293 Die Akzeptanz der Suchmaschinenwerbung ist hoch, 
da sie die Wirkung eines regulären Suchergebnisses hat.1294 

Die Offline-Kommunikation stellt die Verstärkung der Plattform-Präsenz in den 
Vordergrund. Die Möglichkeiten der direkten Offline-Kommunikation beziehen 
sich speziell auf die Werbeansprache per Telefon und Brief. Die werbliche Anspra-
che eines Verbrauchers per Telefon bedarf immer einer vorherigen und ausdrückli-
chen Einwilligung des Betroffenen (Opt-in).1295 Die werbliche Ansprache eines Un-
ternehmers orientiert sich ebenfalls an § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG, sieht jedoch die Er-
leichterung vor, dass eine „mutmaßliche Einwilligung“ ausreicht, um das Telefon 
zur werblichen Ansprache zu nutzen. Eine mutmaßliche Einwilligung liegt vor, 
wenn das objektive Interesse oder der mutmaßliche Wille des Adressaten durch das 
Telefonat gegeben ist. Der Anrufer muss aufgrund konkreter Umstände ein sachli-
ches Interesse des Anzurufenden vermuten können. Für eine mutmaßliche Einwil-
ligung wurden von der Rechtsprechung Kriterien festgelegt. Diese sind abhängig 
von Art, Inhalt und Intensität der bestehenden Geschäftsbeziehung, der Nähe des 
Angebots zum spezifischen Bedarf des umworbenen Unternehmers und dem Vor-
verhalten des Unternehmers. Je enger die Geschäftsbeziehung und je enger der An-
ruf im Zusammenhang zu bisherigen Geschäften steht, desto eher liegt eine mut-
maßliche Einwilligung vor.1296 Besteht keine Geschäftsbeziehung ist eine aus-
drückliche Einwilligung des Betroffenen notwendig.1297  

Die Werbung per Brief unterliegt einer Opt-out Lösung, d. h., der Kunde muss aktiv 
widersprechen, wenn er keine Werbung erhalten möchte. Ansonsten ist die Direkt-
werbung per Post für eigene Produkte und Dienstleistungen gegenüber Bestands-
kunden ohne Einwilligung zulässig. Die Werbung von Nicht-Kunden ist zulässig, 
wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen der Bank oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, überwiegen.1298 Die Direktwerbung kann dabei als eine 

                                                 
1293 Vgl. Bruhn et al. (2019), S. 574. 
1294 Vgl. Meffert et al. (2015), S. 637. 
1295 Vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. 
1296 Vgl. Ohly / Sosnitza (2016), Rn. 57.   
1297 Vgl. Weichert (2015), S. 19. 
1298 Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. f VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
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einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung personenbezogener Daten be-
trachtet werden.1299 

Neben den direkten Maßnahmen können auch indirekte Maßnahmen genutzt wer-
den. Diese sind nicht kundenspezifisch ausgestaltet und unterliegen daher Streuver-
lusten. Eine indirekte Kommunikationsmaßnahme stellen Werbespots dar, die je-
doch nur bei einem ausreichend großen Werbebudget als Maßnahme in Frage kom-
men und sich vorrangig für die Kundenakquise nach dem Launch eignen.1300  

Die Kommunikationsmaßnahmen sind auf Basis des unterschiedlichen Verhaltens 
der in Kapitel 4.2.2.1.1 dargestellten Adoptergruppen möglichst zielgruppenorien-
tiert auszugestalten. Durch die individuelle Ansprache lassen sich Streuverluste re-
duzieren und möglichst viele Teilnehmer für die Partizipation an der Plattform 
überzeugen.1301  

4.2.2.3 Strategien zum Launch der Plattform 

Aufbauend auf der Identifikation potenzieller Teilnehmer und den Möglichkeiten 
und Restriktionen der Akquisition erfolgt der Launch der Plattform. Dabei müssen 
die aufgezeigten Besonderheiten von digitalen Plattformen Berücksichtigung fin-
den. Eine der bedeutendsten Herausforderungen ist die Lösung des Henne-Ei-Prob-
lems. Der Betreiber muss zu Beginn Maßnahmen ergreifen, um eine kritische 
Masse zu generieren.1302 Damit verbunden ist die Generierung positiver Feedback-
schleifen, die zur Akquirierung von Teilnehmern der jeweils anderen Marktseite 
beitragen.1303 

Das in Deutschland bestehende Drei-Säulen-System erfordert eine differenzierte 
Betrachtung. Während Großbanken über die notwendigen Ressourcen verfügen, 
um eine eigene Plattform zu launchen, ist für die öffentlich-rechtlichen und genos-
senschaftlichen Institute die Entwicklung einer Plattform auf Verbundebene ziel-
führend, da die einzelnen Sparkassen und Genossenschaftsbanken oftmals nicht 
über die notwendige Ressourcenausstattung verfügen.1304 

                                                 
1299 Vgl. Erwägungsgrund 47 VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES. 
1300 Vgl. Kollmann (2019), S. 607. 
1301 Vgl. Neckel / Knobloch (2015), S. 79. 
1302 Vgl. Edelman (2015), S. 92. 
1303 Vgl. Parker et al. (2016), S. 89 ff. 
1304 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 25 f. 
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Da die Netzwerkexternalitäten auf Plattformen auch von der Netzwerkstärke ab-
hängig sind, kann ein Plattformbetreiber mit einer kleinen Kundenbasis konkur-
renzfähig sein, wenn die Plattform über eine ausreichend hohe Netzwerkstärke ver-
fügt. Die Größe des Netzwerks ist zwar ein wettbewerbsrelevanter Faktor, die Platt-
form mit dem größten Netzwerk setzt sich jedoch nicht zwangsläufig durch. Daraus 
folgt, dass unter Berücksichtigung der Struktur der öffentlich-rechtlichen und ge-
nossenschaftlichen Institute auch regionale Plattformlösungen umsetzbar sind.1305 

Der Launch einer Plattform bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen dem 
Erreichen einer kritischen Masse und einem zu schnellen und unkontrollierten 
Wachstum. Die Strategie, um jeden Preis ein starkes Wachstum zu generieren, kann 
sich auf lange Sicht als schädlich herausstellen. Ein zu starkes Wachstum der Platt-
form kann dazu führen, dass die Entwicklung kaum zu kontrollieren ist. Daher steht 
beim Launch einer Plattform nicht ausschließlich der schnelle Aufbau eines großen 
Netzwerks im Vordergrund.1306 

Nach PARKER/VAN ALSTYNE/CHOUDARY lässt sich das „Henne-Ei“-Problem durch 
verschiedene Strategien beim Launch lösen. Diese Strategien haben sich in der Ver-
gangenheit in anderen Branchen bewährt.1307 Im Folgenden wird geprüft, ob und 
inwieweit ein Transfer auf die Bankenbranche möglich ist. 

Eine potenzielle Strategie ist die sogenannte Big-Bang-Strategie. Bei dieser Strate-
gie versucht der Plattformbetreiber möglichst schnell Teilnehmer beider Marktsei-
ten zu gewinnen, indem die Plattform durch hohen Ressourcenaufwand aktiv be-
worben wird. Dadurch sollen die Marktteilnehmer simultan zur Plattformnutzung 
veranlasst werden.1308 Die aggressive Werbestrategie ist kostenintensiv und ver-
folgt ein schnelles Wachstum. Diese Strategie eignet sich vorrangig bei hoher Res-
sourcenausstattung und keinem bestehenden Teilnehmerpotenzial, sodass die Stra-
tegie für Universalbanken nicht empfehlenswert ist.  

Das Problem des hohen Ressourcenaufwands bei Anwendung der Big-Bang-Stra-
tegie löst die Mikromarktstrategie. Auch diese Strategie fokussiert auf beide Teil-
nehmerseiten beim Launch, konzentriert sich jedoch auf einen kleinen Markt. Dies 
ermöglicht dem Betreiber den Aufbau der Plattform in einem überschaubaren Um-

                                                 
1305 Vgl. Shankar / Bayus (2003), S. 382. 
1306 Vgl. Cennamo / Santalo (2013), S. 1346. 
1307 Vgl. Parker et al. (2016), S. 105. 
1308 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 20; Parker et al. (2016), S. 97 f. 
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feld. Dadurch sind die Marktteilnehmer oft leichter zu gewinnen. Bereits in der frü-
hen Wachstumsphase kann die Plattform beim Matchmaking von Kunden und An-
bietern so effektiv sein wie eine große Plattform. Der Fokus auf eine kleine Platt-
form ermöglicht es, dass die Qualität der Interaktion zwischen den Mitgliedern ana-
lysiert und verbessert werden kann, bevor die Plattform expandiert. Nach erfolgrei-
cher Etablierung in der Nische kann das Angebot um weitere Dienstleistungen und 
damit auch um weitere Teilnehmer erweitert werden, um so langfristig einen grö-
ßeren Markt zu bedienen.1309  

Die Bank muss für diese Strategie eine potenzielle Nische identifizieren, in der die 
Plattform gestartet werden kann. Für Universalbanken kann diese Strategie in Form 
einer Pilotregion umgesetzt werden. Durch die Wahl eines lokal abgegrenzten 
Marktes ist die Fokussierung auf einen begrenzten Teilnehmerkreis möglich, ver-
bunden mit einem geringeren Ressourcenaufwand.1310 Der Aufbau in der Nische 
eignet sich vorrangig für die Einführung von komplementären Dienstleistungen, da 
diese, wie in Kapitel 4.2.1.3.3 charakterisiert, einen regionalen Bezug aufweisen. 
Für Leistungen ohne regionalen Bezug ist die Nischenstrategie hingegen nicht ziel-
führend. Wenn sich die Etablierung der Plattform in der Pilotregion gelingt, kann 
die Plattform auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Vorteil dieser Strategie ist 
der vergleichsweise geringe Ressourcenaufwand und die Möglichkeit der Identifi-
kation potenzieller Schwachstellen in der verfolgten Strategie. Diese lassen sich in 
der Folge mit geringem administrativen Aufwand korrigieren. 1311 Ein Launch in 
der Nische bietet sich daher vorrangig für Banken an, die über eine kleine Teilneh-
merbasis und geringe finanzielle Kapazitäten verfügen. 

Während die Big-Bang-Strategie und der Launch in der Nische beide Marktseiten 
ansprechen, können auch Strategien genutzt werden, die sich auf eine Marktseite 
fokussieren, um dann unter Berücksichtigung des Feedbacks der Teilnehmer in der 
Folge Teilnehmer der anderen Marktseite zu akquirieren. In Kapitel 3.3.2.2 wurde 
auf die gute Marktpositionierung von Universalbanken hingewiesen, da ihr Ge-
schäftsmodell den direkten Zugang zu einer Vielzahl von Kunden ermöglicht.1312 
Universalbanken sollten daher diese Positionierung für den Launch nutzen. Eine 

                                                 
1309 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 20; Parker et al. (2016), S. 98 f. 
1310 Vgl. Edelman (2015), S. 93 f. 
1311 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 20. 
1312 Vgl. Mellinghoff (2018), S. 164. 
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bereits bestehende Teilnehmerbasis erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrei-
ber in der Lage ist, aus dieser Basis Marktteilnehmer für die Plattform zu akquirie-
ren.1313  

Durch die Fokussierung auf eine Marktseite ist es dem Betreiber möglich, das 
"Henne-Ei"-Problem zu lösen, indem zunächst selbst Dienstleistungen bereitge-
stellt oder nachgefragt werden und die Plattform im Laufe der Zeit für die andere 
Marktseite geöffnet wird.1314 Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass die Fo-
kussierung auf eine Marktseite den Ressourcenaufwand reduziert und das Erreichen 
einer kritischen Masse auf dieser Marktseite leichter fällt.1315 

Sowohl die Seeding- als auch die Single-Side-Strategie fokussieren sich zunächst 
auf eine Marktseite. Bei der Seeding-Strategie launcht die Bank die Plattform als 
Betreiber in einem proprietären Markt und trägt durch ihr Angebot zur Wertschöp-
fung bei. Wenn die Teilnehmerzahl eine kritische Masse erreicht hat, öffnet der 
Betreiber die Plattform für Teilnehmer der Angebotsseite, die mit der Nachfra-
geseite interagieren können.1316 Ein Vorteil dieser Strategie ist die Anwendbarkeit 
aufgrund der vorhandenen Teilnehmerbasis von Universalbanken. Da die Plattform 
jedoch losgelöst von der Bank gelauncht wird, müssen die Teilnehmer der Nach-
frageseite zunächst aktiv beworben werden. Diesen Nachteil greift die Strategie des 
Aufbaus der Plattform aus der Positionierung eines Pipeline-Unternehmens auf. 1317 

Bei der Single-Side-Strategie nutzt die Bank die vorhandenen Teilnehmer auf einer 
Marktseite, in diesem Fall auf der Nachfrageseite, die im Idealfall bereits eine kri-
tische Masse darstellen.1318 Die Plattform wird bei dieser Strategie nicht autark ge-
launcht, sondern aus dem Unternehmen heraus. Unter der Nutzung des bestehenden 
Kundenstamms wandelt sich das Unternehmen in eine Plattform, indem es sein Sys-
tem auch externen Anbietern zugänglich macht. Im Vergleich zum losgelösten Lau-
nch der Plattform weist die Strategie den Vorteil auf, dass die Kunden sukzessive 
für die Plattform gewonnen werden können und bei Erreichen einer kritischen 
Masse die Angebotsseite erweitert werden kann.1319 

                                                 
1313 Vgl. Eisenmann et al. (2006), S. 99 f. 
1314 Vgl. Rysman (2009), S. 132. 
1315 Vgl. Tiwana (2013), S. 33. 
1316 Vgl. Evans (2009), S. 113; Parker et al. (2016), S. 92 ff. 
1317 Vgl. Parker et al. (2016), S. 92 f. 
1318 Vgl. Engelhardt et al. (2017), S. 20. 
1319 Vgl. Parker et al. (2016), S. 89 ff. 
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Für den Launch einer Plattform ist auch die Kombination der verschiedenen Stra-
tegien möglich, sie sind daher nicht isoliert zu betrachten. Universalbanken verfü-
gen bereits über ein Netzwerk an Kunden, die sowohl auf der Angebots- als auch 
der Nachfrageseite der Plattform aktiv sein können. Die vorhandene Branchenkom-
petenz und bestehende Geschäftsbeziehungen können genutzt werden, um die neue 
Plattform zu vermarkten und Teilnehmer für die Plattform zu gewinnen. Die Fo-
kussierung auf die Single-Side-Strategie und in deren Kontext auf die Nachfra-
geseite ist aus Perspektive der Bank zielführend, da sie sich aus einer proprietären 
Position für zusätzliche Anbieter öffnen kann.1320 Universalbanken können die be-
stehenden Funktionen des Online Bankings nutzen, um aufbauend auf den Kern-
leistungen des Online Bankings die Plattform nach der Akquisition der Teilnehmer 
auf der Nachfrageseite für Teilnehmer der Angebotsseite zu öffnen.1321 Ergänzend 
dazu bietet sich die Nutzung der Nischenstrategie für Komplementärleistungen an. 
Diese werden in einer Pilotregion implementiert und bei erfolgreicher Verprobung 
ausgeweitet. 

  

                                                 
1320 Vgl. Edelman (2015), S. 92; Engelhardt et al. (2017), S. 30; Parker et al. (2016), S. 86. 
1321 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 111 f.; Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
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4.3 Ökonomische Implikationen für den Betrieb der Plattform 

4.3.1 Einfluss auf das Geschäftsmodell 

4.3.1.1 Veränderungen in der Wertschöpfungsarchitektur 

Die in Kapitel 2 dargestellten Veränderungen des Kundenverhaltens und der mak-
roökonomischen und regulatorischen Vorgaben bedingen, dass speziell Banken, de-
ren Geschäftsmodell vorwiegend auf den Erträgen aus dem zinsabhängigen Ge-
schäft basiert, unter zunehmendem Profitabilitätsdruck stehen. Die Wertschöp-
fungsarchitektur des Integrators, der die gesamte Wertschöpfungskette bedient und 
oftmals nicht mehr zeitgemäße Strukturen und damit verbunden hohe Kosten auf-
weist, scheint nicht zukunftsfähig. Universalbanken sind bisher nicht in der Lage, 
die sinkenden Erträge über sinkende Kosten zu kompensieren.1322 

Der Aufbau einer digitalen Plattform eignet sich in Branchen, in denen Informatio-
nen als Wertquelle wichtig sind und die eine Informationsasymmetrie zwischen den 
Marktteilnehmern aufweist. Da Bankprodukte oftmals mit Informationsasymmet-
rien einhergehen, eignet sich der Aufbau einer Plattform auch in dieser Branche. 
Durch die Vergleichbarkeit von Preisen und die Preissensibilität der Kunden sind 
die Margen insbesondere bei standardisierten Produkten rückläufig, da es für die 
Kunden einfacher wird, einen fairen Preis zu ermitteln. Der Betrieb einer digitalen 
Plattform orientiert sich an dem veränderten Kundenverhalten und ermöglicht die 
Generierung neuer, zinsunabhängiger Erträge.1323 

Wie in Kapitel 2.2.1.2 gezeigt, fördert die IKT durch die Möglichkeiten der Dekon-
struktion der Wertschöpfungskette Architekturen, die von dem Modell des Integra-
tors abweichen. Auch eine vollständig modulare Wertschöpfungsarchitektur ist po-
tenziell möglich, wenn die einzelnen Elemente von verschiedenen Anbietern be-
dient werden.1324 Aufgrund der regulatorischen Vorgaben müssen Banken bereits 
sichere Kanäle für Kunden bereitstellen, damit diese ihre Finanzdaten mit Dritten 
teilen können, um Zahlungen zu initiieren. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, das 
Geschäftsmodell auf die Plattformökonomie auszurichten.1325  

Die optimale Wertschöpfungsarchitektur der Bank orientiert sich an den Kernkom-
petenzen des Instituts. Liegen die Stärken in der Optimierung von Produkten und 

                                                 
1322 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 25. 
1323 Vgl. Parker et al. (2016), S. 262. 
1324 Vgl. Torrens (2016), S. 234. 
1325 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 207 f. 
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Prozessen, insbesondere bei standardisierten Produkten, bietet sich die Positionie-
rung als Produkt- und Infrastrukturspezialist an. Je geringer der individuelle Integ-
rationsgrad des Kunden ist, desto geringer sind die Differenzierungspotenziale. Der 
Schichtenspezialist erbringt eine oder mehrere spezifische Wertschöpfungsaktivi-
täten. Er verfügt aufgrund seiner Spezialisierung über Effizienz- und Größen-
vorteile, die sich in geringeren Kosten der Dienstleistungserbringung wider-
spiegeln. Eine überregionale Aktivität ist notwendig, um in einem möglichst großen 
Markt Skaleneffekte nutzen zu können.1326 Der Schichtenspezialist konzentriert 
sich auf bestimmte Wertschöpfungsaktivitäten und verfügt über keine eigene Infra-
struktur, über die er mit den Kunden in Kontakt tritt. Durch das Angebot von 
Dienstleistungen und Produkten auf der Plattform können neue Ertragsquellen er-
schlossen werden. Banken, die über einen Wettbewerbsvorteil in einer oder mehre-
ren Produktkategorien verfügen, können als Schichtenspezialist agieren. Dies ist z. 
B. der Fall, wenn sie aufgrund ihrer Spezialisierung einen komparativen Kosten-
vorteil gegenüber anderen Anbietern aufweisen und daher das günstigste Angebot 
platzieren können. Durch die Kooperation mit dem Plattformbetreiber eröffnet sich 
der Zugang zu einem größeren Kundenkreis. Der nicht mehr notwendige Kunden-
kontakt ermöglicht das Agieren als digitale Bank ohne physische Niederlassun-
gen.1327 

Die Positionierung als Schichtenspezialist ist für Universalbanken nicht geeignet. 
Die spezifischen Vorteile in Bezug auf den Vertrauensvorsprung, das flächende-
ckende Filialnetz und die persönliche Kunde-Bank-Beziehung stehen konträr zur 
Positionierung des Produktspezialisten. Universalbanken sollten versuchen, die 
Kundenschnittstelle zu besetzen. 1328 Die Bank kann sich zu einem vertrauensvollen 
Berater für die Teilnehmer auf der Plattform entwickeln und neben eigenen Ange-
boten auch die Angebote von Drittanbietern und Anbietern bankfremder Produkte 
andocken. Banken, die über einen großen Kundenstamm und ein physisches Netz-
werk verfügen, weisen Vorteile in Form der persönlichen Kunde-Bank-Beziehung 
auf, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurde.  

Der Orchestrator wählt die für ihn wertschöpfenden Aktivitäten aus, die den Kern-
kompetenzen des eigenen Unternehmens entsprechen. Diese Kompetenzen liegen 
in Aktivitäten, in denen ein nachhaltiges Wachstum möglich ist und eine hohe 
Marktattraktivität gegeben ist. Auch Aktivitäten, in denen ein spezifischer Wettbe-
werbsvorteil in Form eines Qualitätsvorsprungs oder aufgrund der Spezifität der 

                                                 
1326 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 104 ff. 
1327 Vgl. Stietz / Danner (2010), S. 396. 
1328 Vgl. Kipker (2005), S. 141 f. 
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eigenen Leistung vorliegt, bietet der Orchestrator selber an.1329 Dazu ist eine Ana-
lyse der Fähigkeiten der Leistungserbringung einzelner Leistungen in Bezug auf 
Qualität, Kosten und Zukunftsfähigkeit vorzunehmen. Für die Beurteilung der Qua-
lität und Kosten sollte ein Vergleich zu externen Benchmarks vorgenommen wer-
den. Die Bank kann dadurch die Leistungen identifizieren, die keinen Wettbewerbs-
vorteil darstellen. Relevant für die Beurteilung ist zudem die strategische Relevanz 
der Dienstleistung.1330  

Leistungen, die keine Kernkompetenz darstellen und ein geringes Differenzierungs-
potenzial aufweisen, werden von Kooperationspartnern angeboten. Über API wer-
den die Angebote auf der Plattform integriert, sodass den Kunden, deren 
Befriedigung der finanziellen Bedürfnisse im Fokus steht, ein möglichst breites 
Portfolio an Bankdienstleistungen angeboten werden kann. Der Mehrwert für die 
Kunden liegt in der effizienten Ausübung der Koordinations- und Informations-
funktion und dem Zugang zu allen notwendigen Bankdienstleistungen verschiede-
ner Anbieter.1331 Dazu muss der Kunde sämtliche relevanten Bankdienstleistungen 
auf der Plattform nachfragen können.1332 Ziel des Orchestrators ist der Aufbau, der 
Erhalt und die Pflege der primären Kundenbeziehung. Universalbanken verfügen 
aufgrund ihres Kundenstamms über eine große Reichweite. Diese Reichweite hilft 
zum einen bei der Akquisition der Teilnehmer und bietet zum anderen die Möglich-
keit ein großes Transaktionsvolumen zu generieren. In diesem Fall bietet sich die 
Positionierung als Betreiber der Plattform an, um eine dauerhafte Bindung der Kun-
den an die Bank zu erreichen. Die hohe Reichweite steigert die Attraktivität für 
Schichtenspezialisten, an der Plattform zu partizipieren, sodass diese den bestehen-
den Kunden Produkte und Dienstleistungen anbieten.1333 Die Implementierung von 
Komplementärleistungen, die über die klassischen Bankdienstleistungen hinausge-
hen, steigert aufgrund der Netzwerkexternalitäten die Attraktivität der Plattform für 
die Teilnehmer.1334  

Für die Universalbank als Betreiber kann auch eine Kombination verschiedener Ar-
chitekturen geeignet sein.1335 Eine Möglichkeit ist, dass die Bank die Angebote auf 
der Plattform orchestriert, die Infrastruktur und den Zugang zu ihren Kunden zur 

                                                 
1329 Vgl. Kipker (2005), S. 139. 
1330 Vgl. Funk / Welsch (2005), S. 287 ff. 
1331 Vgl. Auge-Dickhut et al. (2014), S. 104 ff.; Schuster / Hastenteufel (2017), S. 56 f. 
1332 Vgl. Kröner (2018), S. 135. 
1333 Vgl. Stietz / Danner (2010), S. 396. 
1334 Vgl. Brockhoff (2018), S. 22. 
1335 Vgl. Euro Banking Association (2016), S. 18 f. 
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Verfügung stellt und eigene Produkte anbietet, die einen Wettbewerbsvorteil ge-
genüber der Konkurrenz darstellen.1336  

Zudem ist zu beachten, dass die Fokussierung auf ein rein digitales Geschäftsmo-
dell aus Perspektive einer Universalbank nicht zielführend ist, da der Bedarf des 
Kunden auch die physische Präsenz vor Ort notwendig macht. Zu differenzieren ist 
darüber hinaus zwischen den privatrechtlichen Banken einerseits und den öffent-
lich-rechtlichen und genossenschaftlichen Instituten andererseits, da die privat-
rechtlichen Institute, insbesondere die Großbanken, ein anderes Geschäftsmodell 
verfolgen als die Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Aufgrund spezialgesetz-
licher Regelungen ist ein rein digitales Geschäftsmodell für Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken nicht umsetzbar. Das Sparkassengesetz verankert den öffentli-
chen Auftrag, der den Einsatz für das Sparen und die Vorsorge sowie den Zugang 
zu Finanzdienstleistungen für alle Kundengruppen determiniert und zudem den Fo-
kus auf die regionale und lokale Entwicklung und deren Hauptakteure, also Privat-
haushalte, Handwerker, kleine und mittlere Unternehmen und Kommunen legt. Das 
Angebot an Bankdienstleistungen muss daher auch weiterhin analog verfügbar 
sein.1337 Das GenG fokussiert sich auf die Förderung der Mitglieder. Auch Genos-
senschaftsbanken agieren regional und stellen den persönlichen Kontakt zu den 
Menschen in der Region in den Fokus ihres Geschäftsmodells.1338 Eine ausrei-
chende Präsenz vor Ort stellt sicher, dass alle Bevölkerungskreise flächendeckend 
sowie angemessen und ausreichend mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen 
versorgt werden. Der Rückzug aus der Fläche geht des Weiteren mit dem Verlust 
wichtiger Kenntnisse der regionalen Märkte einher.1339  

Regional tätige Institute verfügen oftmals nicht über die notwendigen finanziellen 
Mittel, um den Aufbau einer eigenen Plattform zu forcieren. Daher ist die Umset-
zung institutsübergreifender Plattformlösungen oder Verbundlösungen zu erwar-
ten.1340 Sie können ebenfalls die Architektur des Orchestrators einnehmen. Der Ver-
trieb standardisierter Produkte erfolgt bevorzugt über digitale Kanäle, während die 
Bank bei komplexen Leistungen als Dienstleister vor Ort agiert und Betreuungs-, 
Erklärungs- und Maklertätigkeiten übernimmt. Der menschliche Kontakt bleibt ins-
besondere in Situationen mit hoher finanzieller Tragweite elementar, sodass Kun-

                                                 
1336 Vgl. Bernet (2018), S. 185; Salmela / Nurkka (2018), S. 95 f. 
1337 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 8. 
1338 Vgl. Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (2020), S. 1. 
1339 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (2020b), S. 70 f. 
1340 Vgl. Dapp (2017), S. 375 f.; Seidl (2017), S. 471 f. 
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den zukünftig auch weiterhin persönliche Beratung in diesen Fällen benötigen. Zu-
dem stellt die persönliche Beziehung zwischen Kunde und Bank einen Differenzie-
rungsfaktor dar, der im Zuge der IKT zukünftig noch an Bedeutung gewinnen kann. 
Die Spezialisierung und Fokussierung auf die ganzheitliche Beratung in für den 
Kunden kritischen Situationen ist eine Möglichkeit, auch die vorhandenen Potenzi-
ale abseits der Plattform zu nutzen. Individuelle Bankdienstleistungen erfordern die 
Fähigkeit der dynamischen und einzelfallbezogenen Problemlösung.1341 Durch die 
Fokussierung auf die Beratung bei komplexen Leistungen ist ein Erhalt der Bera-
tungsqualität bei sinkenden Personalkosten möglich.1342 Die Spezifika in den Ge-
schäftsmodellen der regional tätigen Banken bedingen, eine Kombination aus ana-
logem und digitalem Angebot zu offerieren.1343 Insbesondere in der Aufbauphase 
der Plattform bietet sich eine sukzessive Implementierung ergänzender Angebote 
und das analoge Angebot standardisierter Dienstleistungen mit geringer Individua-
lität für Zielgruppen, die keinen Zugang zu digitalen Bankdienstleistungen wün-
schen, an.1344 

Die regional tätigen Institute können ihre geografische Nähe zu den Kunden auch 
nutzen und als regionaler Netzwerkpartner agieren. Durch die enge Vernetzung zu 
den Menschen, Unternehmen und lokalen Einheiten des öffentlichen Lebens in der 
Region bestehen nicht nur vielfältige Geschäftsbeziehungen, sondern oft auch Be-
ziehungen über Sponsoringaktivitäten. Vertrauen ist hier ein wichtiger Aspekt, der 
solche langfristigen Beziehungen prägt und der Banken im Ausbau zukünftiger Ge-
schäftsfelder einen strategischen Vorteil gegenüber neuen Wettbewerbern bie-
tet.1345 

Die Netzwerkexternalitäten führen dazu, dass in einem von Plattformen dominier-
ten Sektor weniger konkurrierende Unternehmen vorhanden sind als in einem Sek-
tor mit eher traditionellen Unternehmensstrukturen. Dies würde zur Folge haben, 
dass die Zahl der Institute mit direkten Kundenbeziehungen im Laufe der Zeit 
sinkt.1346 Auch die Existenz mehrerer konkurrierender Plattformen in Analogie zu 
dem Dreisäulenmodell im deutschen Bankenmarkt ist vorstellbar.1347 

                                                 
1341 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 30. 
1342 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 25. 
1343 Vgl. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 22. 
1344 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 108; Mellinghoff (2018), S. 159. 
1345 Vgl. Leyer / Hirzel (2018), S. 37. 
1346 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 210 f. 
1347 Vgl. Brühl / Krahnen (2019), S. 4; Engelhardt et al. (2017), S. 25 f. 
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4.3.1.2 Möglichkeiten zur Positionierung auf der Plattform 

Die Besonderheiten von Universalbanken und insbesondere ihr ausgeprägter Zu-
gang zu Kunden beeinflussen die Potenziale verschiedener Positionierungsstrate-
gien. Die Positionierung als Leistungsanbieter im Sinne eines Schichtenspezialisten 
auf der Plattform eines anderen Anbieters ist aufgrund der fehlenden Spezialisie-
rung nicht zielführend.1348 

Als aktiver Betreiber der Plattform sind verschiedene Ausprägungen der Positio-
nierung möglich. Einerseits kann eine reine Vermittlerrolle eingenommen werden. 
In diesem Fall positioniert sich die Bank als neutraler Vermittler der Dienstleistun-
gen von Drittanbietern. Entsprechend ist die Plattform sehr offen auszugestalten, 
damit für jede angebotene Dienstleistung ausreichend Anbieter zur Verfügung ste-
hen.1349 In dieser Positionierung fokussiert sich der Betreiber darauf, ein vielfältiges 
Angebot an Produkten verschiedener Anbieter zu kuratieren und die Daten der Kun-
den zu nutzen, um individuelle Empfehlungen der für den Kundenbedarf am besten 
geeigneten Produkte abzugeben.1350 Im Fokus steht der Kundenkomfort und das 
Agieren als vertrauenswürdiger Berater.1351 Die Positionierung in einer reinen Ver-
mittlerrolle erscheint aus derzeitiger Perspektive nicht zielführend für Universal-
banken. In dieser Positionierung generiert der Betreiber einzig Provisionserträge 
durch die Vermittlung von Transaktionen. Zugleich geht damit ein deutlicher Um-
bau in der Organisation mit einer starken Reduktion des Personals einher. Ein sol-
cher Strukturwandel ist aus der aktuellen Positionierung heraus nicht sinnvoll.1352 

Unter Nutzung der bestehenden Kundenkontakte ist eine Positionierung des Betrei-
bers als Vermittler von Drittleistungen und gleichzeitiger Erbringung von eigenen 
Leistungen zielführend.1353 Der Betreiber besetzt auch in dieser Positionierung die 
Kundenschnittstelle und ermöglicht Drittanbietern den Zugang zu seinen Kunden. 
Die Ausgestaltung ist dabei restriktiver, da der Betreiber nur solche Leistungen von 
Drittanbietern erbringen lässt, die er selber nicht anbietet.1354 Bei Leistungen, die 
von Drittanbietern erbracht werden, agiert der Betreiber neutral, da die Kunden ob-

                                                 
1348 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 39. 
1349 Vgl. Strietzel et al. (2018), S. 18. 
1350 Vgl. Arslanian / Fischer (2019), S. 207 f. 
1351 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 247. 
1352 Vgl. Bruhn et al. (2019), S. 235; Dapp (2017), S. 375 f. 
1353 Vgl. Diamond et al. (2019), S. 34. 
1354 Vgl. Oliver Wyman (2018), S. 19. 
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jektive Informationen zu einer Vielfalt von Produkten verschiedener Anbieter er-
warten.1355 Die Kombination aus der Erbringung eigener Leistungen und der Ver-
mittlung von Drittleistungen führt zu Veränderungen in der Kosten- und Erlösstruk-
tur. In Folge der Vermittlungstätigkeit und durch Akquisition neuer Kundenbezie-
hungen können zusätzliche Erträge generiert werden.1356 Zudem ermöglicht die 
Plattform, Cross Selling Potenziale bei bestehenden Kunden zu nutzen.1357 Dabei 
muss die Bank klar kommunizieren, in welchen Fällen sie als Vermittler agiert und 
wann die eigenen Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, um die in Ka-
pitel 4.1.1.1 dargestellten, haftungsrechtlichen Risiken zu minimieren. 

4.3.1.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse der Plattformimplementierung 

Die Veränderungen der Wertschöpfungsarchitekturen durch die Implementierung 
einer Plattform machen eine Wirtschaftlichkeitsanalyse dieser notwendig. Für die 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit werden die Investitionskosten, die während der 
Entwicklung und Einführung der Plattform anfallen und die Kosten des laufenden 
Betriebs dem Nutzen der Plattform gegenübergestellt.1358 

Wie in Kapitel 3.2.2.1 dargestellt, weisen digitale Plattformen die Besonderheit auf, 
dass die Entwicklung und Einführung mit hohen fixen Kosten einhergeht, die Kos-
ten des laufenden Betriebs jedoch vergleichsweise gering ausfallen. In der Entwick-
lungs- und Einführungsphase muss zum einen die technische Infrastruktur geschaf-
fen werden und zum anderen fallen die Kosten für die Akquisition der Teilnehmer 
an.1359 Die Kosten zur Entwicklung, Bereitstellung und Pflege der technischen Inf-
rastruktur bilden einen wesentlichen Anteil der Kosten des Plattformbetreibers. 
Diese Kosten sind überwiegend unabhängig vom Transaktionsvolumen.1360 Die 
laufenden Betriebskosten der Plattform fallen hingegen gering aus, da die Wert-
schöpfung überwiegend in der Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen 
liegt.1361  

Die Investitionskosten umfassen Hardware- und Softwarekosten sowie Kosten für 
IT-Prozesse. Kosten der Hardware fallen für zentrale und dezentrale Rechner und 
Arbeitsplatz-Systeme an, während die Kosten der Software die Anschaffung von 

                                                 
1355 Vgl. Haberstock (2018), S. 13 f. 
1356 Vgl. Köhler (2014a), S. 15 ff.; Strietzel et al. (2018), S. 19. 
1357 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 4 f. 
1358 Vgl. Brugger (2009), S. 63 ff. 
1359 Vgl. Brühl / Krahnen (2019), S. 4; Engelhardt et al. (2017), S. 25 f. 
1360 Vgl. Evans / Schmalensee (2007), S. 165. 
1361 Vgl. Zerdick et al. (2001), S. 166. 
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Betriebssystemen und IT-Sicherheitsmaßnahmen umfasst. Kosten für IT-Prozesse 
umfassen z. B. Personal- und Entwicklungskosten.1362 

Die laufenden Betriebskosten umfassen z. B. Marketingaufwendungen, Kosten für 
Administration, Wartung und Unterhaltung der Plattform, Gebühren für Software-
nutzung, Hardwarekosten für Rechenleistung und für Datenschutzmaßnahmen.1363 
Wesentlich sind die Personalkosten der Mitarbeiter, die für den Betrieb der Platt-
form zuständig sind. 

Für Universalbanken stellt der Aufbau einer digitalen Plattform eine Erweiterungs-
investition und keine Neuinvestition dar, da auf der bestehenden technischen Infra-
struktur, die für den Betrieb des Online Bankings notwendig ist, aufgebaut werden 
kann. Die vorhandene Infrastruktur wird ergänzt, sodass die Kosten-Nutzen-Ana-
lyse untersucht, welche wirtschaftlichen Vorteile aus dem Ausbau der bestehenden 
Lösung resultieren. Die einmaligen Investitionskosten fallen geringer als bei dem 
Aufbau einer neuen technischen Infrastruktur aus.1364  

Für den Betreiber entsteht erst ab der Inbetriebnahme der Plattform ein Nutzen. 
Dieser steigt in Abhängigkeit von dem Wachstum der Plattform und den abge-
schlossenen Transaktionen. Der Nutzen hängt maßgeblich von dem Verhalten der 
Marktteilnehmer ab und ist daher, ebenso die Höhe der laufenden Betriebskosten, 
unsicher.1365 

Die anfänglich investierten Mittel erzeugen im Laufe der Zeit einen kumulierten 
Verlust. Dieser Verlust muss ab dem Launch der Plattform durch Erträge aus Trans-
aktionen und Gebühren überkompensiert werden. Die finanzielle Lücke, die zwi-
schen der Einführung der Plattform und dem Zeitpunkt, ab dem die Plattform Er-
träge erwirtschaftet, gilt es zu überbrücken.1366 

Für die Bank ergeben sich aus dem Betrieb der Plattform verschiedene Kosten- und 
Nutzenfaktoren. Auf der Kostenseite sind die im direkten Zusammenhang zur Platt-
form stehenden Betriebs- und Investitionskosten zu sehen. Hinzu kommen Oppor-
tunitätskosten, die daraus resultieren, dass der Plattformbetreiber Marktanteile, die 
über Drittanbieter erbracht werden, verliert. Diese Marktanteile gehen mit Zins- 

                                                 
1362 Vgl. Brugger (2009), S. 69 f.; Gadatsch / Mayer (2014), S. 160 f. 
1363 Vgl. Brugger (2009), S. 73. 
1364 Vgl. Brugger (2009), S. 20. 
1365 Vgl. Brugger (2009), S. 73. 
1366 Vgl. Osawa / Miyazaki (2006), S. 94 f. 
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und Provisionserträgen einher, die mit den damit sinkenden Risikokosten zu ver-
rechnen sind. Indirekte Kosten können durch Reputationsverluste in Folge einer 
mangelnden Kuratierung, rechtlichen Verstößen oder einer qualitativ minderwerti-
gen Vermittlungsleistung auf der Plattform auftreten.1367 

Ein Nutzen entsteht dem Betreiber durch sinkende Personalkosten in Folge des ver-
stärkten Vertriebs über die digitale Plattform.1368  

Die Vermittlung der Angebote von Drittanbietern über die Plattform ermöglicht die 
Generierung von Provisionserlösen, sodass sich der Betreiber neue Ertragsquellen 
erschließen und sich stärker diversifizieren kann.1369 Der Zugang wird in Form ei-
ner einmaligen Gebühr monetarisiert, die die potenziellen Anbieter für die Authen-
tifizierung zahlen.1370 Dies gilt sowohl für die Anbieter bankfremder Leistungen als 
auch für die Anbieter komplementärer Leistungen.1371 Zusätzlich erfolgt eine Mo-
netarisierung erfolgreicher Transaktionen über Provisionszahlungen, die sich pro-
zentual am vermittelten Transaktionsvolumen orientieren. Da sich die Zugangsge-
bühren auf die Qualität der Plattform und die Transaktionsgebühren auf die Anzahl 
der Transaktionen auswirken, ist eine Kombination dieser beiden Varianten ziel-
führend.1372  

Eine Orientierung für die Höhe der realisierbaren Transaktionsgebühren bei Kon-
sumentenkrediten bieten die Gebühren bei Kreditvermittlern. Die drei größten On-
line-Kreditvermittler auf dem deutschen Markt sind die Anbieter Check24 Ver-
gleichsportal Finanzen GmbH (Check24), die smava GmbH und FFG FINANZ-
CHECK Finanzportale GmbH (Finanzcheck.de). Für die Ermittlung der generierten 
Provisionen aus der Vermittlung von Krediten kann aufgrund der öffentlichen Zu-
gänglichkeit nur auf die Daten der smava GmbH und Finanzcheck.de zurückgegrif-
fen werden, nicht jedoch auf die Zahlen von Check24.  

Für die Vermittlungstätigkeit erhält die smava GmbH bei erfolgreichem Abschluss 
eines Kredits eine Vermittlungsprovision von den Kreditgebern. Der Umsatzanteil, 
der auf die Vermittlungsprovisionen entfällt, lag zwischen 2015 und 2017 jeweils 
bei über 95 Prozent. Die Umsatzerlöse stiegen in diesem Zeitraum von 15 Mio. 

                                                 
1367 Vgl. Busch (2018), S. 9; Busch et al. (2016), S. 7. 
1368 Vgl. Hernando / Nieto (2007), S. 1088. 
1369 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 28. 
1370 Vgl. Kemper (2018), S. 15. 
1371 Vgl. Sommer (2018), S. 1. 
1372 Vgl. Clement et al. (2019), S. 266; Rochet / Tirole (2004), S. 19 f.; Roger / Vasconcelos (2010), 

S. 17. 
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Euro in 2015 auf 39,5 Mio. Euro in 2017, während der vermittelte Volumen von 
469 Mio. Euro auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen ist. Aus den Umsatzerlösen und dem 
vermittelten Kreditvolumen errechnet sich eine Vermittlungsprovision der smava 
GmbH, die relativ konstant bei 3,1 Prozent des vermittelten Kreditvolumens 
liegt.1373 

Das vermittelte Volumen von Finanzcheck.de stieg von 2015 bis 2017 von 611 
Millionen auf 1,06 Milliarden Euro. Zugleich stieg der Umsatz von 19,5 auf 35,7 
Millionen Euro. Daraus ergibt sich bei 100 Prozent Provisionsanteil eine Provision 
von 3,2 Prozent in 2015, 3,35 Prozent in 2016 und 3,37 Prozent in 2017. Unter der 
Annahme, dass die Umsatzerlöse nicht zu 100 Prozent aus den Provisionen gene-
riert werden, liegt die Höhe der Provisionen in etwa auf dem Niveau der smava 
GmbH.1374 Für die Vermittlungstätigkeit bei Konsumentenkrediten kann der Platt-
formbetreiber daher mit einer Provision von ca. 3 Prozent des vermittelten Volu-
mens kalkulieren. 

Bei weiteren standardisierten Produkten, wie der Vermittlung von Festgeldern kann 
der Betreiber ebenfalls Provisionserträge generieren. Während der Zins für die Ein-
lagefazilität im Euroraum -0,5 Prozent1375 beträgt, werden negative Zinsen für Pri-
vatkundeneinlagen weiterhin eher als Ausnahme erhoben. Die Vermittlung von 
Einlagen als Festgelder ermöglicht der Bank die Reduzierung der Kundeneinlagen 
und die Generierung von Provisionserlösen.1376 

Durch ein breites Angebotsspektrum an Bankdienstleistungen und komplementären 
Dienstleistungen kann die Plattform die Kundenzufriedenheit und die Abschluss-
quoten steigern.1377 Mit dem Wachstum der Plattform können zudem neue Kunden 
gewonnen werden, über die der Betreiber Cross Selling Potenziale für eigene Pro-
dukte generieren kann.1378 Eine zusätzliche Kostenersparnis resultiert bei entspre-
chender Plattformgröße daraus, dass der Betreiber seine eigenen Produkte und 
Dienstleistungen nicht mehr auf Drittportalen anbieten muss, sodass die damit ein-
hergehenden Provisionszahlungen entfallen.1379 Nicht-monetärer Nutzen entsteht 
dem Plattformbetreiber durch die Verbesserung des Wissens über den Kunden. Je 
mehr Transaktionen eines Kunden über der Plattform getätigt werden, desto mehr 

                                                 
1373 Vgl. smava GmbH (2020a), S. 1; smava GmbH (2020b), S. 1. 
1374 Vgl. Schmidt / Apostol (2018), S. 6. 
1375 Stand: Januar 2021 
1376 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019d), S. 91. 
1377 Vgl. Mihm (2019), S. 5. 
1378 Vgl. Sievers (2019a), S. 7. 
1379 Vgl. Strucken / Drummer (2019), S. 61. 
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Informationen stehen dem Betreiber zur Verfügung, die er nutzen kann, um Wissen 
zu generieren und individuelle Angebote zu offerieren oder das Matching auf der 
Plattform zu optimieren. Dies wiederum erhöht die Wechselbarrieren und stärkt die 
Kundenbindung.1380  

Die Vermittlung von Drittleistungen geht in der Regel mit Kosteneinsparungen, 
Qualitätssteigerungen für den Kunden und zusätzlichen Kundenpotenzialen einher. 
Im Gegenzug fallen Kosten für die Integration der Drittanbieter und die IT-Infra-
struktur sowie das Aufsetzen vertraglicher Regelungen und Überwachungsmaßnah-
men für die Plattformteilnehmer an. Die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit ist dann 
gegeben, wenn der quantifizierte Nutzen die damit einhergehenden Kosten über-
steigt. Die Kosten und der damit verbundene Nutzen einer digitalen Plattform ist 
ebenso aus der individuellen Perspektive der Bank zu bewerten, wie die Identifizie-
rung der eigenen Kernkompetenzen, aus denen sich das Angebot der Drittanbieter 
ableitet.1381 

4.3.1.4 Kennzahlen zur Messung des Plattformerfolgs 

Neben der Wirtschaftlichkeitsanalyse, die den Nutzen aus der Implementierung der 
Plattform überprüft, ist auch eine laufende Erfolgsmessung während des Betriebs 
der Plattform sinnvoll. Dazu sind monetäre und nicht-monetäre Kennzahlen von 
Relevanz. Die Auswahl der Kennzahlen zur Erfolgsmessung ist möglichst einfach 
zu halten, um effektive Aussagen zu ermöglichen. Eine alleinige Fokussierung auf 
die Anzahl der Teilnehmer ist dabei nicht zielführend, da die getätigten Interaktio-
nen maßgebliches Erfolgskriterium sind.1382 Der Wert einer Plattform wird vorder-
gründig durch die Netzwerkexternalitäten determiniert, daher sind die Kennzahlen 
so auszuwählen, dass sie die Quote der erfolgreich ausgeführten Interaktionen und 
die dazu beitragenden Faktoren erfassen. Erfolgreiche Interaktionen ziehen aktive 
Teilnehmer an und fördern die Entwicklung positiver Netzwerkexternalitäten.1383 
In Abhängigkeit von der Phase, in der sich die Plattform befindet, sind unterschied-
liche Kennzahlen von Relevanz. 

In der Anfangsphase der Plattform sind drei Kriterien entscheidend. Diese sind die 
Marktdurchdringung, die Matchingqualität und das Vertrauen in die Plattform. Das 

                                                 
1380 Vgl. Kollmann (2019), S. 615; Parker et al. (2016), S. 145. 
1381 Vgl. Funk / Welsch (2005), S. 287 ff. 
1382 Vgl. Parker et al. (2016), S. 202. 
1383 Vgl. Parker et al. (2016), S. 203. 
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Wachstum der Teilnehmerzahl auf der Nachfrageseite und später auf der Ange-
botsseite kann als Indikator für die Marktdurchdringung der Plattform dienen. In 
der Anfangsphase ist das Wachstum auf der Nachfrageseite engmaschig zu über-
prüfen, daher bietet sich die Messung im Wochenrhythmus an.  

Teilnehmerwachstum= 
Anzahl Teilnehmer t

Anzahl Teilnehmer t-1
-1 

Zudem weist die Plattform eine hohe Marktdurchdringung auf, wenn aus möglichst 
vielen Anfragen Interaktionen zwischen den Marktseiten initiiert werden. Eine Me-
thode zur Messung der Marktdurchdringung ist die Erfassung des Prozentsatzes der 
Anfragen, die zu Interaktionen führen. Je mehr Interaktionen aus Anfragen resul-
tieren, desto besser. Die Messung der Interaktionsvermittlung kann zu Beginn auf 
Monatsbasis und im späteren Verlauf im jährlichen Turnus erfolgen: 

Interaktionsvermittlung = 
Initiierte Interaktionen t
Anzahl der Anfragen t

 

Marktdurchdringung ist gegeben, wenn die Anfragen auf der Plattform auch bedient 
werden können. Dies fördert die Zufriedenheit der Teilnehmer und sichert deren 
Verbleib und das potenzielle Wachstum der Plattform. 

Das zweite Kriterium ist die Matchingqualität. Sie fokussiert auf die Präzision von 
Suchalgorithmen, die die Daten und das Verhalten der Teilnehmer analysieren und 
die Teilnehmer darauf aufbauend bei der Suche nach passenden Interaktionspart-
nern unterstützt.1384 Die Matchingqualität spielt bei der Generierung der Wert-
schöpfung und der Stimulierung eines langfristigen Wachstums und Erfolgs der 
Plattform eine entscheidende Rolle. Eine hohe Matchingqualität ist eng mit der Ef-
fektivität verknüpft, mit der Angebote auf der Plattform kuratiert werden. Ein prä-
zises Matching bedeutet, dass die Teilnehmer mit geringem Aufwand einen passen-
den Interaktionspartner finden. Je schneller die Nachfrage passend über die Platt-
form bedient wird, desto besser, da sich dies positiv auf die Zufriedenheit der Teil-
nehmer auswirkt. Ein schlechtes Matching führt hingegen zu sinkenden Teilneh-
merzahlen und Interaktionen, sodass die Teilnehmer die Plattform verlassen.  

                                                 
1384 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 109. 
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Die Messung der Matchingqualität kann durch das Verhältnis der erfolgreichen In-
teraktionen zu den initiierten Interaktionen dargestellt werden. Je höher die Kenn-
zahl ist, desto mehr erfolgreiche Interaktionen resultierten aus den initiierten Inter-
aktionen: 

Qualität des Matchings= 
Erfolgreiche Interaktionen t

Initiierte Interaktionen t
 

Die multiplikative Verknüpfung aus der Interaktionsvermittlung und der Qualität 
des Matchings ergibt die Kennzahl der Verkaufsabschlussquote: 

Verkaufsabschlussquote= 
Erfolgreiche Interaktionen t

Anzahl der Anfragen t
 

Das dritte Kriterium bemisst das Vertrauen der Teilnehmer in die Sicherheit der 
Plattform. Dieses Vertrauen ist durch die bestmögliche Kuratierung der Teilnehmer 
sicherzustellen. Wie in Kapitel 3.2.4.2 thematisiert, ist das Vertrauen der Teilneh-
mer in die Plattform essenziell, insbesondere, wenn die Interaktionen mit Risiken 
verbunden sind und über digitale Kanäle erfolgen. Eine Möglichkeit, das Vertrauen 
in die Plattform zu messen, stellt die Teilnehmerzufriedenheit dar. Diese berechnet 
die Qualität der Interaktionen auf der Plattform. Mit zunehmender Teilnehmerzu-
friedenheit steigt auch das Vertrauen in die Plattform: 

Teilnehmerzufriedenheit = 
Anzahl positiver Bewertungent
Anzahl Gesamtbewertungent

 

Im Ergebnis kann mit diesen drei Kriterien ein Bild von der Erfolgsquote der durch-
geführten Interaktionen und den dazu beitragenden Schlüsselfaktoren gezeichnet 
werden, die zur Erzeugung positiver Netzwerkexternalitäten beitragen.1385 

Wenn die Plattform eine kritische Masse an Teilnehmern erreicht hat und sich in 
der Wachstumsphase befindet, steigt die Bedeutung eines Gleichgewichts zwischen 
Angebots- und Nachfrageseite. Ziel ist es, dass Kundenanfragen stets bedient wer-
den können. Wenn die Nachfrageseite aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl 
auf der Angebotsseite nicht bedient werden kann, sinkt die Attraktivität der Platt-
form für die Teilnehmer der Nachfrageseite et vice versa. Daher ist weiterhin die 
Qualität des Matchings und die Verkaufsabschlussquote von Bedeutung. Da sich 

                                                 
1385 Vgl. Parker et al. (2016), S. 189 ff. 
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die Struktur der Plattform verändert, werden jedoch auch andere Kennzahlen zur 
Erfolgsmessung auf der Plattform relevant.  

Der Plattformbetreiber muss die Fluktuation berücksichtigen. Teilnehmer, die wie-
derholt Umsätze generieren, ohne dass damit weiterer Akquiseaufwand verbunden 
ist, sind besonders profitabel. Daher ist eine regelmäßige, periodische Abgrenzung 
zwischen Bestands- und Neukundenanteil vorzunehmen, die in der Wachstums-
phase im monatlichen Turnus erfolgen kann und im späteren Verlauf im jährlichen 
Rhythmus: 

Bestandskundenanteil = 
Anzahl Bestandskunden t
Anzahl Gesamtkunden t

 

Neukundenanteil = 
Anzahl Neukunden t

Anzahl Gesamtkunden t
 

Zur Messung der Interaktionen und möglicher Cross Selling Aktivitäten auf der 
Plattform kann die durchschnittliche Anzahl der Geschäftsbeziehungen je Teilneh-
mer betrachtet werden. Diese Kennzahl misst die Vernetzung der Teilnehmer auf 
der Plattform: 

∅ Geschäftsbeziehungen je Teilnehmer = 
Anzahl aktiver Geschäftsbeziehungen

Σ Marktteilnehmer
 

In der Reifephase werden das vermittelte Transaktionsvolumen sowie das Wachs-
tum des Transaktionsvolumens zunehmend relevant für die Beurteilung des Erfolgs 
der Plattform. Das Transaktionsvolumen bezieht sich auf die erfolgreich vermittel-
ten Interaktionen und ermöglicht einen regelmäßigen Abgleich der Entwicklung der 
Transaktionsvolumina. Das gesamte vermittelte Transaktionsvolumen ergibt sich 
aus der Multiplikation der abgeschlossenen Interaktionen und des durchschnittli-
chen Transaktionsvolumens, während das Wachstum des Transaktionsvolumens ei-
nen Periodenvergleich vornimmt. In der Reifephase ist die Plattform erfolgreich 
implementiert, sodass die Messung der Transaktionsvolumina im monatlichen und 
jährlichen Rhythmus zielführend ist:1386  

Transaktionsvolumen t = Erfolgreiche Transaktionen t * ∅ Transaktionsvolumen t 

                                                 
1386 Vgl. Parker et al. (2016), S. 195 ff. 
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Wachstum des Transaktionsvolumens = 
Transaktionsvolumen t

Transaktionsvolumen t-1
-1 

Auch in dieser Phase ist die Teilnehmerzufriedenheit eine relevante Kennzahl, da 
diese die wahrgenommene Qualität der Plattform zum Ausdruck bringt. Eine hohe 
Zufriedenheit der Teilnehmer zeigt, dass die Plattform den Teilnehmern einen be-
deutsamen Mehrwert bietet.1387  

Die Erfolgsmessung auf der Plattform stellt neben den Marktteilnehmern unter Be-
rücksichtigung der Netzwerkexternalitäten auch die Produkte und Dienstleistungen 
in den Fokus. Daher ist neben der Akquisition der Teilnehmer auch die Entschei-
dung, welche Produkte und Dienstleistungen auf der Plattform angeboten werden, 
von Relevanz. 

4.3.2 Produktauswahl 

4.3.2.1 Standardisierte Bankdienstleistungen 

Die Integration der Produkte auf der digitalen Plattform bietet sich aufbauend auf 
der Kernleistung des Online Bankings an. Kunden, die sich im Online Banking auf-
halten, gilt es zu binden, indem Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, 
die über das klassische Angebotsspektrum hinausgehen. Da die Integration standar-
disierter Produkte im Privatkundengeschäft einfacher umsetzbar ist als im Geschäft 
mit Firmenkunden, ist der Aufbau einer Plattform zunächst im Privatkundenge-
schäft zielführend.1388 Es zeigt sich, dass es sinnvoll ist, solche Produkte und 
Dienstleistungen über digitale Kanäle zu vertreiben, die ein hohes Maß an Standar-
disierung aufweisen und nur geringe bis keine Interaktionen mit dem Berater erfor-
dern. Diese Bankdienstleistungen können als digitale Güter klassifiziert werden und 
bieten sich für den Vertrieb über die digitale Plattform an.1389 Zudem ermöglicht 
die IKT nahezu perfekte Preisvergleiche für standardisierte Produkte, sodass es für 
die Nachfrageseite mit geringem Aufwand verbunden ist, das beste Angebot zu 
identifizieren.1390 

Auf standardisierte Leistungen ist immer dann zurückzugreifen, wenn durch eine 
Individualisierung kein Zusatznutzen erreicht werden kann. Dies ist der Fall, wenn 

                                                 
1387 Vgl. Parker et al. (2016), S. 202. 
1388 Vgl. Meisner (2017), S. 49 f. 
1389 Vgl. Clement et al. (2019), S. 11. 
1390 Vgl. Clement et al. (2019), S. 355. 
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das standardisierte Angebote bereits ausreicht oder der Aufwand nicht im Verhält-
nis zum Ertrag steht. Im Kern sind standardisierte Leistungen immer dann durch 
individuelle Komponenten zu ergänzen, wenn dies einen Zusatznutzen zur Folge 
hat, durch den sich der Anbieter von der Konkurrenz abheben kann. Wenn die Dif-
ferenzierung vom Wettbewerb nicht möglich ist, sind standardisierte Leistungen 
anzubieten. Durch die Standardisierung ergeben sich Spezialisierungsvorteile ver-
bunden mit Qualitätssteigerungen. Die Nutzung von Skaleneffekten ermöglicht zu-
dem eine Kostensenkung.1391 

Bankdienstleistungen, die eine individuelle Beratungsleistung beinhalten, sind 
nicht ohne weiteres standardisierbar und in hohem Maße von den individuellen Ei-
genschaften der Kunden abhängig.1392 Komplexere Bankdienstleistungen sind da-
her erst zu einem späteren Zeitpunkt zu integrieren, wenn sich die Plattform etab-
liert hat und das Kundenverhalten dies erfordert.1393 Die Zahl der reinen Online-
Abschlüsse beträgt über alle Produkte hinweg in 2019 rund ein Drittel. Diese An-
teile sind wie aufgezeigt von der Komplexität der Produkte abhängig.1394 Auch bei 
komplexeren Bankdienstleistungen, wie z. B. Baufinanzierungen ist ein Trend er-
kennbar, dass der Kunde sich zunächst online informiert und im weiteren Verlauf 
einen Kanalwechsel anstrebt und den Geschäftsabschluss vor Ort bevorzugt, sodass 
Produktabschlüsse ohne vorherige Onlinerecherche die Ausnahme sind. Für Ban-
ken ist es daher wichtig, über den gesamten Rechercheprozess des Kunden präsent 
zu sein.1395 

Die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit zeigt, dass insbesondere bei standar-
disierten Produkten eine Marktanteilsverschiebung zu Lasten der regional tätigen 
Institute stattfindet. Das Marktvolumen für Konsumentenkredite in Deutschland ist 
im Zeitraum von 2012 bis 2018 um 3,7 Prozent von 224,6 Mrd. Euro auf 232,9 
Mrd. Euro gestiegen. Von diesem Volumenanstieg konnten Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken nicht profitieren. Der Marktanteil der Sparkassen ist im gleichen 
Zeitraum um 3,7 Prozentpunkte gesunken, während der Anteil der Genossen-
schaftsbanken um 3,6 Prozentpunkten gesunken ist. Daraus ergibt sich ein prozen-
tualer Rückgang von 12,2 bzw. 15,7 Prozent. Diese Entwicklung ist in Abb. 22 
nachvollziehbar. 

                                                 
1391 Vgl. Brost (2019), S. 353 f. 
1392 Vgl. Reittinger (2019), S. 360. 
1393 Vgl. Schuster / Hastenteufel (2017), S. 73 ff.; Tan / Teo (2000), S. 32 f. 
1394 Vgl. Arnold et al. (2018), S. 9. 
1395 Vgl. Mesarosch / Fink (2019), S. 1. 
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Konsumen-
tenkredite 

2012 2018 
Veränderung der Bestands-
volumina und Marktanteile 

in 
Mrd. 
Euro 

in % 
in 

Mrd. 
Euro 

in % in Mrd. 
Euro 

in Pro-
zent-

punkten 
in % 

Bestandsvo-
lumina 

224,6 100,0 232,9 100,0 8,3 - 3,7 

Sparkassen 53,9 24,0 47,3 20,3 -6,6 -3,7 -12,2 

Genossen-
schaftsbanken 

52,8 23,5 44,5 19,1 -8,3 -3,6 -15,7 

Großbanken 14,4 6,4 26,3 11,3 11,9 4,9 82,6 

Sonstige Ban-
ken 103,5 46,1 114,8 49,3 11,3 3,2 10,9 

Abb. 22: Bestandsvolumina und Marktanteile bei Konsumentenkrediten im Zeitverlauf 1396 

Die in Abb. 22 dargestellten Bestandsvolumina und die Veränderung der Marktan-
teile bei Konsumentenkrediten spiegelt jedoch nicht wider, über welchen Vertriebs-
kanal die Konsumentenkredite verkauft wurden. Neben dem Verkauf über eigene 
Vertriebskanäle ist auch ein Vertrieb über die in Kapitel 4.3.1.3 thematisierten Ver-
mittlungsportale möglich. Das jährliche Neugeschäftsvolumen von Konsumenten-
krediten in Deutschland wird derzeit auf rund 90 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. 
Die drei größten Onlinevermittler Check24, smava GmbH und Finanzcheck.de 
kommen auf ein vermitteltes Volumen von fast 7 Milliarden. Insgesamt werden 
über Vermittlungsportale knapp 10 Prozent der Konsumentenkredite abgeschlos-
sen. Das rapide und stetige Marktwachstum der Kreditvermittler führt dazu, dass 
die Anteile der Konsumentenkredite, die online oder in der Filiale, jedoch mit di-
rektem Kontakt zur Bank, abgeschlossen werden, sukzessive sinken. So ist der An-
teil der Konsumentenkredite, die in Bankfilialen abgeschlossen werden, auf 57 Pro-
zent zurückgegangen, während 30 Prozent der Abschlüsse direkt online bei Banken 
erfolgen. 1397 Auch hier zeigt sich, dass bereits heute in den meisten Fällen Portale 

                                                 
1396 Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2013), S. 

19; Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 39. 
1397 Vgl. Hagen / Schultz (2018), S. 10. 
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zur Nutzung von Vergleichsoptionen herangezogen werden. Produktabschlüsse 
ohne vorherige Onlinerecherche finden kaum noch statt.1398  

Die Vermittlung von Krediten über digitale Kanäle weist ein starkes Wachstum auf. 
So stieg das vermittelte Volumen der smava GmbH in 2019 um 35 Prozent auf 2,7 
Milliarden Euro. Dieses Wachstum wurde im ersten Quartal 2020 mit einer Steige-
rungsrate von 45 Prozent nochmals überboten.1399 Auch Finanzcheck.de weist ein 
deutliches Wachstum bei vermittelten Krediten auf.1400 Dies zeigt, dass unter Be-
rücksichtigung des veränderten Kundenverhaltens weitere Wachstumspotenziale 
im Bereich der Vermittlungsleistungen bei Konsumentenkrediten vorhanden 
sind.1401 

Wenn vermehrt Konsumentenkredite über Vergleichsportale abgeschlossen wer-
den, sinken die Gewinnmargen der vermittelten Banken, da diese eine Provisions-
zahlung an das Vermittlungsportal leisten. Derzeit ist der Marktanteil der Vermitt-
lungsportale noch vergleichsweise gering. Das Nutzerverhalten der Kunden deutet 
jedoch darauf hin, dass sich der Trend der Online-Nutzung fortsetzt. Wenn Banken 
neben ihrem eigenen Angebot auch die Angebote von Wettbewerbern vermitteln, 
kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden. Die Bank als Plattformbetreiber 
ist im Vergleich zu den Vermittlungsportalen in der vorteilhaften Position, dass 
Kunden nur eine Geschäftsbeziehung unterhalten müssen, um Bankgeschäfte zu er-
ledigen.1402 

Für die Implementierung auf der Plattform eignen sich zudem Einlagenprodukte. 
Wie in Kapitel 2.3.1.2 skizziert, halten Kunden vermehrt Einlagen. In Abb. 23 ist 
die Entwicklung der Bestandsvolumina und der Marktanteile im Zeitraum von 2012 
bis 2018 für die unterschiedlichen Bankengruppen dargestellt.1403 Über alle Banken 
hinweg ist ein deutlicher, zweistelliger Anstieg der Bestandsvolumina erkennbar. 
Obwohl z.B. die Marktanteile der Sparkassen im Betrachtungszeitraum leicht ge-
sunken sind, wird diese Veränderung durch das Wachstum des Gesamtmarktes 
deutlich überkompensiert. Einlagenprodukte sind dann für den Vertrieb über die 
Plattform geeignet, wenn die in Kapitel 4.2.1.3.2 genannten Bedingungen eingehal-
ten werden. 

                                                 
1398 Vgl. Hagen / Schultz (2018), S. 15. 
1399 Vgl. smava GmbH (2020c), S. 1. 
1400 Vgl. Scout 24 AG (2020), S. 60. 
1401 Vgl. Gode (2020), S. 1. 
1402 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020a), S. 1. 
1403 Bei den Einlagen handelt es sich ausschließlich um Einlagen von Privatpersonen. 
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Einlagen 

2012 2018 
Veränderung der Bestands-
volumina und Marktanteile 

in 
Mrd. 
Euro 

in % 
in 

Mrd. 
Euro 

in % in Mrd. 
Euro 

in Pro-
zent-

punkten 
in % 

Bestandsvo-
lumina 

1644,8 100 2079,0 100 434,2 - 26,4 

Sparkassen 633,2 38,5 781,7 37,6 148,5 -0,9 23,5 

Genossen-
schaftsbanken 

434,2 26,4 557,2 26,8 123,0 0,4 28,3 

Großbanken 190,8 11,6 303,5 14,6 112,7 3,0 59,1 

Sonstige Ban-
ken 386,5 23,5 436,6 21,0 50,1 -2,5 13,0 

Abb. 23: Bestandsvolumina und Marktanteile im Einlagengeschäft im Zeitverlauf1404 

Ein Wachstumsfeld für Universalbanken stellen weiterhin private Wohnungsbau-
kredite dar, die, wie in Abb. 24 dargestellt, im Zeitraum von 2012 bis 2018 zwei-
stellige Wachstumsraten aufweisen. In engem Zusammenhang zur Nachfrage nach 
Wohnungsbaukrediten steht auch die Nachfrage nach Handwerksleistungen. Uni-
versalbanken können ihre Wettbewerbspositionierung nutzen und durch die Ver-
mittlung von komplementären Handwerksleistungen, die im Zusammenhang mit 
einer abgeschlossenen Baufinanzierung angeboten werden, ihre Relevanz in der 
Wahrnehmung der Kunden steigern und ihre Marktposition manifestieren.1405 Über 
die digitale Plattform können Kunden z. B. nach Abschluss einer Finanzierung 
Kontakt zu Handwerksunternehmen aufnehmen. Grundsätzlich bietet die Plattform 
auch die Möglichkeit, den Kontakt zwischen Kunden und Handwerksbetrieben zu 
ermöglichen, ohne dass vorab eine Finanzierung abgeschlossen wurde. 

 

 

                                                 
1404 Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2013), S. 

19; Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 40. . 
1405 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 245 f. 
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Wohnungs-
baukredite 

2012 2018 
Veränderung der Bestands-
volumina und Marktanteile 

in 
Mrd. 
Euro 

in % 
in 

Mrd. 
Euro 

in % in Mrd. 
Euro 

in Pro-
zent-

punkten 
in % 

Bestandsvo-
lumina 

719,1 100,0 869,4 100,0 150,3 - 20,9 

Sparkassen 245,9 34,2 305,2 35,1 59,3 0,9 24,1 

Genossen-
schaftsbanken 

179,8 25,0 246,0 28,3 66,2 3,3 36,8 

Großbanken 89,2 12,4 173,9 20,0 84,7 7,6 95,0 

Sonstige Ban-
ken 204,2 28,4 144,3 16,6 -59,9 -11,8 -29,3 

Abb. 24: Bestandsvolumina und Marktanteile bei privaten Wohnungsbaukrediten im Zeitver-
lauf 1406 

Bei der Integration der Produktauswahl muss die Bank die Wertschöpfungsaktivi-
täten identifizieren, in denen relevante Wettbewerbsvorteile bestehen und diese als 
Kernkompetenz fokussieren. Zugleich sind dadurch Aktivitäten identifizierbar, die 
keinen Wettbewerbsvorteil darstellen. Für diese kann durch strategische Partner-
schaften mit Drittanbietern das Angebot auf der Plattform ausgebaut werden.1407 
Auf der Plattform wird ein Angebotsspektrum implementiert, das sich zum einen 
aus den eigenen Angeboten und den Angeboten von Verbundpartnern zusammen-
setzt und zum anderen auch Leistungen Dritter vermittelt. Im Ergebnis wird das 
gesamte Produktspektrum durch strategische Partnerschaften und eigene Leistun-
gen abgedeckt. Dadurch wird den Kunden ein Mehrwert generiert und die Kunden-
bindung gestärkt.1408 

                                                 
1406 Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2013), S. 

18; Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (2019b), S. 39. 
1407 Vgl. Funk / Welsch (2005), S. 287. 
1408 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 108; Haberstock (2018), S. 14. 
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4.3.2.2 Bankdienstleistungen von Drittanbietern 

Aufgrund der guten Vergleichbarkeit standardisierter Produkte auf digitalen Märk-
ten bietet sich die Integration von Standardleistungen, die von Dritten angeboten 
werden, zur Ergänzung auf der Plattform an.1409 Durch die Integration wird das 
Portfolio um Produkte erweitert, die der Betreiber selber nicht anbietet oder die 
einen hohen Standardisierungsgrad aufweisen. Damit die Kunden sich für die Teil-
nahme an der Plattform entscheiden, empfiehlt es sich, das Angebot um Drittanbie-
ter zu ergänzen, sodass die Kunden Zugang zu mehreren Produkte verschiedener 
Anbieter erhalten.1410 Vor dem Hintergrund der verstärkten Nutzung der IKT und 
einer gesteigerten Preissensibilität der Kunden stößt das bisher genutzte Modell der 
Beschränkung auf den Vertrieb von Verbundleistungen an seine Grenzen. Wenn 
sich Universalbanken von der Ausschließlichkeit des Vertriebs der Verbundpro-
dukte lösen und sich bei einigen Produkten als neutraler Vermittler im Markt etab-
lieren, kann dies zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und einem Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Anbietern führen, die weiterhin das Ausschließlichkeitsprinzip 
nutzen.1411 

Je mehr Anbieter auf der Plattform verfügbar sind, desto leichter fällt die Fristen-, 
Losgrößen- und Risikotransformation. Auch für Teilnehmer der Nachfrageseite, die 
aus Sicht des Betreibers nicht kreditwürdig sind und kein Kapital zur Verfügung 
gestellt bekommen, können sich so Möglichkeiten ergeben, Kapital zu erhalten.1412 
Durch die Integration von Drittanbietern kann ein zusätzlicher Bedarf in Form einer 
stark steigenden Anzahl an Interaktionen kurzfristig und flexibel bedient wer-
den.1413 

Durch die Einbeziehung von Wettbewerbern in Form eines koopetitionsbasierten 
Geschäftsmodells eröffnet sich für diese ein zusätzliches Marktpotenzial. Koopeti-
tion bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen konkurrierenden Unternehmen oder 
die gleichzeitig kooperative und wettbewerbsorientierte Beziehung zwischen Un-
ternehmen.1414 Dieses Vorgehen erscheint zunächst kontraintuitiv, es zeigt sich je-

                                                 
1409 Vgl. Clement et al. (2019), S. 355. 
1410 Vgl. Godenrath (2019b), S. 4; Scheuerer (2020), S. 49 f. 
1411 Vgl. Schinnenburg (2003), S. 286. 
1412 Vgl. Hartmann-Wendels et al. (2019), S. 4 f. 
1413 Vgl. Buchholz / Bie (2019), S. 109. 
1414 Vgl. Ritala et al. (2014), S. 237. 
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doch, dass eine solche Strategie genutzt werden kann, um sowohl für die Marktteil-
nehmer als auch den Betreiber der Plattform einen Mehrwert zu generieren, der die 
Voraussetzung für die Gestaltung erfolgreicher Kooperationsbeziehungen ist.1415  

Die gemeinsame Nutzung der digitalen Plattform kann Vorteile in der Ressourcen-
effizienz generieren.1416 Dies wird durch zwei Mechanismen erreicht, den verstärk-
ten Einsatz von Ressourcen und die bessere Nutzung differenzierter Ressourcen der 
einzelnen Wettbewerber. Im Ergebnis müssen weniger Ressourcen eingesetzt wer-
den, um eine bestimmte Menge an Wert in einem bestimmten Teil der Wertschöp-
fungskette zu erzielen, da die Ressourcen zwischen den Wettbewerbern geteilt wer-
den, um Größenvorteile zu erzielen. Die Synergieeffekte spiegeln sich in der ge-
meinsamen Nutzung der Plattform zum Vertrieb komplementärer und konkurrie-
render Produkte und Dienstleistungen wider.1417 

Im Sinne einer Koopetition sind die konkurrierenden Unternehmen in der Lage, 
größere Märkte zu erschließen, indem sie die Ressourcen und Fähigkeiten des je-
weils anderen Unternehmens ergänzen. Der Plattformbetreiber stellt die Plattform, 
den Kundenstamm und die Infrastruktur zur Verfügung, während die Drittanbieter 
die Produktvielfalt steigern. Zudem neigen Kunden dazu, eine größere Produktaus-
wahl zu schätzen. Der wahrgenommene Wert für den Kunden wird gesteigert, wenn 
eine Vielzahl konkurrierender Angebote zur Verfügung steht.1418 

Auch die Entscheidung des Kunden für die Nutzung eines Fremdprodukts auf der 
Plattform stiftet für den Betreiber einen Nutzen. Der Kunde hat die Möglichkeit, 
verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen und die aus seiner individuellen 
Perspektive beste Option zu wählen, sodass die Kundenzufriedenheit steigt. 1419 Der 
Betreiber fungiert als erster Ansprechpartner für den Kunden, da die Vermittlung 
über die Plattform erfolgt. Zugleich erhält die Bank für die erfolgreiche Vermittlung 
eine Provisionszahlung des Kooperationspartners.1420 Durch die Integration einer 
Opt-in-Funktion für den Datenaustausch kann der Betreiber den Kunden eine Mög-
lichkeit zur Verfügung stellen, selber über die Datenverfügbarkeit zu bestimmen. 
Nur mit Zustimmung werden die relevanten persönliche Daten des Kunden zur Ver-

                                                 
1415 Vgl. Ritala et al. (2014), S. 247. 
1416 Vgl. Brockhoff (2018), S. 22 f. 
1417 Vgl. Ritala et al. (2014), S. 247. 
1418 Vgl. Ritala et al. (2014), S. 246. 
1419 Vgl. Peters (2018), S. 27 f. 
1420 Vgl. Scheuerer (2020), S. 49. 
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fügung gestellt, die für die Interaktion mit einem Drittanbieter notwendig sind. Ne-
ben der Zustimmung besteht auch die Möglichkeit, die Einwilligung im Zeitverlauf 
zu widerrufen.1421 

Eine Form der Integration von Drittanbietern bietet die Vermittlung von Kunden-
einlagen. Über die Plattform werden Festgelder an Banken, die ihren Refinanzie-
rungsbedarf durch Einlagen decken möchten, vermittelt. Bei vorliegender Zustim-
mung des Kunden können diesem entsprechende Anlagemöglichkeiten offeriert 
werden. Der Betreiber agiert als Treuhänder und tätigt die Festgeldanlage auf Rech-
nung des Kunden, der als Treugeber auftritt. Der Treugeber ist daran interessiert, 
dass der Treuhänder die festgelegten Anweisungen befolgt und im Sinne des Treu-
gebers handelt. Der Treuhänder zielt im Gegenzug darauf ab, einen möglichst ho-
hen Gewinn aus der Interessenwahrnehmung des Treugebers zu ziehen. Dieser kann 
materiell in Form einer Provision oder immateriell in einer Steigerung der Kunden-
bindung ausgestaltet sein.1422 Der Kunde hat für den festgelegten Zeitraum keinen 
Zugriff auf das Festgeld, erhält die vereinbarten Zinszahlungen und abschließend 
die Kapitalrückzahlung. Für die Kunden ergeben sich daraus Ertragspotenziale jen-
seits des derzeitigen Niedrigzinsniveaus, während die Drittanbieter eine Refinan-
zierungsmöglichkeit erhalten, zu der sie ohne die Vermittlung über die Plattform 
keinen Zugang hätten.1423 Für Universalbanken bietet die Vermittlung von Kunden-
einlagen Ertragspotenzial, da das Volumen von Privatkundeneinlagen in den ver-
gangenen Jahren deutlich gestiegen ist und negative Zinsen für Privatkunden den-
noch die Ausnahme sind. Ende 2018 ist das Einlagenvolumen aus Privatkunden-
sicht von 1.319 Mrd. auf 1.433 Mrd. Euro gestiegen. Durch die Vermittlung von 
Festzinsanlagen kann der Betreiber Vermittlungsprovisionen generieren und zu-
gleich das Einlagenvolumen und damit die Kosten der Negativzinsen auf Einlagen 
reduzieren.1424 

Während die Vermittlung von Kundengeldern an Institute, die über einen Einlagen-
sicherungsschutz verfügen wenig problematisch ist, geht mit der Vermittlung von 
Konsumentenkrediten von Dritten an Kunden eine höhere Komplexität einher. 
Sollte der Kreditnehmer ausfallen, muss die vermittelte Bank Möglichkeiten des 
Zugriffs auf die personenbezogenen Daten haben. Der Plattformbetreiber kann auch 
hier treuhänderische Aufgaben erfüllen, indem ein Verrechnungskonto eingerichtet 
und dieses mit der Drittbank verknüpft wird. Dazu werden die personenbezogenen 

                                                 
1421 Vgl. Dewenter / Lüth (2018), S. 55 f. 
1422 Vgl. Löhnig (2006), S. 3 f. 
1423 Vgl. Godenrath (2019a), S. 2. 
1424 Vgl. Deutsche Bundesbank (2019d), S. 91. 
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Daten des Kunden zur Verfügung gestellt. Im Auftrag des Kunden werden nach 
Rückzahlung des gesamten Kreditbetrags die personenbezogenen Daten gelöscht. 
Dadurch behält die Vermittlerbank die Kundenbeziehung, ermöglicht den Kunden 
jedoch den Zugang zu einem erweiterten Produktangebot. Der Betreiber muss dabei 
deutlich herausstellen, dass er ausschließlich als Kapitalvermittler agiert, damit 
keine Haftungsrisiken entstehen. Dazu sind die geltenden Bedingungen auf der 
Plattform klar zu kommunizieren.1425 

4.3.2.3 Komplementäre Dienstleistungen 

Neben den eigenen Angeboten und den Angeboten von Drittanbietern kann die 
Plattform auch um komplementäre Produkte ergänzt werden, durch die Provisions-
erträge generiert werden.1426 Die Vielfalt komplementärer Leistungen ist dabei 
nicht begrenzt. Sinnvoll sind vor- und nachgelagerte Leistungen entlang der Wert-
schöpfungskette der klassischen Bankprodukte.1427 

Eine Möglichkeit zur Integration komplementärer Leistungen ist der Immobilien-
service von Banken. Die Immobilienvermittlung und -verwaltung ist keine Kern-
kompetenz von Banken, jedoch handelt es sich dabei um eigenständige, für sich 
kalkulierbare Produkte, die von der Bank angeboten werden können. Durch die Ak-
tivitäten in diesem Bereich steigt zudem die Chance, den einmal aufgenommenen 
Kontakt zum Immobilienkäufer als Basis für den Abschluss einer Immobilienfinan-
zierung zu nutzen. Weiterhin kann der Verkäufer mittels entsprechender Anlagean-
gebote als Kunde gehalten und es können mit beiden Parteien Folgegeschäfte ab-
geschlossen werden.1428  

Als komplementäre Leistung kann zudem ein Immobilienportal implementiert wer-
den, das mit regionalen Partnern betrieben wird. Durch den lokalen Bezug und den 
Erstkontakt über das Immobilienportal können neue Kundenkontakte aufgebaut 
werden, in deren Folge Produkte zur Finanzierung der Immobilie angeboten werden 
können.1429 

Wichtig ist die Verknüpfung einer Bankdienstleistung mit einer ergänzenden Dritt-
leistung. Eine solche Verknüpfung bietet sich im Bereich der Immobilienfinanzie-
rung und damit zusammenhängenden Handwerksleistungen an. Die Einbindung 
                                                 
1425 Vgl. Dapp (2015b), S. 59. 
1426 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 39. 
1427 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
1428 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 134 f. 
1429 Vgl. Sudahl (2019), S. 22 f. 
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dieser auf der Plattform bietet verschiedene Vorteile. Zum einen fehlt es den Hand-
werksbetrieben oftmals am technischen Know-How und an der Zeit, neben dem 
Alltagsgeschäft eine digitale Präsenz aufzubauen und ein zeitgemäßes Marketing 
zu betreiben. Auf der Plattform können die Gewerke eine vorgefertigte Umgebung 
nutzen, um mit potenziellen Kunden zu interagieren.1430 

Das Wachstumsfeld der Baufinanzierung kann durch die Integration komplemen-
tärer Leistungen besetzt werden. Aufgrund des hohen Grades der Individualität ei-
ner Baufinanzierung ist die vollständige Abwicklung über digitale Kanäle die Aus-
nahme. Für den Plattformbetreiber als Orchestrator bietet es sich daher an, dass 
komplementäre Dienstleistungen dazu auf der Plattform angeboten werden, um den 
Wert der Plattform für den Kunden zu steigern. Anhand bestehender Plattformen 
für Handwerksleistungen zeigt sich, dass die Integration das Potenzial bietet, dass 
sich insbesondere solche Betriebe der Plattform anschließen, die über einen kleinen 
Kundenstamm und daher eine geringe Reputation verfügen.1431 In Kombination mit 
einer abgeschlossenen Baufinanzierung können auf der bankeigenen Plattform die 
Dienstleistungen verschiedener Handwerksbetriebe in Anspruch genommen wer-
den.1432 Aufgrund der Netzwerkexternalitäten ist die Attraktivität der Teilnahme 
abhängig von den Marktteilnehmern auf der Nachfrageseite. Je mehr Teilnehmer 
über die Plattform Handwerker beauftragen, desto interessanter ist es für diese, auf 
der Plattform aktiv zu werden.1433 

Die Bank als Plattformbetreiber kann durch die Öffnung des Zugangs zu einer Viel-
zahl von Kunden auch selber neue Kunden unter den Handwerksbetrieben akqui-
rieren. Wenn beide Marktseiten Kunden der Bank sind, erleichtert dies die Zah-
lungstransaktionen zwischen den Marktseiten. Zudem bietet die Interaktion mit ve-
rifizierten Teilnehmern der Nachfrageseite den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit 
eines Zahlungsausfalls durch den Kunden reduziert wird. Nach Abschluss der Fi-
nanzierung kann der Kunde den Zugang zur Plattform nutzen, um Gewerke mit dem 
Bau oder der Renovierung seiner Immobilie zu beauftragen. Dazu werden sukzes-
sive die notwendigen Gewerke über die Plattform kontaktiert. Zur Veranschauli-
chung des Aufbaus der Plattform dient Abb. 25. Mit Einwilligung des Kunden wird 
potenziellen Dienstleistern Zugang zur „Bauakte“ des Kunden gewährt, die dieser 

                                                 
1430 Vgl. Sommer (2019), S. 1. 
1431 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 10. 
1432 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020c), S. 1. 
1433 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020c), S. 1. 
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auf der Plattform digital hinterlegt hat. Dies ermöglicht die Kommunikation und 
den Austausch über die Plattform.1434 

Die kleinteilige Marktstruktur für handwerkliche Dienstleistungen bedingt, dass es 
kaum deutschlandweite Anbieter gibt und der Markt für Kunden oftmals intranspa-
rent ist. Digitale Plattformen mit regionalem Fokus bieten daher ideale Ausgangs-
bedingungen, um als zentraler Vermittler zwischen Kunden und Handwerkern zu 
agieren. Für die Betriebe, die auf der Plattform aktiv sind, eröffnet sich ein größerer 
Kundenkreis, während die Kunden einen präferierten Zugang zu Handwerksleis-
tungen erhalten, der insbesondere in Zeiten hoher Auslastungen dazu führen kann, 
die Wartezeit zu verkürzen.1435 

 
Abb. 25: Layout einer Plattform für Produkte von Drittanbietern1436 

                                                 
1434 Vgl. Dapp (2015a), S. 23 f. 
1435 Vgl. Sommer / Kittnar (2019), S. 1. 
1436 Eigene Darstellung. Die Abbildung zeigt exemplarisch, wie die Plattform in das Online Banking 

der Bank integriert wird. Das Layout zeigt beispielhaft, wie ein Teilnehmer der Nachfrageseite 
auf dem digitalen Marktplatz sich die verschiedenen verfügbaren Leistungen im Bereich Pla-
nung & Gestaltung anzeigen lässt. Wenn der Kunde z. B. auf „Architekturleistungen“ klickt, 
kann er sich von verschiedenen Anbietern auf der Plattform Angebote einholen, sofern er sich 
zur Freigabe der dafür notwendigen Kundendaten bereit erklärt.  
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Auch die Integration eines Versicherungsassistenten, der eine Übersicht aller Ver-
sicherungsverträge enthält, ist eine Möglichkeit zur Ergänzung der Plattform. Den 
Kunden wird die Möglichkeit offeriert, bestehende Versicherungsverträge zu hin-
terlegen oder der Bank in Form eines KID zu gestatten, auf die Versicherungsdaten 
des Kunden zuzugreifen. Auch ein Preisvergleich verschiedener Anbieter, die über 
API an die Plattform angebunden sind, ist umsetzbar. Die Bank kann in der Folge 
die Schnittstelle für Versicherer freigeben, damit diese den Kunden für ihren jewei-
ligen Versicherungsbedarf entsprechende Angebote unterbreiten können.1437 Durch 
die verstärkte Nutzung der IKT sind die Kunden in der Lage, die Konditionen ver-
schiedener Anbieter miteinander zu vergleichen. Dies kommt insbesondere den 
preissensiblen Kunden entgegen. Die Öffnung des Angebots für Drittanbieter er-
möglicht auch im Bedarfsfeld der Versicherungen die Möglichkeit, die Kundenbin-
dung zu steigern. Wenn die Bank in definierten Bereichen Produkte von fremden 
Anbietern vertreibt, steigert das ebenfalls die Kundenzufriedenheit. Die Bank ge-
neriert einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Anbietern, die weiterhin das Aus-
schließlichkeitsprinzip im Vertrieb nutzen und erhält weitergehende Informationen 
über den Kunden.1438 

Durch die Erweiterung des Angebotsspektrum über Bankdienstleistungen hinaus, 
steigert der Plattformbetreiber seine Relevanz beim Kunden und generiert zusätzli-
che Informationen über diesen.1439 Diese können in der Folge genutzt werden, um 
Cross Selling Potenziale zu heben.  

4.3.3 Implikationen für die Nutzung der generierten Daten auf der Plattform 

4.3.3.1 Hebung von Cross Selling Potenzialen 

Die Bank verfügt als Plattformbetreiber neben legitimierten Kundendaten auch über 
Transaktionsdaten auf Basis von Kontobewegungen, Buchungspositionen oder Ein-
zelgeschäftsabschlüssen. Diese umfassenden Kunden- und Transaktionsdaten kön-
nen, wenn sie miteinander vernetzt werden, dazu dienen, ein individuelles und auf 
die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Dienstleistungsangebot zu offerieren 
und einen Mehrwert zu generieren.1440 Transaktionsdaten lassen sich in die Daten 
zur Kaufhistorie, Kontakthistorie und Produktnutzung unterteilen. Die Kaufhistorie 
umfasst die durchgeführten und abgebrochenen Kaufvorgänge eines Kunden, die 

                                                 
1437 Vgl. Maak-Heß (2019), S. 21. 
1438 Vgl. Judt / Klausegger (2020), S. 39; Schinnenburg (2003), S. 286. 
1439 Vgl. Boll (2019), S. 3. 
1440 Vgl. Brockhoff (2018), S. 22. 
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Entwicklung der Bonität im Zeitverlauf und ob der Kunde die vertraglichen Pflich-
ten erfüllt hat. Daraus lassen sich Informationen ableiten, die sich insbesondere 
auch auf das zukünftige Kaufverhalten des einzelnen Kunden beziehen.1441  

Die Kontakthistorie beinhaltet Daten zur Ansprache und Reaktion der Kunden so-
wie vom Kunden initiierte Kontakte. Durch die Analyse dieser Daten ist der Betrei-
ber in der Lage, eine undifferenzierte Massenwerbung durch individuell abge-
stimmte Kontakte zu ersetzen. Die Analyse der Kanalaffinität der Kunden ist dabei 
von besonderer Relevanz. Aus den Reaktionen des Kunden sind Rückschlüsse mög-
lich, auf welche Weise, wie oft und über welche Kanäle ein Kunde bevorzugt inter-
agiert. Dies ermöglicht dem Betreiber die Anpassung der Kommunikation an die 
individuellen Wünsche des Kunden.1442 

Die Produktnutzungsdaten in Form der Nutzungshäufigkeit und die jeweiligen Ei-
satzzwecke ermöglichen Erkenntnisse über das Verhalten des Kunden und seine 
derzeitigen und zukünftigen Bedürfnisse. Produktnutzungsdaten stellen einen Dif-
ferenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern dar, da diese meist nicht aus exter-
nen Quellen bezogen werden können. Die Aggregation dieser Daten ermöglichen 
dem Betreiber der Plattform, zielgerichtete Angebote zu erstellen und dadurch so-
wohl zusätzliches Umsatzpotenzial zu generieren, als auch eine höhere Kundenbin-
dung durch eine vom Kunden wahrgenommene Beratungsqualität zu erzielen.1443 

Durch das Angebot komplementärer Leistungen können die Kunden an die Platt-
form gebunden werden, sodass dem Betreiber mittelbar und unmittelbar zusätzliche 
Daten zur Verfügung stehen, die für Cross Selling Aktivitäten genutzt werden kön-
nen.1444 Je mehr Transaktionen ein Kunde über die Plattform abwickelt, desto mehr 
Kundendaten stehen zur Verfügung und desto besser kann die Bank seine Bedürf-
nisse evaluieren.1445 Durch die Kontrolle des Zugangs zur Plattform wird sicherge-
stellt, dass der Betreiber nicht zu einem Drittanbieter abgestuft wird, sondern wei-
terhin die Schnittstelle zum Kunden besetzt.1446  

Das Konzept des Cross Sellings1447 beschreibt in einer engen Definition bestehende 
Geschäftsbeziehungen, die genutzt werden, um im weiteren Verlauf Verkäufe des 

                                                 
1441 Vgl. Leußer et al. (2011), S. 747 f. 
1442 Vgl. Leußer et al. (2011), S. 748 f. 
1443 Vgl. Leußer et al. (2011), S. 750 f. 
1444 Vgl. Scheuerer (2020), S. 51; Steinmann (2013), S. 52; Sturtzkopf / Miekley (2006), S. 124. 
1445 Vgl. Boll (2019), S. 3. 
1446 Vgl. Strucken / Drummer (2019), S. 61. 
1447 Die Begriffe Cross Selling, Zusatzkauf und Cross Buying werden synonym genutzt;  
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gleichen Anbieters in anderen als den bisherigen Produktfeldern zu erzielen.1448 Die 
Aktivitäten des Cross Sellings umfassen Maßnahmen, die einer Ausweitung der 
Kundennachfrage nach bisher nicht genutzten Produkten und Dienstleistungen des 
Unternehmens dienen. Eine auf die Bindung des Kunden ausgerichtete Erweiterung 
des Angebotsspektrums beinhaltet insbesondere Leistungen, die der Kunde bislang 
nicht von dem entsprechenden Anbieter beziehen konnte, für die er jedoch einen 
Bedarf hat oder die er bisher ausschließlich bei anderen Anbietern bezogen hat. Die 
im Zuge des Cross Sellings verkauften Leistungen können durch den Anbieter er-
stellt oder zugekauft werden.1449 In einer weiten Auslegung werden auch Folge- 
und Wieder(ver)käufe sowie das Up Selling zu den Maßnahmen des Cross Sellings 
gezählt. Der Folgekauf bezeichnet den Kauf zusätzlicher Produkte, die mit dem 
Einstiegsprodukt zusammenhängen, während Up Selling den Verkauf höherwerti-
ger Produkte bezeichnet.1450 Der Wiederkauf bezeichnet den wiederholten Kauf ei-
nes Produktes aus Sicht des Kunden.1451 

Im Kontext dieser Arbeit ist die enge Auslegung nicht zielführend, da alle Zusatz-
käufe, unabhängig davon, ob es sich um verbundene oder nicht verbundene Pro-
dukte handelt, erfolgsbeeinflussend für den Betreiber sind.1452 Cross Selling um-
fasst daher jedweden Verkauf von Produkten und Dienstleistungen an Bestands-
kunden, unabhängig, ob das Produkt bereits genutzt wird oder wurde, und unabhän-
gig von der Verbundenheit zu anderen Produkten im Portfolio der Bank.  

Ziel des Cross Sellings ist die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen. Da-
bei kann mittels Cross Selling einerseits der Umsatz pro Kunde gesteigert werden, 
während andererseits nur unterproportional zusätzliche Kosten entstehen, sodass 
Cross Selling profitabilitätssteigernd wirkt.1453 Wachstum mit bestehenden Kunden 
erhöht den Nutzen, wirkt kostensenkend und ermöglicht eine zunehmende Wettbe-
werbsdifferenzierung. Die Kosten zur Betreuung eines Kunden sind geringer als die 
für die Gewinnung eines Neukunden. Zudem sind die Rücklaufquoten im Cross 

                                                 
vgl. Steinmann (2013), S. 52. 

1448 Vgl. Cornelsen (2000), S. 178. 
1449 Vgl. Homburg / Schäfer (2002), S. 8; Li et al. (2005), S. 237. 
1450 Vgl. Blattberg et al. (2008), S. 515; Salazar et al. (2007), S. 117. 
1451 Vgl. Jacob (2011), S. 82. 
1452 Vgl. Friederichs-Schmidt (2006), S. 106 f. 
1453 Vgl. Homburg / Schäfer (2017), S. 140. 
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Selling höher und die Wechselkosten des Kunden steigen ebenso wie die Marktein-
trittsbarrieren neuer Wettbewerber mit zunehmendem Cross Selling Anteil. Des 
Weiteren lernt die Bank mehr über die Bedürfnisse des Kunden.1454  

Der Erfolg des Cross Sellings wird als Anzahl der verkauften Produkte je Kunde 
angegeben. Das Cross Selling einer Bank gilt vereinfacht als umso erfolgreicher, je 
mehr Produkte je Kunde vertrieben werden. Während ausländische Banken Cross 
Selling Quoten von bis zu sechs Produkten pro Kunde aufweisen, ist die Quote bei 
Banken in Deutschland deutlich geringer und liegt zwischen zwei und drei Produk-
ten je Kunde, sodass sich hier Möglichkeiten zur Optimierung eröffnen.1455 Die 
niedrige Cross Selling Quote lässt sich mit einer mangelnden Kundenorientierung 
sowie der mangelnden Nutzung der Potenziale der IKT begründen, die zugleich als 
Handlungsfelder zur Verbesserung dieser dienen.1456 Die Bank als Plattformbetrei-
ber kann Unternehmen und Kunden vernetzen und die zur Verfügung stehenden 
Daten nutzen, um ein möglichst passendes Matching zu ermöglichen.1457 

Die Potenziale des Cross Sellings stehen in direktem Zusammenhang zu einer ver-
trauensvollen Kunde-Bank-Beziehung und sind weniger dadurch determiniert, dass 
die Kunden in der Vergangenheit zufrieden mit dem Angebot und den Konditionen 
der Bank waren.1458 Aufgrund des Dienstleistungscharakters von Bankprodukten 
ist das Vertrauen ein wichtiger Indikator der Cross Selling Bereitschaft eines Kun-
den.1459 

Verschiedene Studien zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Vertrauen 
eines Kunden in die Bank und dem Kaufverhalten feststellbar ist. Vertraut ein 
Kunde der Bank, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Zusatzkaufs in der Zu-
kunft.1460 Universalbanken verfügen über den Zugang zu relevanten Kundendaten 
und über einen Vertrauensvorsprung, den sie für potenzielle Cross Selling Aktivi-
täten nutzen können.1461  

                                                 
1454 Vgl. Johnson / Friend (2015), S. 52; Li et al. (2005), S. 237; Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
1455 Vgl. Peters / Seitz (2011), S. 33. 
1456 Vgl. Leonhardt (2017), S. 84. 
1457 Vgl. Skinner (2014), S. 108. 
1458 Vgl. Soureli et al. (2008), S. 13. 
1459 Vgl. Friederichs-Schmidt (2006), S. 118. 
1460 Vgl. Aurier / N’Goala (2010), S. 210 ff.; Soureli et al. (2008), S. 5 ff.; Stokburger-Sauer et al. 

(2008), S. 936. 
1461 Vgl. Soureli et al. (2008), S. 13. 
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Der Erfolg von Cross Selling Maßnahmen ist zudem davon abhängig, ob eine kun-
denspezifische Ansprache möglich ist. Potenziale bietet das Touchpoint-Targeting. 
Das Touchpoint-Targeting eignet sich zur proaktiven Erkennung von Kundenbe-
dürfnissen. Es reagiert, wenn der Kunde sich über vorab definierte Inhalte infor-
miert oder zielgruppenrelevante Webseiten besucht. Solche Berührungspunkte sind 
aus Perspektive der Bank Situationen, in denen für Kunden bedeutende Lebensver-
änderungen stattfinden und daher eine erhöhte Abschlussbereitschaft für Bank-
dienstleistungen besteht. Diese Ereignisse sind z. B. die Hochzeit, die Geburt eines 
Kindes oder der Erwerb einer Immobilie. Wenn bei einem Kunden diese Ereignisse 
eintreten, kann die Bank durch Touchpoint-Targeting Angebote offerieren.1462 
Während im stationären Vertrieb diese Touchpoints nicht oder nicht rechtzeitig er-
kannt werden und die Kunden proaktiv die Beratung suchen müssen, ermöglicht 
die Nutzung der IKT die Identifizierung solcher Touchpoints. Da es sich bei den 
Touchpoints um ein seltenes oder einmaliges Ereignis handelt, ist eine frühe Erken-
nung der Situation und eine bedarfsgerechte Ansprache notwendig, um die Wahr-
scheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses zu steigern.1463 Unternehmen, die ihre 
Kunden deutlich häufiger mit Informationen über neue Produkte kontaktieren, wei-
sen zudem höhere Cross Selling Raten auf.1464 

Für den Zugang zu relevanten Kundendaten über die der Plattformbetreiber noch 
nicht verfügt, kann auch das Behavioral Targeting genutzt werden. Es orientiert 
sich an Bewegungsmustern und Interessenprofilen der Teilnehmer, die um verhal-
tensbezogene, sozio- und psychografische Daten ergänzt werden. Durch die Regist-
rierung der Teilnehmer auf der Plattform ist es möglich, die Nutzer eindeutig zu 
identifizieren, sodass das Behavioral Targeting eine geeignete Maßnahme auf Platt-
formen darstellt.1465 

Neben den Möglichkeiten der Datenanalyse, die sich auf die Auswertung von Daten 
fokussiert, die dem Betreiber zur Verfügung stehen, können auch Tracking-Metho-
den angewandt werden. Tracking ermöglicht die Auswertung des Nutzungsverhal-
ten über einen längeren Zeitraum, um eine Profilbildung zu betreiben und dem Teil-
nehmer möglichst personalisierte Werbung zu zeigen. Die wichtigste Tracking-Me-
thode stellen Cookies dar. Sie speichern die Daten von Nutzern, die eine Webseite 
besuchen. Cookies können nur von dem Webserver ausgelesen werden, der sie ge-
setzt hat und sind nur in der Lage, den Rechner zu identifizieren, nicht eine einzelne 

                                                 
1462 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 243. 
1463 Vgl. Kleine / Jolmes (2019), S. 243. 
1464 Vgl. Homburg / Schäfer (2017), S. 157. 
1465 Vgl. Kollmann (2019), S. 769. 
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Person. Durch das Setzen von „Third-Party-Cookies“ ist es jedoch möglich, dass 
auch ausgewählte Dritte darauf zugreifen können. Sie können genutzt werden, um 
Webseitenbesucher über verschiedene Seiten hinweg zu identifizieren. Aus Per-
spektive der DSGVO speichern Cookies personenbezogene Daten, sodass die Nut-
zer vorab eine Einwilligung erteilen müssen.1466 

Auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten ist es möglich, die Finanzsituation 
des Kunden zu analysieren und zu optimieren, sofern der Kunde die Einwilligung 
zur proaktiven Ansprache gibt.1467 Die Analyse und Auswertung der vorhandenen 
Daten und der speziellen Produktinteressen des Kunden werden genutzt, um auf 
Basis seines Verhaltens proaktiv Handlungsempfehlungen zu geben und personali-
sierte Angebote zu unterbreiten.1468  

Wenn ein Kunde über den bereits etablierten Immobilienservice einer Bank eine 
Immobilie verkauft, entsteht aus der Aktivität die Chance, dass die Bank ein indi-
viduelles Anlageangebot für den Verkaufserlös offerieren kann. Einem Interessen-
ten für eine Immobilie kann die Bank die entsprechende Immobilienfinanzierung 
anbieten und darauf aufbauend auf die Potenziale der Nutzung der Plattform für die 
Beauftragung von Handwerksbetrieben aufmerksam machen. Zudem ergibt sich für 
die Bank die Möglichkeit von Folgegeschäften, wenn sich die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank in Folge der Transaktion verfestigt.1469  

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor des Cross Sellings ist die aus Kundenperspek-
tive individuelle Passgenauigkeit des offerierten Angebots. Je individueller das Pro-
duktangebot, desto größer ist der Cross Selling Erfolg des Unternehmens.1470 Die 
Erkennung der Kundenbedürfnisse und darauf aufbauend die proaktive Ansprache 
ermöglicht zusätzliche Produktabschlüsse. Wenn die Bedürfnisse nicht rechtzeitig 
identifiziert werden, ist keine passgenaue proaktive Ansprache möglich. 

4.3.3.2 Potenziale der personalisierten Ansprache 

Entscheidend für den Erfolg des Cross Sellings ist, dass die Interaktion möglichst 
auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.1471 Die Vielzahl 

                                                 
1466 Vgl. Perlitz / Kneuper (2019), S. 502 ff. 
1467 Vgl. Peters / Seitz (2011), S. 33 f. 
1468 Vgl. Clement et al. (2019), S. 354 f. 
1469 Vgl. Becker / Peppmeier (2015), S. 134 f. 
1470 Vgl. Homburg / Schäfer (2017), S. 157. 
1471 Vgl. Schuster / Hastenteufel (2017), S. 57. 
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der Kundendaten, die Universalbanken zur Verfügung stehen, können genutzt wer-
den, um das Verhalten des Kunden und dessen Bedürfnisse zu analysieren.1472 
Durch die Interaktion mit dem Kunden wird das Erlernen der Wünsche und Bedürf-
nisse gefördert, ohne dass diese explizit vom Kunden kommuniziert werden.1473 Die 
Nutzung der IKT und die zielgerichtete Verwendung der Kundendaten dient der 
Erzeugung vertrieblichen Wissens.1474 Das generierte Wissen kann für zielgerich-
tete Maßnahmen genutzt werden, die sich in der Unterbreitung von bedarfsgerech-
ten, individuellen Angeboten und Produktempfehlungen ausdrücken, aus denen 
sich Wettbewerbsvorteile für den Betreiber begründen können.1475  

Die Auswertung der zur Verfügung stehenden Kundendaten und der Daten von ab-
geschlossenen Transaktionen mit ähnlichen Merkmalen und Präferenzen mittels 
IKT ermöglicht die Ableitung von Aktivitäten, Zielen und Bedürfnissen der Kun-
den. Für die Bank als Betreiber ergibt sich die Möglichkeit, konkrete Produktvor-
schläge zu offerieren und die Erlöspotenziale je Kunde zu optimieren.1476 Insbeson-
dere bei preissensiblen Kunden stellt die Individualisierung einen Mehrwert dar, 
der einem Anbieterwechsel vorbeugen kann.1477 Mittels Datenanalyse ist es mög-
lich, die Bedürfnisse der Kunden besser kennenzulernen und vorhandene Informa-
tionen für personalisierte Angebote zu nutzen.1478 

Je individualisierter ein Angebot ist, desto höher ist die Cross Selling Erfolgswahr-
scheinlichkeit aber auch der damit verbundene Aufwand.1479 Ein Werkzeug zur ef-
fektiven Personalisierung der Cross Selling Ansprachen stellen Empfehlungssys-
teme dar.1480 Mittels Nutzung von IKT ist es durch den Einsatz von Empfehlungs-
systemen möglich, diesen Zielkonflikt zu lösen und nicht ausgeschöpfte Cross Sel-
ling Potenziale im Kundenbestand zu heben.1481  

Die Nutzung der Potenziale zur Individualisierung des Angebots auf der Plattform 
steigert deren Relevanz für die Teilnehmer, sodass ein Lock-In-Effekt einsetzt. Das 

                                                 
1472 Vgl. Parker et al. (2016), S. 275 ff. 
1473 Vgl. Adomavicius et al. (2008), S. 59. 
1474 Vgl. Ramani / Kumar (2008), S. 41. 
1475 Vgl. Hellenkamp (2018), S. 52 f.; Kleine / Jolmes (2019), S. 247; Kollmann (2019), S. 615; 

Wunderlich (2017), S. 28. 
1476 Vgl. Arnold (2018), S. 271 f.; Diamond et al. (2019), S. 40; Shen (2013), S. 424. 
1477 Vgl. Zachariadis / Ozcan (2017), S. 12. 
1478 Vgl. Torrens (2016), S. 234. 
1479 Vgl. Leonhardt (2017), S. 237. 
1480 Die Einsatzmöglichkeiten von Empfehlungssystemen zur Kundenansprache in Banken werden 

ausführlich in Leonhardt (2017) thematisiert. 
1481 Vgl. Leonhardt (2017), S. 87. 
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Potenzial, sämtliche Bankdienstleistungen und komplementäre Dienstleistungen 
bei einem gesteigerten Maß an Individualität auf der Plattform nachfragen zu kön-
nen, erhöht den Kundennutzen und stärkt die Kundenbindung.1482 Die Sammlung 
der relevanten Daten schafft im Laufe der Zeit ein umfassendes Bild des Kunden, 
das zur weiteren Bindung eingesetzt werden kann.1483 Die Auswirkungen und die 
wahrgenommene Qualität der Personalisierung lassen sich mit Hilfe von Feedback-
schleifen analysieren, in denen die Kunden die Passgenauigkeit bewerten. Dies er-
möglicht eine Anpassung für zukünftige personalisierte Empfehlungen und eine da-
mit einhergehende Qualitätssteigerung.1484 

4.3.3.3 Kuratierung in Folge erfolgreicher Transaktionen 

Die auf der Plattform generierten Daten dienen im Zeitverlauf auch der Kuratierung 
der Plattform. Neben der anfänglichen Kuratierung durch den Betreiber im Zuge 
der Zulassung der Teilnehmer kann die Qualität der Plattform auch durch die Nut-
zung von Bewertungssystemen sichergestellt werden. Da die individuelle Überprü-
fung der Leistungserbringung durch den Betreiber nur schwer skalierbar ist, leisten 
die Marktteilnehmer durch Bewertungen einen wertvollen Beitrag zur Kuratie-
rung.1485 

Sowohl für den Betreiber als auch die Angebots- und Nachfrageseite stellt die Ku-
ratierung durch Bewertungssysteme eine geeignete Lösung dar. Die Angebotsseite 
und der Betreiber profitieren von eindeutig identifizierbaren Kunden, der Aggrega-
tion von Kundendaten und -präferenzen und der Sichtbarmachung von Kaufpoten-
zialen. Die Nachfrageseite profitiert hingegen von den Potenzialen individualisier-
ter Produktempfehlungen, einer Reduzierung der Informationsflut und Zeiterspar-
nis bei der Informationssuche und der Möglichkeit, Angebote effizient zu verglei-
chen.1486 In der Folge von erfolgreichen Transaktionen steigt die Qualität der Platt-
form, da die Bewertungen und Empfehlungen der Plattformteilnehmer ein Instru-
ment zur Kuratierung darstellen.1487 

                                                 
1482 Vgl. Roßbach / Ebner (2018), S. 29. 
1483 Vgl. Kollmann (2019), S. 615. 
1484 Vgl. Adomavicius et al. (2008), S. 64. 
1485 Vgl. Parker et al. (2016), S. 167. 
1486 Vgl. Clement et al. (2019), S. 185. 
1487 Vgl. Dapp (2015b), S. 59. 
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Die Kuratierung durch Bewertungssysteme stellt im digitalen Raum eine Möglich-
keit dar, das Vertrauensdefizit, das aus dem fehlenden persönlichen Kontakt zwi-
schen Angebots- und Nachfrageseite resultiert, zu reduzieren.1488 Bewertungssys-
teme sind in der Lage, im Nachgang einer abgeschlossenen Transaktion Rück-
schlüsse auf das Verhalten der Teilnehmer auf Basis der Erfahrungswerte anderer 
Teilnehmer zu ziehen. Sie eröffnen die Möglichkeit, Regel- oder Qualitätsverstöße 
zu sanktionieren. Umgekehrt bieten sie den Teilnehmern die Möglichkeit, durch 
positive Bewertungen Reputationskapital aufzubauen, welches den Abschluss zu-
künftiger Transaktionen erleichtert. Positive und negative Bewertungen beeinflus-
sen die Reputation der Marktteilnehmer und erzeugen ein zusätzliches Maß an 
Transparenz. In Folge einer verifizierten Transaktion können sich die Transaktions-
partner gegenseitig bewerten und angeben, ob die Transaktion erfolgreich durchge-
führt wurde oder ob Probleme während der Transaktion aufgetreten sind. Diese In-
formationen stehen den anderen Marktteilnehmern zur Verfügung, sodass diese 
schnell und unkompliziert die Seriosität und Zuverlässigkeit einschätzen kön-
nen.1489 Je mehr Bewertungen zur Verfügung stehen, desto besser kann das Verhal-
ten der Teilnehmer antizipiert werden und desto geringer ist das Risiko für die Teil-
nehmer, mit diesen zu interagieren.1490  

Besonders Neukunden orientieren sich meist an den Erfahrungen und Bewertungen 
anderer Kunden, bevor sie eine Entscheidung für einen Anbieter treffen. Anbieter, 
die gute Bewertungen für ihre Leistungen erhalten, generieren in diesem System 
Vorteile.1491 Die Relevanz von Bewertungen im Prozess der Entscheidungsfindung 
zeigt sich auch darin, dass dieses Instrument die Kaufentscheidung am stärksten 
beeinflusst. Mehr als die Hälfte der Deutschen stützt ihre Kaufentscheidung auf 
Bewertungen oder Erfahrungsberichte. Eine positive Reputation durch gute Bewer-
tungen ist daher essenziell für Plattformteilnehmer.1492 

Für den Einsatz von Bewertungssystemen sind verschiedene Entscheidungsaspekte 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit zur Abgabe einer Bewertung sollte nur im 
Falle einer stattgefundenen Transaktion ermöglicht werden. Des Weiteren ist eine 
differenzierte Bewertung vorzunehmen, die in Abhängigkeit von der nachgefragten 

                                                 
1488 Vgl. Busch (2018), S. 13. 
1489 Vgl. Kollmann (2019), S. 621 f. 
1490 Vgl. Parker et al. (2016), S. 170. 
1491 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 1. 
1492 Vgl. Greven Medien (2019), S. 1. 
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Dienstleistung die Aspekte des Preises, der Qualität und der Abwicklung berück-
sichtigt.1493  

Besondere Relevanz haben negative Bewertungen, da diese zu einem bedeutenden 
Akzeptanzverlust des Teilnehmers führen können. Wenn die Bewertungen negativ 
ausfallen, besteht die Gefahr, dass Anbieter aufgrund einer schlechten Reputation 
Kunden verlieren bzw. sich nicht gegen andere Anbieter mit einer größeren und 
positiveren Reputation durchsetzen können. Dies führt zu einer starken disziplinie-
renden Wirkung. Daher sind negative Bewertungen durch einen Kommentar zu er-
gänzen, der das Zustandekommen begründet. Der bewertete Teilnehmer muss auch 
die Möglichkeit haben, eine Stellungnahme zu einer erhaltenen Bewertung abzuge-
ben, um potenziell falsche Bewertungen in ein besseres Licht zu rücken. Der Be-
treiber kann darüber hinaus die Bewertungen überprüfen, wenn dies erforderlich 
wird. 1494 Auch die Implementierung von Regeln, die einen teilweisen oder voll-
ständigen Ausschluss von der Plattform zur Folge haben können, ist zielführend. 
Die Aufdeckung von Verstößen gegen die gültigen Regeln sollte durch eine Kom-
bination aus proaktiver Erkennung und Reaktion auf Beschwerden ausgestaltet 
sein.1495  

Für neue Anbieter im Markt ermöglichen Bewertungssysteme, dass diese durch 
gute Arbeit positive Kundenbewertungen erhalten, darüber eine positive Reputation 
aufbauen und sich langfristig etablieren.1496 

Die individuellen Bewertungen, die ein Teilnehmer auf der Plattform erhält, stellen 
sein Reputationskapital dar. Je mehr Transaktionen ein Teilnehmer auf der Platt-
form vollzieht und je mehr positive Bewertungen er erhält, desto größer ist der 
Lock-In-Effekt auf der Plattform, wenn der Teilnehmer die erworbene Reputation 
nicht auf eine konkurrierende Plattform übernehmen kann.1497 Eine Portabilitätsre-
gelung zur Übernahme der Bewertungen auf eine konkurrierende Plattform ist ge-
setzlich bisher nicht umgesetzt, sodass mit zunehmender Dauer und Interaktions-
häufigkeit die Bindung der Teilnehmer an die Plattform steigt.  

                                                 
1493 Vgl. Kollmann (2019), S. 768. 
1494 Vgl. Kollmann (2019), S. 622 f. 
1495 Vgl. Evans (2012), S. 1222. 
1496 Vgl. Fredriksen / Runst (2016), S. 11. 
1497 Vgl. Busch et al. (2016), S. 7. 
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Der Diskussionsentwurf, der bereits in Kapitel 4.1.1.1 thematisiert wurde, sieht eine 
gesetzliche Regelung vor, die sicherstellt, dass ein Plattformbetreiber bei Beendi-
gung der Kooperation mit einem Teilnehmer Mittel zur Verfügung stellen muss, 
um die vorhandenen Bewertungen in einer strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Form in ein anderes Reputationssystem zu übertragen. Diese Regelung ist 
in Anlehnung an Art. 20 Abs. 1 DSGVO formuliert.  

Die DSGVO sieht vor, dass der Betroffene die Daten zunächst selbst erhalten kann, 
um sie anschließend an eine andere Plattform weiterzugeben. Diese Form der Da-
tenportabilität birgt jedoch die Gefahr, dass die Reputationsdaten manipuliert wer-
den. Eine zielführende Regelung zur Portabilität von Reputationsdaten sollte daher 
einen direkten Transfer zwischen Plattformbetreibern vorsehen.1498 Durch die Ku-
ratierung in Form von Bewertungen kann sich die Plattform langfristig etablieren 
und einen Mechanismus umsetzen, der den Plattformbetreiber von den Aufgaben 
der Kuratierung entlastet. 

  

                                                 
1498 Vgl. Busch (2018), S. 12. 
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5 Schlussbetrachtung 

5.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

In Kapitel 2 werden zu Beginn der Untersuchung die aktuellen Herausforderungen 
für Universalbanken herausgestellt. Speziell die Veränderungen durch die Digitali-
sierung sind ein dominanter Einflussfaktor für Universalbanken. Die Digitalisie-
rung wirkt sich auf das Verhalten und den Anspruch der Kunden an Universalban-
ken und deren Dienstleistungen aus. Insbesondere die Digital Natives nutzen ver-
stärkt die Kommunikationskanäle der IKT und präferieren die Dienstleistungser-
bringung über das Internet. Für Universalbanken eröffnet die Digitalisierung zu-
gleich Chancen und Risiken für das Geschäftsmodell. Die Nutzung der IKT ermög-
licht eine verstärkte Personalisierung der Dienstleistungserbringung bei sinkenden 
Kosten. Der zentrale Rohstoff des Bankgeschäfts sind Kundendaten und die daraus 
generierbaren Informationen, der durch die IKT noch verstärkt wird. Diese können 
jedoch nur dann genutzt werden, wenn die Bank die datenschutzrechtlichen Vorga-
ben einhält. Aufgrund der teilweise hohen Komplexität und Abstraktheit von Bank-
dienstleistungen kommt dem Vertrauen eine außerordentliche Rolle im Bankge-
schäft zu. Da das Vertrauen ein herausragendes Merkmal eines Finanzintermediärs 
ist und die Entstehung einer Vertrauensbeziehung eine Folge des persönlichen Kon-
takts zwischen Kunde und Intermediär ist, weisen traditionelle Intermediäre einen 
Vorteil gegenüber Online-Intermediären auf, der auch in der Internetökonomie Be-
stand hat. 

Auch die bankbetriebliche Wertschöpfungskette unterliegt Veränderungen in Folge 
der Fortschritte in der IKT. Das Wertschöpfungsmodell des Integrators, in dem die 
Bank einen Großteil der Wertschöpfung selbst ausführt, scheint nicht mehr zeitge-
mäß. Die IKT fördert durch die sinkenden Transaktionskosten im interorganisatio-
nalen Leistungsaustausch und den verstärkten Kostenwettbewerb die Dekonstruk-
tion der bankbetrieblichen Wertschöpfungskette. Dies ermöglicht alternative Wert-
schöpfungsarchitekturen, die sich auf einzelne oder mehrere Elemente der Wert-
schöpfungskette fokussieren. In der Folge führt die Dekonstruktion der Wertschöp-
fungskette dazu, dass einzelne Wertschöpfungsaktivitäten von neuen Anbietern er-
bracht werden.  

Das Marktumfeld für Universalbanken unterliegt ständigen Veränderungen. Die 
Profitabilität leidet unter den steigenden regulatorischen Anforderungen und dem 
anhaltenden Kostendruck. Insbesondere Universalbanken, die einen Großteil der 
Erträge über das Zinsgeschäft generieren, leiden unter dem anhaltenden Niedrig-
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zinsniveau. Zudem beeinflusst die Regulatorik auch den Wettbewerb in der Bran-
che. Die Richtlinie PSD 2 bedingt, dass die Markteintrittsbarrieren für neue Wett-
bewerber sinken, da Banken Drittanbietern den Zugang zu Kontodaten des Kunden 
über APIs ermöglichen müssen, wenn die Zustimmung des Kunden vorliegt. Die 
Öffnung der APIs bietet die Möglichkeit, sich als Plattformunternehmen zu positi-
onieren, indem sich der Anbieter zwischen den Kunden und die Bank schaltet. Da-
her agieren mittlerweile auch FinTech und BigTech als Wettbewerber für Univer-
salbanken. 

In Kapitel 3 wird darauf aufbauend die Wirkung der Plattformökonomie auf Uni-
versalbanken erörtert. Neben der grundlegenden Konzeption einer digitalen Platt-
form wird eine Abgrenzung der Wertschöpfung zwischen Pipeline-Unternehmen 
und Plattformunternehmen vorgenommen. Das Geschäftsmodell digitaler Plattfor-
men ist geprägt von Netzwerkexternalitäten, die zwei elementare Eigenschaften 
aufweisen, die die Ausrichtung und Seitigkeit der Externalität betreffen. Der Platt-
formbetreiber muss die unterschiedlichen Teilnehmergruppen von der Nutzung der 
Plattform überzeugen, um das Entstehen von positiven Netzwerkexternalitäten zu 
fördern und positive Feedbackschleifen auszulösen. Mit steigender Teilnehmerzahl 
steigt die Attraktivität der Plattform für potenzielle Teilnehmer. Mit steigender At-
traktivität der Plattform setzt ein Lock-In-Effekt ein, der eine zunehmende Bindung 
der Teilnehmer an die Plattform beschreibt. Die Wechselkosten der Marktteilneh-
mer steigen, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Plattformwechsels sinkt. Mit stei-
gendem Marktanteil setzen auf der Plattform Skaleneffekte ein. In der Folge sinken 
die Stückkosten stärker als die der Wettbewerber und der Plattformbetreiber kann 
die Preise schneller senken als die Wettbewerber. Dies wirkt sich wiederum positiv 
auf die Marktanteile aus, sodass sich die unterschiedlichen Effekte gegenseitig ver-
stärken. 

Für den Erfolg einer digitalen Plattform ist das Vertrauen in die Plattform eine not-
wendige Bedingung. Für Universalbanken ergibt sich daraus die Chance, den Ver-
trauensvorsprung, den sie gegenüber neuen Wettbewerbern aufweisen, zu nutzen. 
Eine Universalbank als Plattformbetreiber kann die in der Vergangenheit aufge-
baute Kundenbeziehung nutzen, um eine Plattform für den Vertrieb von Bank-
dienstleistungen aufzubauen. 

In Kapitel 4 werden zunächst die rechtlichen Implikationen für den Betrieb der 
Plattform erarbeitet. Auf digitalen Plattform können Verträge zwischen drei unter-
schiedlichen Parteien zustande kommen, da der Betreiber zwischen die beiden 
Marktseiten geschaltet ist. Das Haftungsrecht auf digitalen Plattform ist bisher nicht 
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eindeutig geregelt. Um haftungsrechtliche Risiken zu minimieren, muss der Betrei-
ber in den Fällen, in denen eine Vertragsschließung zwischen den Teilnehmern auf 
der Angebots- und Nachfrageseite erfolgt, klar kommunizieren. Dies gelingt, indem 
sich der Betreiber eindeutig als Vermittler positioniert und sicherstellt, dass er über 
keinen beherrschenden Einfluss verfügt. Auch bankaufsichtliche Anforderungen 
können mit dem Betrieb einer digitalen Plattform einhergehen. Universalbanken 
bedürfen keiner separaten Erlaubnispflicht zum Betrieb einer digitalen Plattform, 
da sie die Vorgaben bereits implizit umsetzen. Für die Implementierung bieten auch 
die Vorgaben aus den MaRisk und BAIT wichtige Implikationen, die sich mit der 
technisch-organisatorischen Ausstattung und dem Neu-Produkt-Prozess befassen.  

Vor der Implementierung muss sich die Bank mit den potenziellen, plattformspezi-
fischen Risiken befassen. Diese Risiken sind meist nicht-finanziell und daher 
schwierig zu quantifizieren. Die Vernetzung auf digitalen Plattformen bedingt, dass 
auch die Risiken der Teilnehmer miteinander vernetzt sind. Aufgrund der Komple-
xität der Verflechtung der Risiken sind weder das Risikomanagement noch die Cor-
porate Governance geeignet, die ganzheitliche Erfassung der Risikolandschaft des 
Unternehmens sicherzustellen. Dieses Problem löst die Risk Governance, die neben 
den bestehenden Unternehmensfunktionen zu integrieren ist. Risk Governance 
wirkt zudem unterstützend bei der strategischen Entscheidung zum Aufbau und der 
Integration der Plattform, da mit der Implementierung eine Veränderung des bishe-
rigen Geschäftsmodells einhergeht. Risk Governance schafft ein Bewusstsein für 
die unternehmensweiten Veränderungen, die mit der Plattformimplementierung 
einhergehen. Gerade die dynamische Entwicklung der IKT erfordert eine spezifi-
sche Fähigkeit der Geschäftspolitik, sich flexibel an veränderte Wettbewerbssitua-
tionen anzupassen und laufend Veränderungen in der Risikolandschaft aufzude-
cken. 

Nach der Aufarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden konkrete Vor-
schläge zur Implementierung einer Plattform gegeben. Diese betreffen den Zugang 
zur Plattform, der für die Nachfrageseite offen auszugestalten ist. Je mehr Kunden 
an der Plattform partizipieren, desto interessanter wird die Partizipation für die An-
gebotsseite. Für die Teilnehmer der Angebotsseite bietet die Partizipation an der 
Plattform den Vorteil, dass sie Zugang zu einem großen Kundenkreis erhalten. Die 
Ausgestaltung der Angebotsseite ist davon abhängig, wie offen die Plattform ist. 
Das in Kapitel 2.1.1.3 aufgezeigte, veränderte Kundenverhalten macht deutlich, 
dass eine Öffnung für Drittanbieter zielführend ist, da die Kunden vermehrt Online-
Preisvergleiche durchführen.  
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Die Ergänzung von Anbietern für Komplementärleistungen steigert den Mehrwert 
für die Teilnehmer der Nachfrageseite. Die Kunden können ergänzend zu den 
Bankdienstleistungen komplementäre Leistungen auf der Plattform abschließen, 
die in direktem Bezug zur Bankdienstleistung stehen. 

Aufbauend auf der Teilnehmerauswahl werden Strategien zur Ansprache potenzi-
eller Nutzer dargestellt. Hier liefert die Diffusionstheorie wertvolle Implikationen. 
Der Plattformbetreiber muss sich darauf fokussieren, die Mitglieder für die Platt-
form zu akquirieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit der Adoption hoch ist. Dies 
sind in einem ersten Schritt Innovatoren und frühe Übernehmer und in der Folge 
die Gruppe der frühen Mehrheit, die zum Erreichen einer kritischen Masse notwen-
dig ist. Auch das bisherige Nutzerverhalten von Bestandskunden kann zur Akqui-
rierung herangezogen werden. Es zeigt sich, dass Kunden, die das Online Banking 
verstärkt nutzen, wahrscheinlich auch die Plattform nutzen. Dies sind vorrangig die 
Digital Natives und in Teilen die Digital Immigrants. Die Akquise der Teilnehmer 
muss stets unter der Prämisse der rechtlich zulässigen Ansprache erfolgen, sodass 
die Akquirierung von Bestandskunden weniger Restriktionen unterliegt als die Ak-
quise von Neukunden.  

Der Launch der Plattform erfolgt aufbauend auf der Identifikation der potenziellen 
Teilnehmer. Für digitale Plattformen bieten sich verschiedene Strategien zum Lau-
nch an. Aus der Perspektive einer Universalbank ist die Single-Side-Strategie ziel-
führend. Dabei entwickelt sich die Plattform aus dem bestehenden Unternehmen 
heraus. Bei dieser Strategie werden zunächst die Teilnehmer der Nachfrageseite 
von der Partizipation überzeugt. In der Folge wird die Plattform für die Teilnehmer 
der Angebotsseite geöffnet. 

Mit der Implementierung der Plattform gehen Veränderungen in der Wertschöp-
fungsarchitektur einher. In Kapitel 2.2.1.2 wurden die Möglichkeiten der Dekon-
struktion der Wertschöpfungskette in Folge der IKT aufgezeigt. Für Universalban-
ken als Plattformbetreiber eignet sich ein hybrides Modell. Die Bank agiert als Or-
chestrator auf der Plattform und vermittelt Bankdienstleistungen Dritter, die einen 
hohen Standardisierungsgrad und daher geringes Differenzierungspotenzial auf-
weisen. Leistungen, die mit einem hohen Beratungsaufwand verbunden sind und 
die eine Kernkompetenz für das Institut darstellen, werden weiterhin selbst er-
bracht. Zudem finden die spezialgesetzlichen Regelungen der regional tätigen In-
stitute Berücksichtigung, da ein rein digitales Geschäftsmodell für diese Institute 
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nicht umsetzbar ist. Diese Regelungen sehen vor, dass alle Bevölkerungskreise flä-
chendeckend und angemessen mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen ver-
sorgt werden müssen, sodass die Präsenz vor Ort sicherzustellen ist.  

Abschließend wird erarbeitet, welche Produkte sich für die Integration auf der Platt-
form anbieten. Zu Beginn eignen sich standardisierte Produkte, die von Drittanbie-
tern angeboten werden. Dies wird exemplarisch für das Einlagengeschäft und die 
Konsumentenkredite aufgezeigt. Auch das Wachstumsfeld der Immobilienfinan-
zierung kann auf der Plattform Berücksichtigung finden. Hier bietet sich die In-
tegration komplementärer Leistungen an, die über die Plattform in Ergänzung zu 
einer abgeschlossenen Finanzierung angeboten werden. Am Beispiel des Bedarfs-
felds „Bauen & Wohnen“ wird gezeigt, wie die Kunden die Plattform nutzen kön-
nen, um Dienstleistungen von branchenfremden Drittanbietern zu nutzen.  

Durch die Förderung von bankfremden Aktivitäten auf der Plattform generiert der 
Betreiber zusätzliche Kundendaten. Diese können genutzt werden, um Cross Sel-
ling Potenziale zu heben. Je mehr Transaktionen ein Kunde über die Plattform ab-
schließt, desto mehr Daten stehen zur Verfügung. In Abhängigkeit von den zur Ver-
fügung stehenden Daten ergibt sich für den Betreiber ein genaueres Bild über die 
Finanzsituation der Kunden, das zur passgenauen Ansprache genutzt werden kann. 
Durch die Nutzung der IKT kann ein Empfehlungssystem implementiert werden, 
das den Kunden die Unterbreitung von bedarfsgerechten, individuellen Angeboten 
und Produktempfehlungen ermöglicht, aus denen sich Wettbewerbsvorteile für den 
Betreiber begründen können.  

Insgesamt zeigt diese Untersuchung, dass die Plattformökonomie Potenziale für 
Universalbanken bietet, um auf die veränderten Rahmenbedingungen sowie den 
technologischen und gesellschaftlichen Wandel zu reagieren. Neben diesem für die 
Praxis von Universalbanken relevanten Ergebnis leistet diese Untersuchung einen 
Beitrag zum Forschungsstand der Auswirkungen der Plattformökonomie auf das 
Geschäftsmodell und die Wertschöpfungsarchitektur von Universalbanken. 

5.2 Limitationen und Ausblick 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Implementierung einer digitalen Platt-
form für das Privatkundengeschäft von Universalbanken betrachtet. Dabei liegt der 
Fokus der Untersuchung auf den unterschiedlichen Kundentypen und deren Nut-
zerverhalten. Eine weitere Segmentierung und Spezifizierung auf Kunden des 
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Retail Banking, Affluent Banking und Private Banking ist nicht Teil der Untersu-
chung. Die segmentspezifischen Unterschiede im Nutzerverhalten und die Sinnhaf-
tigkeit der Etablierung einer digitalen Plattform aus Perspektive der verschiedenen 
Segmente können Gegenstand weiterer Untersuchungen sein. Insbesondere die Er-
wartungen der Kunden an Bankdienstleistungen und deren Ertragspotenziale unter-
scheiden sich, sodass die segmentspezifischen Potenziale einer digitalen Plattform, 
die überwiegend standardisierte Produkte und Dienstleistungen vertreibt, unter-
sucht werden können.  

Auch die Implementierung einer digitalen Plattform im Firmenkundengeschäft 
wird in dieser Arbeit nicht thematisiert. Die in Kapitel 4.3.2 dargestellten Produkte 
sind hoch-standardisiert und wenig komplex. Firmenkunden fragen oftmals kom-
plexe, nicht-standardisierte Bankdienstleistungen nach, die eine persönliche Bera-
tung erfordern. Die Eignung einer digitalen Plattform und die Produktauswahl sind 
für diese Kundengruppe separat zu untersuchen. Die Untersuchungen zur Plattfor-
mökonomie können jedoch auch hier wichtige Implikationen geben. 

Weiterführende Untersuchungen können sich neben der Anwendbarkeit im Firmen-
kundengeschäft auch mit einer tiefergehenden Untersuchung potenzieller Komple-
mentärprodukte befassen, die über die Plattform vertrieben werden. Auch die Un-
tersuchung der Potenziale der Plattformformökonomie für die Wettbewerber von 
Universalbanken können in weiteren Untersuchungen beleuchtet werden. 

Digitale Plattformen stellen in der derzeitigen Umsetzbarkeit eine Möglichkeit für 
Universalbanken dar, die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft zu reduzieren und der in 
der Untersuchung skizzierten Entwicklung der Rentabilitätssituation entgegenzu-
wirken. Die Implementierung einer digitalen Plattformen stellt daher einen relevan-
ten Baustein dar, um das Geschäftsmodell von Universalbanken zukunftssicher auf-
zustellen. Sie sind derzeit jedoch nur ergänzend einsetzbar und ersetzen insbeson-
dere bei komplexen Produkten nicht die persönliche Beratung.
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Digitale Plattformen schaffen als Vermittler einen Ort, der 

eine direkte soziale und wirtschaftliche Interaktion zwi-

schen Anbietern und Nachfragern ermöglicht. Die Verbrei-

tung digitaler Plattformen und der verstärkte Einfluss der 

Digitalisierung wirken sich auf das Verhalten und den 

Anspruch der Kunden an die Bank und deren Dienstleis-

tungen aus.

In der Wissenschaft sind die Potenziale der Plattform-

ökonomie für Universalbanken bisher nicht hinreichend 

untersucht. Dieses Buch zeigt auf, wie die Stärken tradi-

tioneller Universalbanken mit den Potenzialen der Platt-

formökonomie verbunden werden können, um die Ren-

tabilität zu steigern und die Wettbewerbsposition zu 

stärken. Der Vertrieb von Bankdienstleistungen Dritter 

und die Vermittlung branchenfremder Dienstleistungen 

ermöglicht Universalbanken die Fokussierung auf ihre 

Kernkompetenzen und stellt zugleich sicher, dass ihren 

Kunden ein breites Angebotsspektrum offeriert wird. Die 

Vielzahl bestehender Kundenbeziehungen stellt dabei 

einen relevanten Wettbewerbsvorteil dar, der für die Im- 

plementierung einer digitalen Plattform genutzt werden 

kann.
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